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Begleitmaterialien zu allen 
Heften finden Sie in dem 
Moodle-Raum „Deutschland   
& Europa – Begleitmaterialien“ 
der Landeszentrale für  
politische Bildung.

Falls noch nicht erfolgt, ist eine Anmel-
dung erforderlich:

1. Anmeldung bei der Moodle-Plattform 
der LpB: https://www.elearning-politik.
net/moodle39/

2. Senden Sie eine Mail an Ralf.Engel@
lpb.bwl.de mit dem Betreff „Aufnahme in 
Moodle“ und bitten Sie unter Nennung 
Ihres Namens und der Institution/Schu-
le, an der Sie tätig sind, um Aufnahme in 

den Kursraum „Deutschland & Europa – 
Begleitmaterialien“.

3. Innerhalb weniger Tage werden Sie in 
den Raum aufgenommen.Eine gesonder-
te Bestätigung ergeht nicht. 

4. Von diesem Moodle-Raum gelangt 
man auch zu einem offenen Mood-
le-Raum für Schülerinnen und Schüler, 
in dem interaktive Elemente genutzt 
werden können.
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GELEITWORT DES 
MINISTERIUMS FÜR KULTUS,
JUGEND UND SPORT
BADEN-WÜRTTEMBERG

Ökonomische Bildung und berufliche Orientierung sind 
wichtige Themen für junge Menschen und auch für die heimi-
sche Wirtschaft und unsere Gesellschaft insgesamt von Be-
deutung: Die Berufswahl zählt zu den ersten großen Entschei-
dungen im Leben eines jungen Menschen und sollte daher auf 
einer möglichst fundierten Informationsbasis getroffen wer-
den. Und ein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhän-
ge ist nicht nur in vielen Berufen von Vorteil, sondern auch im 
privaten Umfeld oft sehr hilfreich.  

Vor diesem Hintergrund wurde in den Bildungsplänen so-
wohl die Leitperspektive „Berufliche Orientierung“ als auch das 
Fach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ verankert. 
Und in diesem Kontext ist auch die aktuelle Ausgabe von 
Deutschland & Europa zu sehen. Das vorliegende Heft „Arbeits-
märkte in Deutschland und Europa“ vermittelt wertvolle Ein-
blicke in ein wichtiges wirtschaftspolitisches Feld - und damit 
auch in das Schwerpunktthema für das Abitur des Faches 
Wirtschaft im kommenden Jahr. 

Ökonomische Bildung ist mehr als reine „Wirtschaftskunde“. 
Sie verlangt einen kritisch-reflexiven Blick auf wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und politische Prozesse, aber auch auf 
bestehende Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse in den Ar-
beitsmärkten. Diese multiperspektivische Auseinandersetzung 
mit ökonomischen Fragen prägt die Fächer Gemeinschafts-
kunde und Wirtschaft/WBS in besonderer Weise und spiegelt 
sich auch in der aktuellen Ausgabe von D&E wider. So befas-
sen sich die Beiträge unter anderem mit der Frage nach dem 
Stellenwert von (Erwerbs-) Arbeit, geben einen Überblick über 
den Zustand des deutschen Arbeitsmarktes oder nehmen ver-
gleichend den Arbeitsmarkt unseres Nachbarlandes Frank-
reich in den Blick.

Wie immer in D&E finden Lehrerinnen und Lehrer zu diesen 
Themen eine Vielzahl von aktuellen Informationen, wertevol-
len Impulsen und hochwertigen Unterrichtsmaterialien.

VORWORT DER 
HERAUSGEBER

Der Klimawandel, der mit unendlichem Leid und Millionen 
von Flüchtenden verbundene russische Krieg in der Ukraine 
oder die noch lange nicht überstandene Corona-Krise stellen 
uns vor vielfältige Herausforderungen. Als ob nicht eine die-
ser Krisen allein schon schwer genug zu bewältigen wäre, ver-
stärken sich diese auch noch gegenseitig, sodass man mit ei-
nigem Recht von einer „Zeitenwende“ sprechen kann.

Exemplarisch kommt dieses Zusammenspiel im Bereich der 
Wirtschaft zum Ausdruck, was wiederum eine transformati-
ve politische Gestaltung erfordert: Wie kann der durch Krieg, 
Corona-Krise und Klimawandel rasant steigenden Inflation 
sowie der Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs begeg-
net werden, welche Rolle kann und soll angesichts der gigan-
tischen öffentlichen Ausgaben künftig noch die Schulden-
bremse spielen? Dass diese Probleme sich in nicht allzu ferner 
Zukunft auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen wer-
den, liegt auf der Hand.

Um diese Entwicklungen, die auf dem Arbeitsmarkt auch 
noch von einer intensivierten Digitalisierung (Stichwort: Ar-
beiten 4.0) orchestriert werden, einordnen und mögliche Maß-
nahmen beurteilen zu können, ist es notwendig, die Funkti-
onsweise von Arbeitsmärkten, die Entwicklung bestimmter 
Indikatoren sowie die mögliche Wirkung von Reformen zu 
verstehen. Die Basisartikel im vorliegenden Heft 83 von 
Deutschland & Europa mit dem Titel „Arbeitsmärkte in 
Deutschland und Europa“ ermöglichen dazu interessante Ein-
blicke in die wissenschaftliche Diskussion, die sich daran an-
schließende didaktische Umsetzung gestattet einen kontro-
versen Blick auf politische Reformen wie Hartz IV oder den 
Mindestlohn, den Arbeitsmarkt in Frankreich oder die Frage 
nach dem Stellenwert von Arbeit generell. Wie immer können 
die Materialien direkt im Unterricht eingesetzt werden. Sie 
werden ergänzt durch Vorschläge für Tafelbilder, Klausuren 
usw., die in einem angeschlossenen Moodle-Raum abrufbar 
sind.

Lothar Frick und Sibylle Thelen
Direktion, Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg

Ralf Engel
Chefredakteur von  
„Deutschland & Europa“

Theresa Schopper
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport  
Baden-Württemberg
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SIEGESZUG DER MARKT-
WIRTSCHAFT: AUSBAU DES 
NIEDRIGLOHNSEKTORS
Noch heute liegt Deutschland im EU-Ver-
gleich tatsächlich in der „Spitzengruppe“ 
der Länder mit dem größten Niedriglohn-
sektor – in keinem anderen europäischen 
Land mit vergleichbarer Wirtschaftsleis-
tung nimmt der Niedriglohnsektor ein sol-
ches Ausmaß an (Vgl. M 4c, S. 38). So zeigt 
M 4a (S. 37) einen rasanten Anstieg bis 2007 
mit einem Höchstwert von 23,8 % Beschäf-
tigte im Niedriglohnbereich, danach ver-
harrt die Niedriglohnbeschäftigung in 
Deutschland auf hohem Niveau, wobei zwi-
schen 2017 und 2018 erstmals Anzeichen 
für einen Rückgang sichtbar werden: Nicht 
zuletzt auch wegen der Einführung des 
Mindestlohnes sinkt der Anteil der abhän-
gig Beschäftigten, die in diesem Lohnseg-
ment tätig sind, auf 21,7 %. Das bedeutet je-
doch, dass immer noch mehr als jeder 
Fünfte abhängig Beschäftigte in Haupttä-
tigkeit im Niedriglohnsektor arbeitet, was 
in etwa neun Millionen Jobs entspricht, so-
dass dieses Lohnsegment trotz positiver 
wirtschaftlicher Rahmendaten deutlich 
größer als noch in den 90er-Jahren ist. Vie-
le der Beschäftigten sind dabei geringfügig 
beschäftigt („Mini-Jobs“) oder als Leiharbei-
ter*innen tätig, daneben zeigt die Ver-
dienststrukturerhebung des Statistischen 
Bundesamtes, dass von den Niedriglöhnen 
vor allem der Dienstleistungssektor und 
dabei besonders stark das Gastgewerbe be-
troffen ist, wo 2018 66,9 % aller Vollzeitbe-
schäftigten im Niedriglohnbereich tätig 
waren. (Vgl. auch Sell, 2020) 

Um zu verstehen, weshalb ab Mitte der 
1990er-Jahre der Arbeitsmarkt genau auf 
diese Art und Weise reformiert wurde, gilt 
es den Blick auf die zeitgeschichtlichen Er-
eignisse zu weiten: Nach dem Untergang 
des sogenannten Ostblocks und dem Fall 
der Mauer trat die Marktwirtschaft einen 
uneingeschränkten Siegeszug an, was ex-
emplarisch in dem viel diskutierten Artikel 
des US-amerikanischen Politikwissen-
schaftlers Francis Fukuyama (1989), der 

„Das Ende der Geschichte“ nahen sah, zum 
Ausdruck kam. Er vertrat die These, dass 
sich nach dem Zusammenbruch des Ost-
blocks die Prinzipien des Liberalismus in 
Form von Demokratie und Marktwirtschaft 
überall durchsetzen würden. Somit ent-
sprach eine Politik, die die Kräfte des Mark-

tes durch Deregulierung, Privatisierung, 
Flexibilisierung etc. entfalten wollte, einem 
Zeitgeist, der sich in den Jahren von 1990 
bis zur Finanzkrise 2008 voll entfaltete.

In diesen Kontext müssen die „Gesetze für 
moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ (Hartz I–IV) eingeordnet werden, die 
zu einer Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors beigetrugen, indem z.B. der Kündi-
gungsschutz erhebliche Einschränkungen 
erfuhr oder das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz liberalisiert wurde, was z.B. 
den Einsatz von Leiharbeitern deutlich er-
leichterte. Vor allem die Reformmaßnah-
men rund um Hartz IV setzten die Arbeits-
suchenden unter Druck, indem die 
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I ver-
kürzt und sie – unter Androhung von Sank-
tionen – gezwungen waren und noch sind, 
jede Arbeit, soweit diese nicht gegen das 
Gesetz verstößt oder sittenwidrig ist, anzu-
nehmen. Konkret müssen Arbeitssuchen-
de auch Arbeit zu vergleichsweise schlech-
ten Konditionen (sprich ggf. unter der 
Armutsgrenze) akzeptieren, weshalb den 
Unternehmen, bevor der demographische 

Wandel spürbar wurde, in vielen Branchen 
auch für weniger attraktive Jobs genügend 
Bewerbungen vorlagen. Dadurch geriet 
letztlich das gesamte untere Lohnsegment 
ins Rutschen. Diese Reformen federt der 
Staat dahingehend ab, dass er Einkommen, 
die unter dem Existenzminimum liegen, 

auf Grundsicherungsniveau anhebt („Auf-
stocker“). So waren 2020 beispielsweise 24 
% der Bezieher von Hartz IV erwerbstätig 
(„Working Poor“). (Vgl. Sozialpolitik-aktuell)

Die Folgen dieses Politikwechsels sind 
auch heute noch unverkennbar: Die Ar-
beitslosigkeit in Deutschland ist gering, 
was dem Mantra entspricht, dass – gerade 
auch mit Blick auf die Lebenszufriedenheit 
– jede Art von Erwerbsarbeit der Arbeitslo-
sigkeit vorzuziehen sei. Gleichzeitig ist der 
Reallohn der untersten drei Einkommens-
dezile heute geringer als 1995 (Abbildung 1)

Da auch auf globaler Ebene die Segnungen 
des Freihandels und der internationalen Ar-
beitsteilung voll zur Geltung kommen soll-
ten, wurden im weltweiten Handel der Ab-
bau tarifärer (Zollschranken) und nicht 
tarifärer Handelshemmnisse (Importquoten, 
technische Standards etc.) forciert. Dies 
setzte vor allem geringqualifizierte Beschäf-
tigte in den Industriesektoren der westli-
chen Industrieländer einer tendenziell welt-
weiten Konkurrenz aus, da Unternehmen 
allein schon durch die Drohung mit Produk-
tionsverlagerungen oder dem Import von 
Vorprodukten deutlich an Macht gewonnen 
hatten, was die Löhne in diesen Branchen 
gerade für niedrig qualifizierte Beschäftigte 
weiter unter Druck setzte.

Diese Entwicklungen schwächten infolge-
dessen auch die Gewerkschaften, deren Ver-
handlungsmacht bereits durch den struktu-
rellen Wandel hin zum tertiären Sektor 
erheblich geschwächt war. Es gelang immer 

„Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren 
aufgebaut, den es in Europa gibt.” 

(Gerhard Schröder, 2005)

 INFORMATION 

Unter dem Niedriglohnsektor versteht 
man ein Lohnsegment, in dem Voll-
zeitbeschäftigte einen Lohn erzielen, 
der sich an oder unterhalb der Ar-
mutsgrenze befindet. Diese liegt laut 
internationaler Definition bei 2/3 des 
Medianverdiensts 
© Autorentext

ARBEITSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

ARBEITSMARKTREFORMEN IM WANDEL: 
ZWISCHEN MODELL UND WIRKLICHKEIT
RALF ENGEL

„Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren auf-
gebaut, den es in Europa gibt“, verkündete der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in einer Rede auf dem World 
Economic Forum in Davos am 28. Januar 2005 nicht ohne Stolz. Der Niedriglohnsektor sollte dazu beitragen, die Zahl 
der Arbeitslosen, die zu Beginn des Jahres 2005 mit mehr als fünf Millionen einen historischen Höchststand erreicht 
hatte, zu reduzieren, indem v.a. Geringqualifizierte in Beschäftigung gebracht würden. Mit diesem Anspruch war am 
01. Januar 2005 auch das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) mit weitgehenden Reformmaßnahmen an den Start gegan-
gen, mit denen „wir […] Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt“ haben, wie Gerhard 
Schröder in derselben Rede betonte.
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weniger, prekär Beschäftigte einerseits, so-
wie junge, gut qualifizierte Arbeitneh-
mer*innen andererseits zu organisieren. Die 
Schwächung der Gewerkschaften sowie das 
Ansinnen der Unternehmen, im globalen 

Wettbewerb flexibel und individuell auf 
neue Anforderungen zu reagieren, münde-
ten in einem Rückgang der Tarifbindung als 
einem weiteren Aspekt, der eine Auswei-
tung des Niedriglohnsektors begünstigte.

RESÜMEE: GEGENSTEUERN 
MITTELS MINDESTLOHN?
Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen ist die 
Ausweitung des Niedirglohnsektors ein 
voller Erfolg, denn es ist „weitgehend ge-
lungen, Langzeitarbeitslose und Gering-
qualifizierte in den Arbeitsmarkt zu integ-
rieren“ (Pressemitteilung, 2020). Doch im 
Laufe der Jahre rückte auch immer mehr 
der Preis dieser Maßnahme in den Fokus, 
denn „niedrige Löhne dienen nicht mehr 
dem bloßen Einstieg in den Arbeitsmarkt, 
sondern sind häufig ein Dauerzustand. Sie 
sind dann kein Sprungbrett, sondern eine 
Sackgasse“, wie es Jörg Dräger, Vorstand der 
Bertelsmann Stiftung, artikulierte (Presse-
mitteilung, 2020).

Dieser Preis erscheint umso höher, als in den 
letzten Jahren in vielen Bereichen nahezu 
Vollbeschäftigung herrschte und Fachkräf-
te gerade auch in schlecht bezahlten Bran-

chen wie der Pflege händeringend gesucht 
wurden. Dies zeigt, dass immer „mehr Be-
schäftigte […] auch für mittel- bis hochqua-
lifizierte Tätigkeiten nur einen Niedriglohn“ 
erhalten (Pressemitteilung, 2020).

Doch auch weitere Schattenseiten wurden 
zunehmend in der Öffentlichkeit diskutiert: 
Da wäre zum einen das Risiko der Altersar-
mut, verbunden mit zusätzlichen Belastun-
gen für den Staat, zu nennen, zum anderen 
sind, wie oben beschrieben, trotz steigender 
Wirtschaftskraft die Reallöhne in den unte-
ren Dezilen über viele Jahre deutlich gesun-
ken, was die soziale Ungleichheit zuneh-
men und die Frage nach sozialer 
Gerechtigkeit drängend werden ließ. Dieser 
Aspekt wird noch dadurch verschärft, dass 
„nur gut einem Viertel aller Niedriglohnbe-
schäftigten […] der Aufstieg [gelingt], wäh-
rend die Hälfte über mehrere Jahre im 
Niedriglohnsektor verharrt“ (Pressemittei-
lung, 2020), Leistung sich in dieser Hinsicht 
also nur selten lohnt. Dieses Aufstiegsver-
sprechen „entpuppt […] sich heute für viele 
Beschäftigte als Sackgasse“ (Pressemittei-
lung, 2020), so das Resümee einer von der 
Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebenen 
Studie. Da sich in dieser Sackgasse die Ar-
mut trotz Arbeit verfestigte, läuft sowohl 
die Wirtschaftsordnung als auch das poli-
tische System Gefahr, deutlich an Akzep-
tanz und Legitimation zu verlieren, was u.a. 
im Wahlverhalten seinen Niederschlag fin-
den kann. 

Dies alles veranlasste die Bundesregierung 
im Jahr 2015 mit einem allgemeinen gesetz-
lichen Mindestlohn eine untere Grenze ein-
zuziehen, unter die kein Lohn fallen darf. 
Obwohl dieser die Bruttostundenlöhne im 
untersten Dezil überproportional hat steigen 
lassen, liegt er nach wie vor unter der Nied-
riglohnschwelle und schützt somit nicht 
vor Armut. Höchstens eine indirekte Wir-
kung kann festgestellt werden, indem das 
Ausfasern der Löhne nach unten gebremst 
wurde, und so ein leichter Aufwärtsdruck 
auf die unteren Lohnsegmente zu verzeich-
nen war.
 
ARBEITSMARKTREFORMEN 
ZWISCHEN MODELL UND 
WIRKLICHKEIT 
Die dargestellten Arbeitsmarktreformen 
können nun mithilfe verschiedener wirt-
schaftspolitischer Grundkonzeptionen, die 
in der vorliegenden Ausgabe von „Deutsch-
land und Europa“ dargestellt sind, genauer 
untersucht werden. Die beiden wissen-
schaftlichen Grundlagenartikel „Mikroöko-
nomische Grundlagen der Arbeitsmärkte“ 
von Mario Mechtel sowie „Gesamtwirt-
schaftliche Arbeitslosigkeit, Beschäftigung 
und Lohnniveau – welche Ökonomik ist re-
levant?“ von Friederike Spiecker befassen 
sich nämlich aus diametral entgegenge-
setzten Perspektiven mit den Arbeitsmärk-
ten. Während Mario Mechtel mit Blick auf 
die Mikroebene das neoklassische Modell 
vorstellt, bei dem ein steigender Stunden-
lohn „die Nachfrage nach Arbeit sinken“ und 
somit Arbeitslosigkeit entstehen lässt, leug-
net Friederike Spiecker aus keynesianischer 
Perspektive die Mikrofundierung von ge-
samtwirtschaftlichen Größen und somit 
auch die „These, Arbeitslosigkeit beruhe auf 
zu hohen Löhnen und könne durch Lohn-
senkung oder zumindest zurückhaltende 
Lohnentwicklung bekämpft werden.“ Der 
Grund liege darin, dass „Löhne […] immer 
beides [sind]: Kosten für Unternehmen und 
Einkommen für abhängig Beschäftigte“, 
weshalb das Lohnniveau immer auch Rück-
wirkungen auf die „gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage hat“. Dies könne das Markt-
modell, das auf voneinander unabhängigen 
Angebots- und Nachfragekurven basiere, 
nicht darstellen. „Erklärungsmuster für ein-
zelwirtschaftliches Verhalten taugen des-

© Markus M. Grabka, Carsten Schröder: Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist größer als  
bislang angenommen, in: DIW Wochenbericht, 14, 2019.

„Niedrige Löhne dienen nicht mehr dem bloßen 
Einstieg in den Arbeitsmarkt, sondern sind  
häufig ein Dauerzustand. Sie sind dann kein 

Sprungbrett, sondern eine Sackgasse.“ 
(Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung)

ABB. 1:  REALER BRUTTOSTUNDENLOHN JE DEZIL IN DER HAUPTTÄTIGKEIT
         IN EURO, 1995 = 100

© Katja Berlin: Torten der Wahrheit, in:  
Die ZEIT, 03/2022

ABB. 2:  „WAS DEUTSCHE IN  
DIE ARMUT TREIBT“
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halb zur Begründung gesamtwirtschaftli-
cher Entwicklungen nicht.“ 

Wenn man beide Ansätze auf die Diskussi-
on um den Niedriglohnsektor anwendet, 
wird deutlich, dass die neoklassische Pers-
pektive die Argumentation der Hartz-IV-Be-
fürworter stützt und die sinkenden Löhne 
tatsächlich den „kranken Mann Europas“ 
wieder auf die Beine gebracht, sprich die Ar-
beitslosenzahlen signifikant reduziert ha-
ben. Demgegenüber würde die keynesiani-
sche Perspektive u.a. die Nachfrage- 
ausfälle durch den großen Niedriglohnsek-
tor hervorheben, müsste dann jedoch das 
„deutsche Arbeitsmarktwunder“ erklären 
(Vgl. S. 28 in diesem Heft).

Auf den ersten Blick scheinen also  
die Daten das neoklassische Modell zu be-
stätigen: Die Lohnzurückhaltung Deutsch-
lands gerade auch im europäischen Ver-
gleich war signifikant und letztlich 
erfolgreich. Deutschland wich dabei  
vor allem in den 2000er-Jahren erheblich 
von der „goldenen Lohnregel“ ab,  
die besagt, dass die Lohnstückkosten  
(Nominallöhne/Arbeitsproduktivität) dann konstant 
bleiben und die Zielinflationsrate der Zen-
tralbank erreicht würde, wenn die Löhne so 
steigen, wie der Zuwachs der Arbeitspro-
duktivität und die Zielinflationsrate (Unter-
richtsmaterial dazu finden Sie auf Moodle). 
Bei einer gewünschten Inflation von 2 Pro-
zent und einem erwarteten Produktivitäts-
wachstum von 1,5 Prozent müssen die Löh-
ne somit um 3,5 Prozent zulegen. Ist dies 
nicht der Fall, sind inflationäre oder defla-
tionäre Tendenzen die Folge. Während 
Deutschland deutlich unter dem Ziel von 2 
Prozent blieb, überschritten viele südeuro-
päische Euro-Länder vor allem vor der Kri-
se im Euroraum dieses Ziel (Abbildung 3). 

Dadurch konnte Deutschland seine Wettbe-
werbsfähigkeit im Euroraum deutlich ver-
bessern und einen jährlichen Leistungsbi-
lanzüberschuss einfahren, da mehr Waren 
und Dienstleistungen an das Ausland gelie-
fert als von dort bezogen wurden (Abbildung 
4). Somit tragen die Exportüberschüsse er-
heblich zum Wirtschaftswachstum in 
Deutschland und den guten Beschäftigten-
zahlen bei. Denn wer dank Lohnzurückhal-
tung preiswerter anbietet, gewinnt Marktan-
teile und verdrängt Wettbewerber. Doch wer 
meint, dass die Volkswirtschaften anderer 
Länder ebenfalls wettbewerbsfähiger wer-
den sollten, verkennt, dass Wettbewerbsfä-
higkeit – im Gegensatz zur Produktivität – 
immer ein relatives Konzept ist, sodass die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ei-
ner Volkswirtschaft logisch zwingend mit 
dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit min-
destens einer weiteren einhergehen muss. 
Ebenso wie eine Sprinterin zwar ihre Zeit 
verbessern kann, dies aber noch nicht heißt, 
dass sie auch im Wettkampf besser ab-
schneidet, hängt die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft auch von der „Perfor-
mance“ der anderen Länder ab – alle können 

nicht gleichzeitig wettbewerbsfähiger wer-
den. Aus rein logischen Gründen können 
auch nicht alle Länder Exportüberschüsse 
erzielen: Da die Exporte der einen Volkswirt-
schaft die Importe der anderen sind, geht ein 
Exportüberschuss immer mit einem Bilanz-
defizit und somit Verschuldung bei anderen 
Ländern einher.

Es ist also richtig, dass Deutschland mit sei-
ner Praxis der Lohnzurückhaltung (und dem 
Ausbau des Niedriglohnsektors) wettbe-

werbsfähiger wurde, Wirtschaftswachstum 
über seine Exportüberschüsse generierte 
und somit ein „deutsche[s] Arbeits- 
marktwunder“ (Vgl. Christina Gathmann in 
diesem Heft) schuf. Diese Politik war also auf 
den ersten Blick überaus erfolgreich und 
zeigt, dass niedrigere Löhne die Arbeitslosig-
keit reduzieren können. Allerdings sollte 
deutlich geworden sein, dass dieser Ansatz 
nur auf Kosten anderer Länder erfolgreich 
sein kann, die weniger wettbewerbsfähig 
sind, die somit mehr importierten als expor-
tierten und sich zwingend verschulden müs-
sen. Würden alle Länder versuchen, die Ar-

beitslosigkeit durch niedrige Löhne zu 
bekämpfen, wäre ein „race to the buttom“ er-
öffnet, bei dem es am Ende nur Verlierer 
gäbe.  Folglich konnte der Beschäftigungs-
aufbau in Deutschland v.a. deshalb gelingen, 
weil in einer offenen Volkswirtschaft mit 
starkem Exportsektor der Rückgang der Bin-
nennachfrage aufgrund der Lohnzurückhal-
tung durch Exportüberschüsse – und somit 
die Verschuldung der Defizitländer – über-
kompensiert werden konnte. Diesem „deut-
schen Weg“ liegt deshalb die Tendenz zur 

Destabilisierung des Gesamtsystems (Stich-
wort: Verschuldung des Auslands) zugrunde, 
da eine Währungsunion wie der Euro-Raum, 
in dem der Wechselkurs als Ausgleichsme-
chanismus wegfällt, nur funktionieren kann, 
wenn sich die Länder an die goldene Lohn-
regel halten und den Wettbewerb nicht im 
Sinne eines Unterbietungswettkampfes, 
sondern als Wettbewerb um Innovationen 
im Sinne Schumpeters führen. 

Auch mit Blick auf den Mindestlohn bieten 
die beiden Schulen unterschiedliche Er-
klärungsmuster. In der neoklassischen 
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1) Index der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten auf Basis von Arbeitsstunden.

© Quelle: Eurostat, Darstellung: Friederike Spiecker

ABB. 3:  DIVERGENZ DER LOHNSTÜCKKOSTEN IN DER EWU

„Wettbewerbsfähigkeit [ist] ein relatives Konzept  –  
alle können nicht gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden.“

© Eurostat, eigene Darstellung
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ABB. 5:  DER MINDESTLOHN FÜHRT  
IM NEOKLASSISCHEN  
MODELL ZWANGSLÄUFIG  
ZUR ARBEITSLOSIGKEIT

 
Bestand im  
April 2014

Veränderung April 2015 
gegenüber April 2014

Veränderung April 2017 
gegenüber April 2014

Veränderung April 2019 
gegenüber April 2014

in 1 000 in 1 000 in % in 1 000 in % in 1 000 in %

Alle Branchen

Insgesamt  33 528 462 1,4 631 1,8  2 909 8,7

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte  28 581 615 2,2 692 2,3  3 312 11,6

Ausschließlich geringfügig Beschäftigte  4 947 – 153 – 3,1 – 60 – 1,3 – 404 – 8,2

Im Nebenjob geringfügig Beschäftigte¹  2 418 52 2,2 262 10,8 528 21,8

Vom gesetzlichen Mindestlohn hoch  
betroffene Wirtschaftszweige²

Insgesamt  7 311 124 1,7 382 5,2 535 7,3

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte  5 031 210 4,2 512 10,2 734 14,6

Ausschließlich geringfügig Beschäftigte  2 280 – 86 – 3,8 – 129 – 5,7 – 199 – 8,7

Im Nebenjob geringfügig Beschäftigte¹  974 34 3,5 149 15,3 282 28,9

Vom gesetzlichen Mindestlohn weniger  
betroffene Wirtschaftszweige²

Insgesamt  26 217 338 1,3 1 344 5,1 2 374 9,1

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte  23 551 405 1,7 1 472 6,3 2 578 10,9

Ausschließlich geringfügig Beschäftigte  2 667 – 67 – 2,5 – 128 – 4,8 – 204 – 7,7

Im Nebenjob geringfügig Beschäftigte¹  1 444 18 1,2 112 7,8 246 17,0

Kombination von niedrigem Stundenlohn 
und geringen wöchentlichen Arbeits zeiten. 

5.3.3 Beschäftigungsentwicklung
Die Gesamtbeschäftigung hat sich auch 
nach Einführung und den ersten Erhö-
hungen des gesetzlichen Mindestlohns 
weiter positiv entwickelt. Zwischen April 
2014 und April 2019 stieg die Zahl der 
Beschäftigten insgesamt um 8,7 % bezie-
hungsweise annähernd 3 Millionen Be-
schäftigte an. Auch in den vom Mindest-
lohn besonders stark betroffenen Wirt-
schaftszweigen zeigt sich eine positive 
Entwicklung von 7,3 % beziehungsweise 
rund 535 000 Beschäftigten insgesamt. 
Dabei gab es zwei gegenläufige Trends: 
Auf der einen Seite ist die Anzahl aus-
schließlich geringfügig Beschäftigter 
(»Minijobber«) leicht zurückgegangen, 
wobei die Anzahl der Minijobber in der 
Gesamtwirtschaft wegen einer Zunahme 
der geringfügig Beschäftigten im Neben-
job mit insgesamt rund 7,5 Millionen 

In Hinblick auf die Armutsgefähr-
dung zeigt sich ein ähnliches Muster. Ein 
Haushalt gilt als armutsgefährdet, wenn 
sein insgesamt zur Verfügung stehendes 
Einkommen weniger als 60 % des Medi-
aneinkommens der Gesamtbevölkerung 
beträgt (siehe Kapitel 6.2.2, Seite 224). 
Der Mindestlohn ist aus mehreren Grün-
den nur begrenzt geeignet, die Armuts-
risiken zu reduzieren. Erstens war vor 
Einführung des Mindestlohns von den 
Personen aus armutsgefährdeten Haus-
halten nur rund ein Viertel erwerbstätig 
und kann damit potenziell vom Min-
destlohn profitieren. Zweitens lebt nur 
ein Teil der Mindestlohnbezieherinnen 
und -bezieher in armutsgefährdeten 
Haushalten. Von den Beschäftigten, die 
vor Einführung des Mindestlohns unter 
8,50 Euro pro Stunde verdienten, lebte 
rund jede beziehungsweise jeder Vierte 
in armutsgefährdeten Haushalten. Und 
drittens resultiert eine Armutsgefähr-
dung von Erwerbstätigen häufig aus der 

 nahezu gleich geblieben ist. Auf der ande-
ren Seite nahm die Anzahl der sozialversi-
cherungspf lichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse insgesamt deutlich zu. ▸ Tab 1 

Die Anzahl der ausschließlich gering-
fügig Beschäftigten ging vor allem un-
mittelbar nach Einführung des Mindest-
lohns Anfang des Jahres 2015 zurück. Aus-
schließlich geringfügig Beschäftigte 
erhielten vor der Einführung des Mindest-
lohns besonders häufig Stundenlöhne unter 
8,50  Euro und waren somit von der Ein-
führung des Mindestlohns am stärksten 
betroffen. Ein Teil der gering fügigen Be-
schäftigung wurde in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse um-
gewandelt, ein Teil der sogenannten Mini-
jobber hat sich vom Arbeitsmarkt zurück- 
gezogen. Auch die mit dem Mindestlohn-
gesetz eingeführte Pflicht, die Arbeitszei-
ten für alle geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse zu dokumentieren, trug unter 
Umständen dazu bei, dass Arbeitgeber 
diese Beschäftigungsform seltener wählten. 

▸ Tab 1 Entwicklung der Beschäftigung seit Einführung des  gesetzlichen Mindestlohns 2014 – 2019 

In Annäherung an den Geltungsbereich des gesetzlichen Mindestlohns wird die Entwicklung der Beschäftigten ohne Auszubildende und ohne Beschäftigte unter 18 Jahren betrachtet. 
1	 	Im	Nebenjob	geringfügig	Beschäftigte	sind	gleichzeitig	sozialversicherungspflichtig	beschäftigt	und	daher	in	der	Kategorie	»Insgesamt«	nicht	zusätzlich	enthalten.
2	 	Zur	Auswahl	der	vom	gesetzlichen	Mindestlohn	hoch	betroffenen	Wirtschaftszweige	siehe	Dritter	Bericht	der	Mindestlohn	kommission	(2020),	S.	30ff.
Datenbasis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
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ABB. 6:  ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNG SEIT EINFÜHRUNG DES  GESETZLICHEN MINDESTLOHNS 2014 – 2019
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Theorie wird davon ausgegangen, dass es 
sich beim Arbeitsmarkt um einen Markt 
wie jeden anderen handelt. Da der Preisme-
chanismus (in diesem Fall die Lohnhöhe) 
ein Marktgleichgewicht zwischen Angebot 
(potentielle Arbeitnehmer) und Nachfrage 
(potentielle Arbeitgeber) erzeugt, ist das 
System in sich stabil, Arbeitslosigkeit kann 
daher leidglich auf „Marktunvollkommen-
heiten, Eingriffen von außen, namentlich 
von Seiten des Staates, oder auf exogenen 
Störungen“ beruhen (Vgl. Friederike Spie-
cker in diesem Heft). Deshalb führt im neo-
klassischen Modell ein Mindestlohn zwin-
gend zu unfreiwilliger Arbeitslosigkeit 
(Abbildung 5), da das Angebot an Arbeits-
kräften die Nachfrage übersteigt und der 
Arbeitsmarkt somit aus dem Gleichgewicht 
gerät. Demgegenüber betont der keynesia-

nische Ansatz wiederum die positiven 
Nachfrageeffekte eines höheren Lohnni-
veaus. 

Vor der Einführung eines allgemeinen ge-
setzlichen Mindestlohnes im Januar 2015 
dominierte dabei eindeutig die neoklassi-
sche Perspektive den öffentlichen Diskurs, 
und warnte vor z.T. erheblichen Arbeitsplatz-
verlusten. Die Wirkmächtigkeit des ver-
meintlich objektiven, mathematischen Mo-
dells konnte man vielen Prognosen 
entnehmen, wenn es z.B. hieß, „die [sic!] öko-
nomische Theorie [zeige]: Durch die Einfüh-
rung eines Mindestlohns, egal in welcher 
Höhe, gehen all jene Jobs verloren, die sich 
nicht mehr lohnen. […] Die Empirie folgt der 
Theorie: Experten gehen davon aus, dass 
ein flächendeckender Mindestlohn von 8,50 
Euro 570.000 bis 900.000  Arbeitsplätze  ge-
fährdet“ (Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft [INSM], 2014).

Diese Verlautbarungen können sich auf Aus-
führungen renommierter Volkswirte wie 
Gregory Mankiw stützen, der in seinem welt-
weit millionenfach verkauften Lehrwerk 
„Grundlagen der Volkswirtschaftslehre“, das 
als DAS Standardwerk für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften gilt, wie selbst-
verständlich eine „zwangsläufige“ Arbeitslo-
sigkeit konstatiert, „die durch gesetzlich 
festgelegte […] Mindestlöhne entsteht, [wo-
durch] einige Arbeitskräfte zwangsläufig 
[sic!] arbeitslos“ werden (Mankiw, 2004, S. 666 
f./ 677; Abbildung 5). Das Preis-Mengen-Dia-
gramm vermittelt „die volkswirtschaftlichen 
Grundlagen zu den vorgeschriebenen Min-
destlöhnen“ (ebda.), was eine kontroverse 
Herangehensweise von vornherein aus-

schließt, weshalb die Aufgabe für die Studie-
renden dann auch darin besteht, die Arbeits-
losigkeit im Preis-Mengen-Diagramm zu 
zeigen. Diese scheinbar naturwissenschaft-
lich exakten, genau berechenbaren, von kei-
nen Interessen geleiteten „Marktgesetze“ ha-
ben sich in der Diskussion um die 
Einführung eines allgemeinen Mindestloh-
nes als äußerst praxiswirksam erwiesen. 

Die Politik folgte in diesem Fall den Emp-
fehlungen der Mehrheitsmeinung der Öko-
nomen ebenso wenig wie "die Empirie [...] 
der Theorie"  (INSM, 2014): Der Mindestlohn 
hat in keiner Weise zu Arbeitsplatzverlus-
ten geführt, sondern im Gegenteil gerade in 
den Regionen und Sektoren, in denen er 
aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus 
besonders wirkmächtig war, Beschäftigung 
aufgebaut (Abbildung 6). Dieses „Waterloo 
der Arbeitsmarktökonomik“ ist umso be-
merkenswerter, als „die Arbeitsmarktfach-
leute unter den Ökonom*innen die interna-
tionale Forschung zur Empirie des 
Mindestlohns hätten kennen müssen“, die 
auch in einer Vielzahl von Meta-Studien 
aufgezeigt hat, dass sich „negative Beschäf-
tigungseffekt […] in der weltweiten Realität 
der sehr unterschiedlichen Mindestlohn-
systeme nirgends nachweisen“ lassen (Hei-
se/Pusch, 2021). Genau diese Befunde wer-
den auch von den Arbeiten der Preisträger 
des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für 
Wirtschaftswissenschaften von 2021, David 
Card, Joshua D. Angrist und Guido W. Im-
bens, gestützt, die anhand natürlicher Ex-
perimente zu demselben Ergebnis kamen. 

In Anbetracht dieser extremen Diskrepanz 
von theoriegeleiteter Prognose und empiri-

© eigene Darstellung
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scher Realität könnte man von einer Krise 
der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie 
(bzw. des Marktmodells allgemein, da alle 
Märkte vermeintlich auf dieselbe Art und 
Weise funktionieren) sprechen, besonders 
auch weil sich die Ökonomik als eine posi-
tive (deskriptive) Wissenschaft versteht, so-
mit Erklärungskraft beansprucht und sich 
deshalb auch der Falsifikation stellen muss. 
Um das Modell zu verteidigen, wird auf das 
positive konjunkturelle Umfeld sowie ande-
re Anpassungskanäle (kürzere Arbeitszeit, 
Arbeitsverdichtung, Preissteigerungen etc.) 
jenseits der üblichen Mengenanpassung 
verwiesen. Obwohl diese Faktoren durch-
aus eine Rolle spielen, hätte man sich im 
Vorfeld eine differenziertere Argumentati-
on jenseits der platten, jedoch medienwirk-
samen Gleichsetzung von Mindestlohn mit 
Arbeitsplatzverlusten gewünscht. Oder um 
es mit den Wissenschaftlern der Mindest-
lohnkommission auszudrücken: „Der 
Hauptgrund für die großen Differenzen 
[zwischen Prognose und Realität, RE] kann 
am ehesten in einer zu einfachen Modellie-
rung der Beschäftigungswirkungen anhand 
der neoklassischen Theorie des Arbeits-
marktes gesehen werden“ (Bruttel/Bau-
mann/Dütsch, 2019).

Das hier vorgestellte Modell des neoklassi-
schen Arbeitsmarktes offenbart somit wich-
tige Einsichten in die Anreize der Individu-
en, ist jedoch auf gesamtwirtschaftliche 
Zusammenhänge, wie die Diskussion um 
den Mindestlohn gezeigt hat, nur sehr be-
dingt übertragbar. Zwar ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass die Lohnstückkosten 
Auswirkungen auf die Beschäftigung haben, 
doch die weit verbreitete, monokausale Vor-
stellung, Arbeitslosigkeit sei eine Folge zu 
hoher Löhne, ist in dieser Ausschließlichkeit 
nicht haltbar, was auch Abbildung 7a und 7b 
unterstreichen: Käme es allein auf die Ar-
beitskosten an, ließe sich der Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in Griechenland von 2010 – 
2014 nicht erklären. Eine Aufarbeitung der 
Fehlprognosen im Vorfeld der Einführung 
des Mindestlohnes 2015 ist gerade auch des-
halb notwendig, um ähnliche vereinfachte 
Argumentationsmuster in der aktuellen Dis-
kussion um eine Erhöhung des Mindestloh-
nes auf 12 Euro am 01.10.2022 zu verhindern.

Demgegenüber sei hier als Erklärung dafür, 
dass die Einführung eines allgemeinen Min-
destlohnes keine Arbeitsplätze gekostet hat, 
ausdrücklich auf die Spezifik der Arbeits-
märkte verwiesen (Vgl. Infografik), bei de-
nen z.B. die Angebots- und Nachfragefunk-
tion nicht unabhängig voneinander sind, 
weil ein höherer Lohn auf dem Gütermarkt 
nachfragewirksam werden kann, was wie-
derum möglicherweise Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt in Form einer höheren 
Nachfrage nach Arbeitskräften hat. Ebenso 
müssten bei geringeren Löhnen die Arbeit-
nehmer im Modell ihr Angebot an Arbeits-
kraft reduzieren, was nicht realistisch ist, da 
die Arbeitnehmer eher mehr arbeiten wer-
den, um ihre Existenz und die ihrer Familie 

zu sichern (Vgl. Mario Mechtel zum Substi-
tutions- und Einkommenseffekt in diesem 
Heft) – alles Faktoren, die auf dem Güter-
markt ohne Bedeutung sind und deshalb die 
Spezifik des Arbeitsmarktes jenseits von 
neoklassischen Annahmen bedingen.

BLICK AUF DIE BEITRÄGE
Die dargestellte Diskussion um die Ausge-
staltung des Arbeitsmarktes, um Niedrig- 
und Mindestlohn steht beispielhaft für das 
Zusammenwirken der verschiedenen The-
menfelder in dieser Ausgabe von D&E.

Der große Niedriglohnsektor ist eines von 
mehreren spezifischen Merkmalen des 
deutschen Arbeitsmarktes, den Christina 
Gathmann, Eduard Brüll, Lukas Riedel sowie 
Boris Ivanov in dem Beitrag „Der Arbeits-
markt in Deutschland – eine Bestandsauf-
nahme" in den Blick nehmen. Dabei wird 
die Entwicklung Deutschlands vom „kran-
ken Mann Europas“ mit hoher Arbeitslosig-
keit zum „Arbeitsmarktwunder“ beschrie-
ben, wobei als Ursachen für diese 
Trendumkehr sinkende Arbeitskosten auf-
grund der „gesunkenen Verhandlungs-
macht“ der Gewerkschaften, die damit ein-
hergehende Stärkung der Exportindustrien 
sowie die Hartz-Reformen analysiert werden. 
Wie bereits dargestellt, hat dadurch jedoch 
auch die Lohnungleichheit stark zugenom-
men. Neben der steigenden Erwerbstätigkeit 
von Frauen, die jedoch von einem großen 
Gender Pay Gap begleitet werde, geht der Ar-
tikel auch auf die insgesamt positiven Aus-
wirkungen der Zuwanderung auf den Ar-
beitsmarkt sowie die mit der Digitalisierung 
einhergehende Verschiebung der Nachfrage 
nach Arbeitskräften ein. Diese führe zu einer 
Polarisierung des Arbeitsmarktes, indem 
„vor allem Jobs in der Mitte der Lohnvertei-
lung weg[…]fallen" bei gleichzeitig steigen-
dem Bedarf an „hoch- und niedrigqualifizier-
ten Jobs“.

Auch Ulrich Walwei betont in seinem Auf-
satz „Hartz IV – Zeit für Reformen“ den posi-
tiven Gesamteffekt der Hartz-IV-Reform, die 
einen „spürbaren Beitrag zu dem nach 2005 
einsetzenden Arbeitsmarktaufschwung ge-
leistet haben dürfte“, denn der Druck durch 
mögliche Sanktionen auf die Arbeitslosen 
habe zu „einer höheren Suchintensität auf 
Seiten der Bewerber/-innen [sowie] mehr Zu-
geständnissen bei der Arbeitsplatzsuche“ ge-
führt. Gleichzeitig werde dadurch jedoch die 
Qualität der neu aufgenommenen Arbeit ver-
schlechtert, denn „eine schnelle Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt [berge] die Gefahr, 
dass eher Jobs mit geringen Verdienstchan-
cen und hohem Entlassungsrisiko angenom-
men werden müssen, was in manchen Fäl-
len einer nachhaltigen Integration in den 
Arbeitsmarkt im Wege steht“ und „die mate-
rielle und immaterielle Lebenssituation der 
Betroffenen stark beeinträchtig[e]“. Deshalb 
plädiert er zwar für Reformen von Hartz IV, 
warnt jedoch davor, „das Gesamtsystem über 
Bord [zu] werfen.“ 

EFFIZIENZLOHNTHEORIE
Unternehmen zahlen 
z.T. Lohn, der über 
dem „Gleichgewichtspreis“ liegt
- Senkung von 
Fluktuationskosten
- Gewinnung/Bindung 
produktiver AN
- höhere Produktivität durch 
höhere Zufriedenheit (Motivation)                
➜ Produktivität auch vom Lohn abhängig

AMBIVALENZ DES
LOHNES
höhere Löhne = höhere Kosten
für Unternehmen UND höhere
Einkommen (➜ Nachfrage) für
Arbeitnehmer (Kaufkrafteffekt)

LOHN ALS
„MACHTPREIS“

- (Regionale) Monopsone: nur
ein bzw. wenige AG stehen

vielen AN gegenüber
➜ Löhne unterhalb

des „Marktpreises“ möglich
- wird z.T. von Tarifparteien

in Verhandlungen festgesetzt

BEKÄMPFUNG VON
ARBEITSLOSIGKEIT? 

(Angebotsüberhang)
sinkende Löhne ➜ sinkende

Nachfrage auf dem Gütermarkt
➜ geringere Auslastung der

Unternehmen…
➜ u.U. weniger Arbeitskraft

nachgefragt

„ANOMALIE“ DES
ARBEITSMARKTES

(Substitutions- sowie
Einkommenseffekt)

a) Bei geringem Lohn bieten die
 AN u.U. noch mehr Arbeitskraft

an (Existenzsicherung)
➜ Lohnzurückhaltung kann

Arbeitsangebot erhöhen
b) bei höherem Lohn kann die

Arbeitsmenge eher reduziert werden

BESONDERHEITENBESONDERHEITEN
DESDES

ARBEITSMARKTESARBEITSMARKTES
FAKTORMARKT
- Nachfrager von Arbeitskraft: 
Arbeitgeber (AG)
- Anbieter von Arbeitskraft: Arbeitnehmer
(AN)/Haushalte ➜ Angebotsmenge von Preis
(Lohn), aber auch von Existenzsicherung,
Selbstverwirklichung etc. abhängig

BODEN ARBEIT

KAPITAL

PRODUKTIONSFAKTOREN

STREIK!

© Inhalt: Ralf Engel, Grafik: Alina Dettling



Heft 83 | 2022 7

Werner Eichhorst stellt „Die Arbeitsmärkte 
von Deutschland und Frankreich im Ver-
gleich“ dar, die zwar beide eine breite sozi-
ale Abfederung der Marktprozesse aus-
zeichne, bei genauem Blick jedoch 
erhebliche Unterschiede in der institutio-
nellen Ausgestaltung aufwiesen. Als eine 
der Ursachen für die bessere Verfassung 
des deutschen Arbeitsmarktes führt er den 
nach wie vor großen Stellenwert der export-
orientierten Industrie in Deutschland an. 
Der deutsche Exportsektor habe nicht zu-
letzt durch eine „im internationalen Kontext 

bemerkenswert starke […] Lohnzurückhal-
tung“ Marktanteile im globalen Wettbewerb 
gewonnen und somit Beschäftigung gesi-
chert. Dies gehe jedoch in Deutschland mit 
einem deutlich größeren Niedriglohnsektor 
einher, „getrieben vor allem vom Wachstum 
der Beschäftigung im privaten Dienstleis-
tungssektor“, was eine deutlich größere 
Lohnspreizung „zwischen niedrigen und 
höheren Löhnen“ mit sich bringe. Als Ursa-
che dieser gegensätzlichen Entwicklung 
benennt er die Tatsache, dass in Frankreich 
schon lange ein gesetzlicher Mindestlohn 

etabliert sei, „der […] auch einen der höchs-
ten in Europa verkörperte.“ Während der Ar-
beitsmarkt für Jugendliche in Frankreich 
oft verschlossen sei, „ist der Zugang von 
Frauen und Müttern zur Erwerbstätigkeit in 
Frankreich leichter“, vor allem auch weil die 
Angebote an Kinderbetreuung und Ganzta-
gesschulen nach wie vor besser seien.
 
Mit dem Konzept der Tätigkeitsgesell-
schaft, das Einzug in den Bildungsplan von 
Baden-Württemberg gefunden hat, be-
schäftigt sich Eva Fleischer in ihrem Bei-
trag „Arbeit neu denken: Von der Erwerbs- 
arbeits- zur Tätigkeitsgesellschaft? Krisen-
diagnosen und Zukunftsmodelle“. Dabei 
hätten „die Modelle einer Tätigkeitsgesell-
schaft […] eine Gemeinsamkeit, indem sie 
von einer Verringerung der Erwerbsarbeits-
zeit zugunsten anderer Tätigkeiten ausge-
hen.“ Grundlage der Konzepte der Tätig-
keitsgesellschaft ist somit „die Erweiterung 
des Arbeitsbegriffs über die Erwerbsarbeit 
hinaus, indem andere Tätigkeiten, wie z.B. 
Pflege- und Betreuungstätigkeiten, ehren-
amtliches und politisches Engagement, 
Aus- und Weiterbildung, künstlerische Tä-
tigkeiten in die Betrachtung miteinbezogen 
werden“, wobei in dem vorliegenden Arti-
kel ein Schwerpunkt auf der (unbezahlten) 
Care-Tätigkeit liegt. Dabei werde in vielen 
Modellen erwogen, die Einkommensausfäl-
le durch die Reduktion der Erwerbsarbeit 
mit einem bedingungslosen Grundeinkom-
men zu kompensieren. Ein derart erweiter-
tes Verständnis von Ökonomie berücksich-
tigt die Basis der Erwerbstätigkeit, denn 
„die Wirtschaft funktioniert nur, weil stän-
dig jemand putzt, kocht und Kinder groß-
zieht.“ (Zucker, 2021). 

Eine Unterrichtseinheit zum Thema 
"Niedriglohnsektor und Mindestlohn" fin-
det man ebenso wie eine Klausur auf 
Moodle.

© Eurostat, eigene Darstellung
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ARBEITSANGEBOT

In Zeitungen finden Sie regelmäßig Stel-
lenangebote. Jobs werden von Unterneh-
men angeboten – und damit könnte man 
denken, Unternehmen stünden im Mittel-
punkt beim Thema „Arbeitsangebot“. Der 
Begriff „Arbeitsangebot“ meint aber nicht 
das Angebot von Jobs, sondern von Ar-
beitskraft. Wir sprechen also über Men-
schen, die ihre Arbeitskraft Unternehmen 
anbieten. Die Unternehmen sind die Nach-
frager, mit deren Verhalten wir uns im 
nächsten Abschnitt beschäftigen werden.

Wenn Menschen über die Zahl der Stun-
den, die sie dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stellen möchten, entscheiden, wägen 
sie die Vor- und Nachteile der Arbeit ab. Zu 
den Vorteilen gehören das Einkommen, 
das sich mit der Erwerbsarbeit erzielen 
lässt, aber auch Faktoren wie die Freude 
an einer bestimmten Tätigkeit oder der 
Kontakt mit Kollegen. Mit dem Einkom-
men können sie den Konsum von Gütern 
und Dienstleistungen finanzieren: ein 
neues Smartphone sowie Urlaub, Nahrung 
und Miete. Zu den Nachteilen gehört, dass 
viele Tätigkeiten körperlich oder geistig 
anstrengend sind. Zudem bedeutet eine 
Stunde mehr Arbeitszeit unweigerlich 
eine Stunde weniger Freizeit. Unter Frei-
zeit fallen alle Aktivitäten, die keine Er-
werbsarbeit sind, also Zeit für Familie, 
Freunde, Hobbies, Hausarbeit, Bildung, eh-
renamtliche Tätigkeiten oder auch Schlaf. 

Zur Vereinfachung konzentrieren wir uns 
in den folgenden Überlegungen auf die 
Faktoren Freizeit und Konsum und blen-
den die weiteren Vor- und Nachteile der 
Arbeit aus. Es erscheint plausibel, dass 
Menschen sowohl Freizeit als auch Kon-
sum mögen. Beides gleichzeitig zu erhö-
hen ist allerdings, wenn man einmal von 
einem Lottogewinn absieht, nicht mög-
lich. Es besteht ein Zielkonflikt: Menschen 
wägen Arbeitszeit gegen Freizeit ab.  

Nehmen wir einmal an, Sie könnten acht 
Stunden täglich arbeiten bei einem Stun-

denlohn von 15 Euro. Würden Sie ausge-
hend von dieser Situation Ihre Arbeitszeit 
reduzieren oder erhöhen wollen? Mehr Ar-
beitszeit bedeutet weniger Freizeit. Ihr 
Wohlbefinden – Ökonomen bezeichnen 
dies als Nutzen – leidet also unter dem 
Mehr an Arbeitszeit. Um den Verlust an 

Freizeit auszugleichen, möchten Sie ein 
höheres Einkommen haben. Aber wie viel 
mehr Geld müsste man Ihnen zahlen, da-
mit Sie bereit wären, auf eine Stunde Frei-
zeit zu verzichten bei gleichbleibendem 

Nutzen? Um diese Frage zu beantworten, 
müssen Sie Ihren subjektiven Wert einer 
Stunde Freizeit mit dem Stundenlohn, 
den Sie in dem Job erzielen könnten, ver-
gleichen. Liegen diese „Opportunitäts-
kosten der Arbeit“ unter dem Stunden-
lohn, wäre es rational, wenn Sie eine 

weitere Stunde arbeiten würden. Würde 
man Ihnen also anbieten, eine weitere 
Stunde für 15 Euro zu arbeiten, dann wür-
den Sie zustimmen, wenn der Wert einer 
Stunde Freizeit unter 15 Euro liegt. Umge-
kehrt würden Sie ablehnen, wenn Ihnen 
Freizeit mehr als 15 Euro pro Stunde wert 
wäre.

Auf diese Weise können Sie die bei einem 
Stundenlohn von 15 Euro für Sie optima-
le Arbeitszeit leicht herausfinden. Sie ist 
nämlich genau dann erreicht, wenn Sie 
Ihre Arbeitszeit weder verlängern noch 
verkürzen wollen. Nehmen wir einmal an, 
dass dies in unserem Beispiel bei acht 
Stunden Arbeitszeit gerade erreicht wäre. 
Sie würden damit Ihren individuellen 
Nutzen maximieren. 

Was passiert, wenn der Stundenlohn auf 
20 Euro steigt? Freizeit wird „teurer“, denn 
für jede Stunde Freizeit verzichten Sie auf 
mehr Geld als vorher. Umgekehrt gesagt 
können Sie mit jeder Stunde Arbeit mehr 
verdienen und sich daher mehr Konsum 
leisten als vorher – was die Arbeit relativ 
gesehen attraktiver macht. Sie neigen da-
her dazu, mehr zu arbeiten. Dies bezeich-
nen wir als Substitutionseffekt. Wenn Sie 
Ihre Arbeitszeit nicht verändern und wei-
terhin acht Stunden arbeiten, haben Sie 
nun mehr Geld: vorher haben Sie 120 Euro 
verdient, nun 160 Euro. Dieses Mehr an 
Einkommen sorgt tendenziell dafür, dass 
Sie sich gerne mehr Freizeit gönnen wür-
den. Diesen Effekt bezeichnen wir als 
Einkommenseffekt. Der Substitutions- 

ARBEITSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

MIKROÖKONOMISCHE GRUNDLAGEN 
DER ARBEITSMÄRKTE
MARIO MECHTEL

Auf Märkten kommen die Anbieter und Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen zusammen; manchmal physisch 
wie auf einem Wochenmarkt oder in einem Ladengeschäft, manchmal auch virtuell wie in einer Online-Jobbörse. Die-
ser Artikel beschäftigt sich mit einem ganz speziellen Markt: dem Arbeitsmarkt. Natürlich gibt es nicht „den einen“ Ar-
beitsmarkt, sondern viele verschiedene Arbeitsmärkte, die sich zum Beispiel regional (Frankfurt, Hamburg, Stuttgart) 
oder nach Tätigkeitsprofilen (Handwerkerin, Lehrerin, Unternehmensberaterin) unterscheiden lassen. Ohne derlei Un-
terscheidungen vorzunehmen, widmen wir uns an dieser Stelle einigen grundlegenden Aspekten des Arbeitsmarkts. 

„Der Begriff „Arbeitsangebot“ meint aber nicht das 
Angebot von Jobs, sondern von Arbeitskraft.”

 INFORMATION 

Die Opportunitätskosten einer 
Handlung ergeben sich aus dem 
entgangenen Nutzen oder Einkom-
men aus der nächstbesten Alterna-
tive, die Sie dafür aufgeben müssen. 
Die zentrale Idee dahinter ist, dass 
Sie zu jedem Zeitpunkt nur einer 
Aktivität nachgehen können. Sie 
können nicht arbeiten und gleich-
zeitig mit Ihrer Familie im Zoo sein. 
Ebenso wenig können Sie nicht zur 
gleichen Zeit mit Freunden im Fuß-
ballstadion sein und zu Hause den 
Rasen mähen. 

Wenn Sie einen Friseursalon betrei-
ben und sich entscheiden, dienstags 
fortan eine Stunde später zu öffnen, 
damit Sie in Ruhe mit Ihrer Familie 
frühstücken können, dann wären 
die entgangenen Einnahmen dieser 
Stunde die Opportunitätskosten des 
gemeinsamen Frühstücks. Wenn Sie 
sich an einem Abend dafür ent-
scheiden, mit einer Freundin ins 
Kino zu gehen statt mit einem ande-
ren Freund ins Theater, dann wür-
den die Opportunitätskosten des Ki-
noabends dem entgangenen Nutzen 
des Theaterbesuchs entsprechen.
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und der Einkommenseffekt gehen in un-
terschiedliche Richtungen. Der Substitu-
tionseffekt sagt voraus, dass Sie mehr 
arbeiten werden nach der Lohnerhöhung; 
der Einkommenseffekt sagt, dass Sie ger-
ne mehr Freizeit hätten. Welcher der bei-
den Effekte überwiegt, ist die entschei-
dende Frage dafür, ob Sie Ihre Arbeitszeit 
bei einer Lohnerhöhung ausdehnen oder 
reduzieren. 

Wir können diese Überlegungen wieder-
holen für Stundenlöhne von mehr als 20 
Euro oder auch von weniger als 15 Euro 
und jeweils die optimale Arbeitszeit be-
stimmen. Wir erhalten also für jeden 
Lohn die optimale Zahl an Arbeitsstun-
den, die ein Individuum gerne anbieten 
würde. Diesen Zusammenhang zwischen 
Stundenlohn und gewünschter Arbeits-
zeit bezeichnen wir als individuelles Ar-
beitsangebot. 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer indi-
viduellen Arbeitsangebotskurve. Bei ei-
nem sehr niedrigen Lohn ist Arbeit wenig 
attraktiv. Bei steigendem Stundenlohn 
steigt die gewünschte Zahl von Arbeits-
stunden in unserem Beispiel. Das liegt da-
ran, dass der Substitutionseffekt stärker 
ist als der Einkommenseffekt. Aber das 
muss nicht immer so sein. Für niedrige 
Löhne ist typischerweise der Substituti-
onseffekt wichtiger – hier steigt also das 
Arbeitsangebot mit dem Lohn. Für hohe 
Löhne aber kann auch der Einkommens-
effekt überwiegen. Wenn Sie sich von Ih-
rem recht hohen Lohn sowieso schon viel 
leisten können, möchten Sie gerne mehr 
Freizeit haben, wenn der Stundenlohn 
noch weiter steigt. In diesem Fall haben 
wir es mit einer Arbeitsangebotskurve zu 
tun, die zunächst steigt und bei einem ge-
wissen Stundenlohn nach links oben ab-

knickt (gestrichelter Teil der Kurve). Wenn 
der Lohn auf ein sehr niedriges Niveau 
fällt, kann es sein, dass Sie gar nicht be-
reit sind zu arbeiten. Der Stundenlohn, ab 
dem Sie bereit sind Arbeit aufzunehmen, 
wird als Anspruchslohn oder Reservati-
onslohn bezeichnet. Typischerweise wird 
dieser niedriger sein, wenn Sie außer Ih-
rer Arbeitskraft keine weitere Einkom-
mensquelle, zum Beispiel aus Vermögen 
oder Sozialleistungen, haben.

Basierend auf diesen sehr einfachen 
Überlegungen zur Abwägung zwischen 
Konsum und Freizeit haben wir nun das 
individuelle Arbeitsangebot hergeleitet. 
Das einfache Modell lässt sich um viele 
Aspekte erweitern, etwa die bislang aus-

geklammerten eingangs genannten Vor- 
und Nachteile von Arbeit. Natürlich kön-
nen die meisten Menschen nicht täglich 
komplett flexibel über ihre Arbeitszeit 
entscheiden. Auf längere Sicht können 
sie sich allerdings überlegen, bei wel-
chem Unternehmen oder in welcher 
Branche sie arbeiten wollen oder, noch 
längerfristig, welche Art der Ausbildung 
sie ergreifen wollen – und bezüglich der 
Flexibilität und Arbeitszeiten gibt es er-
hebliche Unterschiede zwischen Firmen 
und Branchen. 

ARBEITSNACHFRAGE
Es gibt verschiedene Arten von Arbeitge-
bern – private Unternehmen mit Gewinn-
erzielungsabsicht, Non-Profit-Organisati-
onen und auch den Staat. Es ist 
offensichtlich, dass der Staat, wenn er 

etwa Polizistinnen oder Lehrer einstellt, 
andere Ziele verfolgt als eine private Akti-
engesellschaft. Aus Platzgründen konzen-
trieren wir uns in diesem Abschnitt auf 
private Unternehmen und nehmen an, 
dass diese möglichst hohe Gewinne erzie-
len möchten. 

Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie ein 
Eiscafé besitzen. Sie überlegen, eine Mit-
arbeiterin für die Eisproduktion einzu-
stellen. Wie viele Stunden Arbeitseinsatz 
würden Sie nachfragen? Wenn Sie eine 
Kugel Eis für einen Euro verkaufen kön-
nen und eine zusätzliche Mitarbeiterin in 
einer Stunde zwanzig Kugeln produzieren 
kann, erhöht eine zusätzliche Stunde Ar-
beitskraft Ihre Einnahmen um 20 Euro. 
Solange die zusätzlichen Kosten dafür – 
im Fall der Mitarbeiterin also ihr Stun-
denlohn – unter 20 Euro pro Stunde lie-
gen, steigt Ihr Gewinn, wenn Sie mehr 
Arbeitskräfte einsetzen. 

Der Gewinn eines Unternehmens ergibt 
sich aus den Einnahmen abzüglich seiner 
Kosten. Der Anstieg der Einnahmen ent-
spricht dabei dem Preis pro Einheit des 
verkauften Gutes, in unserem Beispiel  
1 Euro, multipliziert mit dem sogenann-
ten Grenzprodukt der Arbeit, also der An-
zahl an Eiskugeln, die eine Arbeitskraft 
pro Stunde herstellen kann, in unserem 
Beispiel 20. Diese Summe wird auch als 
Wertgrenzprodukt bezeichnet. Liegen die 
zusätzlichen Kosten für diese Stunde un-
ter dem Wertgrenzprodukt, so lohnt es 
sich für das Unternehmen, zusätzlich Ar-
beit nachzufragen. Liegen sie über dem 
Wertgrenzprodukt, kann durch die Re-
duktion der eingesetzten Menge an Ar-
beit der Gewinn erhöht oder der Verlust 
verkleinert werden.

 INFORMATION 

Aus einer Erhöhung des Stunden-
lohns resultieren zwei Effekte. Einer-
seits wird es nun teurer, nicht zu ar-
beiten: die Opportunitätskosten der 
Freizeit steigen. Dieser höhere Preis 
der Freizeit bietet den Anreiz, mehr 
zu arbeiten (Substitutionseffekt). An-
dererseits steigt durch den höheren 
Stundenlohn die Kaufkraft, was dazu 
führt, dass man gerne mehr konsu-
mieren möchte (Einkommenseffekt). 
Dies betrifft nicht nur Güter, sondern 
auch Freizeit. Während der Substitu-
tionseffekt dafür spricht, bei einer Er-
höhung des Stundenlohns mehr zu 
arbeiten, spricht der Einkommensef-
fekt genau für die gegensätzliche Re-
aktion. Welcher der beiden Effekte im 
Einzelfall überwiegt, hängt an den in-
dividuellen Präferenzen des jeweili-
gen Arbeitsanbieters.

© Quelle: Autorengrafik

ABB. 1:  INDIVIDUELLES ARBEITSANGEBOT EINES INDIVIDUUMS

„Was passiert mit der Nachfrage nach Arbeit, 
wenn der Stundenlohn steigt? In unserem Beispiel 

wird die Nachfrage nach Arbeit sinken.”
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Was passiert mit der Nachfrage nach Ar-
beit, wenn der Stundenlohn steigt? In un-
serem Beispiel wird die Nachfrage nach 
Arbeit sinken. Das Unternehmen wird we-
niger von dem Produktionsfaktor einset-
zen, der teurer geworden ist. Es wird ver-
suchen, Arbeitskraft beispielsweise durch 
eine Eismaschine mit höherer Kapazität zu 
ersetzen. Da dies jedoch nur begrenzt mög-
lich ist, steigen die Produktionskosten und 
die Produktionsmenge des Unternehmens 
sinkt beim Anstieg des Preises eines Pro-
duktionsfaktors, hier also des Lohns. Aus 
den bisher gemachten Überlegungen er-
gibt sich die Arbeitsnachfragekurve eines 
Unternehmens. Ein Unternehmen wird 
umso mehr Arbeit nachfragen, je niedriger 
der Stundenlohn ist: Die Arbeitsnachfrage-
kurve verläuft fallend (Abbildung 2). 

Das hier skizzierte Optimierungsverhalten 
der Unternehmen kann natürlich erheblich 
komplexer sein, etwa weil sich Anpassun-
gen nicht immer sofort umsetzen lassen 
und es natürlich viele verschiedene Arten 
von Arbeit gibt – von ungelernten Arbeits-
kräften bis zum hochspezialisierten Fach-
personal. Zudem hängen die Entscheidun-
gen eines Unternehmens auch noch davon 
ab, ob es auf einem Markt sehr mächtig ist 
und daher gestiegene Löhne in Form von 
Preiserhöhungen auf die Konsumenten 
überwälzen kann oder ob es auf einem 
Markt mit intensivem Wettbewerb aktiv 
ist. 

ARBEITSMARKTGLEICH-
GEWICHT
Nachdem wir oben exemplarisch die Ar-
beitsangebots- und -nachfragekurve eines 
Individuums bzw. eines Unternehmens 
hergeleitet haben, widmen wir uns nun 
dem gesamten Markt. Dieser besteht aus 
einer Vielzahl von Individuen und Unter-
nehmen. Unser beispielhaftes Individuum, 
dessen Angebotskurve in Abbildung 1 dar-

gestellt ist, war bei einem Stundenlohn 
von 15 Euro bereit, acht Stunden pro Tag zu 
arbeiten. Das Arbeitsangebot auf dem ge-
samten Arbeitsmarkt können wir nun da-
durch bestimmen, dass wir die angebote-
nen Arbeitsstunden aller Anbieter beim 
Lohn von 15 Euro addieren. Wenn wir dies 
für eine Vielzahl weiterer Löhne wieder-
holen, also zum Beispiel die gesamte an-
gebotene Anzahl an Arbeitsstunden bei 
Stundenlöhnen von 20 Euro, 30 Euro usw. 
bestimmen, erhalten wir die gesamte Ar-
beitsangebotsfunktion. Diese hat, wie in 
Abbildung 3 erkennbar ist, einen steigen-
den Verlauf. Während das individuelle Ar-
beitsangebot bei sehr hohen Stundenlöh-
nen möglicherweise wieder zurückgeht, 
ist dies auf dem Gesamtmarkt typischer-
weise nicht der Fall, da höhere Löhne 
nicht nur die Arbeitszeit derjenigen An-
bieter beeinflussen, die bereits auf dem 
Arbeitsmarkt aktiv sind, sondern auch zu-

sätzliche Anbieter in den Markt locken, so-
dass tendenziell mit dem Stundenlohn 
auch die insgesamt angebotene Menge an 
Arbeit zunimmt.

Die gleiche Logik können wir zur Bestim-
mung der aggregierten Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt anwenden: Wir starten mit 
einem bestimmten Stundenlohn und ad-
dieren die zu diesem Lohn nachgefragte 
Zahl der Arbeitsstunden aller Unterneh-
men. Die Variation des Stundenlohns er-
möglicht es dann, die Arbeitsnachfrage 
auf dem gesamten Arbeitsmarkt zu be-
stimmen. Diese ist ebenfalls in Abbildung 
3 dargestellt. 

Aus der Abbildung erkennen wir, dass bei 
einem Stundenlohn von 10 Euro insgesamt 
7500 Stunden Arbeit nachgefragt werden. 
Die angebotene Menge beträgt allerdings 
nur 1500 Stunden. Es gibt einen Nachfra-
geüberhang. Für manche Unternehmen ist 
es attraktiv, einen höheren Lohn als 10 
Euro zu zahlen und damit weitere Arbeits-
kräfte an sich zu binden. Diesen Anreiz 
gibt es so lange, bis die nachgefragte und 
die angebotene Menge identisch sind. Dies 
ist der Fall bei einem Stundenlohn von 20 
Euro, bei dem sich die Angebots- und die 
Nachfragekurve schneiden. Man spricht 
hier von einem Gleichgewicht: Bei diesem 
Lohn bieten die Arbeitsanbieter genau die 
gleiche Menge an, die auch nachgefragt 
wird (5000 Stunden). 

Beschäftigungsniveau und Gleichge-
wichtslohn verändern sich, wenn es zu 
strukturellen Veränderungen auf dem Ar-
beitsmarkt kommt. Wenn beispielsweise 
mehr Menschen das Rentenalter errei-
chen, als junge Menschen neu auf den Ar-
beitsmarkt kommen, verschiebt sich die 
Arbeitsangebotskurve nach links; die Be-
schäftigung sinkt und der Gleichgewichts-
lohn steigt (Abbildung 4).

© Quelle: Autorengrafik

ABB. 3:  AGGREGIERTE ARBEITSNACHFRAGE, AGGREGIERTES  
ARBEITSANGEBOT UND MARKTGLEICHGEWICHT

© Quelle: Autorengrafik

ABB. 2:  INDIVIDUELLE ARBEITSNACHFRAGE EINES UNTERNEHMENS



Heft 83 | 2022 11

WEITERGEHENDE  
ÜBERLEGUNGEN

Das in diesem Artikel beschriebene Mo-
dell des Arbeitsmarkts liefert erste Ein-
sichten in individuelle Entscheidungen 
sowie die Interaktion von Angebot und 
Nachfrage, vernachlässigt aber in der Re-
alität relevante Faktoren. So sehen sich 
permanent Beschäftigte und Arbeitslose 
nach einem neuen Arbeitsplatz um, wäh-
rend gleichzeitig Unternehmen Arbeits-
kräfte für offene Stellen suchen. Aus der 
Dauer des Suchprozesses entsteht tem-
porär sogenannte friktionelle Arbeitslo-
sigkeit. Manche Stellen können auch 
deshalb nicht besetzt werden, weil die 
Wünsche von potenziellen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern nicht zusammen-
passen – etwa weil es in einer Region 
nicht genügend qualifizierte Menschen 
für einen bestimmten Job gibt. Dieser 
Mismatch kann ebenfalls zu Arbeitslosig-
keit führen. 

Lohnungleichheiten können unter ande-
rem durch unterschiedliche Humankapi-
talausstattung entstehen, da besser gebil-
dete Menschen im Durchschnitt mehr 
verdienen. Auch Diskriminierung kann 
ein Grund für Lohnungleichheiten sein. 
Eine weitere wichtige Rolle für Arbeits-
marktergebnisse spielt die Verhandlungs-
macht. Menschen mit außergewöhnlichen 
Fähigkeiten haben eine bessere Verhand-
lungsposition und erzielen höhere Löhne 
als Menschen, deren Qualifikation oder 
Talent sich nicht von anderen abhebt. Ein 

Unternehmen kann in einer Stadt oder Re-
gion ein sehr wichtiger Arbeitgeber sein – 
und diese Verhandlungsmacht dazu nut-
zen, die Löhne zu drücken. Auf dem 
Arbeitsmarkt treten oftmals nicht einzelne 
Anbieter und Nachfrager miteinander in 
Verhandlungen, sondern größere Zusam-
menschlüsse – nämlich Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände. Wir sprechen 
dabei von kollektiven Verhandlungen. All 

diese Themen spielen in der Arbeitsmarkt-
ökonomik eine wichtige Rolle. 

Weitere Ausführungen zu den Grundla-
gen der Arbeitsmarktökonomik von Prof. 
Mechtel findet man in diesem Video auf 
Teach Economy:
https://www.teacheconomy.de/
lehrvideos/arbeitsmarktoeko-
nomik/

© Quelle: Autorengrafik

ABB. 4:  VERÄNDERUNG DES MARKTGLEICHGEWICHTS

70 Jahre Baden-Württemberg! Dieser 248 Seiten starke 
Band präsentiert anhand von 350 Fotos eine Alltags-
geschichte des Landes. Als visueller Zugang zur jüngsten 
Landesgeschichte legt er die großen Entwicklungen seit 
Gründung des Südweststaats am 25. April 1952 offen: 
gesellschaftliche Modernisierung und Liberalisierung, 
kulturellen Wandel, technischen Fortschritt und grund-
legende Demokratisierung. 

Ergänzt wird der multimediale Fotoband um QR-Codes, 
die direkt zu Filmschätzen aus der Landesgeschichte 
führen. Tauchen Sie ein in sieben Jahrzehnte baden-
württembergischer Geschichte!

Autorinnen und Autoren: Philipp Gassert, Maike Hausen, 
Sabine Holtz, Verena Schweizer und Reinhold Weber.

18 Euro zzgl. Versand, Bestellung ausschließlich im Webshop  
der Landeszentrale für politische Bildung: www.lpb-bw.de/shop
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ARBEITSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE  
ARBEITSLOSIGKEIT, BESCHÄFTIGUNG 
UND LOHNNIVEAU –  
WELCHE ÖKONOMIK IST RELEVANT?
FRIEDERIKE SPIECKER

Die Erklärung, wie Arbeitslosigkeit in großem Maßstab entsteht, wie sie beseitigt oder von vornherein verhindert 
werden kann, ist zentrale Aufgabe der Makroökonomik. Denn überall auf der Welt schaden mangelnde Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, entsprechend geringe Einkommen und reduzierte gesellschaftliche Teilhabe den Betroffenen 
selbst und den Gesellschaften, in denen sie leben, in vielerlei Hinsicht.

Wer über den Arbeitsmarkt eines Landes schreibt, begibt sich mit den aggregierten Größen Beschäftigung, Arbeits-
losigkeit und Lohnniveau gedanklich zwangsläufig in das Schema von Angebot und Nachfrage. Das einfache mi-
kroökonomische Marktmodell besagt, dass ein Angebotsüberschuss auf einem zu hohen, ein Nachfrageüber-
schuss auf einem zu niedrigen Preis beruht und der auf Wettbewerb fußende Preismechanismus Angebot und 
Nachfrage in Übereinstimmung bringt, so dass es zur Markträumung und damit zu einem Marktgleichgewicht 
kommt. Übertragen auf den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt entsteht die These, Arbeitslosigkeit beruhe auf 
zu hohen Löhnen und könne durch Lohnsenkung oder zumindest zurückhaltende Lohnentwicklung bekämpft 
werden.

Die Rückwirkungen, die das Lohnniveau bzw. seine Veränderung auf den Rest der Volkswirtschaft, namentlich die 
gesamtwirtschaftliche Güternachfrage hat, fehlen bei dieser simplen Übertragung des Marktmodells auf die Ge-
samtwirtschaft. Es ist das Verdienst der keynesianischen Schule, die Bedeutung der Löhne als Einkommensgröße 
und damit als Basis der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage hervorgehoben zu haben. Löhne sind immer beides: 
Kosten für Unternehmen und Einkommen für abhängig Beschäftigte. Deshalb kann über den Zusammenhang zwi-
schen gesamtwirtschaftlicher Beschäftigungssituation und Lohnniveau nichts Sinnvolles ausgesagt werden ohne 
Berücksichtigung aller übrigen Bereiche der Volkswirtschaft.

Die herrschende Makroökonomik versucht, einer solchen umfassenden Sicht dadurch Rechnung zu tragen, dass 
sie gesamtwirtschaftliche Modelle verwendet, die neben dem Arbeits- auch den Güter-, Kapital- und Geldmarkt, 
teilweise auch das Ausland einbeziehen. Damit orientiert sie sich weiterhin am Marktschema.

DIE CETERIS-PARIBUS-
KLAUSEL – GRENZE DER 
MIKROFUNDIERUNG DER 
MAKROÖKONOMIK
Wirtschaftssubjekte müssen sich in einer 
Marktwirtschaft an Rahmenbedingungen 
anpassen, die aufgrund exogener, aber 
auch systembedingter Veränderungen 
dem Wandel unterliegen. In der Mikro-
ökonomik wird nach Erklärungen ge-
sucht, wie sich ein Wirtschaftssubjekt an-
passt. Insbesondere wird untersucht, wie 
sich das Verhalten des Wirtschaftssub-
jekts ändert, wenn die Rahmenbedingun-
gen variiert werden.

Die wichtigste Voraussetzung für eine 
mikroökonomische Analyse ist, dass die 
Rahmenbedingungen, innerhalb derer 
das Wirtschaftssubjekt agiert, gegeben 
sind. Das ist die sogenannte Ceteris-Pari-
bus-Klausel (übersetzt: im-Übrigen-än-
dert-sich-nichts-Annahme). Sie besagt, 

dass das Verhalten des Wirtschaftssub-
jekts die Rahmenbedingungen selbst 
nicht verändert, also nicht auf sie zurück-
wirkt. Die Begründung ist, dass die Akti-
vitäten eines einzelnen Wirtschaftssub-
jekts nur einen winzigen Anteil an der 
Gesamtwirtschaft ausmachen. Daher 
sind Rückwirkungen vernachlässigbar, 
ohne dass die gewonnenen mikroökono-
mischen Erkenntnisse wegen dieser mi-
nimalen Unschärfe verfälscht würden.  

Wird das Verhalten eines einzelnen Wirt-
schaftssubjekts jedoch auf einen ganzen 
Sektor übertragen, gilt die Ceteris-Pari-
bus-Klausel nicht mehr. Denn nun ändern 

sich die Rahmenbedingungen durch An-
passungen des Sektors wegen seines 
nicht zu vernachlässigenden Gewichts 
innerhalb der Gesamtwirtschaft. Erklä-
rungsmuster für einzelwirtschaftliches 
Verhalten taugen deshalb zur Begrün-
dung gesamtwirtschaftlicher Entwick-
lungen nicht.

Eine Untersuchung der aggregierten Grö-
ßen einer Volkswirtschaft muss die 
wechselseitige Beeinflussung der Akteu-
re berücksichtigen. Das bedeutet, dass es 
auf den gedanklich konstruierten ge-
samtwirtschaftlichen „Märkten“ keine 
stabilen, voneinander unabhängigen An-
gebots- und Nachfragekurven gibt, wie 
sie das mikroökonomische Marktmodell 
unterstellt. Denn die Ceteris-Paribus-
Klausel gilt auf der Makroebene nie. Da-
her ist es nicht sinnvoll, den Preismecha-
nismus mit seiner Tendenz, einen Markt 
ins Gleichgewicht zu bringen, zur Erklä-
rungsbasis gesamtwirtschaftlicher Zu-

„Löhne sind immer beides: 
Kosten für Unternehmen 

und Einkommen für  
abhängig Beschäftigte.”
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sammenhänge zu machen. Ja, die Eintei-
lung einer Volkswirtschaft in vier 
gesamtwirtschaftliche Märkte selbst ist 
fragwürdig. Denn wie soll sie die gesamt-
wirtschaftliche Analyse voranbringen, 
wenn auf dem jeweiligen „Markt“ aus lo-
gischen Gründen keine stabilen Zusam-
menhänge in Form von Angebots- und 

Nachfragekurven vorliegen können, an-
hand derer sich Aussagen über das Ver-
halten aggregierter Größen ableiten lie-
ßen? 

Mathematisch gesprochen: Sobald die 
Variable ‚Lohn‘ verändert wird, verschie-
ben sich die Gedankenkonstrukte ‚ge-
samtwirtschaftliche Arbeitsnachfragekur-
ve‘ und ‚gesamtwirtschaftliche Arbeits- 
angebotskurve‘ sofort mit. Das bedeutet 
aber, dass es sie in der Realität wegen der 
gesamtwirtschaftlichen Rückkoppelun-
gen nicht gibt. Daher kann nicht einmal 

die allgemeine Aussage getroffen werden, 
dass Lohnsenkungen überhaupt zu einer 
Verringerung von Arbeitslosigkeit führen. 
Mit anderen Worten: Das Zusammenspiel 
zwischen gesamtwirtschaftlichem Lohn-
niveau und gesamtwirtschaftlicher Ar-
beitsnachfrage ist viel komplexer, als es 

ein Modell gesamtwirtschaftlicher „Märk-
te“ überhaupt erfassen kann. 

Das heißt nicht, in der Volkswirtschaft 
gäbe es keine Marktstrukturen oder ließen 
sich einzelwirtschaftliche Verhaltenswei-
sen mit dem Marktmodell nicht gut be-
gründen. Es wird nur die Mikrofundierung 

der Makroökonomik, wie man das Unter-
füttern gesamtwirtschaftlicher Theorien 
mit einzelwirtschaftlichen Theorien be-
zeichnet, hinterfragt. Sie muss aus Grün-
den der Logik dort enden, wo die Voraus-
setzungen der mikroökonomischen 
Theorien durch die Übertragung auf ge-
samtwirtschaftliche Aggregate nicht 
mehr gegeben sind. 

GLEICHGEWICHTS- 
MODELLE SCHLIESSEN 
SYSTEMIMMANENTE  
INSTABILITÄT AUS 

Es fehlt also an einer stichhaltigen Be-
gründung, gesamtwirtschaftliche Modelle 
als gleichgewichtige Marktmodelle anzu-
legen. Auch ausgefeilte dynamische An-
passungsschleifen, die vorübergehende 
Abweichungen vom Gleichgewicht zulas-
sen, können die Begründungslücke nicht 
schließen. Denn Gleichgewichtsmodelle 
geben von ihrer Grundkonstruktion her 
zwingend vor, dass sich irgendwann ein 
Gleichgewicht einstellt, so dass die An-
passungsprozesse nur entsprechend ein-
geschränkt modelliert werden können: Sie 
müssen auf Dauer zum alten oder einem 
neuen Ruhepunkt des Modells führen.

Warum greift die herrschende Makroöko-
nomik trotzdem auf diesen Modelltyp zu-
rück? Es gibt eine inhaltliche und eine 
technische Antwort. Zum einen spiegelt 
die Marktgleichgewichtsannahme die 
Vorstellung wider, eine Marktwirtschaft 
sei ein aus sich selbst heraus stabiles Sys-
tem. Alle Missstände wie etwa Arbeitslo-
sigkeit sind dann letzten Endes nicht sys-
tembedingt, sondern beruhen auf Markt- 
unvollkommenheiten, Eingriffe von au-
ßen, namentlich von Seiten des Staates, 
oder auf exogenen Störungen. Sollen sie 
abgestellt werden, müssen dementspre-
chend nicht marktbedingte Fehlentwick-
lungen bekämpft werden, sondern für 
mehr Wettbewerb gesorgt, staatliche Ein-
griffe auf den Prüfstand gestellt und die 
Rahmenbedingungen so marktkonform 
wie möglich gestaltet werden. Dann kön-
nen, so die Hoffnung, auch exogene Stö-
rungen besser verarbeitet werden.

Zum anderen bestechen dynamische 
Gleichgewichtsmodelle durch ihre 
scheinbar objektive mathematische Ge-
stalt und dadurch, dass sie überschauba-
re Ergebnisse für die kurze, mittlere und 
lange Frist liefern. Der Cartoon in Abbil-
dung 1 veranschaulicht das ironisierend: 
Der gewählte Lösungsansatz geht am Pro-
blem vorbei. 

Sobald dynamische Modelle nämlich 
ohne Gleichgewichtsannahme aufgestellt 
werden, wird die Entwicklung der model-
lierten Größen unbestimmt: Sie können 
direkt oder oszillierend explodieren und 
keinen gleichgewichtigen Zustand an-
streben (Abbildung 2). Zudem reagieren 
sie empfindlich auf die unterstellte Grö-
ßenordnung von Parametern. Ein Ansatz, 
der die Dynamik potenziell ungleichge-
wichtiger Zusammenhänge zu erfassen 
versucht, kann daher quantitative Aussa-
gen, wenn überhaupt, nur für relativ kur-
ze Zeiträume treffen, also nichts Verläss-
liches über die mittlere oder gar lange 
Frist prognostizieren.

 INFORMATION 

Mikrofundierung der Makro- 
ökonomik:
Darunter versteht man das Ableiten 
des „Verhaltens“ ganzer Sektoren 
(z.B. des Unternehmenssektors) aus 
dem Verhalten eines einzelnen Re-
präsentanten des jeweiligen Sektors. 
Aus dem Gewinnmaximierungsstre-
ben eines Unternehmens kann etwa 
geschlussfolgert werden, wie es auf 
die Steigerung des Preises eines Pro-
duktionsfaktors reagiert: Es ver-
sucht, ihn durch andere Faktoren 
(teilweise) zu ersetzen und / oder je 
nach Marktlage die gestiegenen Kos-
ten im Preis seines Produktes an die 
Kunden weiterzugeben.
Eine Übertragung auf die gesamt-
wirtschaftliche Ebene führt zu der 
Vorstellung, dass steigende Lohn-
kosten einen vermehrten Einsatz 
von Maschinen und die Entlassung 
von Arbeitskräften und / oder Infla-
tion zur Folge haben. Die Hinfällig-
keit der Ceteris-Paribus-Klausel 
steht jedoch dieser Übertragung mi-
kroökonomischer Erkenntnisse auf 
die Makroebene eindeutig entgegen.

„Erklärungsmuster für einzelwirtschaftliches  
Verhalten taugen [...] zur Begründung  

gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen  
nicht. […] Denn die Ceteris-Paribus-Klausel  

gilt auf der Makroebene nie.”

© by Michael Hüter

ABB. 1: „ERLEUCHTUNG“, DIE NICHT WEITERHILFT 
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Dass es in der ökonomischen Realität kei-
ne Größen gibt, die auf Dauer „explodieren“, 
ist kein Argument für dynamische Gleich-
gewichtsmodelle. Denn es ist ein großer 
Unterschied, ob ein System aus sich heraus 
wieder in ein Gleichgewicht findet oder ob 
das auf Umstände zurückzuführen ist, die 
auf Eingriffen in das System von außen be-
ruhen. Prominentes Beispiel: Eine sich be-
schleunigende Inflation kann nicht durch 
das einzelwirtschaftliche Verhalten aller 
Wirtschaftssubjekte wieder gebändigt wer-
den – im Gegenteil, das einzelwirtschaftli-
che Rationalverhalten heizt sie immer wei-
ter an, wenn die Preissteigerung erst 
einmal an Fahrt aufgenommen hat. Denn 
aus Angst vor weiter und schneller steigen-
den Preisen versucht sich jeder zu bevorra-
ten, gibt also sein Geld möglichst rasch 
wieder aus, um es in Sachwerte anzulegen. 
Das aber genau befördert die Beschleuni-
gung der Inflation, weil das reale Angebot 
nicht so schnell ausgedehnt werden kann, 
wie die nominale Nachfrage insgesamt 
steigt. Dagegen helfen nur bewusste Ein-
griffe von außen durch die Geld- und Lohn-
politik.

Darüber hinaus haben alle dynamischen 
Gleichgewichtsmodelle ein weiteres gra-
vierendes Problem, wenn sie zur Politikbe-
ratung genutzt werden: Die verwendeten 
Modellparameter werden anhand von Da-

ten geschätzt, die nach Lage der Dinge 
praktisch ausschließlich aus Ungleichge-
wichtszuständen stammen. Wird in einem 
Modell etwa die Sparneigung der privaten 
Haushalte benötigt, kann man sie zwar an-
hand der Daten aus den letzten zwanzig 
Jahren als Durchschnitt berechnen. Aber 
damit bezieht man Ereignisse wie die Fi-
nanzkrise 2008/2009 und die Corona-Pan-
demie 2020/2021 mit ein, die das Sparver-
halten der Menschen nicht unberührt 
gelassen haben dürften und sicher nicht 
als „Gleichgewichtszustände“ angesehen 
werden können. Der so ermittelte Wert für 
die Sparneigung wird aber für die Berech-
nung eines langfristigen Modellgleichge-
wichts benutzt – ein Widerspruch in sich. 

Wie man es auch dreht und wendet: Man 
schätzt die Parameter für ein Gleichge-
wichtsmodell anhand von Daten, denen 
man Gleichgewichtscharakter unterstellt, 
den sie nicht durchgehend oder überhaupt 
nicht haben – ein entscheidendes Manko, 
das in der breiten Öffentlichkeit kaum dis-
kutiert wird. Denn für wirtschaftspolitisch 
interessierte Laien verschwindet es hinter 
Bergen von mathematischen Zeichen und 
ökonometrischen Fachbegriffen; und für 
Fachleute, die sich tief in die Materie ein-
gearbeitet haben, würde eine kritische Dis-

kussion dieses Mankos die Gefahr bergen, 
das eigene Fachwissen zu entwerten.

In der herrschenden Makroökonomik ist 
selbstverständlich bekannt, dass am deut-
schen Arbeitsmarkt wie in vielen anderen 
Ländern ausweislich von Millionen von Ar-
beitslosen seit langem kein „markträumen-
des“ Gleichgewicht herrscht. Es wird daher 
nach Hindernissen auf dem Weg zum 
markträumenden Gleichgewicht gesucht: 
unvollständige Information, Informations-

asymmetrien, mangelnde Qualifikation und 
geringe Mobilität von Arbeitskräften, aus 
Arbeitnehmersicht leistungsfeindliche, aus 
Arbeitgebersicht kostentreibende Belastun-
gen des Faktors Arbeit mit Steuern und So-
zialabgaben, verkrustete Strukturen beim 
Lohnbildungsprozess, mangelhafte Institu-
tionen im Staats- und Bankensektor, Kor-
ruption, zu geringer Wettbewerb auf den 
Gütermärkten usw.

Alle diese Erklärungsansätze für das Vor-
handensein von Arbeitslosigkeit sind nicht 
von vornherein unplausibel. Nur können sie 
die Dynamik der gesamtwirtschaftlichen 
Beschäftigungslage nicht gut erklären. 
Denn entweder liegen die genannten Hin-
dernisse wie etwa Korruption permanent 
unverändert vor. Dann können sie aber kei-
ne Veränderung der Arbeitslosenzahlen er-
klären. Oder die Hindernisse haben sich zu 
einem Zeitpunkt verändert, ab dem keine 
zeitnahe Reaktion der gesamtwirtschaftli-
chen Beschäftigung in der erwarteten Rich-
tung festzustellen war. Verzögerte Reaktio-
nen der Beschäftigung sind selbst- 
verständlich möglich und sogar wahr-
scheinlich. Es fragt sich nur, welche Verzö-
gerungen (sogenannte Lag-Strukturen) je-
weils anzunehmen sind, um eine 
gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsver-

änderung genau einer speziellen Hindernis-
änderung zuzuschreiben. Denn in der Zwi-
schenzeit hat sich bereits vieles andere in 
der Wirtschaft ebenfalls gewandelt, was da-
her auch als Ursache für eine Verbesserung 
oder Verschlechterung der Beschäftigungs-
lage in Frage käme. 

Prominentes Beispiel: die Einführung eines 
Mindestlohns in Deutschland. Im Vorfeld 
wurde von bekannten Volkswirten prognos-
tiziert, wie viele Millionen Arbeitsplätze 
dieser Lohnerhöhung am unteren Rand des 
Einkommensspektrums zum Opfer fallen 
würden. Als dies de facto nicht eintrat, son-
dern sich die Beschäftigungslage sogar 
noch verbesserte, wurde die Fehlprognose 
damit „entschuldigt“, dass eben die Kon-
junktur wesentlich besser gelaufen sei, so 
dass der negative Effekt der Mindestlohn-
einführung überkompensiert worden sei. 
Ob die durch die Mindestlohneinführung 
steigenden Masseneinkommen ihrerseits 
Einfluss auf die Konjunktur genommen hat-
ten, wurde nicht weiter diskutiert.

Die herrschende Makroökonomik behilft 
sich hier mit ausgefeilten ökonometrischen 
Filter-Methoden, um die verschiedenen 
Theorien für das jahrelange Nicht-Errei-
chen von Vollbeschäftigung zu überprüfen 
und die aus ihnen gezogenen wirtschafts-
politischen Schlüsse zu beurteilen. 

PLURALISMUS DER  
ERKLÄRUNGSANSÄTZE –  
BELIEBIGKEIT DER  
MASSNAHMEN

Das Ergebnis der Hindernissuche ist ein 
breites Spektrum verschiedener, mehr oder 
weniger unverbunden nebeneinanderste-
hender mikroökonomischer und/oder in-
stitutioneller Erklärungsansätze, ohne dass 
einige wenige oder gar nur einer davon als 
Favorit für die Erklärung der Entstehung 
oder des Abbaus makroökonomisch rele-
vanter Arbeitslosigkeit gelten könnte. Aus 
dieser Not macht das Fach eine Tugend, ge-
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„Es fehlt also an einer stichhaltigen Begründung,  
gesamtwirtschaftliche Modelle als  

gleichgewichtige Marktmodelle anzulegen.”
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nannt „Pluralismus“: Es gibt eben viele Ur-
sachen für Arbeitslosigkeit und damit auch 
viele Theorien, die jede für sich einen klei-
nen Erklärungsbeitrag zum großen Ganzen 
beisteuert.

Entsprechend ergibt sich ein Potpourri 
wirtschaftspolitischer Handlungsempfeh-
lungen, die von Qualifikations- und Ver-
mittlungsoffensiven der Jobcenter, über 
Sozialabgabenreduktion für sogenannte 
Mini- und Midijobs bis hin zu Lohnsubven-
tion, Runden Tischen und einer Verschär-
fung der Anspruchsvoraussetzungen für 
Sozialtransfers etc. reichen. Die meisten 
Ratschläge zielen getreu der marktorien-
tierten Grundvorstellung auf eine „Flexibi-
lisierung“ des Arbeitsmarktes ab.

Der Nachteil dieses wirtschaftswissen-
schaftlichen Pluralismus: Wenn die ergrif-
fenen Maßnahmen nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis führen, hatten eben andere 
Ursachen als die mit den Maßnahmen be-
kämpften einen höheren Anteil an der 
herrschenden Arbeitslosigkeit oder haben 

neue Belastungen auf den Arbeitsmarkt 
durchgeschlagen. Die plurale Mischung der 
Erklärungen immunisiert dagegen, eine 
Maßnahme als wirkungslos oder gar 
schädlich zu qualifizieren. Auch die Frage, 
ob sich verschiedene Maßnahmen wider-
sprechen oder gegenseitig verstärken, 
bleibt auf diese Weise weitgehend unge-
klärt.

Das leistet einem Feld der Beliebigkeit Vor-
schub, das zwar für viele Forschende klei-
ne Parzellen bietet, auf denen sie sich als 
Spezialisten betätigen können, das aber die 
Wirtschaftspolitik mit ihrer gesamtwirt-
schaftlichen Verantwortung ratlos zurück-
lässt. Und so sind handfesten Lobbyinter-
essen Tür und Tor geöffnet.

AUSWEGE 

Die wichtigsten Eigenschaften einer Markt-
wirtschaft, die gesamtwirtschaftliche Ana-
lysen berücksichtigen müssen, sind die 
wechselseitigen Abhängigkeiten der Ag-
gregate und die daraus folgende, system-

immanente Dynamik. Der Ökonom Joseph 
Schumpeter (1883-1950) liefert mit seiner 
als „Prozess schöpferischer Zerstörung“ be-
zeichneten Investitionstheorie eine mikro-
ökonomisch fundierte Begründung, wes-
halb eine Marktwirtschaft aus sich selbst 
heraus dauernd in Bewegung ist und eben 
nicht automatisch aus sich heraus zu ei-
nem Gleichgewicht tendiert: Auf der wett-
bewerbsbedingten Suche nach techni-
schen Neuerungen verändern sich einzelne 
Arbeitsplätze, Unternehmen und ganze 
Branchen laufend. 

Kombiniert mit dem parallelen Anpas-
sungsverhalten der Wirtschaftssubjekte an 
solche Veränderungen können daraus sich 
selbst verstärkende Prozesse entstehen, die 
keine Grenze nach oben und nach unten 
kennen, solange nur einzelwirtschaftlich 
agiert wird. Das heißt, eine sich selbst über-
lassene Marktwirtschaft ist potenziell in-
stabil. Will man ihre unbestreitbaren Vor-
teile, die in ihrem Anreizsystem zu 
Innovationen liegen, zum Wohle aller nut-
zen, muss der Staat gesamtwirtschaftliche 
Verantwortung übernehmen, indem er 
Leitplanken gegen eine überbordende und 
eine abstürzende Wirtschaftsentwicklung 

aufstellt. Denn genau diese extremen Ent-
wicklungen führen zu großen Beschäfti-
gungsveränderungen.

Eine  adäquate gesamtwirtschaftliche Ana-
lyse folgt nicht der Marktlogik, sondern der 
Einnahmen-Ausgaben-Logik, wonach die 
Summe aller Einnahmen in einer Volks-
wirtschaft jederzeit gleich der Summe aller 
Ausgaben ist. Sie orientiert sich dabei an 
den vier Sektoren private Haushalte, Unter-
nehmen, Staat und Ausland. 

Am Beispiel der Löhne: Werden die Löhne 
als Reaktion auf einen konjunkturellen Ab-
schwung und steigende Arbeitslosigkeit im 
Durchschnitt gesenkt oder weniger gestei-
gert, als es die goldene Lohnregel vorsieht, 
sinkt unmittelbar die Nachfrage der priva-
ten Haushalte bzw. steigt unmittelbar un-
zureichend. Unzureichend in dem Sinn, 
dass die durch Investitionen steigende Ar-
beitsproduktivität und damit zunehmen-
den Produktionsmöglichkeiten nicht genü-
gend ausgelastet werden. Das senkt die 
Einnahmen der Unternehmen bzw. lässt 

sie weniger steigen, als die Unternehmen 
für die durch die Investitionstätigkeit rea-
lisierte Kapazitätserhöhung erwartet ha-
ben. Eine sofortige Anpassung des Unter-
nehmenssektors an niedrigere Löhne im 
Sinne einer Beschäftigungsausweitung, die 
die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme 
konstant halten oder sogar steigern könn-
te, findet deshalb nicht statt. Schließlich ist 
die konjunkturelle Ausgangslage annah-
megemäß schlecht und erhalten die Unter-
nehmen in der ersten Anpassungsrunde 
eindeutig negative Absatzsignale. Um eine 

Abwärtsspirale zu verhindern, muss daher 
der Staat mit anregender Fiskalpolitik und 
expansiver Geldpolitik (Senkung der Leit-
zinsen) dagegenhalten.

Umgekehrt können im Fall einer anzie-
henden Konjunktur die Lohnabschlüsse im 
Schnitt über der Summe aus Produktivi-
tätswachstums- und Zielinflationsrate lie-
gen, weil die Verhandlungsposition der Ar-
beitnehmer stärker wird. Das schlägt sich 
in unerwünscht steigenden Inflationsra-
ten nieder, die der Staat durch eine res-
triktive Geld- und Fiskalpolitik verhin-
dern kann und muss.

„Eine adäquate gesamtwirtschaftliche Analyse  
folgt nicht der Marktlogik, sondern der Einnahmen- 

Ausgaben-Logik, wonach die Summe aller Einnahmen  
in einer Volkswirtschaft jederzeit gleich 

der Summe aller Ausgaben ist.”

„Die wichtigsten Eigenschaften einer Marktwirtschaft, die 
gesamtwirtschaftliche Analysen berücksichtigen müssen, 

sind die wechselseitigen Abhängigkeiten der Aggregate 
und die daraus folgende, systemimmanente Dynamik.”

 INFORMATION 

Produktivitätsorientierte Lohnpolitik 
(„Goldenen Lohnregel“): Bei hinrei-
chend starkem Wettbewerb auf den 
Gütermärkten sehen sich die Unter-
nehmen gezwungen, die Angebots-
preise ihrer Produkte an die Ent-
wicklung der Stückkosten an- 
zupassen, wobei eine Gewinnmarge 
enthalten ist. 
Das Preisniveau einer Marktwirt-
schaft steigt aber nicht in dem Maße, 
wie sich die Löhne verändern, son-
dern in dem Maße, wie sich die 
Lohnstückkosten verändern. Denn 
wenn die Arbeitsproduktivität steigt, 
kann mit dem gleichen Arbeitsein-
satz mehr produziert werden. Dann 
würden die Lohnstückkosten bei 
gleichbleibenden Löhnen sogar sin-
ken. Nehmen die Löhne in gleichem 
Umfang zu wie die Arbeitsprodukti-
vität, bleiben die Lohnstückkosten 
konstant. Steigen die Löhne in Höhe 
der Zielinflationsrate der Zentral-
bank (in der EWU sind das 2 Prozent) 
stärker als die Arbeitsproduktivität, 
müssen diese höheren Kosten auf 
Dauer in den Güterpreisen weiterge-
geben werden. Sonst machten die 
Unternehmen langfristig Verluste 
und gingen schließlich pleite. Daher 
nimmt das Preisniveau der Volks-
wirtschaft durchschnittlich in Höhe 
der Zielinflationsrate zu.
Die goldene Lohnregel besagt also: 
Die Steigerungsrate des durch-
schnittlichen Lohns sollte so verein-
bart werden, dass sie die Summe aus 
der erwarteten Steigerungsrate der 
durchschnittlichen Arbeitsprodukti-
vität und aus der Zielinflationsrate 
der Zentralbank darstellt.
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EINFÜHRUNG

Zur Krise der Arbeitsgesellschaft gibt es 
zahlreiche Zugänge und Lösungsvorschlä-
ge. In diesem Beitrag wird zunächst ein 
Blick auf die Krisendiagnosen geworfen, 
um dann anschließend ausgewählte Zu-
kunftsmodelle daraufhin zu analysieren, 
inwiefern diese insbesondere unbezahlte 
Care-Arbeit mitdenken. Ich folge hier ei-
nem weiten Begriff von „Care“, wie ihn 
Brückner (2008) ausführt.

„Care als Kombination von Wissen, Han-
deln und Gefühlen umfasst somit den ge-
samten Bereich der Fürsorge und Pflege, 
d.h. familialer und institutioneller Aufga-
ben der Gesundheitsversorgung, der Er-
ziehung und der Betreuung in unter-

schiedlichen Phasen des Lebenszyklus 
(Kinder, pflegebedürftige und alte Men-
schen) sowie personenbezogene Hilfe in 
besonderen Lebenssituationen (von Ar-
beitslosigkeit über häusliche Gewalt bis zu 
Hilfen bei Wohnungslosigkeit oder ange-
sichts depravierter Wohnbedingungen).“ 
(Brückner, 2008, 168).

Im weiteren Text fokussiere ich mich auf 
den Aspekt der Tätigkeiten, die mit Care 
verbunden sind und verwende deshalb als 
synonyme Begriffe Sorgearbeit/Sorgetä-
tigkeiten. Die unbezahlte Arbeit umfasst 
dabei ein Arbeitsvolumen, das größer als 
das Gesamtvorlumen der gesamten geleis-
teten Erwerbsarbeit ist (Statistisches Bun-
desamt, 2017). Die Struktur ist durch Ge-
schlechtszuschreibungen geprägt, Frauen 

leisten den überwiegenden Teil der 
(schlecht) bezahlten und unbezahlten 
Care-Arbeit, dies wird als „Gender Care 
Gap“ benannt (Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, 2020).

Im Beitrag wird zunächst die Frage erör-
tert, welche Krise und welche Arbeit im 
Zentrum der jeweiligen Diagnose stehen. 
Stichworte dazu sind etwa das „Ende der 
Arbeit“ (Rifkin, 1995), das „Ende der Voller-
werbsgesellschaft“ (Beck, 2000), die „Pre-
käre Vollerwerbsgesellschaft“ (Castel/Dör-
re, 2008), die „Entgrenzung der Arbeit“ 
(Jurczyk et al., 2009), die Strukturkrise 
durch Industrie 4.0 (Mikfeld, 2016) oder 
auch die „Care-Krise“ (Initiativgruppe 
Care.Macht.Mehr, 2013; Thiessen et al., 
2021).

ARBEITSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

ARBEIT NEU DENKEN: VON DER  
ERWERBSARBEITS- ZUR TÄTIGKEITS-
GESELLSCHAFT? KRISENDIAGNOSEN 
UND ZUKUNFTSMODELLE
EVA FLEISCHER

Zur Krise der Arbeitsgesellschaft gibt es zahlreiche Zugänge und Lösungsvorschläge. In diesem Beitrag wird zu-
nächst ein Blick auf die Krisendiagnosen geworfen. Anschließend werden ausgewählte Zukunftsmodelle daraufhin 
analysiert, inwiefern diese unbezahlte Care-Arbeit mitdenkt. Es gibt eine Fülle von teils widersprüchlichen Gesell-
schaftsentwürfen zur Zukunft der Arbeit, die nur zum Teil die Gesamtheit der Arbeit berücksichtigen. 

Abb. 1 Arbeiten während des Lockdowns 2 © picture alliance / photothek | Ute Grabowsky
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Bei den Lösungsvorschlägen gibt es Zugän-
ge unterschiedlicher Komplexität. Manche 
beschränken sich auf das Thema Arbeit. 
Arbeit wird dabei zum Teil ausschließlich 
als Erwerbsarbeit gedacht, wie z.B. Model-
le, die vor allem die Nachfrage nach Arbeit 
stärken wollen, andere erweitern den Ar-
beitsbegriff von der Erwerbsarbeit hin zu 
Tätigkeiten. Diese Modelle einer Tätigkeits-
gesellschaft haben eine Gemeinsamkeit, 
indem sie von einer Verringerung der Er-
werbsarbeitszeit zugunsten anderer Tätig-
keiten ausgehen, teilweise in Kombination 
mit einem Grundeinkommen. Die Vor-
schläge verstehen sich als Reformprojekt 
innerhalb des kapitalistischen Systems 
oder streben dessen Überwindung an. Sie 
unterscheiden sich ebenfalls hinsichtlich 

ihrer Sensibilität gegenüber Gerechtig-
keitsfragen, die mit gesellschaftlichen 
Strukturkategorien verknüpft sind, ebenso 
wie bezüglich ökologischer Fragestellun-

gen (vgl. Littig/Spitzer, 2011). Nach einem 
Überblick über die Bandbreite der Lösungs-
ansätze werden ausgewählte Konzepte wie 
die „Postwachstumsgesellschaft“ (Paech, 

2013) und „Care-Revolution“ (Neumann/
Winker, 2017) sowie das „Vorsorgende 
Wirtschaften“ (Netzwerk Vorsorgendes 
Wirtschaften, 2013) daraufhin analysiert, 
wie diese Care-Arbeit berücksichtigen. 

BEFUNDE UND  
KRISENDIAGNOSEN
Bis in die 1970er Jahre galt der Fordismus 
als Erfolgsmodell einer auf Wachstum hin 
orientierten Gesellschaft. Zentrale Baustei-
ne dieser Art des Wirtschaftens waren ar-
beitsteilige Massenproduktion und der 
dazu notwendige Massenkonsum als steti-
ger Quell der Nachfrage. Damit einher ging 
die Beseitigung der Subsistenz in Land-
wirtschaft und Haushalt, die Eigenarbeit 
wurde durch Konsum ersetzt. Die Arbeits-
verhältnisse waren entlang des Idealtyps 
„Normalarbeitsverhältnis“ stark reguliert, 
die sozialstaatliche Sicherung hatte eben-
falls dieses Normalarbeitsverhältnis im 
Sinne einer ununterbrochenen lebenslan-
gen unselbständigen 40-Stunden-Vollzeit-
erwerbstätigkeit mit existenzsichernder 
Entlohnung als Referenzrahmen (Vobruba, 

1990, 30). Eingeschrieben in diese Ordnung 
war in konservativen Wohlfahrtsstaaten 
wie Deutschland und Österreich aber auch 
ein „Geschlechterarrangement“ (Pfau-Ef-
finger, 1998), das auf der Zuarbeit der Ehe-
frau des Familienernährers beruhte. Die 
Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit der 
Frauen bildete die ausgeblendete, unbe-
zahlte Seite der Normalarbeit des Mannes. 
Der Nationalstaat formte den unhinter-
fragten Rahmen der Wertschöpfung und 
der sozialen Sicherung. 

Ab Ende der 1970er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts wurde dieses Modell zuneh-
mend in Frage gestellt: Steigende Profite, 
existenzsichernde Masseneinkommen 
durch kontinuierliche Erwerbsarbeit und 
weiterer Ausbau der sozialen Sicherungs-
systeme schienen im nationalen Kontext 
nicht mehr möglich. Diese Entwicklung 
war kein vorübergehendes Phänomen, 
sondern dauert an. Veränderungen der Le-
bensformen, insbesondere der Geschlech-
terverhältnisse und der Arbeitswelt ma-
chen die Existenzsicherung materiell und 
emotional immer schwieriger. Symptome 
dieser Veränderungen sind: das Ende der 
Vollbeschäftigung mit länderspezifisch 
unterschiedlich stark ausgeprägter Ju-
gend- und Langzeiterwerbsarbeitslosig-
keit, prekäre, irreguläre Arbeitsverhältnis-
se wie Leiharbeit, Crowdworking, neue 
Selbständigkeit, sinkende Erwerbsein-















     




 


„Diese Modelle einer Tätigkeitsgesellschaft haben 
eine Gemeinsamkeit, indem sie von einer  

Verringerung der Erwerbsarbeitszeit zugunsten 
anderer Tätigkeiten ausgehen, teilweise in  

Kombination mit einem Grundeinkommen.”

 
Hinweis: Angaben zur Erwerbsarbeit sind der Arbeitsvolumenrechnung der VGR entnommen, We-
gezeiten aus den jeweiligen Zeitbudgeterhebungen. 
Quelle: Norbert Schwarz: Der Wert der unbezahlten Arbeit: Das Satellitensystem Haushalts- 
produktion, in: Statistisches Bundesamt (2017): Wie die Zeit vergeht. Analysen zur Zeitverwendung 
in Deutschland. Beiträge zur Ergebniskonferenz der Zeitverwendungserhebung 2012/2013 am  
5./6. Oktober 2016 in Wiesbaden. Berlin, S. 249, [eigene Darstellung].

ABB. 2:  JAHRESVOLUMEN BEZAHLTER UND UNBEZAHLTER ARBEIT  
(IN MRD. STUNDEN)

Quelle: Klünder, Nina (2017): Differenzierte Ermittlung des Gender Care Gaps auf Basis der  
repräsentativen Zeitverwendungsdaten 2012/13. Expertise im Rahmen des Zweiten Gleichstel-
lungsberichts der Bundesregierung, www.gleichstellungsbericht.de.

ABB. 3:  DEFINITION VON CARE-ARBEIT FÜR DIE BERECHNUNG DES  
GENDER CARE GAP

unbezahlt bezahlt
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kommen bei gleichzeitiger Flexibilisierung 
und Entgrenzung der Arbeitszeiten und 
-orte, Steigerung der Anforderungen an 
Arbeitskräfte, Schwierigkeiten, den  
Sozialstaat weiterhin auf Basis von Lohn-
abgaben zu finanzieren. Aber auch Res-
sourcenverschwendung und Umwelt- 
zerstörung als Basis für eine wachstums-
orientierte Wirtschaftsordnung werden im 
Angesicht der Klimakatastrophe immer 
weniger hingenommen (vgl. Hirsch 2016, 
18).

Arbeit ist in der Krise, so der Befund – 
aber welche Arbeit und welche Krise ist 
gemeint? Als Jeremy Rifkin 1995 vom 
„Ende der Arbeit“ sprach, das als Folge der 
„dritten industriellen Revolution“, einem 
technologischen und sozialen Struktur-
wandel durch Automatisierung, kommen 
würde, bezog er sich auf die Erwerbsar-
beit, die nicht mehr für alle ganztags vor-
handen wäre. Ähnlich argumentierte Ul-
rich Beck, der 2000 das Ende der 
„Vollbeschäftigungsgesellschaft“ prognos-
tizierte. 2009 wiesen Robert Castel und 
Klaus Dörre mit ihrem Begriff der „prekä-
ren Vollerwerbsgesellschaft“ auf die Pro-
blematik der Working Poor hin, jener 
Menschen, die zwar Vollzeit erwerbstätig 
sind, oft auch mit mehreren Jobs, deren 
Einkommen trotzdem nicht zum Leben 
reicht. Mit dem Stichwort „Arbeit 4.0“, un-
ter dem die gegenwärtigen Prozesse der 
Digitalisierung gefasst werden, erlebt der 
Diskurs vom Ende der Arbeit eine Neuauf-
lage (Mikfeld, 2016, 19), wobei hier nicht 
nur die Industriearbeit von Automatisie-
rung erfasst werde, sondern die gesamte 
Wirtschaft.

Einen gänzlich anderen Zugang zur Krise 
der Arbeit bieten Ansätze, die die gesam-
te Arbeit, bezahlte wie unbezahlte, berück-
sichtigen. Hier geht es zum Beispiel um 
das Verhältnis zwischen Lohnarbeit und 
Haus-, Betreuungs- und Pflegearbeit, das 
durch die „Entgrenzung“ der Erwerbsarbeit 
(Stichwort Homeoffice), der Familie und 
der Geschlechterverhältnisse (Jurczyk et 
al 2009, 37) zu erheblichen Herausforde-
rungen für Familien führt. Jenseits der 
„klassischen“ Kleinfamilie ist eine Vielfalt 
an Familienformen wie Patchwork-Fami-
lien, Alleinerziehende, Familien mit zwei 
Kernhaushalten (oftmals auch noch an 
unterschiedlichen Orten), Co-Parenting-
Familien entstanden, damit verbunden 

sind auch Veränderungen „klassischer“ 
Geschlechterrollen, z.B. geteilte Eltern-
schaft, Doppelkarrieren. Diese Verände-
rungen im Erwerbs- und Familienbereich 
erfordern erheblichen Abstimmungsauf-
wand und führen zu Mehrbelastungen im 
Alltag. Darauf aufbauend geht die Diagno-
se der „Care-Krise“ (Initiativgruppe Care.
Macht.Mehr, 2013; Thiessen et al, 2021) kei-
neswegs von einem Ausgehen der Arbeit 
aus. Im Gegenteil, getragen von einer 
ganzheitlichen Perspektive auf die Ge-
samtheit der Sorgetätigkeiten – bezahlter 
sowie unbezahlter Tätigkeiten in Familie 
und freiwilligem Engagement – wird fest-
gestellt, dass die geschlechterbezogene 
Arbeitsteilung im konservativen Wohl-
fahrtsstaat (Vgl. Abbildung 4) mit der Be-
reitstellung von unbezahlter Care-Arbeit 
in Familien und Ehrenamt nicht mehr vo-
rausgesetzt werden kann. Zusammen mit 
einem steigenden Druck auf die bezahlte 
Sorgetätigkeit durch Sparpolitiken und Ra-
tionalisierungszwänge, aber auch den de-
mografischen Wandel führt dies dazu, 
dass gute Sorgearbeit nicht mehr gewähr-
leistet werden kann, weil zu wenige Men-
schen zur Verfügung stehen (wollen bzw. 
können). Ein Stichwort dazu ist der Pfle-
ge-Notstand, der in der gegenwärtigen 
Pandemie vermehrt ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gerückt ist.

Wie wurde bzw. wird nun auf die skizzier-
te Krise der Arbeit reagiert? Welche Model-
le zur Lösung der Problemlage werden an-
geboten?

ZUR ZUKUNFT DER  
ARBEIT – NEUE MODELLE
Bei den Lösungsvorschlägen werden zu-
nächst diejenigen kurz benannt, die sich 
auf den Bereich Erwerbsarbeit konzentrie-
ren, bevor einige Modelle skizziert werden, 
die den Arbeitsbegriff erweitern und eine 
Gesellschaft mit unterschiedlichen Tätig-
keiten entwerfen. 

Quelle: Frank Oschmiansky, Julia Berthold: Wohlfahrtsstaatliche Grundmodelle,  
https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/305930/wohlfahrtsstaatliche-grundmodelle/  
(01.02.2022), CC BY-NC-ND 4.0

Abb. 5 In Köln legten die Beschäftigten der Uniklinik Köln am 09.11.2021 die Arbeit nieder. 
© picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

ABB. 4:  TYPEN UND DIMENSIONEN MODERNER WOHLFAHRTSSTAATEN 
NACH ESPING-ANDERSEN 

https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/305930/wohlfahrtsstaatliche-grundmodelle/
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Ausführlicher werden dann jene Modelle 
dargestellt, die das kapitalistische Wirt-
schaftssystem mit seiner Wachstumslogik 
und seiner Vernachlässigung ökologischer 
Fragen generell überwinden wollen – 
Stichwort „Post-Wachstumsgesellschaft“ 
(Paech, 2013) – bzw. die Gesellschaft von 
einer Care-Perspektive aus denken, Stich-
wort „Vorsorgendes Wirtschaften“ (Lang/
Wintergerst, 2017) bzw. „Care-Revolution“ 
(Neumann/Winker, 2016). 

FOKUS ARBEIT
Dort, wo die Krise der Arbeit als Mangel an 
Arbeitsplätzen gefasst wird, finden sich je 
nach wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schem Hintergrund zum Teil widersprüch-
liche Ansätze. So wird in einigen Modellen 
favorisiert, dass die Nachfrage nach Er-
werbsarbeit erhöht werden soll, was mit 
Steuersenkungen, der Einführung (oder 
dem Ausbau) eines Niedriglohnsektors, 
Schaffung flexiblerer Arbeitsverhältnisse 
oder der Subventionierung von Arbeit, z.B. 
durch Kombilohnmodelle, erreicht werden 
soll. Andere wiederum setzen auf die Ver-
ringerung des Arbeitsangebots und die 
Umverteilung von Erwerbsarbeit durch Ar-
beitszeitverkürzung. Auch die Erhöhung 
bzw. Verbesserung des Arbeitsangebots 
z.B. durch Steigerung der Erwerbsquoten 
insbesondere von Frauen, Arbeitszeitver-

längerung, die Verschärfung des Arbeits-
zwangs durch Workfare-Maßnahmen  
oder verstärkte Qualifizierungsmaßnah-
men wird als Lösung vorgeschlagen (vgl. 
Senghaas-Knobloch, 1999, 122). Im Hinter-
grund steht der Idealzustand der Vollbe-
schäftigung bzw. der gesellschaftlichen 
Integration durch Erwerbsarbeit (vgl. 
Hirsch 2016, 71). In einer Erwerbsarbeitsge-
sellschaft hat die Erwerbsarbeit nicht nur 
die Funktion der Existenzsicherung, die 
Erwerbsarbeit bestimmt auch den sozialen 
Status und ermöglicht soziale Kontakte.

Eine erweiterte Perspektive verfolgen An-
sätze, die ich hier als Modelle der „Tätig-
keitsgesellschaft“ zusammenfasse. Grund- 
lage dieser Konzepte ist die Erweiterung 
des Arbeitsbegriffs über die Erwerbsarbeit 
hinaus, indem andere Tätigkeiten, wie z.B. 
Pflege- und Betreuungstätigkeiten, ehren-
amtliches und politisches Engagement, 
Aus- und Weiterbildung, künstlerische Tä-
tigkeiten in die Betrachtung miteinbezo-
gen werden. Manche dieser Modelle sind 
mit Grundeinkommenskonzepten ver-
knüpft. Ebenfalls unterschiedlich ist die 

Sensibilität für Gerechtigkeitsfragen ent-
lang von Kategorien wie Klasse, Ge-
schlecht, Ethnie/Migration oder auch für 
Fragen der Ökologie.

Exemplarisch zu nennen ist hier etwa die 
Forderung nach 32 Stunden Erwerbsar-
beitszeit als neue Normalarbeitszeit im 
Sinne von Lebensarbeitszeitkonten, die 
durch die Umverteilung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit sorgen soll (Allmendinger, 2013). In 
eine ähnliche Richtung denkt Nancy Fra-
ser (2001), die ebenfalls geteilte Sorge- 
und Erwerbsarbeit als Voraussetzung für 
gleiche Anerkennung und eigenständige 
Existenzsicherung sieht. Frithjof Berg-
mann legt in seinem Konzept der „Neuen 
Arbeit“ den Fokus auf den Sinn der Arbeit 
(Bergmann/Friedland, 2007). Ihm geht es 
um die „wirklich, wirklich gewollte Arbeit“ 
(Bergmann/Friedland 2007, 13). Arbeits-
zeit soll zu einem Drittel der existenzsi-
chernden Erwerbsarbeit dienen, ein wei-
teres Drittel soll der „High-Tech-Eigen- 
produktion“, die „Selbstversorgung auf ho-
hem Niveau“ sicherstellen soll, gewidmet 
sein und in einem weiteren Drittel sollen 
Menschen ihrer Berufung („Calling“) 
nachgehen (Bergmann/Friedland 2007, 
43). 

Schäfers geht bei der „Triade der Arbeit“ 
(2007) ebenfalls von drei Bereichen aus: 
„Erwerbsarbeit“, „Privat- bzw. Eigenarbeit“ 
sowie „gemeinwesenbezogene Arbeit“, die 
gleichwertig und ohne Zuweisungen qua 
Geschlecht im Leben Platz finden sollen. 
Dieses Modell, das von der Katholischen 
Arbeitnehmer/innenbewegung vertreten 
wird, bettet die Umorganisation der Arbeit 
in eine Gesamtvision ein, die ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen und Demo-
kratisierungsprozesse ebenso umfasst wie 
nachhaltiges Wirtschaften. Von vier Berei-
chen gehen Sebastian Brandl und Eckart 
Hildebrandt in ihrem Konzept der „Misch-
arbeit“ aus (Brandl/Hildebrandt, 2002). Sie 
nennen „Erwerbsarbeit“ in allen Facetten 
inklusive Schwarzarbeit, „Gemeinschafts-
arbeit“, „Eigenarbeit“ sowie „Versorgungsar-
beit“ als Bausteine, die ein „Mischeinkom-
men“ generieren, aber auch „Misch- 
qualifikation“ erfordern (Brandl/Hilde-
brandt, 2002). Frigga Haug (2008) schlägt in 
ihrer „4-in-1-Perspektive“ ebenfalls eine 
Aufteilung in vier Arbeitsbereiche vor: Er-
werbsarbeit, Reproduktionsarbeit (Haus- 
und Familienarbeit sowie Care-Arbeit au-
ßerhalb des Familienkontextes), politische 
Arbeit (im Sinne einer aktiven Mitgestal-
tung von Gesellschaft), kulturelle (Selbst-)
Verwirklichung durch Bildung und Kultur 
sollen idealtypisch jeweils vier Stunden 
des Tages einnehmen. Die Einkommens-
ausfälle durch die Reduktion der Erwerbs-
arbeit sollen durch ein Grundeinkommen 
aufgefangen werden. Im Modell der „At-
menden Lebensläufe“ und „Optionszeiten“ 
(Jurczyk/Mückenberger, 2020) ist vorgese-
hen, dass Menschen im Lebenslauf über 
zeitlich begrenzte „Ziehungsrechte“ für Sor-
gearbeit (unterteilt in Care für Kinder und 
pflegebedürftige Personen, Care im Rah-
men von Engagement sowie „Selbstsorge“, 
z. B. in Form von Weiterbildung) verfügen 
können, z. T. verbunden mit einem „situati-
ven Grundeinkommen“ (ebd., 208).

Quelle: Eva Fleischer

ABB. 6: BEREICHE DER CARE-ARBEIT  

 INFORMATION 

Unter einem Kombilohn versteht man 
ein Modell aus (niedrigem) Lohn und 
staatlichem Zuschuss, um gering 
qualifizierten Arbeitslosen oder 
Langzeitarbeitslosen eine Beschäfti-
gung zu ermöglichen.

 INFORMATION 

Workfare ist ein in den 1990er Jahren 
in den USA entstandenes arbeits-
marktpolitisches Konzept, das staatli-
che Transferleistungen mit einer Ver-
pflichtung zur Arbeitsaufnahme 
verknüpft. Die englische Bezeichnung 
workfare ist in Anlehnung an Work + 
Social Welfare = Workfare, also „Arbeit 
und Sozialhilfe" […] entstanden.

Quelle: Wikipedia
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FOKUS GESAMTWIRT-
SCHAFT – POSTWACHS-
TUMSÖKONOMIE, CARE 
REVOLUTION, VORSOR-
GENDES WIRTSCHAFTEN

Während die bisher vorgestellten Model-
le von der Frage der Zukunft der (Er-
werbs-)Arbeit im engeren Sinn ausge-
hend diskutieren, denken andere von der 
Gesamtwirtschaft her, thematisieren z.B. 
ökologische Fragen oder fokussieren 
Nachhaltigkeitspolitiken. Modelle, die 
weiterhin auf Wachstum, wenn auch mit 
neuen Attributen, setzen, wie „Green 
Growth“, „Green Economy“, „Kreislaufwirt-
schaft“, werden hier nicht berücksichtigt, 
da in diesen Modellen des grünen Kapita-
lismus das Thema Care keine wesentli-
che Rolle spielt. 

Demgegenüber wird in Ansätzen, die 
Wachstum als Problem ansprechen und 
versuchen, die Abhängigkeit vom Wirt-
schaftswachstum zu reduzieren, die Fra-
ge der Sorgetätigkeiten durchaus ange-
sprochen. Im „suffizienzorientierten“ 
Konzept (Schmelzer/Vetter, 2018, 153) der 
„Postwachstumsökonomie“ setzt etwa 
Niko Paech (2013) vor allem auf Redukti-
on der Ansprüche und Stärkung der 
regio nalen Eigenversorgung. In diesem 
Modell wird der monetäre Bereich der Ar-
beitszeit von 40 Stunden auf 20 Stunden 
reduziert, dieser monetäre Bereich soll 
wiederum zur Hälfte in regionalen Öko-
nomien (auch mit „regionalen Komple-
mentärwährungen“) stattfinden, die an-
dere Hälfte bleibt der globalisierten 
Wirtschaft vorbehalten (vgl. Paech, 2013, 
117). Die restlichen 20 Stunden sollen mit-
tels Selbstversorgung durch Eigenproduk-
tion, ehrenamtliches Engagement und 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit ein 
Leben mit Suffizienz und ohne „Wohl-
standsballast“ (Paech, 2013, 151) ermögli-
chen und den Ressourcenverbrauch auch 
durch „Gemeinschaftsnutzung“ (Paech 
2013, 122) sowie eine Reparatur- und Wie-
derverwertungskultur radikal reduzieren.
 
Ziel des Netzwerkes „Care Revolution“ ist 
eine „grundlegende gesellschaftliche 
Neuausrichtung“, um „Sorge für sich und 
andere bedürfnisgerecht“ zu gestalten 
(Neumann/Winker, 2017, 85). Durch wel-
che Maßnahmen soll dies erreicht wer-
den? Ein „substanzieller Mindestlohn, ein 
bedingungsloses Grundeinkommen“ so-
wie „eine deutlich bessere Entlohnung in 
Care-Berufen“ soll ein existenzsicherndes 
Einkommen für alle sicherstellen (Neu-
mann/Winker, 2017, 86). Durch „massive 
Arbeitszeitverkürzung für Vollzeit-Er-
werbstätige, besondere Erleichterungen 
für Menschen mit hohen Sorgeaufgaben 
und eine diskriminierungsfreie Vertei-
lung von Sorgearbeit zwischen Männern 
und Frauen“ soll ausreichend Zeit zur Ver-
fügung stehen, um Sorge für An- und Zu-

gehörige leisten zu können und trotzdem 
noch Zeit für sich zu haben (vgl. Neu-
mann/Winker, 2017, 86).). Die „soziale In-
frastruktur“ soll weiterbestehen und noch 
ausgebaut werden, z.B. durch ein „kosten-
los nutzbares Bildungs- und Gesundheits-
system, finanzierbaren Wohnraum, kos-
tenlosen öffentlichen Nahverkehr“, es 
sollen aber auch „Selbsthilfenetzwerke“ 
und Projekte der gemeinschaftlichen Nut-
zung unterstützt werden. (vgl. Neumann/
Winker, 2017, 86). Vision ist eine „soli-
darische“ „diskriminierungsfreie Gesell-
schaft“, in „demokratischer Selbstverwal-
tung“, in der es keinen Ausschluss, keine 
Benachteiligung und keine Privilegien 
beispielsweise wegen der Herkunft oder 
der Staatsangehörigkeit, des Geschlechts 

oder der sexuellen Orientierung, der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit oder der be-
ruflichen Kompetenz gibt (vgl. Neumann/
Winker, 2017, 86 ff). Degrowth und Care 
Revolution teilen die Perspektive des gu-
ten Lebens, der Widerspruch zwischen 
der Forderung nach Ausbau bezahlter 
Care-Arbeit bzw. besserer Bezahlung von 
Lohnarbeit (Care Revolution) und dem 
Rückbau des monetären Sektors (De-
growth) wird benannt und als lösbar vor-
gestellt, indem nur Teilbereiche der Wirt-
schaft geschrumpft werden sollen. 

Das Konzept des „Vorsorgenden Wirt-
schaftens“ (Biesecker, 2010, 1) hat als Aus-
gangspunkt, dass der Kapitalismus „Maß-
losigkeit“ und „Sorglosigkeit im Umgang 
mit den lebendigen Grundlagen des Wirt-
schaftens“ als Wesensmerkmal hat. Die 
lebendigen Grundlagen des Wirtschaf-
tens umfassen dabei Natur und fürsorgli-
che Arbeit/Care (vgl. Biesecker, 2010, 2). 
Gutes Leben wird in diesem Ansatz durch 
die Vielfalt von Tätigkeiten, ihre sozialen 
und ökologischen Qualitäten bestimmt, 
wobei Geschlechtergerechtigkeit eine we-
sentliche Dimension ist. In dem umfas-
senden Konzept, das Themen wie Wohl-
stand, Geldwirtschaft, Demokratie, das 
Verhältnis von Öffentlichkeit und Privat-
heit aufnimmt, spielt die Perspektive der 
feministischen Ökonomie eine wesentli-
che Rolle. Diese geht davon aus, dass 
Wirtschaft als Gesamtwirtschaft gesehen 
werden muss, die Markt- und Haushalts-
ökonomie sowie „ökologische Produkti-
onsräume“ einschließt, weshalb Produk-
tion und Reproduktion als „(Re-)
Produktivität“ (Biesecker, 2010, 7) zusam-
mengedacht werden müssen. Arbeit hat 
in diesem Modell das Ziel, ein geschlech-
tergerechtes gutes Leben im Einklang mit 
der Natur sicherzustellen. Care-Bezie-

hungen sind oftmals von Abhängigkeiten 
und Asymmetrien, aber auch oft von ein-
geschränkten Handlungskompetenzen 
geprägt, dies kann zu Bevormundung, 
Vernachlässigung, Überforderung und 
Ausbeutung führen. In diesem Ansatz 
wird deshalb besonderes Augenmerk auf 
diese Eigendynamik von Care-Beziehun-
gen und die „damit zusammenhängenden 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ ge-
legt (Jochimsen, 2013, 77).

Wie sollen nun innovative, gute Sorgear-
rangements konkret aussehen? Zentral ist 
die Annahme einer „Komplementärökono-
mie“, bei der „Haushaltswirtschaft, Markt-, 
Erwerbs- und Geldwirtschaft“, „Staatswirt-
schaft“, „Sozialwirtschaft“ und „Zivilgesell-

schaftswirtschaft“ als Teilökonomien mit 
je eigener „Grundorientierung, Aufgaben-
stellung und Funktionslogik“ einander ge-
genseitig beeinflussen und voneinander 
abhängen (Lang/Wintergerst, 2017, 269). 
Die Frage, ob Sorge so stattfinden kann, 
dass alle Beteiligten (Sorgende wie Sorge-
empfangende) diese gleichermaßen als gut 
erleben, hängt essentiell vom Zusammen-
spiel aller Bereiche der Ökonomie ab und 
davon, ob die inhärenten Logiken der Teil-
bereiche austariert werden können. Kon-
fliktträchtig ist z.B. das Thema Zeit, bei 
dem die marktförmige Logik „Zeit ist Geld“ 
im Widerspruch zu den Zeitbedarfen von 
Menschen steht, die in eigenen Zeiträu-
men leben wie Kinder oder Sterbende. Es 
braucht marktförmig hergestellte Waren 
und Dienstleistungen ebenso wie Sorge-
leistungen im privaten und zivilgesell-
schaftlichen Kontext, aber auch bereitge-
stellte Gemeingüter und soziale Siche- 
rung durch den Staat (vgl. Lang/Winter-
gerst, 2017, 271).
  

Quelle: Pixabay

„Wenn die Frage der Höhe der Gehälter nicht ge-
stellt wird, dann bringen Maßnahmen der Arbeits-

zeitreduktion insbesondere Personen im Sozial- 
und Gesundheitssektor nur wenig.”
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DISKUSSION
Am Ende dieses Überblicks werde ich an-
hand einiger Fragen diskutieren, wie die-
se jeweiligen Entwürfe Care-Arbeit be-
rücksichtigen. Zentral ist dabei, wie das 
Verhältnis von bezahlter und unbezahlter, 
professioneller und ehrenamtlicher Care-
Arbeit aussehen soll. Daran anschließend 
stellt sich die Frage, inwiefern die ange-
dachten Neuordnungen Gerechtigkeitskri-
terien entsprechen, wie sie etwa Nancy 
Fraser in Bezug auf Geschlechter formu-
liert hat. Sie fordert, dass ein gerechter Ge-
sellschaftsentwurf gleiches, existenzsi-
cherndes Einkommen, gleiche Freizeit 
und gleiche Achtung der beteiligten Per-
sonen ermöglichen sollte. Alle, die Sorge-
arbeit bezahlt oder unbezahlt leisten, soll-
ten frei von Ausbeutung, Abhängigkeit 
und Marginalisierung leben können. Fra-
ser hatte vor allem die Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern im Blick, diese 
Perspektive muss aber erweitert werden, 
etwa um Fragen der Klassenzugehörigkeit 
oder der Staatsbürgerschaft/ethnischen 
Zugehörigkeit, um die weitverbreiteten 
prekären Arbeitsverhältnisse von Mig-
rant*innen in Privathaushalten zu erfas-
sen. Auch das Phänomen, dass angesichts 
knapper Kassen immer mehr Freiwillige 
die Aufgaben von Professionellen über-
nehmen (vgl. Haubner, 2017), muss ver-
stärkt in den Blick genommen werden. 

In einigen Modellen wird sehr stark dar-
auf gesetzt, dass in einer Tätigkeitsgesell-
schaft die gesamte Arbeit entlang der 
Selbstverwirklichungswünsche der Ein-
zelnen organisiert wird, exemplarisch zu 
nennen wäre hier das Modell von Frithjof 
Bergmann mit der Orientierung an der Ar-
beit, die wir in Freiheit wollen. Daraus er-
gibt sich die Herausforderung, dass es bei 
Care-Arbeit um Arbeit geht, die notwendig 
ist und auch durchaus unangenehm oder 
emotional überfordernd sein kann, z.B. im 
Umgang mit Ausscheidungen oder Er-
krankungen wie Demenz. Bislang wurde 

diese Problematik bewältigt, indem Frau-
en über Geschlechtsrollenzuschreibungen 
zuständig erklärt und gleichzeitig durch 
die niedrige Bewertung der Arbeit in Frau-
enbranchen Sachzwänge erzeugt wurden. 
So erscheint es dann logisch, dass Mütter 
nach der Geburt den Hauptteil der Famili-
enarbeit übernehmen, da sie es einerseits 
scheinbar besser können und anderer-
seits ihre Verdienstchancen geringer 
sind. Dieses Problem löst sich weder 
durch Arbeitszeitverkürzung noch durch 
ein bedingungsloses Grundeinkommen 
„von selbst“. Es braucht gleichstellungs-
fördernde begleitende Maßnahmen, die 
über Mindestlohn und kollektive Arbeits-
zeitverkürzung hinausgehen, wie gleiche 
Zugänge zu Bildung, Qualifikationen, Po-
sitionen im Beruf, Abbau der Abwertung 
von Frauenberufen sowie deutliche Anrei-
ze für geschlechtergerechte Arbeitsvertei-
lung über entsprechende Regelungen im 
Arbeits- und Sozialrecht (vgl. Worschech, 
2010; WIDE Debattierclub, 2012). 

In prekären Lebenslagen hat der Appell an 
die Suffizienz bereits jetzt einen bitteren 
Beigeschmack, wenn das Auskommen 
mit dem Wenigen im Rahmen von sozial-

politischen Sparmaßnahmen gefordert 
wird (vgl. Winterfeld 2017, 71). Wenn die 
Frage der Höhe der Gehälter nicht gestellt 
wird, dann bringen Maßnahmen der Ar-
beitszeitreduktion insbesondere Personen 
im Sozial- und Gesundheitssektor nur we-
nig, da sie sich von dem geringen Ein-
kommen nur billige Güter und erst recht 
keine Betreuungsdienstleistungen finan-
zieren können. Um dem entgegenzuwir-
ken, benötigt es entweder ein ausreichend 

hohes Grundeinkommen oder einen mas-
siven Ausbau bezahlter Care-Arbeit für 
günstige Kinder- oder Altenbetreuung, 
aber auch in spezifischen Feldern der So-
zialen Arbeit. Hier wird der Konflikt zwi-
schen einem schrumpfenden monetären 
Sektor (der Steuergelder generieren kann) 
und einem steigenden Bedarf an staatli-
chen Transferleistungen und auch staat-
lich finanzierter Dienstleistungen deut-
lich. Diese Finanzierungsfragen bzw. die 
Auswirkungen der veränderten Finanz-
ströme sollten wesentlich intensiver dis-
kutiert werden (vgl. Madörin, 2017; Opiel-
ka, 2017; Mayrhuber, 2019). 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass 
Menschen in schwierigen Lebenssituati-
onen von den hohen Ansprüchen der 
Selbstorganisation überfordert sind oder 
freiwilliges Engagement und private Sor-
gearbeit als Lückenfüller für fehlende 
staatliche oder marktförmige Strukturen 
dienen sollen (vgl. Lang/Wintergerst, 2017, 
275f.; Kopp et al, 2017). 

Zur Zukunft der Arbeit liegen eine Fülle 
von teils widersprüchlichen Entwürfen 
vor. Die umfassendste Perspektive nimmt 

dabei der Ansatz des Vorsorgenden Wirt-
schaftens ein, der ökologische Fragestel-
lungen ebenso aufgreift wie die Eigenlogik 
der unterschiedlichen Tätigkeiten. Auf 
dem Weg zur Umgestaltung der Erwerbs-
arbeitsgesellschaft in eine ökologisch 
nachhaltige, gerechte Tätigkeitsgesell-
schaft sind noch viele Fragen zu klären, 
ein gesellschaftlicher Dialog über die Vor-
stellungen eines guten Lebens für alle 
wäre aber ein lohnendes Unterfangen.  

„Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass […] frei-
williges Engagement und private Sorgearbeit als 
Lückenfüller für fehlende staatliche oder markt-

förmige Strukturen dienen sollen.”
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Zusatzmaterialien 
finden Sie auf Moodle  
(Info siehe Umschlag)

IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT  
(Gerhard Altmann)

BILDUNGSPLANBEZUG  
WIRTSCHAFT (LEISTUNGSFACH)
Grundlagen der Ökonomie
(5)  Ursachen für Marktversagen (zum Bei-

spiel Marktmacht, Externalitäten, In-
formationsasymmetrien) darstellen 
und Lösungsmöglichkeiten erläutern

(7)  die Soziale Marktwirtschaft mit einer 
anderen realen Wirtschaftsordnung 
vergleichen

Arbeitsmärkte
(1)  den individuellen und gesellschaftlichen 

Stellenwert der Arbeit bewerten (Arbeits-
gesellschaft, Tätigkeitsgesellschaft)

 
BILDUNGSPLANBEZUG GEMEIN-
SCHAFTSKUNDE (LEISTUNGSFACH)
Ausgestaltung des Sozialstaats
(3)  das im Grundgesetz verankerte Span-

nungsverhältnis von individueller Frei-

heit und Sozialstaatsgebot erklären  
(Art. 1, 2 Abs. 1, 20 GG)

(5)  neue soziale Risiken als Herausforde-
rungen für den Sozialstaat erläutern 
(demografischer Wandel, Veränderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt, Wandel der 
Familie)

Aufgaben nationaler und europäischer 
Wirtschaftspolitik
(8)  politische, gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Folgen des globalisierten Ar-
beitsmarkts für Deutschland erläutern

(9)  Maßnahmen der Beschäftigungspoli-
tik auf nationaler oder europäischer 
Ebene bewerten 

BILDUNGSPLANBEZUG WBS  
(KLASSE 10) 
Arbeitnehmer
(1)  die Bedeutung von Arbeit sowie die 

Folgen prekärer Arbeitsverhältnisse 

und von Arbeitslosigkeit für den Ein-
zelnen erläutern

(2)  Interessen von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern im Rahmen eines Ar-
beitsverhältnisses erläutern

Wirtschaftsbürger
(2)  das Spannungsverhältnis zwischen 

Freiheit und Gleichheit erläutern und 
grundlegende Prinzipien (Freiheit, So-
lidarität, Gerechtigkeit) der Sozialen 
Marktwirtschaft anhand des Grund-
gesetzes darstellen

(8)  analoge und digitale Partizipations-
möglichkeiten (zum Beispiel Engage-
ment in Verbänden und Gewerk-
schaften, Onlinepetitionen) im 
wirtschaftspolitischen Entschei-
dungsprozess an einem Beispiel beur-
teilen

AUFGABEN ZUM BASISTEXT
1.  Im Text wird das Modell konservativer 

Wohlfahrtsstaaten erwähnt, das auf der 
Typologie von Gøsta Esping-Andersen 
beruht. Beschreiben Sie die Funktion 
der Arbeit im konservativen Typ des 
Wohlfahrtsstaats.

2.  Charakterisieren Sie die verschiede-
nen Konzepte der Tätigkeitsgesell-
schaft.

3.  „Arbeit ist in der Krise.“ Stellen Sie Aspekte 
dieser Krise mithilfe einer Mindmap dar. 
Ein Tafelbild findet man auf Moodle.

4.  Fächerübergreifender Unterricht Gemein-
schaftskunde/Wirtschaft/Geschichte: 

  Eva Fleischer thematisiert mit Blick auf 
die Arbeitswelt das Verhältnis von Privat-
heit und Öffentlichkeit. Erläutern Sie – 
ausgehend von Wandlungsprozessen im 
19. Jahrhundert – die Veränderungen in 
diesem Verhältnis.

5.  Der Artikel befasst sich mit unterschiedli-
chen Dimensionen von Gerechtigkeit. 
Überprüfen Sie, inwiefern diese zu Zielkon-
flikten bei der Verbesserung von Arbeits-
bedingungen führen könnten.

6.  Erörtern Sie Chancen und Grenzen einer 
nationalstaatlichen Regulierung des Ar-
beitsmarkts.

7.  Recherchieren Sie das Konzept der „At-
menden Lebensläufe“ und präsentieren Sie 
es in Form eines Kurzvortrags.

8.  Nehmen Sie den vorletzten Absatz des Ba-
sistexts als Ausgangspunkt eines Streitge-
sprächs, in dem sich verschiedene Akteure 
der Care-Arbeit gegenüberstehen (z.B. ein 
Pfleger, eine Leiterin eines Heims, eine so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigte, 
ein Heimbewohner).

9.  Gestalten Sie den fiktiven Tagesablauf ei-
nes Menschen, der in der „Triade der Ar-
beit“ lebt.

AUFGABEN ZUM MATERIALTEIL
I. ENTFREMDUNG –  
WOZU ARBEITEN WIR?
1.  Analysieren Sie die Karikatur (M 1).
2.  Versetzen Sie sich in die Rolle des Arbeit-

nehmers und antworten Sie auf die Aus-
sage seines Chefs (M 1).

3.  Ordnen Sie den Entstehungszeitpunkt 
von Marx‘ Schrift (M 2) in die historische 
Entwicklung von Wirtschaft und Gesell-
schaft ein.

4.  „Der Arbeiter legt sein Leben in den Ge-
genstand; aber nun gehört es nicht mehr 
ihm, sondern dem Gegenstand.“ Erläutern 
Sie – ausgehend von diesem Zitat –, was 
Marx unter Entfremdung versteht (M 2).

5.  Erörtern Sie, ob Marx‘ Analyse der Ent-
fremdung heute noch Gültigkeit bean-
spruchen kann (M 2).

6.  Überprüfen Sie, ob das Konzept der Tätig-
keitsgesellschaft (Basistext) der von Marx 

beschriebenen Entfremdung entgegen-
wirken könnte.

Zusatzmaterial zu Entfremdungserfahrun-
gen auf Moodle
7.  Arbeiten Sie aus M 3 das Spannungsver-

hältnis zwischen Arbeitszeit und Pro-
duktivität heraus.

8.  Erläutern Sie, weshalb Viola Schenz  
(M 3) die Forderung Rutger Bregmans 
nach einer 15-Stunden-Woche skeptisch 
sieht.

9.  Verfassen Sie unter der Überschrift „Je-
der hat doch die Wahl“ einen Kommentar 
zu den Aussagen Orcels (M 4). Informati-
onen incl. Erklärfilm zur Textsorte Kom-
mentar finden Sie hier: https://
www.br.de/alphalernen/faecher/
deutsch/5-kommentar- 
journalistische-formen-100.html 

II. DIE CORONA-KRISE – EINE 
CHANCE FÜR DIE ARBEITSWELT?
1.  „[D]ie Idealisierung von Arbeit als Le-

bensinhalt gilt vielen heute als Stufe 
zum Burnout.“ (M 5) Erläutern Sie diese 
Aussage.

2.  „Die Pandemie hat den Prozess der Desil-
lusionierung, der nach der letzten Fi-
nanzkrise erst so richtig Fahrt aufnahm, 
noch beschleunigt.“ (M 5) Begründen Sie 
die These von Frauke Steffens.

3.  Schauen Sie sich die im Text 
M 5 erwähnte Website  
https://www.reddit.com/r/an-
tiwork/  
an und nennen Sie Beispiele 
für Kritik an  konkreten Arbeitsbedin-
gungen.

4.  Ordnen Sie diese Kritik den Entfrem-
dungserfahrungen (Moodle Zusatzmate-
rial zu Entfremdungserfahrungen) zu.

https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/5-kommentar-journalistische-formen-100.html
https://www.reddit.com/r/antiwork/
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© Mike Baldwin, 2007

 M2   KARL MARX: ÜBER DIE ENTFREMDUNG DER ARBEIT, ÖKONOMISCH-PHILOSOPHISCHE  
MANUSKRIPTE AUS DEM JAHRE 1844, BERLINER AUSGABE 2014, 3. AUFLAGE

Der Arbeiter wird um so ärmer, je mehr 
Reichtum er produziert, je mehr seine Pro-
duktion an Macht und Umfang zunimmt. Der 
Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Ware, je 
mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung 
der Sachenwelt nimmt die Entwertung der 
Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Die 
Arbeit produziert nicht nur Waren; sie produ-
ziert sich selbst und den Arbeiter als eine 
Ware, und zwar in dem Verhältnis, in wel-
chem sie überhaupt Waren produziert.

Dies Faktum drückt weiter nichts aus als: 
Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr 
Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als 
eine von dem Produzenten unabhängige 
Macht gegenüber. Das Produkt der Arbeit ist 
die Arbeit, die sich in einem Gegenstand fi-
xiert, sachlich gemacht hat, es ist die Verge-
genständlichung der Arbeit. Die Verwirkli-
chung der Arbeit ist ihre Vergegenständ- 
lichung. Diese Verwirklichung der Arbeit er-
scheint in dem nationalökonomischen Zu-
stand als Entwirklichung des Arbeiters, die 
Vergegenständlichung als Verlust und 
Knechtschaft des Gegenstandes, die Aneig-

nung als Entfremdung, als Entäußerung. 
Die Verwirklichung der Arbeit erscheint so 
sehr als Entwirklichung, dass der Arbeiter bis 
zum Hungertod entwirklicht wird. Die Verge-
genständlichung erscheint so sehr als Ver-
lust des Gegenstandes, daß der Arbeiter der 
notwendigsten Gegenstände, nicht nur des 
Lebens, sondern auch der Arbeitsgegenstän-
de, beraubt ist. Ja, die Arbeit selbst wird zu ei-
nem Gegenstand, dessen er nur mit der größ-
ten Anstrengung und mit den Unregel- 
mäßigsten Unterbrechungen sich bemächti-
gen kann. Die Aneignung des Gegenstandes 
erscheint so sehr als Entfremdung, dass, je 
mehr Gegenstände der Arbeiter produziert, er 
um so weniger besitzen kann und um so 
mehr unter die Herrschaft seines Produkts, 
des Kapitals, gerät.

In der Bestimmung, dass der Arbeiter zum 
Produkt seiner Arbeit als einem fremden Ge-
genstand sich verhält, liegen alle diese Kon-
sequenzen. Denn es ist nach dieser Voraus-
setzung klar: Je mehr der Arbeiter sich 
ausarbeitet, um so mächtiger wird die frem-
de, gegenständliche Welt, die er sich gegen-

über schafft, um so ärmer wird er selbst, sei-
ne innre Welt, um so weniger gehört ihm zu 
eigen. Es ist ebenso in der Religion. Je mehr 
der Mensch in Gott setzt, je weniger behält er 
in sich selbst. Der Arbeiter legt sein Leben in 
den Gegenstand; aber nun gehört es nicht 
mehr ihm, sondern dem Gegenstand. Je grö-
ßer also diese Tätigkeit, um so gegenstands-
loser ist der Arbeiter. Was das Produkt seiner 
Arbeit ist, ist er nicht. Je größer also dieses 
Produkt, je weniger ist er selbst. Die Entäuße-
rung des Arbeiters in seinem Produkt hat die 
Bedeutung, nicht nur, dass seine Arbeit zu ei-
nem Gegenstand, zu einer äußern Existenz 
wird, sondern daß sie außer ihm, unabhängig, 
fremd von ihm existiert und eine selbständi-
ge Macht ihm gegenüber wird, dass das Le-
ben, was er dem Gegenstand verliehn hat, 
ihm feindlich und fremd gegenübertritt.

Quelle: http://www.zeno.org/Philosophie/M/
Marx,+Karl/%C3%96konomisch-philosophi-
sche+Manuskripte+aus+dem+Jah-
re+1844/%5B1.+Manuskript%5D/Die+ent-
fremdete+Arbeit

5.  Erläutern Sie, wie sich die Corona-Pan-
demie auf die Arbeitswelt auswirkt (M 5).

6.  Beschreiben Sie ökonomische und psy-
chologische Folgen eines „paycheck to 
paycheck“-Lebens (M 5).

7.  Bewerten Sie die Ziele von #antiwork.
8.  In Moodle finden Sie nähere Angaben 

zur Methodik der Umfrage (M 7). Erläu-
tern Sie, inwiefern die Kenntnis dieser 
Informationen Ihre Analyse beeinflus-
sen könnte.

9.  Konzipieren Sie selbst eine Umfrage zu 
New Work. Berücksichtigen Sie bei der 
Struktur Ihrer Fragen das Drei-Dimensi-

onen-Modell des Wirt-
schaftsunterrichts  
http://www.bildungsplaene- 
bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/
ALLG/GYM/WBS/LG

10.  Die Autorin von M 8 beschreibt zu Be-
ginn ihres Artikels drei Beispiele für die 
Arbeit der Zukunft.

a)  Erörtern Sie Vor- und Nachteile der ge-
schilderten Formen der Arbeitsorganisa-
tion.

b)  Überprüfen Sie die Vereinbarkeit der drei 
Beispiele mit dem Konzept der  
Tätigkeitsgesellschaft.

Fortsetzung des Artikels auf Moodle  
(Material B).
Zusatzmaterial auf Moodle zur Diskussion 
um die Bezahlung bisher unbezahlter Care-
Arbeit (Vgl. auch: #CoronaElternRechnenAb). 
Hier findet man eine Blanko-Rechnung zum 
Herunterladen: https://www.swr.
de/swr1/bw/programm/hashtag-
coronaelternrechnenab-polari-
siert-100.html

Mit der App WhoCares kann 
man ermitteln, wie viel die ge-
leistete unbezahlte Care-Arbeit 
wert wäre.

 M1  FAMILIE?

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/WBS/LG
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/%C3%96konomisch-philosophische+Manuskripte+aus+dem+Jahre+1844/[1.+Manuskript]/Die+entfremdete+Arbeit
https://www.swr.de/swr1/bw/programm/hashtag-coronaelternrechnenab-polari-siert-100.html
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 M3   VIOLA SCHENZ: WER WENIGER ARBEITET, SCHAFFT MEHR, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 28.09.2019

Freie Zeit ist zu einem kostbaren Gut ge-
worden, der moderne Mensch reibt sich auf 
zwischen Job, Haushalt, Kinder  und Eltern-
betreuung. Muss das so sein? 

Nein, findet der Historiker und Publizist 
Rutger Bregman und prescht mit einer radi-
kalen Forderung voran: In seinem Buch 
"Utopien für Realisten" (Rowohlt Verlag) plä-
diert er für eine 15-Stunden-Arbeitswoche; 
es ist ein Bestseller und wurde in 30 Spra-
chen übersetzt. Der 31 Jahre alte Niederlän-
der wiederholt damit eine Prophezeiung, die 
der britische Mathematiker und Ökonom 
John Maynard Keynes bereits 1930 aufstell-
te: Im Jahr 2030, so Keynes in seinem Auf-
satz "Wirtschaftliche Möglichkeiten unse-
rer Enkel", wird eine der größten 
Herausforderungen der Menschheit die 
Freizeit sein; denn dann, hundert Jahren 
später, werde der westliche Lebensstandard 
das Niveau von 1930 um mindestens das 
Vierfache übersteigen. Die Folge: Wir wer-
den nur noch 15 Stunden in der Woche ar-
beiten. 

Der technologische Fortschritt könnte 
Keynes' kühne Utopie wahr machen. Uns 
geht die Arbeit aus, Automatisierung, Digi-
talisierung, künstliche Intelligenz überneh-
men eine Tätigkeit nach der anderen. Robo-
ter und Algorithmen ersetzen Abläufe, ja 
ganze Berufe. Stromableser, Pförtner, Super-
marktkassierer, Reisebürobetreiber sind am 
Aussterben, Bus-, Taxi- und Fernfahrer dürf-
ten folgen, auch Piloten. Selbst bei Juristen, 
Versicherungsmaklern oder Ärzten wird au-
tomatisiert: Das Sortieren von Prozessakten, 
das Bewerten von Versicherungsschäden 
erledigen inzwischen Computerprogramme, 
chirurgische Eingriffe werden ferngesteu-
ert. Roboter liefern Essen und Pakete, sie 
mischen Cocktails und dirigieren Orchester. 
Chancen und Risiken von künstlicher Intel-
ligenz zwingen uns, Umfang und Verteilung 
menschlicher Arbeit neu zu denken. Wer 
muss, darf, soll künftig was und wie viel er-
ledigen?

Noch aber kleben wir an den Prinzipien 
eines Zeitalters, das wir längst revolutio-
niert haben. Das protestantische Arbeits-
ethos steckt tief in uns, produktiv zu sein, 
egal ob manuell, intellektuell oder kreativ, 
erscheint als einzig legitimer Zeitvertreib. 
"Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie 
der Vogel zum Fliegen", predigte Martin Lu-
ther. Recht hatte er: Der Mensch braucht Be-
schäftigung, das zeigen allein die vielen 

Rentner, die irgendwo irgendwas weiter 
gschafteln, obwohl sie mit ihrer Rente hin-
kämen; sie wollen sich einbringen, sich 
nützlich fühlen. […]

Wissenschaftler in Helsinki fanden in ei-
ner Langzeitstudie heraus, dass Managern, 
die in der Lebensmitte wenig Urlaub nah-
men, im Alter Gesundheitsprobleme und 
früher Tod drohten. Überstunden sind au-
ßerdem gefährlich. Je länger der Arbeitstag, 
desto fehleranfälliger seine Ergebnisse. 
Ärztliche Kunstfehler übermüdeter Chirur-
gen, falsche Abrechnungen erschöpfter 
Buchhalter zeigen das.

Mehr Arbeit lohnt sich auch in ganz an-
derer Hinsicht nicht unbedingt: Zwischen 
Arbeitszeit und Produktivität besteht nicht 
immer eine Korrelation. Mit seinen 38,6 
Stunden arbeitet zum Beispiel der typische 
US-Angestellte 4,6 Stunden länger als sein 
norwegischer Kollege. Doch gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet der 
Norweger 78,70 US-Dollar pro Stunde im 
Vergleich zu 69,60 Dollar des amerikani-
schen Angestellten. Laut einem anderen 
Ländervergleich arbeiten Italiener 35,5 Stun-
den die Woche, sie produzieren damit aber 
40 Prozent mehr als die Türkei, wo die Men-
schen im Schnitt 47,9 Stunden tätig sind. 
Der Grund: bessere Ausbildung, bessere Ma-
schinen, bessere Organisation.

Im späten 19. Jahrhundert waren 14-Stun-
den-Tage in den Fabriken die Norm. Es 
brauchte ausgerechnet einen Profiteur des 
Industriezeitalters, einen Bilderbuch-Kapi-
talisten, um zu erkennen, dass lange Ar-
beitstage jedoch kontraproduktiv waren. Der 
Autofabrikant Henry Ford experimentierte 
als Erster mit dem Achtstundentag (und der 
Fünftagewoche), weil das seine Arbeiter, wie 
er herausfand, leistungsfähiger machte. We-
niger bedeutete mehr. Wenn also acht Stun-
den effizienter sind als ein Dutzend Stun-
den, lässt sich dieses Prinzip dann 
weiterdrehen?

Mal ehrlich: Wie viele Bürostunden durch-
stöbert man – heimlich, versteht sich – 
Facebook und Twitter, checkt private Mails, 
sucht nach Geburtstagsgeschenken und Ku-
chenrezepten? Wie viele verbringt man mit 
tatsächlicher Arbeit? Eine Umfrage unter 
2000 Vollzeitbüroangestellten in Großbri-
tannien ergab, dass diese an einem durch-
schnittlichen Achtstundentag gerade mal 
zwei Stunden und 53 Minuten produktiv wa-
ren.

Natürlich gibt es Berufsgruppen, die sich 
ob solchen Ansinnens an den Kopf fassen. 
Für viele Altenpfleger, Vorstandsvorsitzen-
de, Krankenhausärztinnen, Supermarktfili-
alleiter oder Rechtsanwältinnen ist eine 
15-Stunden-Woche jenseits ihrer Realität, 
ein Hirngespinst, allenfalls frommes 
Wunschdenken. Ihr Beruf verlangt nun mal 
oft eine 40- oder 50-Stunden-Woche, Teilzeit 
können sich sowieso die wenigsten leisten. 
Sie müssen malochen – für die Miete, für die 
Ausbildung der Kinder, für die Altersversor-
gung.

15 Wochenstunden funktionieren nur 
mit Lohnausgleich, und da ist man beim 
heiß debattierten bedingungslosen Grund-
einkommen, das Rutger Bregman eben-
falls fordert, parallel zur Kurzwoche. Von 
dieser Kombination verspricht er sich das 
Rezept gegen Stress und Überarbeitung.

Über den Luxus einer 15-Stunden-Woche 
können wir allerdings nur spintisieren, weil 
jahrzehntelanges Wirtschaftswachstum die 
Grundlage dafür liefert. Insofern irrt Breg-
man, wenn er sagt: Würden die Menschen 
weniger konsumieren, kämen sie auch mit 
weniger Einkommen aus, sprich mit weni-
ger Arbeit. Denn es ist gerade der Konsum, 
der die Wirtschaft am Laufen hält und mehr 
Freizeit ermöglicht. Bregmans Modell kann 
nur funktionieren, wenn an unserer Statt 
Roboter und andere künstliche Intelligen-
zen weiter für Wirtschaftswachstum und 
Nachfrage, sprich für Einkommen und 
Wohlstand sorgen.

Was aber tun mit der vielen gewonnenen 
Zeit? Klar, man kann sich endlich mehr der 
Familie, dem Garten, den Büchern widmen, 
das Rad selbst reparieren, die Küche selbst 
streichen, statt aus Zeitmangel Mechaniker 
und Maler teuer zu engagieren. Aber reicht 
das? Oder ist die Freizeitgesellschaft der 
Horror, weil die Leute nichts mit sich anzu-
fangen wissen, vor dem Fernseher hängen 
oder mit Ballerspielen vorm Computer ver-
blöden?

© https://www.sueddeutsche.de/karriere/
arbeitszeit-rutger-bregman-15-stunden-wo-
che-1.4616011?reduced=true (11.02.2022)

Hinweis: Testen Sie mit dem  
Job-Futuromat, wie digitale  
Technologien unterschiedliche  
Jobs verändern könnten: 
https://job-futuromat.iab.de

https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeitszeit-rutger-bregman-15-stunden-wo-che-1.4616011?reduced=true
https://job-futuromat.iab.de


M
A

T
ER

IA
LIEN

25Heft 83 | 2022

 M4   WIE HAT ITALIEN DAS COMEBACK GESCHAFFT, HERR ORCEL?, INTERVIEW MIT ANDREA ORCEL, 
CHEF DER ITALIENISCHEN GROSSBANK UNICREDIT, DER SPIEGEL, 30.12.2021

Orcel: Schauen Sie: Wer für die deutsche 
Nationalmannschaft spielen will, muss 
hart trainieren. Das fällt umso leichter, 
wenn man liebt, was man tut, und etwas 
gewinnen will. Das ist im Beruf genau das-
selbe.

Spiegel: Das klingt hübsch, aber unkon-
kret.

Orcel: Jeder hat doch die Wahl: Will ich 
weniger arbeiten, weil mir andere Dinge 
wichtiger sind? Oder mehr, weil ich Karrie-
re machen möchte? Jeder Arbeitgeber 

sollte mir die Möglichkeit geben, diese 
Wahl zu treffen, gerade auch als Lehre aus 
der Pandemie. Bei einem meiner Ex-Ar-
beitgeber kamen meine Mitarbeiter auf 
mich zu und fragten, ob das Wochenende 
schon am Freitagnachmittag beginnen 
könne. Ich habe sie gefragt: Wie gehen wir 
damit um, wenn unsere Kunden am Frei-
tagmittag etwas von uns wollen? Am Ende 
haben wir uns darauf geeinigt, dass jeder 
einen halben Tag pro Monat komplett zur 
freien Verfügung hat und machen kann, 

was er will. Natürlich nach Absprache, so-
dass immer jemand für unsere Kunden da 
ist. Ich bin also nicht dogmatisch. Aber ich 
denke, es ist unsere Aufgabe, unsere Kun-
den bestmöglich zu unterstützen, und das 
erfordert manchmal Flexibilität.

© https://www.spiegel.de/wirtschaft/
unicredit-chef-ueber-erfolg-in-der-pande-
mie-wie-hat-italien-das-comeback-ge-
schafft-a-5572198c-d2ac-4670-aaca-
f93116d24212 (11.02.2022)

 M5   FRAUKE STEFFENS: ARBEIT MACHT UNS TRAURIG, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 
28.12.2021

„Durch den Nebel kommen eure Söhne 
und Töchter. Lass all diese Träumer die Na-
tion aufwecken“, sang Carly Simons in „Let 
the river run“ hymnisch, während sich am 
Anfang des Films „Working Girl“ die mit 
Pendlern gefüllte Fähre von Staten Island 
Manhattan näherte. Dort sollten 1988 alle 
Träume der arbeitenden Frau, verkörpert von 
Melanie Griffith, in Erfüllung gehen – durch 
die Arbeit, ja, der Arbeit wegen. Der auf 
deutsch verhunzte Titel „Die Waffen der 
Frauen“ konnte nicht verstecken, dass es ne-
ben der Romantik die Welt des beruflichen 
Erfolgs war, die hier als gelobtes Land insze-
niert wurde.

Das ist mehr als dreißig Jahre her – und 
das Versprechen der in vielen ähnlichen Fil-
men gefeierten Yuppie-Jahre erwies sich für 
viele Amerikaner als leer. Die Generation, die 
damals ihr Glück in Vierzehn-Stunden-
Schichten suchte, drängt jetzt in die Früh-
rente, und die Idealisierung von Arbeit als 
Lebensinhalt gilt vielen heute als Stufe zum 
Burnout.

Amerikanische Arbeiter und Angestellte 
haben genug, viele wollen nicht mehr arbei-
ten – oder zumindest nicht in der bisherigen 
Form. Diesen Eindruck kann man zumindest 
gewinnen, liest man sich die Beiträge zahl-
loser frustrierter Menschen im Netz durch. 
Die Idealisierung von Arbeit und Erfolg 
scheint nicht nur zeitlich, sondern auch kul-
turell lange her. Die Pandemie hat den Pro-
zess der Desillusionierung, der nach der letz-
ten Finanzkrise erst so richtig Fahrt 
aufnahm, noch beschleunigt.

Für manche Menschen bedeutete gerade 
die ungewohnte Arbeit von zu Hause aus, 
ständig für den Chef verfügbar zu sein. Hin-
zu kommt die Angst um den Job – und der 
Mangel an Planungssicherheit. Gerade als 
viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zumin-
dest tageweise zurück ins Büro riefen, be-
gann in großen Städten wie New York ange-
sichts der Omikron-Variante eine Art 
freiwilliger Lockdown. Nun werden jene, die 
es können, wieder ins Home-Office gehen – 

während Krankenschwestern, Bauarbeiter 
und Lieferanten sich in den U-Bahnen und 
Bussen drängeln müssen wie schon seit Be-
ginn der Pandemie.

Die Frustration über diese Verhältnisse 
auszudrücken und Zuhörer zu finden ist 
heute für den Einzelnen leichter denn je. 
Viele machen ironische Tik-Tok-Videos, 
oder sie berichten in Twitter-Threads von 
den Absurditäten ihrer Arbeitswelt. Auf der 
Plattform Reddit ist #antiwork einer der am 
schnellsten wachsenden Subreddits. In Me-
dienberichten über das Phänomen ist die 
Rede von einem fast dreihundertprozentigen 
Zuwachs an Beteiligten – inzwischen sind 
es 1,4 Millionen. Man beschreibt das Forum 
als Raum für Menschen, die „die Arbeit be-
enden“ oder ein „arbeitsfreies Leben“ führen 
wollen, und bestärkt sich gegenseitig vor 
dem Kündigungsgespräch.

Die zum Teil schlimmen Erlebnisse am 
Arbeitsplatz, die Menschen auf dieser Platt-
form beschreiben, zeigt, dass die amerikani-
sche Arbeitswelt trotz existierender Regeln 
und unterhalb der gut bezahlten Jobs so un-
geregelt, gefährlich und unterbezahlt ist wie 
eh und je. „Meine Chefin ist sauer, weil ich 
nicht auch noch an meinem freien Tag für 
zwei Dollar plus Trinkgeld arbeiten will“, liest 
man, oder: „Kann mein Boss mir vorschrei-
ben, nichts unter meiner Arbeitskleidung zu 
tragen?“

Ein Begriff, der sich durch die Berichter-
stattung zum Thema zieht, ist die Great Re-
signation, die große Kündigung, die ein texa-
nischer Psychologie-Professor ausmachte. 
Anthony Klotz geht davon aus, dass die Pan-
demie die Menschen dazu bringe, über ihr 
Leben nachzudenken, weil es nun bedroht 
sei. Millionen Menschen gaben während der 
Pandemie ihren Beruf auf oder wechselten 
die Stelle.

Seit einigen Monaten beklagen Branchen 
wie die Logistik einen Arbeitskräftemangel, 
der in manchen Bereichen auch mit für ma-
terielle Engpässe sorgt. Einige konservative 
Medien reagierten auf die Diskussion mit 

dem Vorwurf, jüngere Menschen wollten 
nicht arbeiten, weil sie keine Frustrationsto-
leranz gelernt hätten und weil das aufge-
stockte Covid-Arbeitslosengeld zu hoch sei. 
Inzwischen zeigen neuere Daten allerdings, 
dass der Arbeitskräftemangel in Branchen 
wie Produktion und Logistik nicht so sehr 
auf die Millennials zurückgeht.

Es sind die Boomer, die von etwa Mitte 
fünfzig an in den Ruhestand gehen – zu ei-
nem nicht kleinen Teil aus gesundheitlichen 
Gründen, aber eben auch, weil es in dieser 
Generation genug Wohlstand gibt. Im No-
vember verließen 3,6 Millionen Amerikaner 
mehr den Arbeitsmarkt und gaben an, sich 
keinen neuen Job suchen zu wollen, als im 
Vergleichsmonat 2019. Laut Behördendaten, 
die der Sender CNN auswertete, waren neun-
zig Prozent von ihnen über 55 Jahre alt. Die-
se Wahl haben die meisten Amerikaner 
nicht – Studien zufolge können bis über 70 
Prozent von ihnen keine finanziellen Rück-
lagen bilden, leben „paycheck to paycheck“.

Es sind indes nicht die Mittfünfziger, son-
dern Jüngere, die im Internet die Diskussion 
über Ausbeutung und Selbstausbeutung vo-
rantreiben. Die Auseinandersetzung, ob es 
besser sei, sich arbeitend entfalten zu kön-
nen oder gar nicht zu arbeiten, ist in der Lin-
ken dabei eine alte: Das „Recht auf Faulheit“, 
das dem Wunsch nach einer menschenwür-
dig gestalteten Arbeitswelt gegenüberge-
stellt wurde, sorgte auch in Europa immer 
wieder für Streit unter Generationen von 
Linken.

Paul Lafargue stellte es 1880 dem „Recht 
auf Arbeit“ entgegen und warf den Sozialis-
ten eine bürgerlich geprägte „Arbeitssucht“ 
vor. Von Karl Marx unterschied sich Lafar-
gue vor allem durch den fehlenden Fort-
schrittsgedanken und die Idealisierung des 
Lebens vermeintlich „edler Wilder“. Marxis-
ten grenzen sich vom „Recht auf Faulheit“ ab, 
indem sie Arbeit als Mittel der produktiven 
Aneignung der Natur durch den Menschen 
analysieren und nach den Bedingungen 
menschenwürdigen Arbeitens fragen.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unicredit-chef-ueber-erfolg-in-der-pande-mie-wie-hat-italien-das-comeback-ge-schafft-a-5572198c-d2ac-4670-aaca-f93116d24212
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Im Netz herrscht in den einschlägigen Fo-
ren kein Mangel an Bezügen zu solchen lin-
ken Theorien, gern auf Memes verkürzt. Das 
Problem mit der Anti-Work-Bewegung“, die 
bislang nicht organisiert ist, könnte jenem 
anderer Themen ähneln, sobald sie zu Life-
style-Labels werden. Die politische Schlag-
kraft im Sinne konkreten Handelns, die die 
Arbeiter- und die Gewerkschaftsbewegung 
hatten beziehungsweise haben, fehlt indes 
dem Hashtag-Aktivismus. Genauso wie die 
Macht einer Organisation. Und schließlich 
ist da noch die Frage der sozialen Basis ei-
ner solchen Bewegung. Viele Menschen, die 
ihre Jobs aufgeben, um weniger gestresst zu 
sein, können das nur aufgrund finanzieller 
Privilegien. Die Anhänger von #antiwork lau-

fen somit Gefahr, aus ihrer größten Stärke, 
dem Benennen des Unbehagens an der ak-
tuellen Situation, nichts machen zu können.

Tatsächlich gab es aber in den USA in 
den vergangenen Jahren auch neue sowie 
erstarkende linke Bewegungen, die nicht 
zuletzt an gewerkschaftliche Kämpfe an-
knüpfen. So streikten Lehrer, Krankenhaus-
angestellte oder Mitarbeiter von Fast-Food-
Ketten und erreichten tatsächlich 
Verbesserungen. Immer dann, wenn sich 
beide „Bewegungen“ verbinden lassen, 
scheint auch Online-Aktivismus sinnvoll 
zu sein. Die Solidarität mit Amazon-Mitar-
beitern im Arbeitskampf zeigt das.

Und als Frühstücksflocken-Hersteller 
Kellogg’s kürzlich verkündete, man wolle 

1400 streikende, gewerkschaftlich organi-
sierte Arbeiter „permanent ersetzen“, ließ 
der Shitstorm im Netz nicht lange auf sich 
warten. Bei Reddit gaben sich Nutzer ge-
genseitig Tipps, wie man das Unternehmen 
mit Bewerbungen für die Streikbrecher-
Jobs in Atem halten könnte. Kellogg’s be-
eilte sich, etwas kooperativer aufzutreten 
– nun wird zumindest über bessere Ar-
beitsbedingungen verhandelt.

© https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/de-
batten/antiwork-in-usa-amerikaner-besta-
erken-sich-in-kuendigungen-17703474.
html (11.02.2022).

 M6  WAS IST NEW WORK?

© OTTO, https://www.otto.de/newsroom/de/kultur/infografik-new-work-branchenvergleich (11.02.2022)

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/antiwork-in-usa-amerikaner-bestaerken-sich-in-kuendigungen-17703474.html
https://www.otto.de/newsroom/de/kultur/infografik-new-work-branchenvergleich
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 M7   DER EINFLUSS VON CORONA AUF „NEW WORK" (UMFRAGE 2021)

© 2021 L•Q•M MARKTFORSCHUNG, in: Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V., https://www.zirp.de

 M8   ALICIA LINDHOFF, SO ARBEITEN WIR IN ZUKUNFT: FLEXIBEL, DIGITAL – UND PREKÄR?, 
FRANKFURTER RUNDSCHAU, 28.08.2020

Die Digitalisierung bietet Chancen für 
eine selbstbestimmte Arbeitswelt, in der wir 
viel Zeit für andere Dinge haben – zumin-
dest theoretisch. Doch bei der Arbeit der Zu-
kunft geht es nicht nur um Technik. Son-
dern vor allem darum, wer sie kontrolliert.

Im Kölner Firmensitz des Versicherungs-
konzerns AXA hat seit vergangenem Jahr 
niemand mehr einen eigenen Schreibtisch. 
Wer morgens die offenen, mit Waldtapeten 
und Basketballkörben ausgestatteten Büro-
räume betritt, muss sich einen Arbeitsplatz 
suchen, der noch nicht belegt ist. Das gilt für 
alle gleichermaßen, ob Deutschlandchef, Ab-
teilungsleiterin oder studentische Hilfskraft.

In der Bielefelder Digitalagentur Rhein-
gans arbeiten alle Angestellten schon seit 
2017 statt acht nur noch fünf Stunden am 
Tag. In dieser Zeit müssen sie das gleiche 
Arbeitspensum schaffen, bekommen aber 
auch das gleiche Gehalt – und haben jeden 
Tag ab 13 Uhr Zeit für Hobbys, Freunde, Fa-
milie oder freiwilliges Engagement.

Und der Medizintechnik-Hersteller B. 
Braun mit Sitz in Melsungen testet derzeit 
ein Organisationsmodell, bei dem sich an-
stelle der klassischen Abteilungshierarchien 
alle Beschäftigten freiwillig für die Mitarbeit 
in sogenannten „Kreisen“ melden können, in 
denen größere neue Aufgaben und Projekte 
selbstorganisiert bearbeitet werden.

Drei Veränderungen, die eines verbindet: 
Sie durchbrechen tradierte Muster der Ar-
beitswelt. Seit einigen Jahren zirkuliert ein 
Begriff dafür wie ein Zauberwort in Vor-
standsetagen, auf Konferenzen, in Fachpu-
blikationen und Team-Coachings – ur-
sprünglich vor allem im Silicon Valley, 
längst in Wirtschaftszentren weltweit: „New 
Work“. Dieser „New Work“-Ansatz gilt als 

Antwort auf die Frage, wie Arbeit in einer di-
gitalisierten, zunehmend individualisti-
schen Welt aussehen kann. Fans des Kon-
zepts sind überzeugt: Die Ära der Manager, 
die sich im obersten Stockwerk von Firmen-
gebäuden hinter schweren Türen und Vor-
zimmerdamen verschanzen, ist ebenso vor-
bei wie der klassische „Nine to 
five“-Arbeitstag oder eine Firmenstruktur, in 
der die eine Box im Organigramm nicht 
weiß, was eine Box weiter diskutiert und ent-
schieden wird. Vorbei sein soll auch die Zeit, 
in der neue Ideen erst dann getestet werden, 
wenn sie bis ins letzte Detail geprüft worden 
sind: Trial-and-Error-Toleranz ist gefragt.

Laut einer Studie haben 74 Prozent aller 
deutschen Unternehmen das Thema auf ih-
rer Agenda. Das „Zukunftsinstitut“ des 
Trendforschers Matthias Horx spricht von 
einem „epochalen Umbruch […], der die Ar-
beitswelt von Grund auf umformt“. Auch Jo-
sephine Hofmann sagt: „New Work ist ein 
ernstzunehmender Trend.“ Hofmann leitet 
das Team Zusammenarbeit und Führung 
beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation in Stuttgart. 2019 
hat sie mit ihrem Team eine Studie zur Um-
setzung von New-Work-Modellen in deut-
schen Unternehmen durchgeführt.

Aus Hofmanns Sicht kommen viele Fir-
men kaum um Veränderungen herum: „Klas-
sische Organisationsformen funktionieren 
heute oft einfach nicht mehr.“ Mitunter re-
agierten Firmen mit den Änderungen auch 
auf Forderungen ihrer Mitarbeiter:innen: 
Viele Menschen wollten heute ihre Ideen 
einbringen, wünschten sich flexiblere Ar-
beitszeiten und eine bessere „Work-Life-Ba-
lance“. In diese Richtung entwickelt sich der 
Arbeitsmarkt zumindest in Deutschland oh-

nehin seit Jahren.
Denn: Immer mehr Menschen arbeiten in 

Teilzeit. Betraf das 1990 nur gut 14 Prozent, 
gilt es heute für fast ein Drittel. Zwar treiben 
vor allem Frauen diesen Wandel voran – fast 
die Hälfte von ihnen arbeitet in Teilzeit –, 
aber die Männer, vor allem die jüngeren, ho-
len langsam auf: Immerhin 11,5 Prozent wa-
ren 2019 in Teilzeit beschäftigt – gegenüber 
zwei Prozent Anfang der Neunzigerjahre. 
Die Abkehr von der 40-Stunden-Woche passt 
zu zwei weiteren Kennzahlen: Seit 1990 ist 
die Produktivität jeder Arbeitsstunde um 
fast die Hälfte gewachsen. Und wir arbeiten 
im Alter immer länger. Man könnte sagen: 
Menschen packen immer mehr Leistung in 
immer weniger Zeit – und sie verteilen ihre 
Lebensarbeitszeit so um, dass sie das auch 
jahrzehntelang durchhalten. Dazu gehört 
auch der Wunsch, weniger Lebenszeit auf 
Autobahnen und in Pendlerzügen zu ver-
bringen.

Doch meist ist die Arbeit nach wie vor 
nicht nur an feste (Vollzeit-)Arbeitszeiten 
gebunden, sondern auch an einen bestimm-
ten Ort. Mit den Möglichkeiten der digitali-
sierten Arbeitswelt wäre das in vielen Fäl-
len nicht mehr nötig: Dass etwa wechselnde 
Menschen von ganz verschiedenen Orten 
aus in der Cloud an einem Projekt arbeiten, 
ist kein Problem mehr. Schon rufen manche 
das Ende des klassischen Büros aus.

Die Fortsetzung des Artikels – auch mit 
den Nachteilen von „New Work“ – finden Sie 
auf Moodle.

© https://www.fr.de/zukunft/storys/mega-
trends/arbeit-zukunft-trend-digitalisierung-
wandel-new-work-90032832.html 
(11.02.2022)
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Kernergebnisse: Einfluss der Corona-Pandemie auf New Work
Drei Viertel der Befragten geben an, dass im Zuge der Corona-Pandemie Maßnahmen eingeführt 
worden sind, die so oder so stattgefunden hätten. Etwa jeder Dritte geht davon aus, dass nach der 
Pandemie auch wieder Maßnahmen zurückgenommen werden. 

3.

Frage 10: Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf  "New Work" an Ihrem Arbeitsplatz?

„Die Corona-Pandemie hat die Einführung 
von Maßnahmen beschleunigt, die so 
oder so stattgefunden hätten.“ (n = 862)

„Sobald die Corona-Pandemie vorüber ist, 
werden bei uns auch wieder Maßnahmen 
zurückgenommen.“ (n = 862)

„Digitale Anwendungen werden künftig die 
Arbeit vor Ort ersetzen.“ (n = 861)

Einfluss von Corona auf „New Work“
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https://www.zirp.de
https://www.fr.de/zukunft/storys/mega-trends/arbeit-zukunft-trend-digitalisierung-wandel-new-work-90032832.html
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VOM „KRANKEN MANN 
EUROPAS“ ZUM  
„DEUTSCHEN ARBEITS-
MARKTWUNDER“
Der Anteil der Erwerbstätigen an der Ge-
samtbevölkerung in Deutschland, d.h. der 
Anteil der Personen, die entweder als Ar-

beitnehmer oder als Selbstständige tätig 
sind, hat in den letzten 30 Jahren zwei 
stark unterschiedliche Entwicklungen 
durchlaufen. Die erste Phase war von 
Sorgen um die Beschäftigung in Deutsch-
land geprägt, während die zweite Phase 
häufig als „deutsches Arbeitsmarktwun-
der“ bezeichnet wird. Vor allem in Folge 

der Wiedervereinigung gab es dabei inte-
ressante Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland.

All diese Veränderungen sind in Abbil-
dung 2 erkennbar, die die Entwicklung 
der Bevölkerung (durchgezogene Linien) 
und der Beschäftigung (gestrichelte Li-

ARBEITSMÄRKTE IN D CHLAND UND EUROPA

DER ARBEITSMARKT IN DEUTSCHLAND 
– EINE BESTANDSAUFNAHME
CHRISTINA GATHMANN, EDUARD BRÜLL, LUKAS RIEDEL, BORIS IVANOV

Entwicklungen am Arbeitsmarkt sind ein Spiegel der wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Veränderungen, aber 
sie beschleunigen oder bremsen Veränderungsprozesse auch. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Entwick-
lungen der letzten drei Jahrzehnte am deutschen Arbeitsmarkt vor. Im ersten Schritt wird gezeigt, wie sich Be-
schäftigung und Lohnungleichheit entwickelt haben. Im zweiten Schritt werden die wichtigsten Einflussfaktoren 
für Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt diskutiert. Hier stehen zum einen Veränderungen beim Arbeitsangebot, 
wie die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Zugewanderten, im Fokus, aber auch Veränderungen bei der Arbeits-
nachfrage wie die Auswirkungen der Globalisierung und der Digitalisierung.

Abb. 1 Arbeitskräfte gesucht © picture alliance / BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com | BARBARA GINDL
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nien) im Zeitverlauf und in Ost (rot) und 
West (blau) aufzeigt. Sämtliche Werte in 
der Abbildung sind in Prozent angegeben, 
relativ zum jeweiligen Wert im Jahr 1991.

Die Zeit unmittelbar nach der Wiederver-
einigung ist durch den sogenannten 
„Transformationsschock“ geprägt, der auf 
die rasche Umwandlung der Planwirt-

schaft der DDR in eine Marktwirtschaft 
zurückgeht. Da viele der ehemaligen 
volkseigenen Betriebe der DDR wirt-
schaftlich nicht wettbewerbsfähig wa-

ren, fielen in Ostdeutschland zahlreiche 
Arbeitsplätze weg, wodurch es zu einem 
rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit 
kam.

Zwischen 1991 und 2004 ging die Gesamt-
beschäftigung in Ostdeutschland um  
fast 20  % zurück. Im gleichen Zeitraum 
schrumpfte die Gesamtbevölkerung in 
Ostdeutschland vor allem auf Grund von 
Abwanderung in den Westen. Zwischen 
1991 und 2009 verlor Ostdeutschland je-
des Jahr etwa 100.000 Einwohner, womit 
die Bevölkerung sich um etwa 10 % ver-
ringerte. Erst seit 2010 haben sich die Be-
völkerungszahlen im Osten stabilisiert. 
Von 1990 bis 2004 war der Rückgang der 
Bevölkerung jedoch schwächer als der 
Rückgang der Beschäftigung, wodurch 
die Erwerbslosenquote in dieser Zeit stark 
angestiegen ist. Im Westen stagnierte die 
Beschäftigung in den 1990er- und den 
frühen 2000er Jahren, während die Bevöl-
kerung dort bis 2004 um fast 5 % gewach-
sen ist. Dieser Rückgang der Erwerbsbe-
teiligung in Deutschland ist einer der 
Gründe dafür, dass Deutschland in diesen 
Jahren von der internationalen Wirt-
schaftspresse als der „kranke Mann Euro-
pas“ betitelt wurde.

Eine deutliche Umkehr dieses Trends ist 
seit 2004 zu beobachten. Sowohl in Ost- 
als auch in Westdeutschland gab es seit-
dem starke Anstiege der Erwerbstätigkeit. 
Seit 2009 geht die Beschäftigungsent-
wicklung in Ostdeutschland parallel mit 
dem Bevölkerungstrend einher. In West-
deutschland war die Trendumkehr zum 
„Arbeitsmarktwunder“ jedoch noch deut-
licher: Die Beschäftigung lag 2019 um 
20  % höher als 1991.  Im internationalen 
Vergleich fällt besonders die schnelle Er-
holung Deutschlands nach der Finanzkri-
se 2009 auf.

Die Ursache für diese Entwicklung ist in 
der Wirtschaftsforschung immer noch 
umstritten: Sinkende Arbeitskosten auf-
grund der Zurückhaltung von Gewerk-
schaften bei Lohnverhandlungen wegen 
ihrer gesunkenen Verhandlungsmacht 
sind eine häufig angeführte Erklärung  
für das Beschäftigungswachstum. Ein  
anderes Argument verweist auf die  
Exportindustrien als Motor für den Be-
schäftigungszuwachs. Schließlich haben  
mehrere Studien die Entwicklung mit   
den umfassenden Arbeitsmarktreformen 
(Hartz I-IV), die zwischen 2003 und 2005 
in Deutschland durchgeführt wurden, in 
Verbindung gebracht.

DIE ENTWICKLUNG DER 
LOHNUNGLEICHHEIT IN 
DEUTSCHLAND

Der Anstieg der Lohnungleichheit in den 
letzten Jahrzehnten hat in der Öffentlich-
keit großes Interesse geweckt. In den 
Wirtschaftswissenschaften gibt es eine 
anhaltende Debatte über die Ursachen 
dieses Anstiegs. Zur Übersicht über die 
Entwicklung der Lohnungleichheit zeigt 
Abbildung 3, wie sich die (inflationsan-

„In Westdeutschland war die Trendumkehr zum  
‚Arbeitsmarktwunder‘ jedoch noch deutlicher:  

Die Beschäftigung lag 2019 um 20 % höher als 1991.”
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Anmerkung: Die Grafik zeigt Veränderungen der Bevölkerung und der Erwerbstätigen in Ost-  
und Westdeutschland relativ zum Jahr 1991.  
© Eigene Darstellung basierend auf Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) zu  
Erwerbstätigen und der Bevölkerung in deutschen Bundesländern aus dem Mikrozensus-System 
für die Jahre 1990 bis 2019.

ABB. 2:  ENTWICKLUNG VON BEVÖLKERUNG UND BESCHÄFTIGUNG  
SEIT 1991-2019
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Anmerkung: Die Grafik zeigt Veränderungen der Löhne von Vollzeitarbeitnehmern an  
verschiedenen Perzentilen der Lohnverteilung im Vergleich zum Jahr 1995.
© Eigene Darstellung basierend auf Daten aus einer 2 %-Stichprobe von Sozialversicherungsdaten 
(den Integrierten Erwerbsbiographien (IEB) deutscher Arbeitnehmer) des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB).

ABB. 3:  ENTWICKLUNG DER LOHNUNGLEICHHEIT IN DEUTSCHLAND
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gepassten) Löhne der sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in 
verschiedenen Teilen der Lohnvertei-
lung entwickelt haben.

Die Perzentile geben den Prozentsatz der 
Löhne an, der unter oder gleich einem 
bestimmten Lohn liegt: Das 15. Perzentil 
gibt zum Beispiel den Lohn an, bei dem 
15 % der Beschäftigten einen niedrigeren 
Lohn haben. Die Veränderung am 
15. Perzentil zeigen also, wie sich Löhne 
am unteren Rand der Lohnverteilung 
entwickelt haben. Darüber hinaus zeigt 
die Abbildung auch den Median (das 
50. Perzentil), um Veränderungen in der 
Mitte der Verteilung darzustellen, und 
das 85. Perzentil, um Veränderungen an 
der Spitze der Lohnverteilung zu erfas-
sen. Die Linien zeigen jeweils die Verän-

derung der Perzentile im Vergleich zu 
1995 in Prozent. Je weiter die Linien 
auseinanderliegen, desto größer die Un-

gleichheit zwischen Gering-, Mittel- und 
Gutverdienern. 

Zwischen 1995 und 2008 ist die Lohnun-
gleichheit stark gestiegen. Die Reallöhne 
am 15.  Perzentil waren 2010 mehr als 
10 % niedriger als 1995, während die Löh-
ne am 85. Perzentil im gleichen Zeitraum 
um 10  % gestiegen sind. Seit 2010 sind 
die Löhne sowohl am 15. Perzentil, dem 
Median, als auch dem 85.  Perzentil ge-
stiegen. Dabei war der Anstieg am unte-
ren Rand der Lohnverteilung etwas 
schneller, was mit der Einführung von 
Branchenmindestlöhnen (z.B. für Leihar-
beit 2011) und der Einführung des allge-
meinen Mindestlohns 2015 zusammen-
hängt. Allerdings hat die Lohnun- 
gleichheit insgesamt in den letzten  
30 Jahren deutlich zugenommen. Im 
Jahr 2017 waren die Reallöhne am obe-
ren Ende der Verteilung im Vergleich zu 
1995 um mehr als 20 % gestiegen, wäh-
rend sie am unteren Ende der Verteilung 
nur geringfügig höher waren als im Jahr 
1995. Die hier gezeigte allgemeine Ent-
wicklung der Löhne ist Resultat einer 
Vielzahl unterschiedlicher Entwicklun-
gen, die verschiedene Gruppen von Ar-
beitnehmern betreffen. Im Folgenden ge-
hen wir näher auf drei dieser Ent- 
wicklungen ein.

ERWERBSTÄTIGKEIT VON 
FRAUEN: WEITERHIN  
GROSSE DIFFERENZEN  
ZWISCHEN DEN  
GESCHLECHTERN

Obwohl verheiratete Frauen seit 1958 nicht 
mehr das Einverständnis ihres Ehemanns 
zur Aufnahme einer Beschäftigung benö-
tigen, ist der Arbeitsmarkt immer noch ein 
Bereich mit ausgeprägten Geschlechtsun-
terschieden.

Am sichtbarsten sowie am häufigsten öf-
fentlich diskutiert sind diese bei der Be-
trachtung des gender pay gaps,  also des 
durchschnittlichen Einkommensunter-
schieds zwischen Frauen und Männern. 
Im Mittel verdienen Frauen aktuell 18  % 
weniger als Männer; betrachtet man Frau-
en und Männer gleichen Alters, mit glei-
cher Ausbildung, im gleichen Beruf und 
Region, verdienen Frauen rund 6 % weni-
ger. Neben dem gender pay gap, der gegen-
wärtige Unterschiede betrachtet, existiert 
auch ein gender pension gap. Er be-
schreibt, dass einem geringeren Arbeits-
einkommen in der Phase der Erwerbstä-
tigkeit geringere Zahlungen an die 
Rentenversicherung und damit ein niedri-
geres Rentenniveau im Alter folgen. Je 
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ABB. 4:  ENTWICKLUNG DES BESCHÄFTIGUNGSUMFANGS VON FRAUEN UND MÄNNERN 1991-2019

„Allerdings hat die  
Lohnungleichheit  

insgesamt in den letzten 
30 Jahren deutlich  

zugenommen.”



Heft 83 | 2022 31

nach Region erreichen Frauen nur rund 
60 bis 80  % des Rentenniveaus von Män-
nern. Somit sind von Altersarmut vor al-
lem in Westdeutschland viel mehr Frauen 
betroffen als Männer.

Hauptverantwortlich für die Verdienstun-
terschiede zwischen Männern und Frauen 
ist zum einen die Berufswahl. So sind 
Männer häufiger in den besser bezahlten 
naturwissenschaftlich-technischen Beru-
fen vertreten, wohingegen Frauen eher im 
Dienstleistungs-, Erziehungs- und Gesund-
heitssektor zu finden sind. Auch unter 
Führungskräften ist der Frauenanteil noch 
immer gering.

Der andere wichtige Einflussfaktor sind be-
trächtliche Unterschiede bei der Arbeits-
zeit. So sind fast alle Männer erwerbstätig 
oder arbeitssuchend, während ein beträcht-
licher Anteil der Frauen dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung steht. Abbildung 4 
stellt die Entwicklung der Erwerbstätigkeit 
seit der Wiedervereinigung dar. Der Anteil 
der Frauen an allen Beschäftigten (in grau-
er Farbe) ist zwar im Zeitverlauf um fast 
10 Prozentpunkte gestiegen. Jedoch arbei-
ten viele Frauen in Teilzeit. Für die Gruppe 
der weiblichen Beschäftigten (grün) zeigt 
sich, dass von denjenigen, die sich zu Be-
ginn der 90er Jahre für die Teilnahme am 
Arbeitsmarkt entschieden haben, die über-
wiegende Mehrheit in Vollzeit gearbeitet 
hat. Seitdem hat der Anteil der Teilzeitbe-
schäftigung zugenommen, während der 
Anteil der Vollzeitbeschäftigten abgenom-
men hat, sodass heute die Anteile von Voll- 
und Teilzeitarbeit nahezu gleich sind. Eine 
ähnliche Entwicklung findet sich auch für 
Männer (gelb), jedoch in wesentlich gerin-
gerem Umfang.

Während die Karriereverläufe für Berufs-
einsteiger beider Geschlechter fast gleich 
sind, entwickeln sich die Karrieren von 
Frauen und Männern ab der Geburt des 
ersten Kindes deutlich unterschiedlich. Es 
sind vor allem junge Mütter und nicht die 
Väter, die bisher ihre Arbeitszeit zuguns-
ten von Kinderbetreuung und Haushalt re-
duzieren. Sie scheiden nach der Geburt 
entweder endgültig oder temporär aus 
dem Arbeitsmarkt aus und kehren oft nur 
mit reduzierter Stundenzahl zurück. Der 
daraus entstehende Verdienstunterschied 
zwischen Frauen und Männern wird als 
child penalty bezeichnet.

Seitens der Politik werden die geburtsbe-
dingten Karriereeinschnitte von Frauen mit 
unterschiedlichen Maßnahmen adressiert. 
Zum einen wurde seit 1979 die Elternzeit in 
mehreren Schritten auf eine Dauer von ak-
tuell drei Jahren verlängert. Während die-
ser Zeit nach einer Geburt wird es einem El-
ternteil ermöglicht, nicht zu arbeiten und 
anschließend in den ursprünglichen Beruf 
zurückzukehren. Dies steht seit 1986 auch 
Vätern offen, wird aber trotzdem überwie-
gend von Müttern genutzt. Die Regelung 

soll über eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ein dauerhaftes Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben verhindern, sie 
setzt aber auch Anreize für längere Er-
werbsunterbrechungen, die sich in der The-
orie negativ auf die Lohnentwicklung aus-
wirken können. Empirische Forschungs- 
ergebnisse legen nahe, dass Mütter durch 
die Elternzeit zwar mehr Zeit mit ihren Fa-
milien verbringen, jedoch ohne nachteilige 
Arbeitsmarkteffekte in der langen Frist.

Der Ausbau von öffentlichen Kinderbe-
treuungsangeboten – Kindergärten seit 
Mitte der 1990er Jahre sowie seit Beginn 
der 2000er Ganztagsschulen und Betreu-
ung für unter Dreijährige – trägt zur Ent-
lastung von Müttern bei und erleichtert ih-
nen so den Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt. Gerade für Kindergärten 
lässt sich ein Erreichen dieses Ziels fest-
stellen, insbesondere für jüngere Kinder 
bleibt das Betreuungsangebot allerdings 
häufig hinter den Wünschen von Eltern 
zurück.

Über die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen hinaus verbleiben ausgeprägt ver-
schiedene Geschlechterrollen als die 

mutmaßlich wichtigste Ursache für das 
unterschiedliche Arbeitsmarktverhalten 
von Frauen und Männern. Dies legt be-
sonders ein innerdeutscher Vergleich 
nahe: Im Westen Deutschlands hat die 
traditionelle Norm des männlichen Fami-
lienernährers einen höheren Stellenwert, 
wohingegen im Osten der Republik egali-
täre Vorstellungen verbreiteter sind.  Da-
raus folgen unter anderem eine besser 
ausgebaute Kinderbetreuungsinfrastruk-
tur im Osten Deutschlands sowie geringe-
re Einkommensunterschiede. Ein inter-
nationaler Vergleich Deutschlands mit 
anderen Ländern kommt zu ähnlichen 
Befunden. Über die Zeit ist ein Trend hin 
zu liberaleren Geschlechterrollen zu er-
kennen, der sich wahrscheinlich auch am 
Arbeitsmarkt niederschlagen wird.

DIE BEDEUTUNG VON  
ZUWANDERUNG FÜR  
DEN DEUTSCHEN  
ARBEITSMARKT

Zwischen 2010 und 2018 stieg die Zahl der 
jährlich neu nach Deutschland Zugewan-
derten um fast das Dreifache (siehe Abbil-
dung 5, oberer Teil). Insbesondere der An-
teil von Personen aus den neuen 
Mitgliedstaaten im Osten der EU nahm 
deutlich zu (Balkendiagramm unten in 
Abbildung 5). Dies hängt zum einen mit 
der Herstellung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit für diese Länder ab 2011 (bzw. 2014 
für Bulgarien und Rumänien) zusammen. 
Zum anderen wurde Deutschland dank 
der im Vergleich zu anderen EU-Ländern 
schnellen wirtschaftlichen Erholung 
nach der Finanzkrise als Zielland attrak-
tiver. Ab 2015 stieg aufgrund der sich ver-
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf IAB Kurzbericht 8|2020.

ABB. 5:  ZUWANDERUNG NACH DEUTSCHLAND

„Im Westen Deutschlands  
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des männlichen Familien- 
ernährers einen höheren  
Stellenwert, wohingegen  

im Osten der Republik  
egalitäre Vorstellungen  

verbreiteter sind.”
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schlechternden Lebensumstände in vie-
len Kriegs- und Krisenländern des Nahen 
Ostens und Afrikas auch der Anteil von 
Geflüchteten aus diesen Regionen. Auf 
den Rest der Welt entfielen 2018 noch ca. 
32 %.

Betrachtet man die beruflichen Qualifika-
tionen von Zugewanderten, so sind so-
wohl die Anteile von Personen ohne eine 
formale Berufsausbildung als auch derer 
mit einem akademischen Abschluss deut-
lich höher als unter der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund (Abbildung 6). Un-

ter den Zugewanderten aus Krisenländern 
ist der Anteil von Personen ohne formale 
Ausbildung besonders hoch. Das bedeutet 
aber nicht unbedingt, dass diese Personen 
keine beruflichen Kenntnisse mitbringen. 

In vielen Herkunftsländern findet die Aus-
bildung nämlich nicht in Berufsschulen, 
sondern direkt in den Betrieben statt. Des-
halb können viele Zugewanderte trotz 
praktischer Berufserfahrung oft keinen 
Berufsabschluss vorweisen, der in 
Deutschland anerkannt wird, was oft den 
Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt 
erschwert.

Dies spiegelt sich auch in der Erwerbsquo-
te wider. Während sie bei der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund zwischen 
2012 und 2018 im Durchschnitt bei 84  % 
lag, nahmen von den im selben Zeitraum 
neu nach Deutschland Zugewanderten 
nur 53 % im Laufe des ersten Jahres eine 
Erwerbstätigkeit auf (siehe oberer Teil von 

Abbildung 7). Dabei gibt es allerdings gro-
ße Unterschiede nach den Herkunftslän-
dern der Zugewanderten. EU-Migranten 
waren bereits nach einem Jahr fast eben-
so häufig beschäftigt wie Einheimische. 

Dagegen ist die Erwerbsquote, d.h. der An-
teil der 25-64 Jährigen, die beschäftigt sind 
(ohne Studierende und Auszubildende), 
unter den aus Krisenländern Geflüchteten 
mit ca. 10 % im ersten Jahr, u.a. wegen an-
hängiger Asylverfahren und Teilnahme an 
Integrationskursen, noch deutlich niedri-
ger. Die Erwerbsquote steigt danach aber 
kontinuierlich an und erreicht 50 % nach 
fünf Jahren in Deutschland. 

Trotz einer zumindest kurzfristig niedri-
geren Erwerbsquote haben Migranten in 
der Vergangenheit insgesamt deutlich 
mehr in die deutschen Sozialkassen ein-
gezahlt, als an sie ausgezahlt wurde. Ins-
besondere aufgrund ihrer jüngeren Alters-
struktur können Zuwanderer auch in 

„Trotz einer zumindest kurzfristig niedrigeren  
Erwerbsquote haben Migranten in der Vergangenheit 

insgesamt deutlich mehr in die deutschen Sozialkassen 
eingezahlt, als an sie ausgezahlt wurde.”
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ABB. 6:  QUALIFIKATIONSSTRUKTUR NACH HERKUNFT (2012-2018)

 INFORMATION 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt 
Staatsangehörigen der EU-Mitglied-
staaten das Recht, ihren Arbeitsplatz 
innerhalb der EU frei zu wählen. Sie 
benötigen keine Arbeitserlaubnis und 
haben in jedem anderen Mitgliedstaat 
den gleichen Zugang zu Beschäfti-
gung wie die Staatsangehörigen die-
ses Mitgliedstaats. Das heißt, sie und 
ihre Familienangehörigen haben dort 
ein Aufenthaltsrecht zur Ausübung 
ihrer Erwerbstätigkeit.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales
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Zukunft einen Beitrag zur Tragfähigkeit 
des Rentensystems leisten.

ARBEITSMARKT- 
KONKURRENZ UND  
FACHKRÄFTEMANGEL

Zuwanderung weckt häufig die Sorge, dass 
die Konkurrenz am Arbeitsmarkt zunimmt 
und damit die Erwerbschancen und Löhne 
der Einheimischen beeinträchtigt werden.
 
Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass 
Zugewanderte oft andere Tätigkeiten aus-
üben als Einheimische. Einerseits sind vie-
le Stellen auch deshalb für Migranten at-
traktiv, weil Einheimische sie nicht 
besetzen wollen. Andererseits ist es für sie 
aufgrund kultureller und sprachlicher Bar-
rieren zumindest anfänglich oft schwieri-
ger, interaktive oder kommunikative Beru-
fe auszuüben. Je nach Qualifikation 
arbeiten Zugewanderte daher beispiels-
weise öfter in Berufen des Handwerks, in 
der Logistik oder im Ingenieurwesen. Ein-
heimische finden sich dagegen vermehrt 
in Verkaufsberufen, Verwaltung und Ma-
nagement, wo sprachliche Fähigkeiten 
eine wichtigere Rolle spielen. 

Zudem kann Zuwanderung sogar die Nach-
frage nach bestimmten Berufen erhöhen: 
Gibt es beispielsweise mehr ausländische 
Bauarbeiter, sinken zunächst die Preise für 
Bauarbeiten, wodurch sich die Bautätigkeit 
erhöht und mehr Arbeitskräfte wie Vorar-
beiter, Handwerker oder Architekten benö-
tigt werden. 

Wenngleich in der Forschung zu den Ar-
beitsmarkteffekten von Migration noch vie-
le Fragen offen sind, so deutet die Studien-
lage jedoch an, dass die positiven Effekte 
auf Beschäftigung und Lohn etwaige nega-
tive Effekte durch Konkurrenz überwiegen. 
Darüber hinaus altert die Bevölkerung in 
Deutschland, da einerseits die Lebenser-
wartung steigt, andererseits die Geburten-
rate niedrig ist. Dieser demographische 
Wandel ist eine wichtige Ursache für den 
Mangel an Fachkräften sämtlicher Qualifi-
kationsstufen. Um offene Stellen zu beset-
zen, wird der deutsche Arbeitsmarkt daher 
sowohl auf Zugewanderte wie auf das Er-
werbspotential von Frauen angewiesen 
sein.

VERÄNDERUNG DER  
ARBEITSNACHFRAGE 
Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird 
wesentlich durch ihren Preis bestimmt, der 
u.a. von der Produktivität der Arbeitskraft, 
den technologischen Möglichkeiten, Güter 
oder Dienstleistungen zu produzieren, oder 
der internationalen Arbeitsteilung beein-
flusst ist. 

TECHNOLOGISCHER  
WANDEL
Seit der Industrialisierung und insbesonde-
re in den letzten Jahrzehnten wurden wie-
derholt Schreckensszenarien entworfen, 
dass durch die technologische Entwicklung 
„die Arbeit ausgeht“. Und doch haben heute 
die meisten Erwerbsfähigen eine Arbeit 
und die Erwerbstätigkeit hat in Deutsch-

land in den vergangenen Jahren, insbeson-
dere durch Frauen und Zugewanderte, so-
gar stark zugenommen. 

Obwohl Maschinen und andere technolo-
gische Entwicklungen Jobs und sogar gan-
ze Berufe über die Zeit ersetzt haben, ist die 
Arbeit nicht ausgegangen. Dies lässt sich 
damit erklären, dass technologischer Wan-
del nicht nur Arbeitsplätze vernichtet, son-
dern auch viele neue und gut bezahlte Jobs 
und Berufsfelder erst geschaffen hat. Hat 
technologischer Wandel bisher nicht zu 
Massenarbeitslosigkeit geführt, so ist doch 
unbestritten, dass er massive und tiefgrei-
fende Veränderungen in der Nachfrage 
nach bestimmten Berufen und Anforde-
rungsprofilen mit sich bringt, die sich auch 
in der Lohnentwicklung verschiedener Be-
rufe widerspiegeln. Dabei sind die Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt je nach tech-
nologischer Entwicklung durchaus 
unterschiedlich.

So hat die zunehmende Verbreitung von 
Computern am Arbeitsplatz (Industrie 3.0) 
seit den 1980ern viele einfache Tätigkeiten 
wie etwa von Schreibkräften ersetzt. 
Gleichzeitig erhöhte der Computer in vie-
len hochqualifizierten Jobs die Produktivi-
tät und eröffnete ganz neue Möglichkeiten. 
So konnten etwa Architekten nun digitale 
Modelle für Projekte entwerfen, die Ände-
rungen leichter ermöglichen als Zeichnun-
gen auf Papier oder Holzmodelle. In der 
Folge stieg durch die Computerrevolution 
die Nachfrage nach gut ausgebildeten Ar-
beitskräften stark an, während viele Jobs 
mit eher einfachen Tätigkeiten weggefal-
len sind. 

Dahingegen scheint die Digitalisierung (In-
dustrie 4.0) seit der Jahrtausendwende die 
Arbeitsnachfrage auf andere Weise zu ver-
schieben. Mit der Verbreitung von Robo-
tern und weiterer innovativer Technolo-
gien sind vor allem Jobs in der Mitte der 
Lohnverteilung weggefallen, etwa routine-
intensive Monteurjobs in der Industrie. 
Gleichzeitig stieg jedoch die Arbeitsnach-
frage nach hoch- und niedrigqualifizierten 
Jobs, die nicht durch Roboter ersetzt wer-
den können – beispielsweise im Ingeni-
eur- oder Personalwesen, aber auch im 
Einzelhandel und in der Gastronomie. Dies 
hat zu einer Polarisierung der Arbeits-
nachfrage hin zu vielen gut und vielen ge-
ring bezahlten Jobs geführt.

Wie sich eine zunehmend digitalisierte 
und vernetzte Arbeitswelt basierend auf 
virtuellen Plattformen und Algorithmen 
auf die Beschäftigungsstruktur auswirkt, 
wird gegenwärtig in der Öffentlichkeit in-
tensiv diskutiert. Dabei stellt sich wiede-
rum die Frage, welche und wie viele Jobs 
durch die digitalen Technologien wegfal-
len, in welchen Bereichen sich neue Jobs 
ergeben und welche Spezialisierungschan-
cen sich in bestehenden Berufen eröffnen. 
Auf der Basis unterschiedlicher Methoden 
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ABB. 7:  ERWERBSQUOTE VON ZUGEWANDERTEN INNERHALB EINES  
JAHRES NACH ANKUNFT (2021-2018)
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kommen wissenschaftliche Studien zu der 
Erkenntnis, dass in Deutschland durch die 
Digitalisierung ca. 10 % der heutigen Jobs 
wegfallen könnten, darunter Überset-
zungs-, Buchhaltungs- oder einfache An-
waltstätigkeiten, in denen Personen mit 
mittlerem und hohem Qualifikationsni-
veau beschäftigt sind. Wie viele und wel-
che Jobs gleichzeitig neu entstehen, wird 
auch davon abhängen, welche Rahmenbe-
dingungen Politik und Gesellschaft setzen.

Um die Möglichkeiten und Chancen der di-
gitalen Arbeitswelt bestmöglich nutzen zu 
können, ist es einerseits zentral, den Fokus 
nicht nur auf die mögliche Automatisie-
rung und damit den Verlust von Arbeits-
plätzen zu richten, sondern stattdessen die 
Entwicklung und Verbreitung neuer Be-
rufsfelder und Jobs aktiv zu unterstützen. 
Andererseits ist es wichtig, dass Arbeits-
kräfte ihre Kompetenzen und Fähigkeiten 
durch Fort- und Weiterbildung an die neue 
digitale Arbeitswelt anpassen, um die neu-
en Technologien einsetzen und Speziali-
sierungsvorteile nutzen zu können („le-
benslanges Lernen“).

GLOBALISIERUNG
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf 
die Arbeitsnachfrage ist die Globalisierung. 
Der in den letzten Jahrzehnten vorangetrie-

bene Abbau von Handelshemmnissen wie 
Zolltarifen und Regulierungen hat zu einer 
intensiven internationalen Arbeitsteilung 
geführt. Dies spiegelt sich am Arbeitsmarkt 
in zwei gegenläufigen Entwicklungen wi-
der: Einerseits sinkt die Arbeitsnachfrage 
bei Produzenten von Waren und Dienstleis-
tungen, die besser oder günstiger im Aus-
land produziert werden können. In diesen 
Branchen, etwa der Textil- oder Stahlindus-
trie, gehen Jobs verloren. Andererseits aber 
steigt die Arbeitsnachfrage bei Produzenten 
und Dienstleistern, die für den Export pro-
duzieren, da die Nachfrage aus dem Aus-
land in vielen Branchen die Binnennachfra-
ge übersteigt. In diesen Branchen entstehen 
so neue Jobs.

Die empirische Evidenz zeigt, dass am 
deutschen Arbeitsmarkt durch den wach-
senden Handel, insbesondere mit Osteuro-
pa und China, mehr Arbeitsplätze entstan-
den als verloren gegangen sind. 
Gleichzeitig stieg auch die Stabilität in vie-
len Beschäftigungsverhältnissen an, so 
dass Arbeitnehmer weniger von Entlas-
sungen betroffen waren. Insgesamt lässt 
sich also festhalten, dass Deutschland und 
der deutsche Arbeitsmarkt stark von der 
Globalisierung profitiert haben – im Unter-
schied etwa zu den Vereinigten Staaten, 
wo der Handel mit China zu massiven Net-
toverlusten von Jobs und gar dem Nieder-

gang ganzer Industriezweige geführt hat. 
Ähnlich wie beim technologischen Wandel 
ist es auch bei der Globalisierung zentral, 
dass Spezialisierungsvorteile genutzt wer-
den und die Arbeitskräfte durch Fort- und 
Weiterbildung ihre Kompetenzen an die ver-
änderte Arbeitsnachfrage anpassen können. 
Nur dann profitieren sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber von den Möglichkeiten 
der bevorstehenden Umbrüche. 

FAZIT 
Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in 
den letzten Jahrzehnten als sehr anpas-
sungsfähig erwiesen. Insbesondere die 
Ausgangsposition zu Beginn der Corona-
Krise ist nach fast 15 Jahren des Beschäf-
tigungswachstums robust, was darauf 
hoffen lässt, dass die wirtschaftliche Kri-
se gut überstanden werden wird. Trotz-
dem gibt es eine Reihe von Herausforde-
rungen für die Zukunft. Die gestiegene 
Lohnungleichheit, die nach wie vor un-
gleiche Erwerbsbeteiligung und die un-
gleichen Löhne zwischen den Geschlech-
tern, die Rolle von Zuwanderung für den 
deutschen Arbeitsmarkt und die durch 
die digitale und grüne Transformation be-
vorstehenden Veränderungen in der Ar-
beitsnachfrage werden weiterhin Gegen-
stand vieler wirtschaftspolitischer und 
gesellschaftlicher Debatten bleiben. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12211-9010
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12211-9010#abreadcrumb
https://www.issuelab.org/resources/18813/18813.pdf
https://www.diw.de/de/diw_01.c.812250.de/publikationen/wochenberich-te/2021_09_3/gender_pay_gap_im_eu-ropaeischen_vergleich__positiver_zu-sammenhang_zwischen_frauener-werbsquote_und_lohnluecke.html
https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/die-entwicklung-der-ostdeutschen-lohnstruktur
https://voxeu.org/article/german-resurgence-it-wasn-t-hartz-reforms
https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2021.html
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2017/heft/1/beitrag/verlierer-regionen-der-globalisierung-in-deutschland-wer-warum-was-tun.html
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Zusatzmaterialien 
finden Sie auf Moodle  
(Info siehe Umschlag)

IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT  
(Tobias Gerber)

BILDUNGSPLANBEZUG  
WIRTSCHAFT (LEISTUNGSFACH)

Arbeitsmärkte
(1)  den individuellen und gesellschaftli-

chen Stellenwert der Arbeit bewerten
(6)  Folgen der Arbeitslosigkeit für Staat und 

Gesellschaft erläutern und einen hohen 
Beschäftigungsstand als wirtschaftspo-
litische Zielsetzung begründen

(7)  staatliche [...] Ausgestaltungen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt darstel-
len (zum Beispiel Zeitarbeit, Niedrig-
lohnsektor, Mindestlöhne)

(8)  [...] arbeitsmarktpolitische  Maßnah-
men zur Förderung der Beschäfti-
gung bewerten

 
 
BILDUNGSPLANBEZUG WBS
(KLASSE 8-10)

Arbeitnehmer
(1)  Folgen prekärer Arbeitsverhältnisse 

und von Arbeitslosigkeit für den Ein-
zelnen erläutern

BILDUNGSPLANBEZUG  
GEMEINSCHAFTSKUNDE  
(LEISTUNGSFACH)

Grundlagen der Wirtschaftspolitik
(4)  die Ziele der deutschen Wirtschafts-

politik erläutern (Magisches Viereck 
und seine Erweiterung zum Sechs-
eck) […]

 
Aufgaben nationaler und europäischer 
Wirtschaftspolitik
(1)  die Entwicklung des Arbeitsmarkts 

mithilfe von Material analysieren 
(Arbeitslosenquote, Arbeitsvolumen, 
Sockelarbeitslosigkeit)

(3)  individuelle, gesellschaftliche und 
volkswirtschaftliche Folgen von Ar-
beitslosigkeit erläutern

(5)  Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt in Deutschland (Reallöhne und 
Niedriglohnsektor) mithilfe von Ma-
terial analysieren

(7)  Maßnahmen zur Regulierung des Ar-
beitsmarkts bewerten (zum Beispiel 
Kündigungsschutz, Mindestlohn, 
Kurzarbeitergeld)

AUFGABEN ZUM BASISTEXT
1.  Erklären Sie ausgehend von Abb. 2 

die Entwicklung der Erwerbstätigkeit 
in Ost- und Westdeutschland im Zeit-
verlauf.

2.  Erläutern Sie die Ursachen, die im 
Text für das „deutsche Arbeitsmarkt-
wunder“ seit 2004 genannt werden. 

3.  Überprüfen Sie anhand der im Text 
genannten Informationen die in der 
öffentlichen Debatte oft genannte Be-
hauptung, der gesetzliche Mindest-
lohn habe „negative Auswirkungen 
auf den Beschäftigungsstand“. 

4.  Stellen Sie die im Text dargestellten 
Entwicklungen in den verschiedenen 
Arbeitnehmergruppen sowie deren 

Auswirkungen auf die allgemeine 
Lohnentwicklung in Deutschland in 
Form eines Schaubildes dar. Einen 
Vorschlag finden Sie auf Moodle.

5.  Begründen Sie, weshalb in Deutschland 
sowohl ein gender pay gap als auch ein 
gender pension gap existieren. 

6.  Erklären Sie, was man unter der child 
penalty versteht. 

7.  „Über die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen hinaus verbleiben ausgeprägt 
verschiedene Geschlechterrollen als 
die mutmaßlich wichtigste Ursache 
für das unterschiedliche Arbeits-
marktverhalten von Frauen und Män-
nern.“ (Vgl. S. 31)

Entwickeln Sie Maßnahmen, die aus 
Ihrer Sicht geeignet wären, diese Ge-
schlechterrollen zu überwinden. 

8.  Überprüfen Sie anhand der im Text 
genannten Informationen das in der 
Öffentlichkeit oft geäußerte Vorurteil, 
Migranten würden Einheimische vom 
Arbeitsmarkt verdrängen und das So-
zialsystem belasten. 

9.  Erklären Sie die Unterschiede in den 
Auswirkungen der „Industrie 3.0“ und 
der „Industrie 4.0.“ auf den deutschen 
Arbeitsmarkt. 

10.  Stellen Sie die Auswirkungen der Glo-
balisierung auf den deutschen Ar-
beitsmarkt dar. 

AUFGABEN ZUM MATERIALTEIL
VOM „KRANKEN MANN  
EUROPAS“ ZUM „DEUTSCHEN 
ARBEITSMARKTWUNDER“?

1.  Analysieren Sie die Karikatur M 1. 
Stellen Sie Vermutungen an: Was 
steckt hinter dem „Dauerhoch am 
deutschen Arbeitsmarkt“?

2.  Charakterisieren Sie die Entwicklung 
des deutschen Arbeitsmarktes an-
hand der Statistiken M 2a und M 2b.

3.  Überprüfen Sie, inwiefern sich diese 
Entwicklung mit der Aussage der Ka-
rikatur M 1 deckt.

4.  Arbeiten Sie aus der Dokumentation 
„Arbeit auf Abruf“ (M 3) Beispiele da-
für heraus, zu welchen Bedingungen 
die niedrige Arbeitslosigkeit in 
Deutschland und weltweit erreicht 
wird und sammeln Sie diese in einem 
Cluster.

5.  Charakterisieren Sie anhand der Sta-
tistiken M 4a – M 4e die Entwicklung 

des Niedriglohnsektors in Deutsch-
land. 

6.  Vergleichen Sie die aktuellen Pläne 
der Bunderegierung zur Anhebung 
der Mini- und Midijob-Obergrenze 
(M 6) mit den Untersuchungsergeb-
nissen der Studie der Bertelsmann-
Stiftung zum Niedriglohnsektor und 
den darin geforderten arbeitsmarkt-
politischen Gegenmaßnahmen (M 5).

Eine Übersicht mit anschaulichen Grafi-
ken zum Thema Minijobs findet man 
auf Moodle. 
7. 
a.  Erörtern Sie, ausgehend von den im 

Kommentar M 7 sowie im Positions-
papier M 8 genannten Argumenten, 
ob und inwiefern die geplante Anhe-
bung der Minijob-Obergrenze auf 
520 Euro eine geeignete arbeitsmarkt-
politische Maßnahme vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung des Nied-
riglohnsektors darstellt. Einen 

Vorschlag für ein Tafelbild finden Sie 
auf Moodle.

Alternative:

b.  Sie sind als Gastredner zu einer Kabi-
nettssitzung der Bundesregierung 
zum Thema Erhöhung der Minijob-
Obergrenze auf 520 Euro eingeladen.
Gestalten Sie eine Rede, in welcher 
Sie Position zur Erhöhung der Mini-
job-Obergrenze beziehen. Greifen Sie 
dazu auch auf Argumente aus M 7 
und M 8 zurück. Hinweise zur Gestal-
tung einer Rede finden Sie hier:  
https://lehrerfortbildung-bw.de/ 
u_gewi/gk/gym/bp2016/fb5/ 
2_komp/6_vorlagen/ 
3_methode/06_technik6/

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/gk/gym/bp2016/fb5/2_komp/6_vorlagen/3_methode/06_technik6/
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MATERIALIEN

 M1  DAUERHOCH AM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT: WAS STECKT DAHINTER?

© www.tomicek.de

 M2A   ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSENQUOTE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Quelle: eigene Darstellung, Daten aus: https://www.destatis.de/DE/Service/OpenData/Konjunkturindikatoren/arbeitslosenquote.html (15.02.2022)
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 M2B   ARBEITSZEIT UND ARBEITSVOLUMEN,  
ARBEITSSTUNDEN JE ERWERBSTÄTIGEN PRO JAHR, PRODUKTIVITÄT JE ERWERBSTÄTIGENSTUNDE, 
ARBEITSVOLUMEN IN MILLIARDEN STUNDEN PRO JAHR, DEUTSCHLAND, 1991 BIS 2019

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB): Durchschnittliche Arbeits-
zeit und ihre Komponenten (09/2020); Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen: 
Inlandsproduktberechnung 2019, CC BY-NC-
ND 3.0 DE, https://www.bpb.de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-
deutschland/61711 arbeitszeit-und-arbeitsvo-
lumen (15.02.2022)

 M3   DOKUMENTATION: ARBEIT AUF ABRUF – DIE HARTEN JOBS DIGITALER TAGELÖHNER, 2020

© ARTE, https://www.youtube.
com/watch?v=fpJfed2G7HE 
(15.02.2022)

Einen alternativen Filmvorschlag „Sorry 
We missed You“ mit didaktisierten Anre-
gungen für den Einsatz im Unterricht fin-
den Sie auf: 

https://www.kinofenster.de/
filme/archiv-film-des- 
monats/kf2002/ bzw. auf 
Moodle

 M4A   ANTEIL DER BESCHÄFTIGTEN IM NIEDRIGLOHNSEKTOR

Quelle: Markus M. Grabka, Konstantin Göbler: Der Niedriglohnsektor in Deutschland – Falle oder Sprungbrett für Beschäftigte?, Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.) , 2020, S. 20, https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/der-niedriglohnsektor-in-deutschland-all (15.02.2022).

Hinweis: Beschäftigte erhalten Nied-
riglohn, wenn sie als Vollzeitbeschäf-
tigte einen Verdienst erzielen, der sich 
nur knapp oberhalb oder unterhalb der 
Armutsgrenze befindet. Laut interna-
tionaler Definition liegt die Grenze bei 
2/3 des Medianverdiensts.

Quelle: Glossar der Transformation, in: 
https://www.bpb.de/themen/deutsche-ein-
heit/langewege-der-deutschen-ein-
heit/501206/niedriglohnsektor/ (21.02.2022)
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ABBILDUNG 5   Zahl der Beschäftigten im 
Niedriglohnsektor

1995 2000 2005 2010 2015

Anmerkung: abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit. 
Quelle: SOEPv35, eigene Berechnungen.
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ABBILDUNG 4   Anteil der Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor

1995 2000 2005 2010 2015

Anmerkung: abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit. 
Anteil zuzüglich 95-Prozent-Konfidenzintervall.
Quelle: SOEPv35, eigene Berechnungen.
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Euro brutto pro Stunde (vgl. Abbildung 3). Seitdem kann nomi-

nal ein nahezu kontinuierlicher Anstieg – mit Ausnahme der Jahre 

von 2003 bis 2006 – beobachtet werden, bis auf einen Wert von 

rund 11,40 Euro pro Stunde im Jahr 2018. Seit dem Jahr 2013 

spiegelt sich auch der oben beschriebene beschleunigte Anstieg 

des Medians der Bruttostundenlöhne in einem stärkeren Wachs-

tum der Niedriglohnschwelle wider. 

Mitte der 1990er Jahre lag der Anteil der niedrig entlohnten ab-

hängig Beschäftigten in Haupttätigkeit bei rund 17 Prozent (vgl. 

Abbildung 4). Seit 1997 hat dieser Anteil stark zugenommen. Im 

Jahr 2007 erreichte er einen Höchstwert von 23,8 Prozent. Da-

nach stagnierte er bis 2015 auf diesem Niveau, wobei zwischen 

2017 und 2018 erstmals Anzeichen für einen Rückgang sichtbar 

wurden. So betrug 2018 der Anteil der abhängig Beschäftigten in 

Haupttätigkeit, die dem Niedriglohnsektor zuzuordnen sind, 21,7 

Prozent.10 Aktuell ist damit der Niedriglohnsektor, gemessen als 

Anteil an allen abhängig Beschäftigten, um ein Drittel größer als 

noch Mitte der 1990er Jahre. 

Da insbesondere seit der Finanzkrise 2008 die Beschäftigung in 

Deutschland stark ausgeweitet wurde, lohnt sich auch ein Blick 

auf die Entwicklung der absoluten Zahl der Beschäftigten in die-

sem Lohnsegment (vgl. Abbildung 5). Dabei zeigt sich, dass die 

10 Hier wird der Niedriglohnsektor entsprechend der gängigen Praxis auf der Basis der Bruttostundenlöhne abgegrenzt. Vereinzelt wird er auch auf der Grundlage von Bruttomonats-
löhnen bestimmt. Folgt man diesem Ansatz, so lässt sich für das Jahr 2018 keine relevante Veränderung beobachten. Dies bedeutet, dass es Änderungen der Beschäftigung im Hin-
blick auf die Arbeitszeit der Beschäftigten gegeben hat. Eine mögliche Erklärung für den Rückgang des Niedriglohnsektors kann wie bei Dustmann, Lindner, Schönberg, Umkehrer 
und vom Berge (2020) in einem „Reallocation“-Prozess aufgrund der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gesehen werden, im Zuge dessen Beschäftigte mit geringen Löhnen 
in produktivere Betriebe mit besserer Bezahlung wechselten. 

11 Zur Berechnung wird die Differenz zwischen dem vereinbarten individuellen Bruttostundenlohn und der Niedriglohnschwelle gebildet und dann über alle Personen im Niedriglohn-
sektor gemittelt.

Zahl der betroffenen Arbeitnehmer Mitte der 1990er Jahre noch 

rund fünf Millionen betrug, aber im Gegensatz zum relativen An-

teil über das Jahr 2007 hinaus weiter anstieg, und zwar auf den 

bisherigen Höchststand von rund 8,2 Millionen im Jahr 2017. Mit 

dem Übergang auf das Jahr 2018 ist erstmals ein Rückgang der 

betroffenen Beschäftigten um mehr als fünf Prozent auf 7,7 Milli-

onen zu beobachten. Ob dies ein Anzeichen für eine Trendumkehr 

oder nur ein vorübergehendes Phänomen darstellt, kann derzeit 

noch nicht abgeschätzt werden.

Neben der absoluten Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsek-

tor ist auch von Interesse, wie groß die Differenz zwischen dem 

vereinbarten individuellen Bruttostundenlohn und der Niedrig-

lohnschwelle ausfällt.11 Diese Differenz wird auch als relative 

Einkommenslücke bezeichnet; sie gibt an, um wie viel höher der 

Bruttostundenlohn sein müsste, um die Niedriglohnschwelle zu 

erreichen (vgl. Abbildung 6). 

Über alle betrachteten Jahre hinweg beträgt die relative Ein-

kommenslücke etwas mehr als ein Drittel. Jedoch sind über die 

Zeit deutliche Schwankungen zu beobachten. In etwa parallel 

zum relativen Anstieg der Zahl der Betroffenen im Niedriglohn-

sektor nahm auch die Einkommenslücke für diese Population zu: 

von rund 30 Prozent Mitte der 1990er Jahre auf 46 Prozent im 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61711/arbeitszeit-und-arbeitsvolumen/
https://www.youtube.com/watch?v=fpJfed2G7HE
https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf2002/%20
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/der-niedriglohnsektor-in-deutschland-all
https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/langewege-der-deutschen-einheit/501206/niedriglohnsektor/
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 M4B   ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN IM NIEDRIGLOHNSEKTOR

Quelle: ebda., S. 20

 M4C   BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE IM NIEDRIGLOHN IN DER EU 2018,  
IN % ALLER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

© Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/Qualitaet-der-Arbeit/_dimensi-
on-2/niedriglohnquote.html (15.02.2022)
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Niedriglohnsektor

1995 2000 2005 2010 2015

Anmerkung: abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit. 
Quelle: SOEPv35, eigene Berechnungen.
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ABBILDUNG 4   Anteil der Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor

1995 2000 2005 2010 2015

Anmerkung: abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit. 
Anteil zuzüglich 95-Prozent-Konfidenzintervall.
Quelle: SOEPv35, eigene Berechnungen.
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Euro brutto pro Stunde (vgl. Abbildung 3). Seitdem kann nomi-

nal ein nahezu kontinuierlicher Anstieg – mit Ausnahme der Jahre 

von 2003 bis 2006 – beobachtet werden, bis auf einen Wert von 

rund 11,40 Euro pro Stunde im Jahr 2018. Seit dem Jahr 2013 

spiegelt sich auch der oben beschriebene beschleunigte Anstieg 

des Medians der Bruttostundenlöhne in einem stärkeren Wachs-

tum der Niedriglohnschwelle wider. 

Mitte der 1990er Jahre lag der Anteil der niedrig entlohnten ab-

hängig Beschäftigten in Haupttätigkeit bei rund 17 Prozent (vgl. 

Abbildung 4). Seit 1997 hat dieser Anteil stark zugenommen. Im 

Jahr 2007 erreichte er einen Höchstwert von 23,8 Prozent. Da-

nach stagnierte er bis 2015 auf diesem Niveau, wobei zwischen 

2017 und 2018 erstmals Anzeichen für einen Rückgang sichtbar 

wurden. So betrug 2018 der Anteil der abhängig Beschäftigten in 

Haupttätigkeit, die dem Niedriglohnsektor zuzuordnen sind, 21,7 

Prozent.10 Aktuell ist damit der Niedriglohnsektor, gemessen als 

Anteil an allen abhängig Beschäftigten, um ein Drittel größer als 

noch Mitte der 1990er Jahre. 

Da insbesondere seit der Finanzkrise 2008 die Beschäftigung in 

Deutschland stark ausgeweitet wurde, lohnt sich auch ein Blick 

auf die Entwicklung der absoluten Zahl der Beschäftigten in die-

sem Lohnsegment (vgl. Abbildung 5). Dabei zeigt sich, dass die 

10 Hier wird der Niedriglohnsektor entsprechend der gängigen Praxis auf der Basis der Bruttostundenlöhne abgegrenzt. Vereinzelt wird er auch auf der Grundlage von Bruttomonats-
löhnen bestimmt. Folgt man diesem Ansatz, so lässt sich für das Jahr 2018 keine relevante Veränderung beobachten. Dies bedeutet, dass es Änderungen der Beschäftigung im Hin-
blick auf die Arbeitszeit der Beschäftigten gegeben hat. Eine mögliche Erklärung für den Rückgang des Niedriglohnsektors kann wie bei Dustmann, Lindner, Schönberg, Umkehrer 
und vom Berge (2020) in einem „Reallocation“-Prozess aufgrund der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gesehen werden, im Zuge dessen Beschäftigte mit geringen Löhnen 
in produktivere Betriebe mit besserer Bezahlung wechselten. 

11 Zur Berechnung wird die Differenz zwischen dem vereinbarten individuellen Bruttostundenlohn und der Niedriglohnschwelle gebildet und dann über alle Personen im Niedriglohn-
sektor gemittelt.

Zahl der betroffenen Arbeitnehmer Mitte der 1990er Jahre noch 

rund fünf Millionen betrug, aber im Gegensatz zum relativen An-

teil über das Jahr 2007 hinaus weiter anstieg, und zwar auf den 

bisherigen Höchststand von rund 8,2 Millionen im Jahr 2017. Mit 

dem Übergang auf das Jahr 2018 ist erstmals ein Rückgang der 

betroffenen Beschäftigten um mehr als fünf Prozent auf 7,7 Milli-

onen zu beobachten. Ob dies ein Anzeichen für eine Trendumkehr 

oder nur ein vorübergehendes Phänomen darstellt, kann derzeit 

noch nicht abgeschätzt werden.

Neben der absoluten Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsek-

tor ist auch von Interesse, wie groß die Differenz zwischen dem 

vereinbarten individuellen Bruttostundenlohn und der Niedrig-

lohnschwelle ausfällt.11 Diese Differenz wird auch als relative 

Einkommenslücke bezeichnet; sie gibt an, um wie viel höher der 

Bruttostundenlohn sein müsste, um die Niedriglohnschwelle zu 

erreichen (vgl. Abbildung 6). 

Über alle betrachteten Jahre hinweg beträgt die relative Ein-

kommenslücke etwas mehr als ein Drittel. Jedoch sind über die 

Zeit deutliche Schwankungen zu beobachten. In etwa parallel 

zum relativen Anstieg der Zahl der Betroffenen im Niedriglohn-

sektor nahm auch die Einkommenslücke für diese Population zu: 

von rund 30 Prozent Mitte der 1990er Jahre auf 46 Prozent im 

EU-28: 15,5

Quelle: Eurostat
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Quelle: ebda., S. 30.

Quelle: a.a.O., S. 26.

 M4D   ANTEIL DER NIEDRIGLOHNBESCHÄFTIGTEN IN NEUEREN BESCHÄFTIGUNGSFORMEN IM 
VERGLEICH ZU ALLEN ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN 2018

 M4E   MOBILITÄT VON INDUSTRIEBESCHÄFTIGTEN AUF MITTLERE SICHT
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len Fällen nur eine geringe Qualifikation, sodass auch aus diesem 

Grund von einem hohen Anteil von Minijobbern im Niedriglohn-

sektor auszugehen ist. 

Dies spiegelt sich auch in der vorliegenden Analyse wider (vgl. 

Abbildung 15). Während im Beobachtungszeitraum nur rund 13 

Prozent der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor tätig 

waren, liegt die entsprechende Quote bei Teilzeitbeschäftigten 

zwischen 27 und 31 Prozent und damit doppelt so hoch. Bei Mi-

nijobbern belief sich die Quote im Jahr 2018 auf rund drei Vier-

tel. Sie wuchs damit im Vergleich mit dem Wert Ende der 1990er 

Jahre um acht Prozentpunkte an. 

Betrachtet man die Komposition der Gruppe der Niedriglohnbe-

schäftigten nach dem Beschäftigungsumfang der ihr zugehöri-

gen Personen, so fällt auf, dass sich diese zugunsten des Anteils 

der geringfügig Beschäftigten verschoben hat (vgl. Abbildung 16). 

Während Ende der 1990er Jahre lediglich 13 Prozent aller Nied-

riglohnbeschäftigten in dieser Beschäftigungsform tätig waren, 

stieg die Quote bis zum Jahr 2018 auf knapp 30 Prozent und 

damit auf mehr als das Doppelte an. Im Gegenzug ging die rela-

tive Bedeutung der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor 

von rund 60 Prozent auf 41 Prozent zurück. Nahezu unverändert 

ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor. Dies 

ist insofern überraschend, als sich in den letzten rund 20 Jahren 

der Beschäftigungsaufbau vor allem im Bereich der Teilzeittätig-

keiten vollzogen hat (Statistisches Bundesamt, 2020c) und diese 

Tätigkeiten im Vergleich mit Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen 

im Durchschnitt pro Stunde geringer entlohnt werden. Eine mög-

liche Erklärung hierfür könnte sein, dass Teilzeitbeschäftigte zu-

nehmend einen Lohn oberhalb der Niedriglohnschwelle erhalten. 

Neuere Beschäftigungsformen

Zu den neueren Beschäftigungsformen werden im Folgenden so-

wohl Arbeit auf Abruf – der Arbeitnehmer hat seine Arbeitszeit 

entsprechend dem wechselnden Arbeitsanfall im Betrieb anzu-

passen – als auch Zeitarbeit gezählt. Insbesondere die Beschäfti-

gungsform der Arbeit auf Abruf ist in Deutschland ein vergleichs-

weise neues Phänomen (Hank & Stegmaier, 2018). Daher liegen 

hierzu im SOEP keine Informationen aus früheren Jahren vor. 

Im Folgenden wird daher die Inzidenz des Niedriglohnsektors 

für diese beiden neueren Beschäftigungsformen nur für das Jahr 

2018 ausgewiesen (vgl. Abbildung 17).

In diesem Jahr übten nach Angaben des SOEP allein etwa 1,5 Mil-

lionen Arbeitnehmer eine Arbeit auf Abruf aus; weitere rund 

800.000 Personen waren als Zeitarbeitnehmer beschäftigt. In 

der Gruppe der in Form von Arbeit auf Abruf Beschäftigten er-

hält knapp jeder Dritte einen Lohn unterhalb der Niedriglohn-

schwelle. Bei den Zeitarbeitnehmern beträgt die entsprechende 

Quote rund 45 Prozent. Damit ist in beiden Beschäftigungsfor-

men der Anteil der im Niedriglohnsektor Beschäftigten über-

durchschnittlich hoch. 

ABBILDUNG 17  Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in 
neueren Beschäftigungsformen im Vergleich zu allen 
abhängig Beschäftigten, 2018
Anteil in %

Anmerkung: abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit. 
Quelle: SOEPv35, eigene Berechnungen.
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raums 16 Prozent der Betroffenen. Ende der 1990er Jahre stieg 

dieser Anteil auf bis zu 22 Prozent, um dann auf ein Niveau von 

rund 17 Prozent zurückzusinken. Auch hier gilt also, dass sich 

das Ausmaß der Aufwärtsmobilität nur wenig verändert hat. Ein 

Übergang aus dem Niedriglohnsektor in eine höher entlohnte 

Tätigkeit fand im gesamten Beobachtungszeitraum nur zu rund 

zehn Prozent statt. 

Eine deutliche Veränderung lässt sich für diejenigen Niedrig-

lohnbeschäftigten feststellen, die im Lauf von vier Jahren ar-

beitslos wurden. Während diese Gruppe Mitte der 1990er Jahre 

noch zwölf Prozent aller Niedriglohnbeschäftigten ausmachte, 

ist der entsprechende Wert bis zum jüngsten Vierjahreszeitfens-

ter auf fünf Prozent und damit deutlich gesunken. Das bedeutet, 

dass im Zuge des Aufschwungs am Arbeitsmarkt auch Niedrig-

lohnbeschäftigte insofern profitierten, als sie seltener arbeitslos 

 wurden. 

Alternativ können Niedriglohnbeschäftigte auch in den Ruhe-

stand, in die Nichterwerbstätigkeit oder in die Selbstständigkeit 

wechseln, was jeweils auf rund sechs Prozent aller Betroffenen 

zutraf. Über die Zeit finden sich hier jedoch keine wesentlichen 

Änderungen der Populationsanteile. 

Region

Bei einer regionalen Differenzierung des Mobilitätsgeschehens 

im Niedriglohnsektor fällt zunächst auf, dass Niedriglohnbeschäf-

tigte in Ostdeutschland über alle Perioden zwischen 1995 und 

2018 im Durchschnitt elf Prozentpunkte häufiger auch mittelfris-

tig ihren Lohn nicht aufbessern konnten (vgl. Abbildung 20). Ein 

Aufstieg in eine höher entlohnte Tätigkeit fand in Westdeutsch-

land zwischen 1995 und 2018 im Durchschnitt rund neun Pro-

zentpunkte häufiger statt als im Osten Deutschlands, wobei diese 

Differenz in den letzten Jahren leicht abgenommen hat. Unter-

schiedliche Trends je nach Region liegen für die Übergänge in Ar-

beitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit vor. Während in Ost-

deutschland Mitte der 1990er Jahre Niedriglohnbeschäftigte in 

der mittleren Frist zu rund 15 Prozent arbeitslos wurden, ist die 

Relevanz dieser Übergangsform in der letzten Vierjahresperiode 

auf sieben Prozent der Fälle und damit nahezu auf das westdeut-

sche Niveau (fünf Prozent) gesunken.

Betrachtet man den Wechsel in Nichterwerbstätigkeit, so fin-

det sich ein rückläufiger Trend für westdeutsche Niedriglohn-

beschäftigte von rund elf Prozent Mitte der 1990er Jahre auf 

sechs Prozent am aktuellen Rand. Letzterer Wert liegt allerdings 

immer noch über dem Wert für ostdeutsche Niedriglohnbeschäf-

tigte. Der Befund einer höheren Nichterwerbstätigkeit in West-

deutschland erklärt sich aus der geringeren Arbeitsmarktorien-

tierung westdeutscher Mütter im Vergleich mit ostdeutschen 

Müttern (Keller & Kahle, 2018). Übergänge in den Ruhestand 

oder in die Selbstständigkeit kommen in beiden Landesteilen 

vergleichsweise selten vor. Auch über die Zeit haben sich keine 

grundlegenden Veränderungen ergeben. 

Altersgruppe

Die Mobilität von Niedriglohnbeschäftigten nach Altersgrup-

pen ist zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt (vgl. Abbildung 

21). Zunächst zeigt sich erwartungsgemäß, dass junge Erwach-

sene (bis 29 Jahre) am seltensten im Niedriglohnsektor verharr-

ten. Über alle Perioden hinweg verblieb rund ein Drittel der jun-

gen Erwachsenen in diesem Lohnsegment. In der Gruppe der 

Niedriglohnbeschäftigten im mittleren und höheren Alter (30 bis 

49 Jahre bzw. 50 Jahre und älter) verblieben rund die Hälfte im 

Niedriglohnsektor. Wenn ältere Arbeitnehmer aus dem Niedrig-

lohnsektor ausschieden, dann geschah dies häufig in Verbindung 

mit dem Übergang in den Ruhestand (im Durchschnitt rund 15 

Prozent der Fälle). 

ABBILDUNG 19   Mobilität von Niedriglohnbeschäftigten 
auf mittlere Sicht

Anmerkung: abhängig Beschäftigte in Haupttätigkeit, im jeweiligen Ausgangsjahr im 
Niedriglohnsektor über Vierjahreszeiträume.

Quelle: SOEPv35, eigene Berechnungen.
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 M5   MARKUS M. GRABKA, KONSTANTIN GÖBLER: DER NIEDRIGLOHNSEKTOR IN DEUTSCHLAND – 
FALLE ODER SPRUNGBRETT FÜR BESCHÄFTIGTE?, BERTELSMANN STIFTUNG 2020, a.a.O., S. 4, 42.

Eine umfassende Vermessung des  
Niedriglohnsektors

Die Strukturanalyse zeigt zum einen, 
dass das ursprüngliche Ziel, insbesondere 
Langzeitarbeitslose und Geringqualifizier-
te mithilfe niedriger Löhne in Arbeit zu 
bringen, weitgehend erreicht wurde. Ande-
rerseits weist sie eindrücklich darauf hin, 
dass die Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors weitreichende Nebenwirkungen hat. 
So werden zunehmend auch qualifizierte 
Tätigkeiten unterhalb des Niedriglohns 
vergütet. […]

Auch die derzeitige Coronakrise offen-
bart die Schattenseiten des Niedriglohn-
sektors. Beschäftigte in Branchen, die seit-
her als systemrelevant gelten, stellen einen 
Großteil derjenigen, die nur gering entlohnt 
werden. Besonders prekär ist auch die Lage 
von Beschäftigten, für die der Minijob die 
Haupterwerbsquelle darstellt. Rund drei 
Viertel von ihnen arbeiten zum Niedrig-
lohn. Dabei haben sie keinen Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld. Dadurch bricht insbeson-
dere Haushalten im unteren Bereich der 
Einkommensverteilung ein erheblicher 

Teil ihres verfügbaren Einkommens weg. 
[…]

Eindämmung des Niedriglohnsektors 
durch Reformmix geboten

Um dem Ausmaß des Niedriglohnsektors 
[…] entgegenzuwirken, sollte die Politik ein 
Zusammenspiel verschiedener Reformen 
in Betracht ziehen. Ein erster Ansatzpunkt 
sind die Minijobs, die überdurchschnittlich 
häufig gering entlohnt werden. Minijobber 
sind eine primäre Zielgruppe für Reformen 
im Hinblick auf den Niedriglohnsektor, da 
drei Viertel aller Minijobber unterhalb der 
Niedriglohnschwelle entlohnt werden. Zu 
denken ist hier vor allem an eine Absen-
kung der Minijobschwelle beispielweise 
auf einen Wert von 250 Euro pro Monat. 
Dies würde einerseits Arbeitnehmer dazu 
anregen, von einem Minijob in eine Teil-
zeit- oder Vollzeiterwerbstätigkeit zu 
wechseln; andererseits würde es Anreize 
für Arbeitgeber setzen, Minijobs in sozial-
versicherungspflichtige Tätigkeiten umzu- 
wan deln, um ein gegebenes Arbeitsvolu-
men weiterhin bewältigen zu können. Die 

Erfahrungen mit der Einführung des Min-
destlohns haben gezeigt, dass der  
Mindestlohn nicht nur zu einer höheren 
Entlohnung geführt hat, sondern dass au-
ßerdem Minijobs in reguläre Beschäfti-
gungsverhältnisse umgewandelt wurden. 
[…] In der aktuellen Coronakrise zeigt sich 
darüber hinaus, dass dies auch mit einer 
besseren Absicherung der Beschäftigten in 
Krisenzeiten verbunden wäre. Der ausge-
prägte Beschäftigungsrückgang bei aus-
schließlich geringfügig Beschäftigten von 
bereits 4,6 Prozent im März im Vergleich 
zum Vorjahresmonat zeigt, dass Minijob-
ber besonders krisenanfällig sind. Die fi-
nanziellen Einbußen sind derzeit im Kreis 
der geringfügig Beschäftigten besonders 
hoch, weil diese im Gegensatz zu sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten keinen 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, 
denn sie zahlen selbst nicht in die Arbeits-
losenversicherung ein.

© https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/
publikationen/publikation/did/der-niedrig-
lohnsektor-in-deutschland-all (15.02.2022).

 M6   MINIJOB-GRENZE SOLL AUF 520 EURO STEIGEN

Nach den Plänen der Bundesregierung 
soll zeitgleich mit der Erhöhung des ge-
setzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro ab 
dem 01.10.2022 die Verdienstgrenze für 
Minijobs auf 520 Euro im Monat angeho-
ben werden. Diese soll somit dynamisiert 
werden, wie es der Koalitionsvertrag von 
SPD, Grünen und FDP vorsieht: „Künftig 
orientiert sich die Minijob-Grenze an ei-

ner Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu 
Mindestlohnbedingungen.“ Entsprechend 
soll auch die Midijob-Obergrenze von der-
zeit 1300 Euro auf dann 1600 Euro steigen.

Während die Erhöhung der Verdienst-
grenze vom Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB) scharf kritisiert wird, da diese, 
wie Vorstandsmitglied Anja Piel betonte, 
vielen Millionen Beschäftigten den Schutz 

der gesetzlichen Sozialversicherung vor-
enthalte und dieser Beiträge entziehe, be-
grüßte der FDP Bundestagsordnete Dr. Lu-
kas Köhler die Neuregelung: „Für Schüler, 
Studenten oder Rentner ist ein Minijob 
keine prekäre Beschäftigung, sondern die 
ideale Möglichkeit, sich etwas hinzuzuver-
dienen“.

Autorentext

 M7   SARAH SCHIERACK: MINIJOBS FÜHREN IN DIE ARMUT – UND SOLLTEN NICHT GEFÖRDERT 
WERDEN, IN: AUGSBURGER ALLGEMEINE, 04.02.2022.

Aus 450 werden 520 Euro: Die Ampel-Ko-
alition will die Lohngrenze für Geringverdie-
ner anheben. Besser wäre es gewesen, das 
Modell Minijob ein für alle Mal abzuschaf-
fen.

Manch eine gute Nachricht hat es an sich, 
dass sie immer weniger gut klingt, je mehr 
man sie dreht, wendet und seziert. Eine sol-
che Nachricht lief diese Woche über die Ti-
cker: Ab Oktober hebt die Regierung die Ver-
dienstgrenze für alle, die in einem Minijob 
arbeiten, auf 520 Euro an, analog zum Min-
destlohn, der auf zwölf Euro steigen soll. Auf 
der Lohnabrechnung stehen also am Ende 
70 Euro mehr im Monat, für Minijobber be-
deute das „die Chance auf etwas mehr Net-
to“, twitterte FDP-Chef Christian Lindner. 
Klingt doch gut, oder?

Sicherlich, für die Studentin, die nebenbei 
kellnert, oder den Rentner, der sich sein Ein-

kommen aufbessert, ist das erst einmal eine 
gute Nachricht. Wer in einem Minijob arbei-
tet, zahlt keine Steuern auf den Verdienst. 
Abgaben für Kranken-, Pflege- oder Arbeits-
losenversicherung entfallen, Rentenbeiträ-
ge sind freiwillig. Brutto ist also gleich net-
to. Und 70 Euro mehr sind nicht nur in Zeiten 
von steigenden Gas- und Spritpreisen will-
kommen. Doch dieses kleine Plus ist auf lan-
ge Sicht teuer erkauft. Denn sobald es unru-
hig wird auf dem Arbeitsmarkt, offenbart 
sich die große Schwäche der Minijobs. So 
flexibel sie sind, so unsicher sind sie auch.

Wohin das führen kann, hat die Corona-
Krise gezeigt: In der Pandemie sind die Mi-
nijobber und Minijobberinnen die größten 
Verlierer auf dem Arbeitsmarkt. Viele stan-
den im Lockdown von einem auf den ande-
ren Tag auf der Straße. Während das Netz 
der sozialen Sicherung viele sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte aufgefangen 
hat, etwa mit Kurzarbeiter- oder Arbeitslo-
sengeld, landeten Minijobber direkt auf dem 
harten Boden der Realität. Ihnen blieb meist 
nur die Grundsicherung.

Anders als es ihr Name vielleicht vermu-
ten lässt, sind Minijobs keine Randerschei-
nungen der Arbeitswelt. Rund sieben Milli-
onen Menschen sind Minijobber oder 
Minijobberinnen, das ist rund ein Fünftel al-
ler Arbeitnehmer. Für mehr als die Hälfte 
von ihnen – rund vier Millionen Personen – 
ist der Minijob die einzige Beschäftigung, 
der Lohn kein Zuverdienst, sondern drin-
gend notwendiges Einkommen. Überpropor-
tional viele von ihnen sind Frauen und Müt-
ter, für die sich ein Minijob wegen des 
Ehegattensplittings finanziell oft mehr 
lohnt, als eine Teilzeitstelle. Der Nachteil 
des vermeintlich attraktiven Modells: ein 
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deutlich höheres Risiko, im Alter arm zu 
sein.

Hebt die Regierung nun den Verdienst 
für Minijobs an, dann zementiert sie ein 
Modell, das auf lange Sicht fast ausschließ-
lich Schaden bringt: den Beschäftigten, der 
Volkswirtschaft, dem Sozialstaat und letzt-
endlich auch den Unternehmen, denen in 
Krisenzeiten – wie aktuell in der Gastrono-
mie – treue Kräfte verloren gehen. Nahezu 
alle Arbeitsmarktforschenden sprechen 

sich dafür aus, die geringfügige Beschäfti-
gung abzuschaffen oder auf Gruppen wie 
Studierende und Rentner zu beschränken. 
Ersetzt werden könnte sie durch ein Mo-
dell, in dem Arbeit generell steuerpflichtig 
wird – bei niedrigen Summen aber auch 
mit einem sehr niedrigen Beitragssatz. Un-
ter dem Strich würde den Beschäftigten ein 
ähnlich hoher Verdienst wie jetzt übrig 
bleiben, gleichzeitig würde die harte Ein-
kommensgrenze von 450 beziehungsweise 

520 Euro nicht mehr gelten. Die Menschen 
könnten also mehr verdienen – was viele 
Minijobber Umfragen zufolge gerne wollen.

© https://www.augsburger-allgemeine.de/
wirtschaft/kommentar-minijobs-fueh-
ren-in-die-armut-und-sollten-nicht-gefo-
erdert-werden-id61665956.html 
(15.02.2022).

 M8   POSITIONSPAPIER: FORDERUNG DES MITTELSTANDS ZUR DYNAMISIERUNG DER MINIJOB-
GRENZE, BUNDESVERBAND MITTELSTÄNDISCHE WIRTSCHAFT, 2020

Geringfügige Beschäftigung ist insbe-
sondere für den Arbeitnehmer vorteilhaft, 
weil lediglich bei der Rentenversicherung 
Versicherungspflicht besteht. Im Verhält-
nis zum Bruttolohn resultiert ein höherer 
Nettolohn. (…) Bis zum 31. Dezember 2012 
war ein regelmäßiges Entgelt von 400 Euro 
festgelegt. Zum 01.01.2013 wurde eine Erhö-
hung auf 450 Euro vorgenommen mit der 
Begründung der stetig ansteigenden 
Durchschnittslöhne. Deshalb ist die Kern-
forderung des Mittelstands eine Erhöhung 
der Verdienstobergrenze für geringfügig 
Beschäftigte auf monatlich 530 Euro sowie 
eine Koppelung an die Entwicklung des 
Mindestlohns. 

Mit den seit Jahren steigenden Durch-
schnittslöhnen zieht auch der Mindestlohn 
an. Arbeitnehmer in geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen können jedoch 
an dieser Entwicklung nicht teilhaben, 
denn die letzte Anhebung der Verdienst-
obergrenze liegt bereits sieben Jahre zu-
rück. Der durchschnittliche Nettolohn ist 
in diesem Zeitraum von 1.763 Euro auf 
2.079 Euro gestiegen. Die Verdienstober-
grenze für Minijobber macht es allerdings 
unmöglich, das Monatseinkommen lang-
fristig über einen bestimmten Punkt hin-
aus zu erhöhen, ohne die vorteilhaften 
Konditionen des Minijobs zu verlieren. 
Steigt der Stundenlohn eines Minijobbers, 
muss folglich die Stundenzahl verringert 
werden.

Gerade die stetige Erhöhung des Min-
destlohns macht es erforderlich, die Ver-
dienstobergrenze anzuheben, um einen 

sinnvollen Einsatz der Arbeitnehmer mit 
angemessener Stundenanzahl zu ermögli-
chen. Im Jahr 2020 liegt die maximal mög-
liche Arbeitszeit bei einem Mindestlohn 
von 9,35 Euro bei 48,13 Stunden. Durch die 
weitere Erhöhung des Mindestlohns auf 
10,45 Euro bis Juli 2022 wird sich die maxi-
male monatliche Arbeitszeit auf lediglich 
43,06 Stunden verringern. Ein Anheben der 
Verdienstgrenze würde es den Arbeitneh-
mern ermöglichen, ihre Arbeitszeit beizu-
behalten und gleichzeitig mehr Lohn zu er-
halten. Für die Arbeitgeber bedeutet dies 
außerdem mehr Verlässlichkeit in der Per-
sonalplanung. Damit Arbeitnehmer in ge-
ringfügiger Beschäftigung am allgemeinen 
Anstieg der Löhne teilhaben können, ist 
eine Anpassung der Verdienstobergrenze 
für geringfügig Beschäftigte auf monatlich 
530 Euro sowie eine Koppelung an die Ent-
wicklung des Mindestlohns angemessen. 
[…]

Derzeit gibt es in Deutschland 7,9 Millio-
nen geringfügig Beschäftigte. Die Zahl ist 
seit der letzten Erhöhung der Verdienst-
obergrenze im Jahr 2013 stabil. Im gleichen 
Zeitraum ist die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten um mehr als 
3 Millionen Beschäftigte gestiegen. Im Ge-
gensatz zu 2004 ist die Zahl der 450 Euro 
Jobber um 266.811 Personen und damit um 
3,8 Prozent gesunken. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten ist 
derweil um 7,2 Millionen Personen gestie-
gen. Das entspricht einem Zuwachs von 27 
Prozent. Insgesamt hält sich die Zahl der 
geringfügig Beschäftigten damit stabil. Der 

Mittelstand sieht die geringfügige Beschäf-
tigung als Ergänzung der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, nicht als 
gleichwertigen Ersatz.

Geringfügige Beschäftigung wird häu-
fig als Hinzuverdienstmöglichkeit gese-
hen. Eine Befragung der Bertelsmann Stif-
tung hat ergeben, dass 53 Prozent der 
Minijobber die Tätigkeit als zusätzliche 
Verdienstmöglichkeit sehen. In einer Er-
hebung des Statistischen Bundesamtes 
von 2013 gaben 25 Prozent der Befragten 
an, an einer Verlängerung der Arbeitszeit 
grundsätzlich interessiert zu sein. Der Mi-
nijob sollte als Hinzuverdienstmöglich-
keit unbedingt erhalten werden, da sich 
in der Gruppe der Minijobber überdurch-
schnittlich viele Rentner, Schüler und 
Studenten befinden, in deren Lebenssitu-
ation eine geringfügige Beschäftigung 
vielfach die passendere Variante darstellt. 
Eine Anhebung der Verdienstobergrenze 
würde für Minijobber die Möglichkeit er-
öffnen, bei gleichbleibender Arbeitszeit 
mehr zu verdienen und somit ihren mo-
natlichen Hinzuverdienst verbessern zu 
können. Der Minijob sollte deshalb von 
der Politik nicht weiter als Instrument der 
Ausbeutung, sondern der Flexibilisierung 
betrachtet werden und somit gerade den 
geringfügig Beschäftigten nicht die Opti-
on auf den Hinzuverdienst entziehen.

© https://www.haendlerbund.de/de/
downloads/stellungnahmen/positions-
papier-dynamisierung-minijobgrenze.
pdf (15.02.2022)

https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/kommentar-minijobs-fueh-ren-in-die-armut-und-sollten-nicht-gefo-erdert-werden-id61665956.html
https://downloads.haendlerbund.de/stellungnahmen/positionspapier-dynamisierung-minijobgrenze.pdf
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ARBEITSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

HARTZ IV – ZEIT FÜR REFORMEN
ULRICH WALWEI

Die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, umgangssprachlich „Hartz IV“, war das Kernstück der gro-
ßen Arbeitsmarktreformen. Seit dem Inkrafttreten im Jahr 2005 sind die Regelungen immer wieder Gegenstand hefti-
ger Kontroversen. Die Kritik richtet sich auf viele Elemente der Grundsicherung. Das Niveau der sozialen Absicherung 
sei unzulänglich und mit Armutsrisiken verbunden. Die Lebensleistungen von Menschen würden zu wenig berück-
sichtigt. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende setze auf ein zu strenges und teils überzogenes Fordern. Es werde zu 
wenig und nicht immer passgenau gefördert und insbesondere gebe es zu wenige Angebote für arbeitsmarktferne 
Gruppen. Schließlich sei die Anrechnung von Erwerbseinkommen nicht großzügig genug.

Im Grunde besteht im politischen Raum seit geraumer Zeit Einigkeit darüber, dass das Regelwerk angepasst werden 
sollte. Die Frage ist aber, wie weit die Änderungen gehen sollen. Reichen kosmetische Korrekturen, braucht es eine sys-
tematische Weiterentwicklung oder gar eine fundamentale Neuausrichtung? Der Koalitionsvertrag der neu gewählten 
Bundesregierung kündigt einen Umbau des bisherigen Regelwerks an (Koalitionsvertrag 2021 – 2025). Anstelle der bis-
herigen Grundsicherung für Arbeitsuchende soll ein „Bürgergeld“ kommen. Im Regierungsprogramm werden viele der 
bereits genannten Kritikpunkte aufgegriffen. Soll es aber bei den Reformen nicht zu einem Blindflug kommen, können 
wissenschaftliche Erkenntnisse ein wichtiger Orientierungspunkt für die Reichweite möglicher Anpassungen sein. 

Der Beitrag beginnt mit einer Beschreibung des Status Quo und der Entwicklung wichtiger Kenngrößen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Danach werden die oben genannten Kritikpunkte genauer adressiert, der jeweilige For-
schungsstand dazu zusammengetragen und evidenzbasierte Handlungsoptionen abgeleitet.

Abb. 1 Antrag auf Hartz IV © picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg

 INFORMATION 

Hartz-IV-Regelsatz: Ab Januar 2022 
erhalten alleinstehende Erwachsene 
449 Euro im Monat. Die Regelsätze für 
Kinder, Jugendliche und andere Er-
wachsene im Haushalt betragen 
285 Euro bis 376 Euro.

1. INSTITUTIONELLER  
RAHMEN UND JÜNGERE 
ENTWICKLUNGSTENDENZEN
Mit den Hartz-Reformen wurde im Jahre 
2005 die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende eingeführt. Dahinter stand die Zu-
sammenlegung der früheren Arbeitslo-
senhilfe und der Sozialhilfe. Die 
betreffenden Regelungen im Sozialge-
setzbuch II (SGB II) zielen auf eine aktivie-
rende Arbeitsmarktpolitik, die durch För-
dern und Fordern auf Eigenverantwortung 
und Eigeninitiative setzt. Die Arbeits-
marktdienstleistungen werden entweder 
durch gemeinsame Einrichtungen aus 
Bundesagentur für Arbeit und Kommunen 
oder in alleiniger Verantwortung von 
Kommunen bereitgestellt. Je nach Größe 
der Bedarfsgemeinschaft erhalten die Hil-
febedürftigen neben den Kosten der Un-
terkunft eine pauschalierte Regelleistung, 

die sich am soziokulturellen Existenzmi-
nimum orientiert. Mögliches Erwerbsein-
kommen wird auf die Regelleistung ange-
rechnet. 100 Euro sind dabei komplett 
freigestellt. Ein darüber hinausgehendes 
Erwerbseinkommen wird mit 80 % bis 90 % 
angerechnet, das heißt, es verbleiben le-
diglich 10 % bis 20 % des Hinzuverdienstes 
bei den Hartz-IV-Beziehenden. Mangeln-
de Mitwirkung seitens der Hilfebedürfti-
gen wird als Meldeversäumnis oder 
Pflichtverletzung in Form einer Leis-
tungskürzung sanktioniert. Die arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen entspre-
chen weitgehend den herkömmlichen 
Instrumenten der Arbeitslosenversiche-
rung. Dazu kommen im SGB II öffentlich 
geförderte Formen der Beschäftigung (wie 
z.B. Ein-Euro-Jobs), die Maßnahmen des 
noch relativ jungen Programms „Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ , sozialintegrative Leis-
tungen (wie z.B. die Schuldnerberatung) 

sowie die Förderung von Bildung und Teil-
habe für Kinder und Jugendliche. 

In der Abbildung 2 wird die Entwicklung 
der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbe-
ziehenden und ihr Anteil an der Wohnbe-
völkerung der Entwicklung der Zahl der 
Arbeitslosen und der jeweiligen Arbeitslo-
senquoten gegenübergestellt. Zu den er-
werbsfähigen Leistungsbeziehenden zäh-
len neben den Arbeitslosen im Rechtskreis 
SGB II, erwerbstätige Hilfebedürftige, Maß-
nahmeteilnehmer-/innen, die sich gerade 
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in einer Qualifizierungsmaßnahme o.Ä. 
befinden, und Personen, die z.B. aufgrund 
von Betreuungspflichten nicht zur Arbeit-
suche verpflichtet sind. Die Abbildung ver-
deutlicht, dass im Vergleich mit der Ar-
beitslosigkeit die Zahl der erwerbsfähigen 
Leistungsbeziehenden weniger stark auf 
die Konjunktur reagiert. Im Aufschwung 
zwischen Finanz- und Corona-Krise war 
der Rückgang der Leistungsbeziehenden 
schwächer, während der Corona-Krise fiel 

dann aber auch der Anstieg geringer aus. 
Im Zuge des Rückgangs der Zahl der er-
werbsfähigen Leistungsbeziehenden ging 
auch die Zahl der erwerbstätigen Hilfe- 
bedürftigen („Aufstocker“) und die Zahl  
der Langzeitleistungsbeziehenden zurück 
(Lietzmann/Wenzig, 2021; Walwei, 2022). 
Dagegen ist der Anteil der Langzeitleis-
tungsbeziehenden an allen Leistungsemp-
fängern mit rund zwei Drittel auf einem 
sehr hohen Niveau verblieben (Walwei, 
2019). Vertiefte Analysen zeigen, dass ein 

Großteil der erwerbsfähigen Leistungsbe-
zieher nur vergleichsweise geringe Be-
schäftigungschancen hat (siehe Abbildung 
3): Rund 50  % der erwerbsfähigen Leis-
tungsbeziehenden hatte Mitte der 10er 
Jahre eine Beschäftigungswahrscheinlich-
keit von nicht mehr als 20 %. Hintergrund 
hierfür ist, dass viele Personen sog. multip-

le Risiken aufweisen. Ihnen kann es bei-
spielsweise gleichzeitig an Bildung und 
Ausbildung fehlen, sie weisen evtl. gesund-
heitliche Beeinträchtigungen auf oder die 
Sprachkenntnisse reichen nicht aus (Bes-
te/Trappmann, 2016). Aufgrund der durch 
die wirtschaftliche Transformation wahr-
scheinlich steigenden Qualifikationsanfor-
derungen besteht darüber hinaus das Risi-
ko, dass sich Leistungsbezug und 
Arbeitslosigkeit nach der Corona-Krise 
ohne zusätzliche Bildungsanstrengungen 
weiter verfestigen (Weber, 2021).

2. HANDLUNGSFELDER UND 
HANDLUNGSOPTIONEN
Zu den verschiedenen Reformansätzen im 
Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
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ABB. 2:  ARBEITSLOSE UND ERWERBSFÄHIGE LEISTUNGSBEZIEHENDE (ELB) 2008 BIS 2020,  
JAHRESDURCHSCHNITTE IN MIO. UND QUOTEN1), 2) IN PROZENT

 INFORMATION 

Vielfach werden [in der Alltagssprache] 
Erwerbstätige „Aufstocker“ genannt, 
wenn ihr Lohn nicht für den Lebensun-
terhalt reicht und sie darum zusätzlich 
Arbeitslosengeld II erhalten.

Quelle: Lexikon der Bundesagentur 
für Arbeit

 INFORMATION 

Mit dem Teilhabechancengesetz kön-
nen arbeitsmarktferne Personen über 
25 Jahre, die in den letzten sieben Jah-
ren sechs Jahre lang Leistungen nach 
dem SGB II bezogen haben, mit Hilfe 
eines zunächst 100 %-igen und später 
90 %-igen Lohnkostenzuschusses bis 
zu fünf Jahre gefördert werden (§ 16i 
SGB II). Sind Personen länger als zwei 
Jahre arbeitslos, beträgt der maximal 
zweijährige Zuschuss zum Arbeitsent-
gelt bei Aufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung im 
ersten Jahr 75 % und im zweiten Jahr 
50 % (§ 16e SGB II).
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ABB. 3:  VERTEILUNG DER BESCHÄFTIGUNGSCHANCEN DER LEISTUNGS- 
BERECHTIGTEN ALS GESCHÄTZTE WAHRSCHEINLICHKEIT DER AUFNAHME EINER 
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DER 36 MONATE NACH DEM 15. JUNI 2011, ANTEILE IN PROZENT
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chende liegen eine Vielzahl von Wir-
kungsbefunden vor, die bei der Frage nach 
der Reichweite möglicher Anpassungen 
weiterhelfen können. 

Zunächst einmal ist zum Gesamteffekt der 
Hartz IV-Reform festzuhalten, dass diese 
einen spürbaren Beitrag zu dem nach 2005 
einsetzenden Arbeitsmarktaufschwung 
geleistet haben dürfte (Klinger et al., 2013; 
Hochmuth et al., 2019; Hutter et al., 2019). 
Die positiven Effekte stehen im Zusam-
menhang mit einer höheren Suchintensi-
tät auf Seiten der Bewerber/-innen, mehr 
Zugeständnissen bei der Arbeitsplatzsu-
che, einer gestiegenen Einstellungsbereit-
schaft der Betriebe und einer insgesamt 

verbesserten Passung von Arbeitsangebot 
und Arbeitsnachfrage. Makroökonomi-
sche Analysen liefern zudem unüberseh-
bare Hinweise auf einen Abbau der sog. 
„strukturellen Arbeitslosigkeit“. Daraus 
folgt im Umkehrschluss, dass von einem 
nicht unbeträchtlichen Risiko für den Ar-
beitsmarkt auszugehen wäre, wenn man 
das Gesamtsystem über Bord werfen wür-
de. Wenn also ein Systemwechsel nicht 
wirklich zu begründen ist, sollen im Fol-
genden einzelne Kritikpunkte und daraus 
resultierende Ableitungen in den Fokus 
genommen werden. 

Die Ergebnisse zu den möglichen Effekten 
von Hartz IV auf soziale Ungleichheiten 
sind komplex. Die relative Bedeutung der 
Niedriglohnbeschäftigung ist vor der Ein-
führung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende stärker gestiegen als danach (Ka-
lina/Weinkopf, 2016; Hutter/Weber, 2017). 
Die sog. „Normalarbeits verhältnisse“, also 
unbefristete und gleichermaßen vollzeit-
nahe Beschäftigung, verloren ebenfalls vor 
2005 mehr an Bedeutung als danach (Sper-
ber/Walwei, 2015). Durch diese Befunde 
kann aber nicht belegt werden, dass sich 
die Ungleichheiten ohne die Sozialreform 
nicht doch zurückgebildet hätten. Wir-
kungsanalysen zeigen, dass der längere 
Bezug höherer Leistungen tendenziell 
auch die Arbeitslosigkeit verlängert, ob-
wohl die längere Suche zu einem besseren 
„Match“ führen kann (Schmieder et al., 
2016). Eine Orientierung des Leistungsbe-
zugs am soziokulturellen Existenzmini-
mum ist aber geboten, weil er mit Ein-
schränkungen der materiellen Lebens- 
bedingungen, sog. „Deprivation“, einherge-
hen kann (Christoph et al., 2016). Men-
schen können sich aus finanziellen Grün-
den bestimmte Güter oder Dienste nicht 
leisten, was aufgrund der vorliegenden Be-
funde vor allem die kulturelle Teilhabe be-
trifft. Zu beachten ist zudem, dass empiri-

sche Analysen darauf hindeuten, dass 
rund 40 % der anspruchsberechtigten Per-
sonen keine Grundsicherung beziehen 
(Bruckmeier et al., 2013). Ein wichtiger 
Grund hierfür ist, dass die realisierbaren 
Ansprüche, wie z.B. bei erwerbstätigen 
Leistungsbeziehenden („Aufstocker“), oft 
zu gering ausfallen. Mit Blick auf die sozi-
ale Integration weisen (Langzeit-)Arbeits-
lose das geringste (soziale) Teilhabeemp-
finden auf (Gundert/Hohendanner, 2014). 
Beschäftigte empfinden eine im Allgemei-
nen höhere Teilhabe als Arbeitslose und 
dies unabhängig von der jeweiligen Er-
werbsform (Abbildung 6). Die Forschung 
liefert auch Befunde zur Verteilungssitua-
tion vor und nach der Hartz-IV-Reform. 

Die „Armutsrisikoquote“ ist nach den 
Hartz-Reformen nicht signifikant gestie-
gen (Schupp et al., 2019). Zudem hat auch 
die faktische Abstiegswahrscheinlichkeit 
aus der mittleren Mittelschicht (zweites 
Einkommensquintil) nach den Reformen 
nicht zugenommen. Dagegen ist die Auf-
stiegswahrscheinlichkeit in den beiden 
unteren Einkommensquintilen gesunken, 
was auf eine mangelnde Aufwärtsmobili-
tät hindeutet
.
Um Abstiegsängsten der Mittelschicht 
entgegenzuwirken und Lebensleistungen 
besser zu honorieren, wird oft eine besse-
re Absicherung langjährig Berufstätiger 
gefordert. Denkbar wären etwa eine länge-
re Bezugsdauer des Arbeitslosengelds vor 
Eintritt in die Grundsicherung oder höhe-
re Leistungen für Personen mit längeren 
Beschäftigungszeiten nach Eintritt in die 

Grundsicherung. Der Umsetzung stehen 
aber Gleichbehandlungsprobleme entge-
gen. Langjährig Berufstätige sind materiell 
oft besser abgesichert und durch Berufser-
fahrung auch wettbewerbsfähiger als we-
niger stabil Beschäftigte. Besserstellungen 
können zwar längere Erwerbsbiografien 
begünstigen, tragen aber das Risiko gerin-
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021): Analyse der Grundsicherung für  
Arbeitsuchende, teilweise eigene Berechnung, © sozialpolitik-aktuell.de

ABB. 4:  ERWERBSTÄTIGE ALG II-EMPFÄNGER*INNEN 2007 - 2020 IN MIO. UND  
IN % ALLER ERWERBSFÄHIGEN LEISTUNGSBERECHTIGTEN

„Zunächst einmal ist zum Gesamteffekt der Hartz IV- 
Reform festzuhalten, dass diese einen spürbaren  

Beitrag zu dem nach 2005 einsetzenden Arbeitsmarkt-
aufschwung geleistet haben dürfte.”

 INFORMATION 

Die Armutsgefährdungsschwelle ist 
üblicherweise definiert als 60 Prozent 
des Median aller Nettoäquivalenzein-
kommen. Eine Person gilt dann als 
armutsgefährdet, wenn ihr Äquiva-
lenzeinkommen die Armutsgefähr-
dungsschwelle unterschreitet. […] Die 
Quote gibt also wieder, wie groß der 
Anteil der Bevölkerung unterhalb ei-
nes bestimmten Punktes in der Ein-
kommensverteilung ist, sie liefert 
keine Informationen über individuel-
le Hilfebedürftigkeit. […]
Das Nettoäquivalenzeinkommen ist 
ein je nach Zahl und Alter der Haus-
haltsmitglieder gewichtetes Netto-
einkommen. [So] erhält der Hauptein-
kommensbezieher des Haushalts den 
Gewichtungsfaktor 1,0, alle übrigen 
Haushaltsmitglieder von 14 Jahren 
und älter den Faktor 0,5 und Personen 
unter 14 Jahren den Faktor 0,3. Ein 
Ehepaar mit 2 Kindern unter 14 hätte 
daher bei einem verfügbaren Einkom-
men von 4500 Euro monatlich ein 
Äquivalenzeinkommen von 2.142,86 
Euro (4.500/(1,0+0,5+2*0,3) = 2.142,86). 
Die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit einer alleinlebenden Person mit 
einem Einkommen von 2.142,86 Euro 
würde diesem Haushalt als gleich-
wertig angesehen werden.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 
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gerer Suchintensität und niedri- 
gerer Konzessionsbereitschaft der Betrof-
fenen nach Eintritt der Arbeitslosigkeit. 
Eine alternative Option ist die Anpassung 
der bestehenden Regelungen zum Schon-
vermögen  und zur Angemessenheit der 
Wohnung. So könnte man – wie jetzt auch 
im Koalitionsvertrag vorgesehen – an ei-
nen erleichterten Zugang zur Grundsiche-
rung denken. In Frage kommen dabei 
Übergangszeiten, in denen weder ein et-
was höheres Vermögen noch der aktuelle 
Wohnraum angetastet wird. Dies trägt 
dem Grundgedanken Rechnung, dass neu-
zugegangene Personen anfangs mit weni-
ger Druck auf die Arbeitsuche gehen kön-
nen. 

Die Wirkungen von Sanktionen auf die 
Leistungsbeziehenden sind ambivalent 
(Wolff, 2019; Wolf, 2021). Das Grundprinzip 
von Hartz IV, nämlich ein Fordern mit Au-
genmaß und die berechtigte Erwartung an 
die Leistungsberechtigten, bei der Über-
windung ihrer Hilfebedürftigkeit mit- 
zuwirken, hat sich bewährt. Sanktionen  
beschleunigen die Abgangsrate aus Ar- 
beitslosigkeit in Beschäftigung. Sie verrin-
gern aber gleichzeitig die Qualität der auf-

genommenen Beschäftigung, verstärken 
den Rückzug aus dem Leistungsbezug und 
können die materielle und immaterielle 
Lebenssituation der Betroffenen stark be-
einträchtigen. Hieraus folgt ein Zielkon-
flikt, nämlich durch Sanktionen Arbeits- 
und Bildungsanreize aufrechtzuerhalten, 
ohne dabei eine gravierende Beeinträchti-
gung der Lebensbedingungen der Sanktio-
nierten in Kauf zu nehmen. Dies wäre 
auch ganz auf der Linie der Umsetzung 
des dazu erlassenen Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts, das im November 
2019 Sanktionen zur Durchsetzung der 
Mitwirkungspflichten  für teilweise ver-
fassungswidrig erklärt hat. Denn weitrei-
chende Sanktionen und damit verbunde-
ne soziale Notlagen können das Ziel der 
gewünschten Mitwirkung der Leistungs-
beziehenden beeinträchtigen. Eine Sank-
tionsfreiheit ist aber ebenso problema-
tisch, weil der Kontakt zu den wirklich 
Unterstützungsbedürftigen abreißen kann, 
es zu einer Übernutzung der Sozialsyste-
me und damit erheblicher finanzieller 

Lasten kommen kann und der Staat zu-
nehmend als „uneingeschränkter Kümme-
rer“ wahrgenommen werden könnte.

Evaluationsstudien zeigen, dass die im Be-
reich der Grundsicherung eingesetzten 
Fördermaßnahmen ähnlich positive Ein-
gliederungseffekte erzielen wie in der Ar-

beitslosenversicherung. Insbesondere für 
Langzeitarbeitslose ergeben sich hierbei 
besonders günstige Wirkungen (Bähr et al., 
2018). Generell weisen betriebsnahe Maß-

nahmen die stärksten Positiveffekte auf. 
Allerdings birgt eine Fokussierung auf 
eine schnelle Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt die Gefahr, dass eher Jobs mit 
geringen Verdienstchancen und hohem 
Entlassungsrisiko angenommen werden 
müssen, was in manchen Fällen einer 
nachhaltigen Integration in den Arbeits-
markt im Wege steht. In vielen Fällen ist 
eine Weiterbildung und die Förderung der 
persönlichen Entwicklung durch sozialpä-
dagogische Betreuung nachhaltiger als die 
schnelle Vermittlung. Von Bedeutung ist 
dabei, dass wissenschaftlichen Befunden 
zufolge ein enger Betreuungsschlüssel in 
einem positiven Zusammenhang zum Ein-
gliederungserfolg steht. Administrative 
Vereinfachungen im Leistungsbezug, wie 
beispielsweise Pauschalierungen oder Ba-
gatellgrenzen, würden Personalressourcen 
für eine aktive Wiedereingliederungspoli-
tik freimachen. Als am wenigsten erfolg-
reich erwiesen sich bis dato beschäfti-
gungsschaffenden Maßnahmen, wie z.B. 
Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs etc.). 
Bei undifferenzierter Förderung besteht 
hier vor allem das Risiko von Einsperr- 
und Verdrängungseffekten, das heißt, dass 
Geförderte zu lange in solchen Jobs ver-
harren (lock-in-Effekt) bzw. reguläre Jobs 
verdrängt werden. Mit dem sog. „sozialen 
Arbeitsmarkt“ (s. Infokasten zum Teilha-
bechancengesetz, S. 43) sind seit dem 
1.1.2019 neue Instrumente auf den Weg ge-
bracht worden, die stärker auf Teilhabe ar-
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ABB. 5: SANKTIONEN UND SANKTIONSQUOTEN IM SGB II-BEZUG 2007 -2020

„Hieraus folgt ein Zielkonflikt, nämlich durch  
Sanktionen Arbeits- und Bildungsanreize  

aufrechtzuerhalten, ohne dabei eine gravierende  
Beeinträchtigung der Lebensbedingungen  

der Sanktionierten in Kauf zu nehmen." 

 INFORMATION 

Der Grundfreibetrag für das Vermö-
gen bei Hartz IV beläuft sich auf 
150 Euro pro Lebensjahr. Die zulässi-
ge Höchstgrenze ist nach Geburtsjahr 
gestaffelt und liegt für Erwachsene 
zwischen 9.750 Euro und 10.050 Euro. 
Für Minderjährige liegt der Grundfrei-
betrag bei 3.100 Euro.

Quelle: https://www.hartziv.org/was-
zaehlt-als-vermoegen.html

 INFORMATION 

Mitwirkungspflichten: Um Leistun-
gen zu beziehen, müssen Hilfsbedürf-
tige alle Tatsachen angeben, die im 
Antrag abgefragt werden, also für die 
Leistung bedeutsam sind. Sind Aus-
künfte Dritter erforderlich, müssen 
sie deren Erteilung zustimmen. Wer-
den Beweismittel (Urkunden, Nach-
weise) benötigt, müssen diese be-
nannt und vorgelegt werden. Auf 
Verlangen der Agentur für Arbeit 
müssen Antragstellende persönlich 
vorsprechen oder zu einem ärztlichen 
oder psychologischen Untersu-
chungstermin erscheinen.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: 
Merkblatt für Arbeitslose (bearbeitet)

https://www.hartziv.org/was-zaehlt-als-vermoegen.html
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beitsmarktferner Gruppen zielen. Die ers-
ten Erkenntnisse zeigen, dass die 
Zielgruppe erreicht wird und erwartet wer-
den darf, dass sich – wie bei Vorläuferins-
trumenten – das Teilhabeempfinden der 
Geförderten verbessert und deren soziale 
Stabilisierung begünstigt wird (Bauer et 
al., 2021).

Schließlich muss die Anrechnung von Er-
werbseinkommen auf das Arbeitslosengeld 
II als ein weiteres Handlungsfeld charakte-
risiert werden und dies aus zwei Gründen: 
Zum einen setzen die Regeln zwar ver-
gleichsweise hohe Anreize, in den Arbeits-
markt einzutreten, aber nur geringe Anreize 
zur Ausweitung des Arbeitseinkommens. 
Dazu kommt ein suboptimales Zusammen-
spiel von Grundsicherung, Wohngeld und 
Kindergeldzuschlag. In bestimmten Fall-
konstellationen bleibt daher für Hilfeemp-
fängerinnen und -empfänger nur wenig 
oder gar nichts von Verdienstzuwächsen, 
wodurch die Arbeitsanreize für den davon 
betroffenen Personenkreis besonders ge-
ring ausfallen. (Bruckmeier et. al., 2018). Die 
Vorschläge zu einer großzügigeren Anrech-
nung von Erwerbseinkommen auf die 

Grundsicherung reichen von niedrigeren 
Transferentzugsraten bis hin zu einer weit-
reichenden Neuordnung des Niedrigein-
kommensbereichs, bei der das Wohngeld, 
Kindergeld und Kindergeldzuschüsse, So-
zialversicherungsregelungen und steuer-
rechtliche Bestimmungen zu berücksichti-
gen wären. Das Ziel einer großzügigeren 
Anrechnung würde vor allem darin beste-
hen, nicht nur eine schnelle Wiedereinglie-
derung, sondern auch und gerade eine 
möglichst nachhaltige Beendigung der Hil-
febedürftigkeit zu erreichen. Hierzu könn-
ten die Anrechnungsregelungen gelockert 

werden, sodass den Hilfeempfängerinnen 
und -empfängern im Falle einer Beschäfti-
gung mehr vom Verdienst verbleibt. Ziel-
führend sind gezielte Zuschüsse im Falle 
der Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung. 
Bisher wirken die Arbeitsanreize eher bei 
Beschäftigungsverhältnissen im Teilzeit-
bereich – und hier am stärksten bei Mini-
jobs, die keine umfassende Integration in 
den Arbeitsmarkt mit sich bringen. Als po-
litische Nebenwirkung müsste allerdings 
eine höhere Zahl der erwerbsfähigen Leis-
tungsempfänger in Kauf genommen wer-
den. Solche Reformen müssen aber auch 
die damit verbundenen fiskalischen Kosten 
ins Blickfeld nehmen. Ein vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ins 
Spiel gebrachter Erwerbszuschuss, der in 

Verbindung mit verbesserten Anrech-
nungsregelungen Wohngeld und Kinder-
geldzuschlag obsolet machen würde, wäre 
zwar nicht ganz aufkommensneutral, seine 
Kosten lägen aber mit 2 bis 3  Mrd. Euro 
noch einigermaßen im Rahmen (ebd.). 
Durch den Erwerbszuschuss würden nicht 
nur die Arbeitsanreize gestärkt, sondern 
auch die Nettoeinkommensposition vieler 
Niedrigeinkommenshaushalte verbessert. 
Einen kostenneutralen Vorschlag mit einer 
ähnlichen Stoßrichtung legte auch das Ifo-
Institut vor (Blömer et al., 2019).

3. FAZIT UND AUSBLICK
Der Beitrag hat gezeigt, dass es in der 
Grundsicherung unabweisbare Entwick-
lungsbedarfe gibt. Diese begründen aber 
nach den Wirkungsbefunden keinen Neu-
start. Das SGB II steht vor der immer wie-
der herausfordernden Aufgabe, einerseits 
die sozialen Lebensbedingungen für Men-
schen in finanzieller Notsituation in so-
zial angemessener Weise auszugestalten 
und andererseits wirksame Rahmenbe-
dingungen für eine Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt zu schaffen. Ein zumindest 
befristet großzügigeres Schonvermögen, 
mehr Transfers an Erwerbstätige, eine er-
leichterte Administration des Leistungs-
bezugs, eine bessere soziale Grundversor-
gung für alle Bürger im unteren 
Einkommensbereich, die Abschaffung von 
„Totalsanktionen“ und der kluge Aufbau  
eines sozialen Arbeitsmarktes würden 
dazu beitragen, die in der Summe positi-
ven Wirkungen der Grundsicherung am 
Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten und ei-
nen wirksamen Beitrag zum sozialen Zu-
sammenhalt der Gesellschaft zu leisten. 
Wenn sich die Debatte über das Für und 
Wider von Hartz IV zu sehr polarisiert, ver-
gibt man die Chance, die Grundsicherung 
dort zu stärken, wo sie Stärkung braucht: 
bei der Beschäftigungsförderung. Daher 
wäre es anzuraten, die knappen Mittel im 
SGB II eher für die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und die Arbeitsmarktinte-
gration der Leistungsbeziehenden einzu-
setzen als für eine starke Erhöhung der 
Regelsätze.  

Mindestens ebenso sehr wird es aber in 
der absehbaren Zukunft darauf ankom-
men, die Anstrengungen zur Prävention zu 
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Skala: 1 ausgeschlossen, 10 dazugehörig
Quelle: PASS (IAB), eigene Berechnungen. Querschnitte. Werte hochgerechnet, in: Kapitel 15: Teilha-
be und Grundsicherung - SGB II als Leistungssystem und Lebenslage von Grimm, Natalie/Lehweß-
Litzmann, René/ Müller, Dana/ Seibert, Holger/Wurdack, Anja,  
Lizenz: CC BY-SA 4.0

ABB. 6:  TEILHABE-EMPFINDEN VON ARBEITSLOSEN UND ERWERBSTÄTI-
GEN MIT UND OHNE SGB-II-LEISTUNGSBEZUG, IM ZEITVERLAUF, 2008–2014

„Daher wäre es anzuraten, 
die knappen Mittel im  

SGB II eher für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit 

und die Arbeitsmarktinteg-
ration der Leistungsbezie-
henden einzusetzen als für 
eine starke Erhöhung der  

Regelsätze.”

 INFORMATION 

Als Transferentzugsrate bezeichnet 
man den Prozentsatz, der einer Per-
son vom zusätzlich verdienten Ein-
kommen abgezogen wird, wenn sie 
staatliche Grundsicherung bezieht.

Quelle: IAB-Forum

„Allerdings birgt eine  
Fokussierung auf eine 

schnelle Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt die  

Gefahr, dass eher Jobs mit 
geringen Verdienstchan-
cen und hohem Entlas-

sungsrisiko angenommen 
werden müssen.”
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tigungsqualität auswirken (Serie „Be-
funde aus der IAB-Grundsiche- 
rungsforschung 2017 bis 2020“).  
In: IAB-Forum, 24.06.2021, o. Sz.

Wolff, Joachim (2019): Das Solidari-
sche Grundeinkommen wäre der fal-
sche Weg (Serie „Zukunft der Grundsi-
cherung“). In: IAB-Forum, 13.06.2019,  
o. Sz.

intensivieren und damit den Nachschub 
an Personen mit geringer Beschäftigungs-
fähigkeit zu begrenzen. Ansatzpunkte 
hierfür sind Bildung, Aus- und Weiterbil-
dung auf der einen sowie gesundheitliche 

Vorsorge auf der anderen Seite. Mögliche 
Folgeprobleme am Arbeitsmarkt könnten 
durch die Vermeidung von Bildungsarmut 
möglichst schon im frühkindlichen Be-
reich vermieden werden. Körperlich und 

mental stark belastende Tätigkeiten dürfen 
angesichts einer stetigen Verlängerung 
des Erwerbslebens nicht zu lange ausgeübt 
und akzeptable Alternativen müssen dazu 
gefunden werden. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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Zusatzmaterialien 
finden Sie auf Moodle  
(Info siehe Umschlag)

BILDUNGSPLANBEZUG GEMEIN-
SCHAFTSKUNDE (LEISTUNGSFACH)

Ausgestaltung des Sozialstaats
(1)  Aufgaben des Sozialstaats erläutern 

(soziale Sicherung, sozialer Ausgleich, 
politische, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Teilhabe, sozialer Frieden, 
wirtschaftliche Stabilisierung)

(2)  die Ausgestaltung des Sozialstaats 
nach dem Versicherungs-, Fürsorge- 
und Versorgungsprinzip charakteri-
sieren (Zielsetzung, Anspruchsbe-
rechtigte, Finanzierung, 
Gestaltungsprinzip)

(5)  neue soziale Risiken als Herausforde-
rungen für den Sozialstaat erläutern 
(demografischer Wandel, Veränderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt, Wandel 
der Familie)

(6)  eine sozialstaatliche Reformmaßnah-
me bewerten

Politik der Chancengleichheit – Vertei-
lungspolitik
(2)  politische, gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Folgen ungleicher Ein-

kommens- und Vermögensverteilung 
erläutern

(3)  Maßnahmen der Umverteilung durch 
den Staat erläutern (Steuern, Trans-
ferzahlungen, sozial gestaltetes öf-
fentliches Güterangebot)

(6)  mithilfe von Material überprüfen, in-
wieweit durch Umverteilungspolitik 
gleiche Chancen zur politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Teilhabe gewährleistet werden 

Grundlagen der Wirtschaftspolitik
(4)  die Ziele der deutschen Wirtschafts-

politik erläutern (Magisches Viereck 
und seine Erweiterung zum Sechseck) 
und mit den Grundzügen der Wirt-
schaftspolitik in der EU (Empfehlung 
des Rates) vergleichen

Aufgaben nationaler und europäischer 
Wirtschaftspolitik
(14)  Funktionen des Staatshaushalts er-

läutern (gesamtwirtschaftliche Funk-
tion, verteilungs- und sozialpolitische 
Funktion, Verwirklichung politischer 
Ziele, Bedarfsdeckung)

BILDUNGSPLANBEZUG WIRT-
SCHAFT (LEISTUNGSFACH)

Grundlagen der Ökonomie
(2)  ökonomische Entscheidungen privater 

Haushalte mithilfe von Opportunitäts-
kosten, Einkommen und Grenznutzen 
analysieren

Arbeitsmärkte
(2)  individuelle Ursachen für Arbeitslosig-

keit herausarbeiten und Konsequenzen 
für die eigene Erwerbsbiografie erör-
tern

(3)  individuelle, soziale und wirtschaftli-
che Folgen von Arbeitslosigkeit für den 
Einzelnen erklären

(4)  unterschiedliche Interessen von Anbie-
tern und Nachfragern auf dem Arbeits-
markt darstellen

(6)  Folgen der Arbeitslosigkeit für Staat und 
Gesellschaft erläutern und einen hohen 
Beschäftigungsstand als wirtschaftspo-
litische Zielsetzung begründen

(8)  arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur 
Förderung der Beschäftigung bewerten

AUFGABEN ZUM BASISTEXT
1.  Beschreiben Sie die Regelungen der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende.
2.  Erklären Sie, warum ein Großteil der 

Leistungsbezieher nur geringe Be-
schäftigungschancen hat.

3.  Nennen Sie die positiven Effekte der 
Hartz-Reformen auf den Arbeitsmarkt.

4.  Stellen Sie die Auswirkungen von 
Hartz IV auf die Entwicklung der sozi-
alen Ungleichheit dar. 

5.  Arbeiten Sie die positiven und negati-
ven Aspekte möglicher Anpassungen 

der bisherigen Hartz-Regelungen he-
raus (Tabelle siehe unten).

6.  Beurteilen Sie das Fazit des Autors, bei 
der Grundsicherung keinen Neustart 
vorzunehmen, sondern diese systema-
tisch zu reformieren und anzupassen. 

7.  Wahr oder falsch? Überprüfen Sie die 
folgenden Aussagen mit Hilfe des Ba-
sistextes.
https://school.quizacade-
my.io/course/CFUAQM/
quiz/27666 

8.  Lernen Sie mithilfe der digitalen Kar-
teikarten die wesentlichen Fachbe-
griffe zur Grundsicherung für Arbeit-
suchende (Hartz IV) aus dem 
Basistext und dem Materialteil ken-
nen.
https://school.quizacade-
my.io/course/CFUAQM/
flash-card-stack/12663 

Für eine Anpassung spräche: Gegen eine Anpassung spräche:

Bessere Absicherung langjährig Berufstä-
tiger (bspw. längere Bezugsdauer ALG I)

Sanktionen (bspw. komplette Abschaf-
fung)

Fördermaßnahmen (Betreuung/Ausbil-
dung statt schnelle Arbeitsvermittlung )

Anrechnung von Erwerbseinkommen 
(bessere Zuverdienstmöglichkeiten)

IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT  
(Georg Arnold)

Mögliche Auswirkung 
der Anpassung

Umstrittene
Regelungen und 
mögliche Änderungen

https://school.quizacademy.io/course/CFUAQM/quiz/27666
https://school.quizacademy.io/course/CFUAQM/flash-card-stack/12663
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MATERIALIEN

 M1  LEBEN MIT HARTZ IV

AUFGABEN ZUM MATERIALTEIL
DAS BÜRGERGELD – 
EINE REFORM VON HARTZ IV 
ODER DER SYSTEMWECHSEL 
BEI DER GRUNDSICHERUNG?

1.  Stimmen Sie zu oder nicht? Positio-
nieren Sie sich zu den folgenden 
Thesen und begründen Sie Ihren 
Standpunkt.

a.  Die Regelleistungen für Hartz IV-
Empfänger (Vgl. M 1, M 2) sind aus-
reichend.

b.  Viele Bezieher von staatlicher 
Grundsicherung wollen nicht arbei-
ten.

c.  Von Menschen, die Hartz IV bezie-
hen, kann man eine Gegenleistung 
erwarten.

d.  Es ist richtig, Druck auf Arbeitsfähi-
ge zur Aufnahme einer Beschäfti-
gung auszuüben.

e.  Für jemanden, der von staatlicher 
Unterstützung lebt, ist nahezu jede 
Arbeit zumutbar.

f.  Wer sich der Aufnahme einer Be-
schäftigung verweigert, soll sanktio-
niert werden.

g.  Wer arbeitet, muss mehr haben als 
jemand, der nicht arbeitet.

Mit dem Umfragetool Mentimeter 
(eine Anleitung finden Sie unter: 
https://www.schule-bw.de/faecher-
und-schularten/gesell-
schaftswissenschaftliche-
und-philosophische-fae-
cher/geographie/material/
geographie-interaktiv/an-
leitung-mentimeter-pdf/view)  
kann eine Umfrage zu diesen The-
sen erstellt werden, an der die Schü-
lerinnen und Schüler mit mobilen 
Endgeräten leicht teilnehmen kön-

nen. Die Schülerrückmeldung kann 
dann an der Tafel präsentiert und 
gemeinsam reflektiert werden.

2.  Prüfe Dein Wissen zur Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (Hartz IV) 
mithilfe eines digitalen 
Quiz. 
https://school.quizacade-
my.io/course/CFUAQM/
quiz/27929

3.    Errechnen Sie anhand von M 2 die 
Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes, den 
Familie Z. (M 1) erhält. 
  Sie können hierfür auch 
auf den „ALG II Rechner“ 
der Caritas zurückgreifen:
https://www.caritasnet.de/
alg2/rechner/

4.  Bewerten Sie die dem Regelsatz der 
Bundesregierung zugrundeliegenden 
einzelnen Bedarfe (M 3) vor dem Hin-
tergrund der Leitsätze des Bundes-
verfassungsgerichtes (M 4) im Urteil 
vom Februar 2010 (Grundrecht auf 
Gewährleistung eines menschenwür-
digen Existenzminimums).
Moodle: Hier finden Sie zusätzliche 
Materialien zur Analyse der statisti-
schen Grundlagen, auf denen die Re-
gelbedarfsermittlung beruht (Ver-
gleich zwischen der Bedarfsermitt- 
lung der Bundesregierung und der al-
ternativen Berechnung des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes).

5.  Erörtern Sie die Forderung des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes nach 
einem Regelsatz von 678 Euro (M 5) 
vor dem Hintergrund der fiskalischen 
(öffentliche Haushalte) und volks-
wirtschaftlichen (Stimulierung der 
Nachfrage) Auswirkungen einer An-
hebung (M 6).

6.  Analysieren Sie unter Verweis auf die 

Abbildungen 2 und 3 im Basistext so-
wie mithilfe der Statistiken M 7 und 
M 8 das Ergebnis der durch die Hartz-
Reformen seit 2005 verfolgten „akti-
vierenden Arbeitsmarktpolitik“.

7.  Vergleichen Sie die Forderungen des 
Basistextes von Ulrich Walwei zur 
Reform von Hartz IV mit den Ab-
sichtserklärungen zum neu geplan-
ten Bürgergeld (M 9).
Hinweis: Die geplanten Änderungen 
im Original finden Sie im Koalitions-
vertrag 2021 – 2025 der Bundesregie-
rung unter:
https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/service/
gesetzesvorhaben/koaliti-
onsvertrag-2021-1990800

8.  Arbeiten Sie aus den Ma-
terialien M 9 – M 12 Kritik und Zu-
stimmung zum geplanten Bürgergeld 
heraus. 
Moodle: Differenzierungsmöglichkeit 
in Form einer Vorlage zur kriterien-
orientierten Ergebnissicherung.

9.  Bewerten Sie die im Koalitionsver-
trag der Ampelregierung angekündig-
te Einführung eines „Bürgergeldes“ 
(M 9 – M 12).
Alternativ:
Führen Sie eine Talkshow (M 13) mit 
dem Thema „Neuerung oder Etiket-
tenschwindel? Das Bürgergeld – eine 
sinnvolle Reform des Systems der 
Grundsicherung?“ durch. 
Moodle: Hier finden Sie die Rollen-
karten sowie Vorlagen zur Ergebnis-
sicherung zum Ausdrucken.

Eine Beispielklausur findet man auf 
Moodle

Die fünfköpfige Familie Z. lebt in einer 
Mietwohnung in einem beschaulichen 
Außenbezirk der Donaustadt Ulm. Mutter 
Caroline (40) und Vater Benjamin (39) ha-
ben zusammen drei Kinder im Alter von 
6, 3 und 2 Jahren. Für die 90 Quadratme-
ter große Wohnung zahlt die Familie 
1.200 Euro Kaltmiete. Hinzu kommen 100 
Euro Heizkosten pro Monat. Herr Z. arbei-
tete bis vor zwei Jahren als Sachbearbei-
ter in der Buchhaltung eines größeren 
Mittelständlers in der Region. Seine Frau, 
Kassiererin im Lebensmitteleinzelhan-
del, kehrte nach der Geburt des 3. Kindes 
nicht mehr in ihren Beruf zurück und 

kümmerte sich um die drei kleinen Kin-
der. Dann verlor Benjamin Z. im Zuge ei-
ner Rationalisierung in seinem Betrieb 
und der damit einhergehenden Digitali-
sierung seiner Abteilung von einem Tag 
auf den anderen seinen Arbeitsplatz. Im 
ersten Jahr seiner Arbeitslosigkeit er-
hielt er noch Arbeitslosengeld I (67 % des 
vormaligen Nettolohns). Vergeblich 
suchte er in dieser Zeit Stellen, die seiner 
Qualifikation und seinem Berufsab-
schluss entsprachen. Nach einem Jahr 
Arbeitslosigkeit fiel die Familie dann in 
die Grundsicherung (ALG II). Benjamin Z. 
nahm an verschiedenen Fördermaßnah-

men wie EDV-Weiterbildungen der Agen-
tur für Arbeit teil. Die Angebote für neue 
Beschäftigungen beschränkten sich den-
noch bisher auf Arbeitsplätze bei Logis-
tikunternehmen und Zustelldiensten. 
Aufgrund eines chronischen Bandschei-
benleidens rät ihm sein Arzt von der Auf-
nahme einer solchen Tätigkeit allerdings 
ab. Seine Frau hat inzwischen einen 
450 Euro-Minijob bei einer Einzelhan-
delskette angenommen, um die Famili-
enkasse etwas aufzubessern. 

Autorentext

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographie-interaktiv/anleitung-mentimeter-pdf/view
https://school.quizacademy.io/course/CFUAQM/quiz/27929
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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 M2   REGELSATZ ALG II (AB 1. JANUAR 2022)

 M3   ANDREAS AUST: KURZEXPERTISE DER PARITÄTISCHEN FORSCHUNGSSTELLE, REGELBE-
DARFSERMITTLUNG 2022, GELTENDE REGELSÄTZE VS. PARITÄTISCHE FORDERUNG

Regelsatz 2022
–  449 Euro im Monat für Alleinstehen-

de und Alleinerziehende 
–  404 Euro für Partner, wenn beide 

volljährige sind 
–  360 Euro für erwachsene Leistungs-

berechtigte, die keinen eigenen Haus-
halt führen, weil sie im Haushalt an-
derer Personen leben. Damit sind 
über 25 Jahre alte Erwachsene ge-
meint, die im Elternhaus leben oder 
Wohngemeinschaften 

–  376 Euro für Kinder in der Bedarfsge-
meinschaft von 14 bis 17 Jahren so-
wie Personen, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, in der 
Bedarfsgemeinschaft leben oder 
ohne Zustimmung des Jobcenters 
ausgezogen sind.

–  311 Euro für Kinder von 6 bis 13 Jahre 
–  285 Euro für Kinder bis 6 Jahre (Sozi-

algeld) 

Zusätzlich zu den Regelsätzen und zu 
Wohn- und Heizkosten wird beim 
ALG II noch gewährt:
–  Beiträge zur Kranken- und Pflege-

versicherung
–  Bildungspaket für Schüler  

(bspw. Mittagessen, Schulbedarf,  
Ausflüge, Schülerbeförderung,  
Lernförderung)

Mögliches Einkommen wird auf die 
Regelleistung angerechnet
Als anrechnungsfähiges Einkommen im 
Hartz IV Bezug bezeichnet man die Ein-
nahmen, die bedarfsmindernd auf den 
Regelsatz anzurechnen sind. Dazu gehö-
ren u.a.:
–  Einnahmen aus selbständiger  

Erwerbstätigkeit
–  Einkünfte aus nichtselbständiger  

Erwerbstätigkeit
–  Aufwandsentschädigungen aus  

einem Ehrenamt

–  Kapitalerträge und Zinserträge
–  Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung
–  Land und Forstwirtschaft
–  Unterhaltsleistungen (auch Unter-

haltsvorschuss)
– Kinderzuschlag
– Kindergeld
– Elterngeld
–  Renten (Leibrente, Riester Rente etc.)
Damit nichts vom Einkommen auf den 
Hartz IV Bezug angerechnet wird, dürfen 
max. 100 € zuverdient werden. Bei Ein-
kommen zwischen 100 und 1.000 € sind 
20% anrechnungsfrei, liegt es zwischen 
1.000 und 1.200 € sind 10% anrechnungs-
frei.

© https://www.lpb-bw.de/regelsatz-hart-
ziv#c40198 (11.02.2022)
© https://www.hartziv.org/freibetraege-
einkommen.html (11.02.2022)

Bundesregierung 2022 Paritätischer 2022

Anteiliger Regelbedarf Anteiliger Regelbedarf Hinweise
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 155,93 € 169,82 €

Alkoholische Getränke, Tabak 0,00 € 23,30 €

Bekleidung, Schuhe 37,29 € 43,97 €

Wohnen, Energie, Instandhaltung 38,09 € 2,03 € ohne Kosten der Unter-
kunft und Stromkosten

Innenausstattung, Haushaltsgeräte und  
-gegenstände

27,37 € 32,32 € ohne weiße Ware  
[Kühlschrank,  

Waschmaschine ...]

Gesundheitspflege 17,15 € 32,63 €

Verkehr 40,30 € 96,01 €

Nachrichtenübermittlung 40,18 € 44,48 € ohne GEZ

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 43,85 € 93,60 €

Bildungswesen 1,62 € 7,60 € 

Beherbergungs- und Gaststättendienstleis-
tungen

11,74 € 55,43 €

Andere Waren und Dienste 35,80 € 46,69 €

jenseits privater Konsum:

Mitgliedsbeiträge 0,00 € 5,68 €

Geldspenden 0,00 € 1,82 €

Gerichtskosten 0,00 € 0,54 €

Versicherungen (private Haftpflicht, KfZ, Hausrat) 0,00 € 22,40 €

Summe Regelbedarf (für einen alleinstehenden 
Erwachsenen)

449,31 € 678,32 €

© https://www.paritaet-rps.org/fileadmin/
Resources_rti/Public/Redaktion/Down-
loads/2022/Kurzexpertise_Fortschrei-
bung_Regelbedarf2022.pdf (04.03.2022)
 

Hinweis: Die Berechnung der Hartz-
IV-Regelsätze erfolgt anhand der sta-
tistisch erfassten Daten von rund 
60.000 Haushalten zu Einnahmen und 
Ausgaben. Bezieher von Arbeitslosen-
geld II und Sozialhilfe werden dabei 

nicht berücksichtigt. Die Höhe des Re-
gelsatzes orientiert sich an den unte-
ren 20 Prozent der Haushalte. Er ba-
siert auf einzelnen Bedarfen, die 
insgesamt die Summe von 449 € ab 
2022 ergeben.

https://www.lpb-bw.de/regelsatz-hartziv#c40198
https://www.hartziv.org/freibetraege-einkommen.html
https://www.paritaet-rps.org/fileadmin/Resources_rti/Public/Redaktion/Downloads/2022/Kurzexpertise_Fortschreibung_Regelbedarf2022.pdf
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 M4   AUS DER ENTSCHEIDUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTES ZU DEN REGELLEISTUN-
GEN NACH SGB II („HARTZ-IV- GESETZ"), 9.FEBRUAR 2010

 M5   HARTZ-IV-REGELSATZ UM MEHR ALS 50 PROZENT ZU NIEDRIG: PARITÄTISCHER FORDERT 
ANHEBUNG DER GRUNDSICHERUNG, 20.01.2022

1.  Das Grundrecht auf Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzmi-
nimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbin-
dung mit dem Sozialstaatsprinzip des 
Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebe-
dürftigen diejenigen materiellen Vor-
aussetzungen zu, die für seine physi-
sche Existenz und für ein Mindestmaß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben un-
erlässlich sind.

2.  Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG 
hat als Gewährleistungsrecht in seiner 
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG ne-
ben dem absolut wirkenden Anspruch 
aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der 

Würde jedes Einzelnen eigenständige 
Bedeutung. Es ist dem Grunde nach 
unverfügbar und muss eingelöst wer-
den, bedarf aber der Konkretisierung 
und stetigen Aktualisierung durch den 
Gesetzgeber, der die zu erbringenden 
Leistungen an dem jeweiligen Ent-
wicklungsstand des Gemeinwesens 
und den bestehenden Lebensbedin-
gungen auszurichten hat. Dabei steht 
ihm ein Gestaltungsspielraum zu. 

3.  Zur Ermittlung des Anspruchumfangs 
hat der Gesetzgeber alle existenznot-
wendigen Aufwendungen in einem 
transparenten und sachgerechten Ver-
fahren realitätsgerecht sowie nach-

vollziehbar auf der Grundlage verläss-
licher Zahlen und schlüssiger 
Berechnungsverfahren zu bemessen.

4.  Der Gesetzgeber kann den typischen 
Bedarf zur Sicherung des menschen-
würdigen Existenzminimums durch 
einen monatlichen Festbetrag decken, 
muss aber für einen darüber hinausge-
henden unabweisbaren, laufenden, 
nicht nur einmaligen, besonderen Be-
darf einen zusätzlichen Leistungsan-
spruch einräumen. 

https://www.bundesverfassungsgericht.
de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2010/bvg10-005.html (30.01.2022)

© https://www.der-paritaetische.de/al-
le-meldungen/hartz-iv-regelsatz-um-
mehr-als-50-prozent-zu-niedrig-pari-
taetischer-fordert-anhebung-der-
grundsicherung/ (11.02.2022)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2010/bvg10-005.html
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/hartz-iv-regelsatz-um-mehr-als-50-prozent-zu-niedrig-paritaetischer-fordert-anhebung-der-grundsicherung/
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 M6   STEFAN SELL: HARTZ IV: WIE HOCH MÜSSTEN SIE DENN SEIN? EINE ALTERNATIVE ER-
MITTLUNG DER REGELBEDARFE IN DER GRUNDSICHERUNG, 26. JANUAR 2022

 M7   ARBEITSLOSE IN DEN RECHTSKREISEN SGB II UND SGB III VON 2005 - 2020

Im Jahr 2020 beliefen sich die Ausga-
ben nur für das SGB II (man muss hier zu-
sätzlich berücksichtigen, dass die Regel-
bedarfe nicht nur relevant sind für die 
Leistungen in der Grundsicherung nach 
SGB II, sondern auch für die Hilfe zum Le-
bensunterhalt und vor allem für die 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach SGB XII sowie für 
das Asylbewerberleistungsgesetz, also ei-
nen noch größeren Empfängerkreis be-
trifft als „nur“ die Hartz IV-Bezieher im 
engeren Sinne) auf über 44 Mrd. Euro. 
Fast 15 Mrd. Euro davon betrafen das Ar-
beitslosengeld II bzw. das Sozialgeld. 

Im Dezember 2021 gab es 2.705.000 Be-
darfsgemeinschaften mit 5.326.000 Men-
schen, die dort leben und Leistungen 
nach dem SGB II beziehen. Auch wenn die 
Zahlen leicht rückläufig sind, sprechen 
wir hier von einer sehr großen Gruppe. 
Man kann sich sehr schnell pi mal Dau-
men ausrechnen, welche Folgewirkungen 
auf der Ausgabenseite eine laut Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband und auch an-
derer Experten eigentlich erforderliche 
Anhebung der Regelbedarfe um 50 Pro-
zent hätte. Wir sprechen dann in einem 
ersten Schritt von einem einstelligen Mil-
liardenbetrag. [...] Dann muss berücksich-
tigt werden, dass man bei einer solchen 
Anhebung der Regelbedarfe, aus deren 
Unterschreiten ja ein Aufstockungsan-
spruch resultiert, davon ausgehen muss, 
dass zahlreiche Menschen, die derzeit 
mit Geldbeträgen knapp oberhalb der 
sehr knapp kalkulierten Bedarfsschwel-

len liegen, neu leistungsberechtigt wer-
den, woraus natürlich weitere erhebliche 
Finanzbedarfe entstehen würden, vor al-
lem, wenn man bedenkt, wie viele 
Niedriglöhner heute knapp oberhalb der 
Hartz IV-Schwellen durchs Leben kom-
men müssen. Und schlussendlich muss 
man auch in Rechnung stellen, dass die 
über die Regelbedarfe in Euro-Beträge ge-
gossene Sicherstellung des sozio-kultu-
rellen Existenzminimums auch steuer-
rechtliche Auswirkungen hat, denn die 
für alle Steuerzahler geltende Freistel-
lung des Existenzminimums orientiert 

sich an dieser Größe, mithin würde ohne 
eine strukturelle Änderung in diesem Be-
reich der Bundesfinanzminister mit mil-
liardenschweren Ausfällen bei der Ein-
kommenssteuer konfrontiert werden. 
Addiert man diese Posten zusammen, 
dann wird in Umrissen erkennbar, warum 
es diesen ausgeprägten Widerstand ge-
gen entsprechende Anhebungen in der 
Grundsicherung gibt.

© https://aktuelle-sozialpolitik.
de/2022/01/26/regelbedarfe-in-der-
grundsicherung/ (09.02.2022)
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Rechtskreis SGB II = 
Hartz-IV-System; Rechts-
kreis SGB III = Arbeitslo-
senversicherung.

© https://www.sozialpoli-
tik-aktuell.de/arbeits-
markt-datensammlung.
html#arbeitslosenzah-
len_quoten (11.02.2022)
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 M9   ROLAND PREUSS: WIE DIE AMPEL-PARTNER HARTZ-IV ENTSCHÄRFEN WOLLEN,  
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 26.11.2021

Natürlich geht der Streit jetzt weiter, ob 
das ein Neuanfang ist oder ein Etiketten-
schwindel. Aber es sortiert sich neu, wer auf 
welcher Seite steht, wer den Weg mitgeht 
vom Hartz-IV-Kritiker zum Bürgergeld-Un-
terstützer. "Wir überwinden wirklich Hartz 
IV damit, das ist die größte Reform seit Hartz 
IV eingeführt wurde", sagt der Sozialpolitiker 
und Hartz-IV-Kritiker Jens Lehmann […]. Ul-
rich Schneider dagegen, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Paritätischen Gesamtverbands, atta-
ckiert die Ampel, das Bürgergeld unter- 
scheide sich "so gut wie gar nicht" von Hartz 
IV.

Da aber ist sogar der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) anderer Meinung. "Ins-
gesamt werden mit dem Bürgergeld spürba-
re, substanzielle Fortschritte erzielt. Das 
alte, stigmatisierende und ungerechte 
Hartz-IV-System wird partiell tatsächlich 
überwunden", sagte DGB-Chef Reiner Hoff-
mann der Süddeutschen Zeitung. Und auch 
von liberalen Ökonomen lässt sich Lob ver-
nehmen, Lars Feld, der frühere Vorsitzende 
der sogenannten Wirtschaftsweisen, sagte 
der SZ: "Das Bürgergeld hat durchaus posi-
tive Ansätze."

Tatsächlich dürfte das Bürgergeld in 
Deutschlands Jobcentern einiges ändern, 
womöglich zu viel, wenn es nach Fachleu-
ten wie Feld geht. Da sind vor allem die 
Sanktionen. Die Behördenmitarbeiter sollen 
die Arbeitslosengeld-II-Bezieher deutlich 
seltener bestrafen, wenn sie nicht zu Termi-
nen erscheinen oder wenn sie eine angebo-
tene Stelle nicht annehmen. "Es gilt eine 
sechsmonatige Vertrauenszeit", heißt es im 
Koalitionsvertrag. Die Formulierung lässt 
zwar Interpretationsspielraum, doch nach 

dem, was man von Verhandlern aus mehre-
ren Parteien hört, ist die Richtung klar: Es 
wird im ersten halben Jahr weniger Strafen 
geben, womöglich gar keine.

Hinzu kommt ein einjähriges "Moratori-
um für die bisherigen Sanktionen unter das 
Existenzminimum". Auch dieser Satz lässt 
sich munter ausdeuten, aber den Fachpoli-
tikern zufolge wird er darauf hinauslaufen, 
dass bis Ende 2022, wenn die Sanktionen 
gesetzlich neu geregelt sein sollen, Jobcen-
ter-Kunden seltener das Geld gekürzt wird, 
womöglich gar nicht mehr.

Arbeitslose können künftig auch lieber 
eine Ausbildung machen
Ein anderer Fachbegriff, der ebenfalls 
Schrecken verbreitete, soll auch bald der so-
zialpolitischen Vergangenheit angehören: 
der Vermittlungsvorrang. Er besagt, dass 
ALG-II-Empfänger zuvorderst auf eine Ar-
beitsstelle vermittelt werden müssen, auch 
wenn sie beispielsweise lieber eine Ausbil-
dung anfangen wollen. Künftig sollen die 
Jobcenter einen Spielraum haben, selbst zu 
entscheiden, ob jemand eine Ausbildung 
nachholt, eine Fortbildung antritt – oder 
eben einen Job. Dahinter steht die Erfah-
rung, dass viele Arbeitslose mangels Aus-
bildung auf Helfer-Stellen landen, dann 
aber bald wieder im Jobcenter stehen, weil 
es eine unsichere Beschäftigung war.

SPD, Grüne und FDP gehen auch an Vor-
schriften für Vermögen und Wohnung her-
an, beides soll die ersten zwei Jahre nicht 
geprüft werden. Das oft lange angesparte 
Vermögen bleibt damit unangetastet, Ar-
beitslose müssen in dieser Zeit nicht mehr 
in eine billigere Wohnung umziehen, wenn 

die alte als zu großzügig angesehen wird. 
Und noch etwas soll sich ändern: […] Wer 
sich etwas zum Arbeitslosengeld dazuver-
dient, soll deutlich mehr davon behalten 
dürfen.

Vor allem bei den Sanktionen gehen die 
Ampel-Partner ein Wagnis ein. Sie wollen 
ein Jahr lang weitgehend, wenn nicht sogar 
durchgehend, auf Strafen verzichten. Sie 
verabschieden sich damit zunächst einmal 
vom Hartz-Grundsatz des "Förderns und 
Forderns". Das führt tief hinein in die Grund-
satzfrage, ob die Bezieher von Grundsiche-
rung nicht ohnehin arbeiten wollen, auch 
ohne Stress vom Berater. Ob die Gemein-
schaft umgekehrt etwas verlangen darf von 
Menschen, die staatliche Stütze bekommen. 
Und wie viel Druck auf Arbeitsfähige der 
Staat dafür aufbauen darf.

"Man muss darauf achten, dass das For-
dern beim Bürgergeld nicht zu sehr ge-
schwächt wird", sagt Wirtschaftsprofessor 
Lars Feld. "Ohne Sanktionen ist dies ein 
schädlicher Schritt Richtung bedingungslo-
ses Grundeinkommen" – also einer staatli-
chen Stütze ohne Auflagen und Pflichten. 
Bemerkenswert ist: Die Arbeitslosenzahlen 
sinken auch jetzt deutlich, obwohl im Zuge 
der Corona-Krise die Anforderungen an ALG-
II-Bezieher bereits entschärft wurden, etwa 
bei der Prüfung des Vermögens und der 
Wohnungskosten. "Wenn man die Sanktio-
nen streicht, dürfte das langfristig dennoch 
zu mehr Arbeitslosen führen", sagt Feld.

Fachleute warnen davor, ganz auf Stra-
fen zu verzichten

Georg Cremer war 17 Jahre lang General-
sekretär des Deutschen Caritasverbandes 

 M8   LEISTUNGSBERECHTIGTE DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE (ALG II UND 
SOZIALGELD) VON 2005 - 2020
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© https://www.sozialpolitik-ak-
tuell.de/arbeitsmarkt-daten-
sammlung.html#leistungs-
empf%C3%A4ngerInnen 
(11.02.2022)

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/arbeitsmarkt-datensammlung.html#leistungsempf%C3%A4ngerInnen
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 M10   „BÜRGERGELD KLINGT GUT, IST ABER EIN ETIKETTENSCHWINDEL“, INTERVIEW VON ANTJE HÖ-
NING UND BIRGIT MARSCHALL MIT RAINER DULGER, RHEINISCHE POST, 04.02.2022 

RP: Die Ampel will den Mindestlohn auf 
zwölf Euro erhöhen. Warum ist das ein Pro-
blem für Sie?

DULGER: Uns geht es nicht um die Höhe 
als solche, der Mindestlohn wird ohnehin 
weiter steigen – auch auf zwölf Euro. Es 
geht darum, wann er kommt und wie – das 
Verfahren ist entscheidend. Wir haben an 
der Arbeit der Mindestlohnkommission un-
ter der Bedingung mitgewirkt, dass die So-
zialpartner und nicht der Staat über die An-
passungen entscheiden. Diese Zusage will 
die Ampel nun mit der Anhebung auf zwölf 
Euro brechen. Das ist respektlos gegenüber 
den Sozialpartnern und verfassungsrecht-
lich höchst bedenklich. Schließlich sind 
Tarifautonomie und Vertrauensschutz 
auch durch das Grundgesetz garantiert.

RP: Mit dem Bürgergeld will die Ampel 
Hartz IV überwinden. Die Vermögensprü-
fung soll in den ersten zwei Jahren entfal-
len. Welches Signal wird da gesetzt?

DULGER: Es wird doch völlig außer Acht 
gelassen, dass es eine zentrale Grundlage 

unseres Sozialstaates ist, dass die Gemein-
schaft allen denjenigen hilft, die sich nicht 
selbst helfen können und nicht über aus-
reichend eigenes Vermögen und Einkom-
men verfügen. Insgesamt soll der Fokus of-
fenbar weg vom aktivierenden Sozialstaat 
wieder zu einem verwahrenden Sozialstaat 
gelegt werden, der sich im Geld ausgeben 
erschöpft. Wir sollten die Menschen in den 
Mittelpunkt stellen, die wirklich bedürftig 
sind und alle Kraft daraauf ausrichten, sie 
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
All dies in einer Zeit, wo die Chancen am 
Arbeitsmarkt durch die demografische Ent-
wicklung und den Arbeitskräftemangel 
auch für schon länger arbeitslose Men-
schen besser sind als jemals zuvor. Das ist 
für mich völlig unverständlich.

RP: Fallen wir mit dem Bürgergeld zu-
rück in die Zeit vor der Agenda 2010 von 
SPD-Altkanzler Gerhard Schröder?

DULGER: Bürgergeld klingt gut, ist aber 
ein Etikettenschwindel. Die Hartz-Refor-
men von Gerhard Schröder waren mutig 

und haben eine Rekordarbeitslosigkeit ab-
gebaut und zu einer Rekorderwerbstätig-
keit geführt. Wir sollten daher die Anreize 
so setzen, dass es attraktiv ist, in eine Be-
schäftigung zu gehen. Dazu zählen nicht 
nur niedrige Steuern und Sozialabgaben, 
sondern auch die Erkenntnis, dass Sozial-
leistungen von denen erarbeitet werden 
müssen, die ihr Einkommen selbst verdie-
nen. Die Koalition kann ja Hartz IV umbe-
nennen – aber die Substanz dieser muti-
gen Reformen darf nicht verlorengehen. 
Etwas was Bürgergeld heißt, aber wie ein 
bedingungsloses Grundeinkommen wirkt, 
ist sicherlich das Gegenteil.

Person: Rainer Dulger (57) steht seit No-
vember an der Spitze der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA). Der promovierte Ingenieur war zu-
vor Chef des Maschinenbau-Verbands Ge-
samtmetall.

 M11   AKTIVISTIN ÜBER BÜRGERGELD-PLÄNE: „NEUE WORTE FÜR DAS GLEICHE“, TAZ, 26.11.2021

Wird das „Bürgergeld“ der Ampelkoalition 
wirklich Hartz IV überwinden und Verbesse-
rungen bringen? Sozialaktivistin Helena 
Steinhaus ist skeptisch.

taz: Frau Steinhaus, Ihr Verein „Sanktions-
frei“ kämpft seit Jahren für die Abschaffung 
von Hartz-IV-Sanktionen und unterstützt Be-
troffene. Die neue Bundesregierung plant 
nun zumindest ein zwölfmonatiges Morato-
rium. Haben Sie Ihr Ziel nun erreicht? 

Helena Steinhaus: Moratorium heißt ja 
nur, dass die Sanktionen temporär ausge-
setzt werden. Unser Ziel ist deren Abschaf-
fung, um Hartz IV zu einer echten Grundsi-
cherung zu machen. […]

taz: Ein Argument für Sanktionen ist ja, 
dass man ohne dieses Instrument Arbeitslo-
se nicht mehr dazu bewegen kann, an der Ar-
beitsvermittlung mitzuwirken. Garantiert 
Sanktionsfreiheit ein Leben in der „sozialen 
Hängematte“? 

Helena Steinhaus: Ja, das ist immer die 
große Sorge, dass es eine Art Freifahrt-
schein zur Ausbeutung unseres Sozialsys-
tems gäbe. Tatsächlich gibt es dafür keine 

Belege. Die meisten Menschen wollen ar-
beiten.

taz: Dennoch gibt es knapp eine Million 
Langzeitarbeitslose. 

Helena Steinhaus: Natürlich gibt es Situa-
tionen, in denen man zeitweise oder auch 
längerfristig nicht arbeiten kann – und es 
gibt Umstände, die arbeiten nicht attraktiv 
machen. Wenn man Arbeit bekommt, mit 
der man schlechter dasteht als mit Hartz IV 
– dann müssen sich eben die Arbeitsbedin-
gungen und die Löhne verbessern. Das Ar-
gument, dass Sanktionen als „Motivation“ 
wirken, ist nicht nachweisbar. Menschen, 
die aufgrund von Sanktionen Jobs ange-
nommen haben, landen häufig wieder im 
Bezug. Es gibt einen Drehtüreffekt.

taz: Die SPD, die Hartz IV vor 18 Jahren 
durchsetzte, spricht nun von einem „Bürger-
geld“. Ist die Neuregelung wirklich eine Ab-
kehr von den Schröder’schen Reformen? 

Helena Steinhaus: Nein, eine Abkehr hie-
ße: Der Regelsatz muss erhöht, die Sanktio-
nen müssen abgeschafft werden, das ist 
ganz wichtig. Die Menschen dürfen nicht in 

der Armutsfalle feststecken. Und man muss 
mit ihnen auf Augenhöhe sprechen. Es 
muss einen echten Paradigmenwechsel ge-
ben. Stattdessen gibt es neue Begriffe. An-
stelle einer „Eingliederungsvereinbarung“ 
gibt es jetzt eine „Teilhabevereinbarung“. 
Für mich sind das neue Worte für das Glei-
che. Bisher klingt das für mich nicht beson-
ders vielversprechend.

taz: Gibt es denn gar nichts Positives? Zum 
Beispiel soll es ja jetzt einen Vorrang von 
Qualifizierungsmaßnahmen vor Vermittlung 
geben. 

Helena Steinhaus: Das ist in der Tat posi-
tiv. Aber ich will sehen, ob das wirklich um-
gesetzt wird. Auch die Erhöhung des Schon-
vermögens und der Zuverdienstgrenzen ist 
schön. Aber bei beiden Vorhaben fehlt eine 
konkrete Zahl. Ein weiterer Fortschritt ist, 
die Löhne von Jugendlichen nicht mehr an-
zurechnen. Wenn das so kommt, ist das ein 
Schritt in die richtige Richtung.

© https://taz.de/Aktivistin-ueber-Buerger-
geld-Plaene/!5813710/ (21.01.2022)

[…]. Das mit dem Bürgergeld, das könne et-
was werden, sagt der Professor. "Ich finde 
es richtig, erst mal auf Ausbildung zu set-
zen und auf Unterstützung – und die Sank-
tionen zu entschärfen." So könnten ALG-II-
Bezieher dauerhaft in bessere Arbeit 
kommen. Doch man dürfe nicht völlig auf 
Sanktionsmöglichkeiten verzichten, sonst 
werde das Bürgergeld zum bedingungslosen 

Grundeinkommen. "Jeder junge Erwachse-
ne, der von Zuhause auszieht, hätte dann 
Anspruch darauf - das ist ein illusorisches 
Konzept".

Cremer reiht sich damit bei weiteren 
Fachleuten ein, die davor warnen, nun alles 
umzuwerfen, so wie es Hartz-IV-Kritiker for-
dern. Sie verlangen eine echte Abkehr vom 
"Hartz-IV-Regime". Sie wollen höhere Sätze 

– worauf sich die Ampel-Partner nicht fest-
legen – aber eben auch ein Ende der "men-
schenverachtenden und existenzbedrohen-
den Sanktionen", wie es etwa beim 
Sozialbündnis "Auf Recht bestehen" heißt. […]

© https://www.sueddeutsche.de/wirt-
schaft/hartz-iv-buergergeld-ampel-regie-
rung-arbeitslose-1.5474484 (21.01.2022)

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hartz-iv-buergergeld-ampel-regierung-arbeitslose-1.5474484
https://taz.de/Aktivistin-ueber-Buerger-geld-Plaene/!5813710/
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 M12  BÜRGERGELD

© Gerhard Mester, 2022

 M13   ROLLENKARTEN FÜR EINE TALKSHOW ZUM THEMA „NEUERUNG ODER ETIKETTEN-
SCHWINDEL? DAS BÜRGERGELD – EINE SINNVOLLE REFORM DES SYSTEMS DER GRUNDSI-
CHERUNG?“

Arbeitsaufträge für die Gäste der Talk-
show:
1.  Versetzen Sie sich in Ihre Rolle, indem 

Sie die Rollenkarte lesen und die Per-
spektive Ihres Akteurs hinsichtlich sei-
ner beruflichen und politischen Stel-
lung analysieren. 

2.  Arbeiten Sie aus dem angegebenen Ma-

terial sowie aus Ihren Ergebnissen der 
bisherigen Aufgaben Argumente her-
aus, die Ihre Position unterstützen.
Halten Sie alle Notizen schriftlich fest, 
die Sie in die Lage versetzen, die Rolle 
in der Talkshow glaubwürdig einzu-
nehmen.

3.  Verfassen Sie ein kurzes (ca. 1 Minute) 

Eingangsstatement für Ihre Rolle, in-
dem Sie sich kurz vorstellen (Name, Tä-
tigkeit) und ihre Position kurz zusam-
menfassen. 

Bestimmen Sie eine/n Teilnehmerin/Teil-
nehmer für die Talkshow.

Rollenkarte 1
Präsidentin/Präsident des Deutschen 
Arbeitgeberverbandes

Sie sind Unternehmer und Geschäfts-
führer eines erfolgreichen mittelständi-
schen Familienunternehmens. Vor kur-
zem wurden Sie mit großer Mehrheit 
zum Präsidenten der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA) gewählt. Das geplante Bürger-
geld lehnen Sie entschieden ab. Hartz 
IV war aus ihrer Sicht eine der erfolg-
reichsten Reformen der Regierung 
Schröder. Zu Unrecht werde Hartz IV 

mittlerweile mit Sozialabbau gleichge-
setzt. „Fördern und Fordern“ müsse im 
Zentrum der Grundsicherung stehen 
und das solle auch so bleiben. Vor allem 
fürchten Sie, dass das neue Bürgergeld 
wie eine Art bedingungsloses Grundein-
kommen wirke und wichtige Anreize 
zur Aufnahme von Beschäftigung ver-
wässert werden könnten. Deutschland 
nehme, was die Dimension des Sozial-
budgets angehe, ohnehin schon einen 
internationalen Spitzenplatz ein. Hier-
bei dürfe man auch nicht vergessen, 
dass es der arbeitende und steuerzah-
lende Teil der Bevölkerung sei, der für 
die Sozialtransfers aufzukommen habe. 

Ihrer Ansicht nach entfernt sich das 
Vorhaben der Koalition zu weit von den 
ursprünglichen Absichten der Agenda 
2010, die Sie v.a. mit Blick auf die Ent-
wicklung der Arbeitslosenstatistik als 
äußerst erfolgreich verteidigen: Die 
Kombination aus „Fördern und Fordern" 
sowie die zeitliche Begrenzung von 
Lohnersatzleistungen habe in wenigen 
Jahren zur Halbierung der Arbeitslosig-
keit, in weiten Teilen Deutschlands so-
gar zur Vollbeschäftigung, geführt.

Materialgrundlage: Basistext, Abbildung 
2 (Basistext), M 2, M 6, M 7, M 10
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Rollenkarte 4
Geschäftsführerin/Geschäftsführer 
des Sozialbündnisses „Hartz IV 
abschaffen“

Das geplante Bürgergeld ist Ihrer An-
sicht nach völlig unzureichend. Es 
handle sich um eine bloße Umetikettie-
rung von Hartz IV und damit einen bil-
ligen Taschenspielertrick. Denn am 
Hartz-IV-Regelwerk – das Ihrer Mei-
nung nach völlig zu Recht mit sozialer 
Kälte, gesellschaftlichem Abstieg und 
Drangsalierung von Arbeitslosen gleich-
gesetzt werde – ändere sich nichts 
Substanzielles. Sie kritisieren dieses 
seit seiner Einführung: Der als Erfolg 
angeführten Senkung der Arbeitslosen-

zahlen halten Sie entgegen, dass diese 
durch eine Ausweitung atypischer und 
prekärer Beschäftigung erfolgt sei. Zu-
dem verharre die Zahl der Langzeitar-
beitslosen auf einem hohen Niveau und 
diese Menschen hätten kaum Beschäf-
tigungschancen. Doch statt arbeits-
marktfernen Gruppen Angebote zu ma-
chen, setze Hartz IV mit Sanktionen und 
Vermittlungsvorrang auf die Verwal-
tung von verfestigter Armut. Das Niveau 
der Regelleistung liege unter dem sozio-
kulturellen Existenzminimum und be-
deute Armut in einem reichen Land. Die 
Verhängung von Sanktionen, so Ihre 
Überzeugung, stehe für ein strenges und 
überzogenes Fordern. Außerdem werde 
die Lebensleistung von Menschen nicht 
anerkannt, was sich am niedrigen 

Schonvermögen zeige. Die von der Ko-
alition mit dem Bürgergeld versproche-
ne Abwendung vom Hartz-IV-System 
können Sie nicht entdecken. Sie halten 
das geplante Bürgergeld deshalb für ei-
nen Etikettenschwindel. Zu einer wirk-
lichen Abkehr gehöre Ihrer Ansicht 
nach mindestens eine sofortige subs-
tanzielle Erhöhung des Regelsatzes, um 
die Bezieher über die „Armutsschwelle“ 
zu heben und die zügige Totalabschaf-
fung des „menschenunwürdigen“ Sank-
tionssystems. 

Materialgrundlage: Abbildung 2 u. 3 
(Basistext), M 3, M 4, M 5, M 8, M 9, M 11, 
M 12

Rollenkarte 2
Arbeitsmarktexpertin/Arbeitsmarkt-
experte

Die Hartz-Reformen haben Ihrer Mei-
nung nach die Weichen in die richtige 
Richtung gestellt. Sie hätten einen spür-
baren Beitrag zum Aufschwung am Ar-
beitsmarkt seit 2005 gesetzt. Gleichzei-
tig sehen Sie aber auch die Berechtigung 
der Kritik an einzelnen Maßnahmen im 
Hartz-IV-System. Sie begrüßen Refor-
men im Sinne einer Weiterentwicklung 
des Regelwerks, sprechen sich jedoch 

entschieden gegen einen grundsätzli-
chen Systemwechsel aus. Die Grundsi-
cherung müsse zwar für angemessene 
soziale Lebensbedingungen sorgen, dür-
fe aber wirksame Rahmenbedingungen 
– also finanzielle Anreize – für eine 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
nicht vernachlässigen. Sie setzen sich 
deshalb für sinnvolle und notwendige 
Öffnungen mit dem Ziel eines „atmen-
den Arbeitsmarkts“ ein und sehen Re-
formbedarf bspw. beim Schonvermögen, 
den Zuverdienstmöglichkeiten und der 
qualifizierten Integration in den Ar-
beitsmarkt. Mit der Umbenennung kön-

nen Sie leben, da er die Grundsicherung 
vom – Ihrer Ansicht nach eigentlich zu 
Unrecht – negativen Klang der Hartz-
IV-Gesetze befreie. Eine Erhöhung der 
Regelsätze sei aber kontraproduktiv und 
eine komplette Abschaffung der Sank-
tionsmöglichkeiten lehnen Sie ent-
schieden ab. Das würde Anreize zur Auf-
nahme von Beschäftigung untergraben 
und gleiche einem bedingungslosen 
Grundeinkommen.

Materialgrundlage: Basistext, Abbildung 
2 u. 4 (Basistext), M2, M 6, M 7, M 8, M 9

Rollenkarte 3
Vorsitzende/Vorsitzender des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Bürgergeld statt Hartz IV. Nicht nur der 
Name klinge bereits positiv: Sie sehen 
im Bürgergeld eine sinnvolle Neuaus-
richtung der Grundsicherung. Das Vor-
haben der Koalition bedeute eine ent-
scheidende Abkehr vom bisherigen 
– nicht zu Unrecht – negativ belasteten 
Hartz-Regelwerk. Viel zu sehr sei dieses 
mit sozialer Kälte und gesellschaftli-
chem Abstieg verbunden. Das neue Bür-
gergeld solle dagegen zur „gesellschaft-

lichen Teilhabe befähigen“. Deshalb 
begrüßen Sie das Vorhaben, die Sankti-
onen zumindest vorerst auszusetzen, 
verbesserte Zuverdienstmöglichkeiten 
einzuführen, die Fördermaßnahmen  
für Langzeitarbeitslose zu erhöhen und  
den Vermittlungsvorrang abzuschaffen. 
Auch dass die Größe der Wohnung die 
ersten beiden Jahre keiner Prüfung un-
terliegen soll, zählt für Sie zu den posi-
tiven Ansätzen des Bürgergeldes. Soge-
nannte Mitwirkungspflichten müsste es 
Ihrer Ansicht nach aber auch weiterhin 
geben. Auch wenn Sie eine Erhöhung 
des Schonvermögens gutheißen, halten 
Sie an einer Bedürftigkeitsprüfung und 

einer kompletten Offenlegung der Ver-
mögensverhältnisse fest. Komme je-
mand seinen Pflichten überhaupt nicht 
nach, müsse man ernsthaft über Sank-
tionen reden. Auch der Forderung nach 
einer deutlichen Erhöhung des Regel-
satzes stehen Sie eher kritisch gegen-
über. Insgesamt sehen Sie viele positi-
ve Änderungen und verteidigen das 
Bürgergeld entschieden gegen Kritik.

Materialgrundlage: Basistext, M 2, M 3,  
M 6, M 8, M 9
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Arbeitsaufträge für die Moderation:

Vorbereitung der Talkshow:
Ihre Aufgabe besteht darin, die Diskussion zu leiten. Bereiten 
Sie sich darauf vor, indem Sie die Rollenkarten ihrer Gäste und 
die Ergebnisse aus den bisherigen Aufgaben durchlesen. Ma-
chen Sie sich vor allem Notizen und bereiten Sie Fragen 
vor, auf die sie zurückgreifen können, falls ein Gast im Ge-
spräch zu schüchtern oder „redefaul“ sein sollte.
Verfassen Sie auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse 
eine kurze Einführung in die Talkshow „Neuerung oder Eti-
kettenschwindel? Das Bürgergeld – eine sinnvolle Reform des 
Systems der Grundsicherung?“:
Worum geht es heute in Ihrer Sendung genau, warum stellt 
sich die Frage, worin besteht die inhaltliche Auseinanderset-
zung/die Brisanz des Themas?

Ihre Aufgaben während der Talkshow:
1.  Eröffnen Sie die Talkshow: Umreißen Sie die Kontroverse in 

kurzen Worten: Worum geht es heute, worin besteht die in-
haltliche Auseinandersetzung/die Brisanz des Themas?

2.  Begrüßen Sie die Gäste und bitten Sie diese, sich vorzustel-
len und ihre Position kurz zusammenzufassen. Anschlie-
ßend müssen Sie diese durch geschicktes Fragen dazu brin-
gen, ihre Meinung nachvollziehbar zu begründen.

3.  Es ist Ihre Aufgabe, die Diskussion am Laufen zu halten: Hel-

fen Sie den ruhigeren Gästen oder setzen Sie Impulse, in-
dem Sie eine gezielte Frage stellen. Jeder muss die Möglich-
keit bekommen, seine Ansicht zu begründen, greifen Sie ein, 
wenn das nicht gewährleistet ist.

4.  Nach etwa 10 Minuten können Sie das Publikum über einen 
„Heißen Stuhl“ miteinbeziehen.

5.  Nach weiteren 5 Minuten fordern Sie Ihre Gäste auf, nach-
einander jeweils noch einen Abschluss-Satz zu formulieren. 
Danach fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse der Diskussi-
on ganz kurz zusammen und beenden die Gesprächsrunde.

Ablauf der Talkshow:
Phase 1:  Ein Moderator/eine Moderatorin leitet in die Frage-

stellung der Talkshow ein.
Phase 2:  Danach stellen sich die Teilnehmenden kurz vor und 

machen nacheinander in kurzen Statements ihre 
Perspektive auf die Fragestellung deutlich. 

Phase 3:  Anschließend leitet der Moderator /die Moderatorin 
eine etwa 15-minütige Diskussion.

Für das Publikum besteht in der zweiten Hälfte der 3. Phase 
die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Wer Fragen stellen 
möchte, begibt sich dazu auf den „Heißen Stuhl“, stellt seine 
Frage und macht dabei auch deutlich, an wen die Frage in ers-
ter Linie gerichtet ist.

Autorentexte
Vermittlungsvorrang: Er besagt, dass die Vermittlung der ALG-II-Empfänger in eine Arbeitsstelle einen Vorrang vor einer beruf-
lichen Aus- oder Weiterbildung hat.

 M14  HARTZ-IV-FERNSEHEN

© Gerhard Mester
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ARBEITSMÄRKTE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

DIE ARBEITSMÄRKTE  
VON DEUTSCHLAND UND  
FRANKREICH IM VERGLEICH
WERNER EICHHORST

Deutschland und Frankreich sind die beiden von der Bevölkerung und Wirtschaftsleistung her bedeutendsten Länder 
in der Europäischen Union. Beide Länder weisen im internationalen und im europäischen Vergleich von Wirtschafts-
modellen und Sozialstaaten auch grundsätzlich viele Ähnlichkeiten auf. So verfügen sowohl Deutschland als auch 
Frankreich über stark ausgebaute soziale Sicherungssysteme in der Tradition der Bismarck‘schen Sozialversiche-
rung und sind gleichzeitig sogenannte koordinierte Marktwirtschaften mit einer starken Stellung von Staat und So-
zialpartnerschaft gegenüber dem Markt. Damit verkörpern Deutschland und Frankreich eine Verbindung von Markt-
mechanismen mit umfangreichen Sozialstaaten und sozialpartnerschaftlicher Gestaltung im Sinne einer sozialen 
Marktwirtschaft oder eines „rheinischen Kapitalismus“ (Albert, 1992) – im Gegensatz zum liberalen Modell (siehe 
theoretische Vorüberlegungen). Damit gehören sie grundsätzlich dem gleichen Typus an. Ein genauerer Blick zeigt 
dennoch erhebliche Unterschiede in der Struktur von Wirtschaft und Beschäftigung sowie in der Funktionsweise der 
Arbeitsmärkte und den jeweils prägenden Institutionen. Aufgabe dieses Beitrags ist es, die Entwicklung der Arbeits-
märkte in Frankreich und Deutschland sowie die wesentlichen institutionellen Regelungen, welche die Beschäfti-
gung beeinflussen, vergleichend darzustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Reformen, welche das ins-
titutionelle Gefüge in den letzten Jahren in beiden Ländern verändert haben. Dabei sollen gerade die Grenzen 
zwischen verschiedenen Teilarbeitsmärkten in den Blick genommen werden, die in Kontinentaleuropa aufgrund der 
Geltung unterschiedlicher Regeln über die letzten Jahrzehnte für eine „Dualisierung“ gesorgt haben. (Palier/Thelen, 
2010; Eichhorst/Marx, 2012).

Abb. 1 Protest gegen das Unternehmen Goodyear, Paris 04.02.2016 © picture alliance / CITYPRESS 24 | Korbi/CITYPRESS24
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THEORETISCHE  
VORÜBERLEGUNGEN 

Arbeitsmarkt und Sozialstaat hängen eng 
zusammen. Die Ausgestaltung der Sozial-
politik im Sinne von Leistungen der Sozi-
alversicherung und der Mindestsiche-
rung, aktiver Arbeitsmarktpolitik, aber 
auch der Art der Finanzierung, beein-
flusst das Geschehen auf dem Arbeits-
markt ebenso stark wie etwa arbeits-
rechtliche Regulierungen  zu befristeten 
und unbefristeten Arbeitsverträgen, die 
Ausgestaltung von Mindestlöhnen, indus-
trielle Beziehungen und Tarifverhandlun-
gen oder das Ausbildungssystem. 

In der Analyse wird dabei oft – ausge-
hend von betrieblichen Reaktionen auf 
konjunkturelle Schwankungen und struk-
turellen Wandel – zwischen verschiede-
nen Formen der Flexibilität unterschie-
den. Als extern-numerische Flexibilität 
wird dabei der Aufbau oder Abbau von Ar-
beitsplätzen verstanden, welcher vor al-
lem von der Regulierung des gesetzlichen 
oder betrieblich vereinbarten Kündi-
gungsschutzes, befristeter Arbeitsver-
hältnisse oder der Arbeitskräfteüberlas-
sung, also der Leih- oder Zeitarbeit, 
beeinflusst wird. Intern-numerisch ist 
hingegen die Veränderung der Arbeits-
zeiten, welche im Wesentlichen von ge-
setzlichen, tariflichen und betrieblichen 
Regeln abhängig ist, aber auch beispiels-
weise von arbeitsmarktpolitischen Ins-
trumenten wie der Kurzarbeit unterstützt 
wird und damit Entlassungen vermeiden 
kann. Intern-funktionale Flexibilität 
meint die Möglichkeit, Beschäftigte im 
Zuge einer betrieblichen Reorganisation 
für andere Aufgaben einsetzen zu kön-
nen. Dies wiederum hat viel mit der Art 
der betrieblichen Weiterbildung zu tun. 
Extern-funktional flexibel sind Anpas-
sungen dann, wenn Arbeitskräfte auf-
grund ihrer Ausbildung leicht auf dem Ar-
beitsmarkt in andere Betriebe und ggf. 
auch Berufe wechseln können, was vom 
Ausbildungssystem, aber auch von Wei-
terbildungs- und Umschulungsmöglich-
keiten im Verlauf des Erwerbslebens ab-
hängt. Schließlich wird Lohnflexibilität 
durch gesetzliche Mindestlöhne, Tarifver-
träge oder betriebliche Vereinbarungen 
bestimmt. Diese verschiedenen Mecha-
nismen beeinflussen das Geschehen in 
den Betrieben und damit auf dem gesam-
ten Arbeitsmarkt. Sie bringen bestimmte 

Beschäftigungsstrukturen hervor und be-
einflussen beispielsweise die Nutzung 
von sogenannten Normalarbeitsverhält-
nissen, also unbefristeter Vollzeitarbeit, 
im Gegensatz zu den verschiedenen For-
men der ‚atypischen Beschäftigung‘, also 
Erwerbsformen mit befristeter Dauer, ver-
minderten oder stark variablen Arbeits-
zeiten, (solo-)selbstständigen Tätigkeiten, 
oder auch gering entlohnter Beschäfti-
gung. 

Variationen im institutionellen Gefüge 
und in den Beschäftigungsmustern las-
sen sich in Deutschland im Vergleich 
über die Zeit, aber auch zwischen Regio-
nen und Wirtschaftszweigen beobachten. 
Je nach Region dominieren unterschied-
liche Wirtschaftssektoren, während die 
Verbreitung von Tarifverträgen nach Sek-
toren, aber auch im Vergleich zwischen 
Ost- und Westdeutschland stark variiert 
und generell über die Zeit zurückgegan-
gen ist (Oberfichtner/Schnabel, 2019). 

Auch internationale Vergleiche spielen 
eine große Rolle in der sozialwissen-
schaftlichen und ökonomischen For-
schung zur Entwicklung von Marktwirt-
schaften und Sozialstaaten. Die 
Unterschiede zwischen Ländern etwa im 
Hinblick auf Beschäftigungsstrukturen 
oder Erwerbsformen lassen sich dabei auf 
historisch gewachsene Unterschiede 
beim Regelwerk zurückführen, das die 
Funktionsweise von Wirtschaft, Arbeits-
markt und Sozialpolitik beeinflusst. Dabei 
sind Kombinationen von Markt und Staat, 
also von kapitalistisch organisierten Öko-
nomien und staatlichen Interventionen 
in Gestalt von Regeln für die Arbeits-
märkte und die Sozialpolitik für alle ent-
wickelten westlichen Demokratien prä-
gend. Allerdings zeigen sich im 
Ländervergleich bei genauerer Betrach-
tung deutliche Unterschiede und im Zeit-
verlauf sich verändernde Wechselbezie-
hungen zwischen Markt und Staat. Dies 
zeigt sich in der Rolle des Staates und 
von Verbänden, etwa der Sozialpartner, in 
der Gestaltung von Regeln für den Ar-
beitsmarkt im Zuge von Tarifvereinba-
rungen oder betrieblicher Mitbestim-
mung, in der Steuerung des Ausbildungs-
systems oder in der Ausgestaltung der 
sozialen Sicherung sowie der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik. Hierbei bestehen in je-
dem Land und in jedem Typus von Markt-

wirtschaft bzw. Sozialstaat jeweils 
komplexe institutionelle Gefüge mit ho-
her Stabilität und starker Pfadabhängig-
keit bei Veränderungen. Trotz allgemei-
ner Trends wie Globalisierung oder 
Digitalisierung sowie Schocks wie die Fi-
nanzkrise 2008/09 oder die COVID-
19-Pandemie, die über die Länder hinweg 
ähnlich wirkten, lässt sich deshalb keine 
allgemeine Konvergenz der Modelle be-
obachten, sondern es zeigen sich viel-
mehr unterschiedliche, für die jeweiligen 
Systeme typische Reaktionen und Anpas-
sungspfade. 

Bereits seit mehreren Jahrzehnten hat 
sich die sozialwissenschaftliche For-
schung um eine Gruppierung von Län-
dern anhand von Typologien des Wirt-
schaftssystems und der jeweiligen 
Sozialstaaten bemüht. Eine der bekann-
testen Typologien von Marktwirtschaften 
stellt der Ansatz der „Varieties of Capita-
lism“ von Peter Hall und David Soskice 
(2001) dar. Die beiden Autoren stellen den 
Gegensatz zwischen liberalem Kapitalis-
mus angelsächsischer Prägung und koor-
dinierten Marktwirtschaften kontinental-
europäischer und nordischer Art heraus, 
wobei sie vor allem auf das jeweils unter-
schiedliche Umfeld für die Unternehmen 
eingehen. Deutschland und die USA kön-
nen dabei als jeweils sehr typische Ver-
treter des jeweiligen Modells und damit 
als klare Gegenpole verstanden werden. 
Jedoch lassen sich innerhalb des Clus-
ters koordinierter Marktwirtschaften er-
hebliche Unterschiede beobachten. Dies 
gilt nicht nur für die großen Unterschie-
de zwischen Nord-, Kontinental- und 
Südeuropa sowie Asien (Amable, 2003), 
sondern auch für Differenzen zwischen 
den recht ähnlichen Modellen des rheini-
schen Kapitalismus in Deutschland und 
Frankreich, wie dies Michel Albert bereits 
herausgearbeitet hat (1992). 

Die prominenteste Typologie von Sozial-
staaten geht auf Gøsta Esping-Andersen 
(1990) zurück (Vgl. Abbildung 4, S. 18 in 
diesem Heft), der drei wesentliche Muster 
der Sozialpolitik unterscheidet: das sozi-
aldemokratische Modell der skandinavi-
schen Staaten (Schweden, Dänemark), 
das liberale Modell der angelsächsischen 
Länder (USA, Vereinigtes Königreich) und 
das konservative Modell Kontinentaleu-
ropas (Frankreich, Deutschland, Öster-

„Die Ausgestaltung  
der Sozialpolitik […]  

beeinflusst das Geschehen 
auf dem Arbeitsmarkt 
ebenso stark wie etwa  

arbeitsrechtliche  
Regulierungen.”

numerisch funktional

extern - Kündigungsschutz
- befristete Arbeitsverhältnisse
- Zeitarbeit

-  Wechsel in andere Betriebe/Berufe

intern -  Veränderung der Arbeitszeit
- Kurzarbeit

-  Qualifikation/Umschulung und 
Aufgabenwechsel innerhalb des 
Unternehmens

Lohnflexibilität

ABB. 2:  ARTEN DER FLEXIBILITÄT AUF ARBEITSMÄRKTEN UND IHRE  
AUSPRÄGUNGEN

© eigene Darstellung
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reich). Direkte Verbindungen zwischen 
diesen verschiedenen Typologien von 
Marktwirtschaft und Sozialstaat wurden 
lange vernachlässigt oder nur in Teilen 
explizit hergestellt (siehe etwa Schröder, 
2009). Interessant ist hier aber beispiels-
weise der Beitrag von Margarita Estevez-
Abe, Torben Iversen und David Soskice 
(2001), welche anhand vergleichender 
Analysen zeigen, dass ein stärkerer Kün-
digungsschutz, vergleichsweise großzü-
gige Absicherung in der Arbeitslosenver-
sicherung und Lohnstandards wichtige 
Rahmenbedingungen für das Funktionie-
ren von spezifischer beruflicher Ausbil-
dung und entsprechend anspruchsvollen 
betrieblichen Produktionsmodellen sind. 
Erst  wenn das Risiko eines Arbeitsplatz-
verlustes durch arbeitsrechtlichen Be-
standsschutz verringert wird, Löhne be-
stimmte Standards nicht unterlaufen und 
im Falle der Arbeitslosigkeit für einen be-
stimmten Zeitraum mit einer statussi-
chernden Transferleistung gerechnet 
werden kann, die es erlaubt, eine der Qua-
lifikation angemessene Beschäftigung zu 
suchen, ist das Risiko einer stärkeren be-
ruflichen Festlegung für Erwerbsperso-
nen vertretbar. Im Gegensatz dazu setzt 
ein liberal ausgestalteter Arbeitsmarkt 
mit geringem Kündigungsschutz und kar-
geren Transferleistungen starke Anreize, 

in Wissen zu investieren, das zwischen 
Betrieben und Berufen übertragbar ist,  da 
häufigere Wechsel erforderlich sind und 
während der Arbeitslosigkeit nicht lange 
auf ein passendes Arbeitsangebot mit an-
gemessener Entlohnung gewartet werden 
kann. 

ENTWICKLUNG DER  
BESCHÄFTIGUNG UND DES 
LOHNNIVEAUS IN 
DEUTSCHLAND UND 
FRANKREICH
Ein erster Blick richtet sich bei diesem 
Vergleich auf die Entwicklung der Be-
schäftigung insgesamt, gemessen am 
Anteil der Personen im erwerbsfähigen 
Alter von 15 bis 65 Jahren, die einer be-
zahlten Arbeit nachgehen, sowie der Ar-
beitslosenquote. Hier fällt zunächst ein 
wesentlich günstigerer und dynamische-
rer Verlauf in Deutschland auf. Die Ar-
beitslosenquote (Abbildung 3) ist in 
Deutschland seit Mitte der 2000er Jahre 
deutlich gesunken, während sie in Frank-
reich mit gewissen Schwankungen auf 
einem auch im weiteren europäischen 
Vergleich recht hohen Niveau verharrte 

(siehe auch Ashkenazy, 2018). Gleichzeitig 
wuchs in Deutschland der Anteil der Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter, die einer 
Beschäftigung nachgehen, ausgehend von 
einem vergleichbaren Ausgangsniveau 
um mehr als zehn Prozentpunkte, wäh-
rend in Frankreich auch das Beschäfti-

gungsniveau annähernd konstant niedrig 
blieb. Vor diesem Hintergrund erscheint 
der französische Arbeitsmarkt in einer 
deutlich schwierigeren Verfassung zu sein 
als der deutsche. Woran kann das liegen? 

Unterhalb der Ebene der Gesamtbeschäf-
tigung ist die Bedeutung einzelner Wirt-
schaftszweige ein wichtiger Faktor, um 
die Entwicklung am Arbeitsmarkt besser 
verstehen zu können. Dabei ist zunächst 
auffällig, dass Deutschland auch im 21. 

Jahrhundert sowohl 2010 als auch 2020 
nach Angaben von Eurostat (lfsa_egan2, 
abgerufen am 1.2.22) mit konstant knapp 
20 Prozent immer noch einen im Ver-
gleich zu anderen Volkswirtschaften Eu-
ropas recht großen Beschäftigungsanteil 
in der Industrie aufweist, während die Rol-
le der Industrie als Arbeitgeber in Frank-

reich im selben Zeitraum von 13 auf 11 Pro-
zent zurückgegangen ist. Die export- 
orientierte Industrie ist im institutionellen 
und politischen Gefüge nach wie vor die 
Kernbranche des deutschen Beschäfti-
gungssystems, selbst wenn formal etwa 
drei Viertel der Beschäftigten auch hierzu-
lande mittlerweile dem Dienstleistungs-
sektor zugeordnet werden können, die je-
doch auch teilweise Zulieferungen an die 
Industrie erbringen. Während also in 
Deutschland die Dichte an Industriear-
beitsplätzen, etwa in der Automobil- und 
Zulieferindustrie, in der Chemie und im 
Maschinen- und Anlagenbau, besonders 
hoch ist und sich auf bestimmte Regionen 
wie etwa auch Baden-Württemberg kon-
zentriert, fällt in Frankreich die wesent-
lich stärkere Bedeutung des öffentlichen 
Sektors, früher auch staatlich kontrollier-
ter Unternehmen, ins Gewicht.

Die starke der Stellung der deutschen In-
dustrie hat einerseits viel mit der Spezia-
lisierung auf international stark nach-
gefragte und qualitativ anspruchsvolle 
Exportgüter zu tun, andererseits aber auch 
mit der seit den 1990er Jahren gewachse-
nen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, 
das insgesamt wirtschaftlich sehr stark 
von der fortschreitenden Integration Eu-
ropas und der Globalisierung profitieren 
konnte. Dabei kommt der über lange Zeit 
durchgehaltenen, im internationalen Kon-
text bemerkenswert starken Lohnzurück-
haltung eine wichtige Rolle zu (siehe Ab-
bildung 4). Die Lohn stückkosten waren in 
Deutschland lange Zeit, bis Anfang der 
2010er Jahre, im Vergleich zu Frankreich 
und der Eurozone nur wenig gestiegen, da-
mit konnte auch die Wettbewerbsposition 
der deutschen Exportindustrie stark ver-
bessert werden. Die Lohnzurückhaltung 
kann als bewusste Strategie der Sozial-
partner, auch der Gewerkschaften, in der 
Industrie verstanden werden. Moderate 

„Hinsichtlich der Beschäf-
tigung erscheint der fran-
zösische Arbeitsmarkt in 

einer deutlich schwierige-
ren Verfassung zu sein als 

der deutsche.”

„Erst ein stärkerer Kündigungsschutz, vergleichsweise  
großzügige Absicherung in der Arbeitslosenversicherung 
und Lohnstandards [machen] das Risiko einer stärkeren 
beruflichen Festlegung für Erwerbspersonen vertretbar.”
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ABB. 3:  BESCHÄFTIGUNGS- UND ARBEITSLOSENQUOTEN 2003-2020
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Lohnzuwächse galten als Mittel, um ange-
sichts der globalen Einbettung die Be-
schäftigungssicherheit im industriellen 
Sektor in Deutschland zu erhöhen (Dust-
mann et al., 2014). 

Gleichzeitig ist jedoch in Deutschland 
mehr als in Frankreich im gleichen Zeit-
raum, vor allem in den 2000er Jahren, ein 
immer größer werdender Anteil von nied-
rig entlohnter Arbeit zu beobachten gewe-
sen, getrieben vor allem vom Wachstum 
der Beschäftigung im privaten Dienstleis-
tungssektor (Dustmann et al., 2014). So er-
gab sich eine über längere Zeit beobacht-
bare Divergenz zwischen beiden Ländern 

bei der Größe des Niedriglohnsektors, be-
zogen auf Bruttostundenlöhne von Voll-
zeitbeschäftigten unterhalb von zwei Drit-
teln des Medianlohns, und bei der 
Lohnspreizung (Abbildung 5), welche hier 
als Abstand zwischen niedrigen (erstes 
Dezil, D1) und hohen (neuntes Dezil, D9) 
Bruttostundenlöhnen, ebenfalls bezogen 
auf Vollzeitarbeit, gemessen werden kann. 
Dieser Indikator drückt aus, wie viel mehr 
Beschäftigte aus dem 9. Dezil relativ zu 
den untersten 10 Prozent in Vollzeit pro 
Stunde brutto verdienen. 

Die Lohnspreizung, also die Spannweite 
zwischen niedrigen und höheren Löhnen, 

war in Frankreich lange Zeit deutlich ge-
ringer ausgeprägt als in den meisten an-
deren europäischen Ländern, während in 
Deutschland die Lohnspreizung und da-
mit der Anteil gering entlohnter Beschäf-
tigungsverhältnisse über die Zeit deutlich 
angestiegen ist und erst in den letzten 
Jahren angesichts verstärkter Eindäm-
mungsbemühungen und von wachsen-
den Arbeitskräfteengpässen wieder rück-
läufig war. 

Diese gegensätzliche Entwicklung lässt 
sich vor allem mit der lange etablierten 
Existenz des gesetzlichen Mindestlohnes 
(SMIC) in Frankreich erklären, der relativ 
zum mittleren Bruttostundenlohn (d.h. 
Medianlohn) auch einen der höchsten in 
Europa verkörperte, während Deutsch-
land bis 2015 gar keinen gesetzlichen 
Mindestlohn besaß. Zum anderen werden 
in Frankreich traditionell Tarifverträge 
für allgemein verbindlich erklärt, so dass 
trotz der geringen Organisationsdichte 
der Gewerkschaften ein sehr hoher Abde-
ckungsgrad mit tarifvertraglichen Lohn-
standards erreicht wird. In Deutschland 
sind allgemeinverbindliche Tarifverträge  
über Löhne hingegen die absolute Aus-
nahme. Das verstärkte Wachstum der Be-
schäftigung in privaten Dienstleistungen 
in Deutschland vollzog sich dabei zeit-
weise in verschiedenen Formen flexibler 
oder „atypischer“ Beschäftigung, die oft 
nicht tariflich gebunden ist. Angesichts 
langfristig sinkender Organisationsgrade 
bei den Gewerkschaften und Arbeitgeber-
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ABB. 4:  NOMINALE LOHNSTÜCKKOSTEN JE GEARBEITETER STUNDE, 
               1995-2020 (2010 = 100)

„Gleichzeitig ist jedoch in 
Deutschland mehr als in 
Frankreich […] ein immer 
größer werdender Anteil 
von niedrig entlohnter  
Arbeit zu beobachten  

gewesen.”

Deutschland Frankreich

2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Anteil der Beschäftigten mit 
niedrigen Bruttostundenlöhnen 
(weniger als 2/3 des Medians) in %

18,9 19,4 17,6 (2019) 5,8 7,2 (2014) 7,7 (2018)

Lohnspreizung zwischen hohen und 
niedrigen Löhnen (D9/D1)

3,33 3,52 3,28 (2019) 2,81 2,81 (2014) 2,86 (2018)

Mindestlohn in % des Medianlohnes n.v. 48 51 62 62 61

Tarifvertragliche Abdeckung in % der 
Beschäftigten 

59,8 56,8 54,0 (2018) 98,0 98,0 98,0 (2018)

Gewerkschaftlicher 
Organisationsgrad in %  
der Beschäftigten

18,9 17,6 16,3 10,8 10,8 (2016) n.v.

Quellen: OECD Statistics (incidence of low pay; decile ratios of gross earnings; minimium wages; collective bargaining coverage; trade union density), 
http://www.stats.oecd.org (abgerufen am 01.02.2022).

ABB. 5:  NIEDRIGLOHN, LOHNSPREIZUNG, MINDESTLOHN, TARIFLICHE ABDECKUNG, GEWERKSCHAFTLICHER  
ORGANISATIONSGRAD
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verbänden ist damit die tarifvertragliche 
Abdeckung in Deutschland wesentlich 
geringer und lückenhafter, solange nicht 
mit dem Instrument eines allgemeinen 
Mindestlohnes oder mit für allgemein 
verbindlich erklärten sektoralen Tariflöh-
nen eingegriffen wird. Besonders gering 
ist die tarifvertragliche Durchdringung in 
kleineren Unternehmen und gerade im 
Dienstleistungssektor.

Die starke Stellung des Staates bei der Re-
gulierung von Löhnen im Zuge des staat-
lichen Mindestlohnes und der Allgemein-
verbindlichkeit von Lohntarifen bremste 
in Frankreich über lange Zeit die Sprei-
zung von Löhnen angesichts noch deut-
lich geringerer gewerkschaftlicher Orga-
nisation als in Deutschland, wie 
Abbildung 5 zeigt. Die aus dem ver-
gleichsweise hohen Mindestlohn in 
Frankreich resultierenden höheren Kos-
ten für die Arbeitgeber für einfachere Ar-
beit werden dabei durch eine Verminde-
rung der Arbeitgeberbeiträge für gering 
entlohnte Beschäftigte zum Teil aus 
staatlichen Mitteln getragen, also öffent-
lich mitfinanziert. In Deutschland ist der 
Einfluss des Staates auf die Lohnunter-
grenzen jedoch in den letzten Jahren 
ebenfalls gewachsen, was sich in der 
stärkeren Verbreitung von Branchenmin-
destlöhnen und der Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohnes ausdrückt. 
Eine wie im Koalitionsvertrag im Herbst 
2021 angekündigte außerordentliche An-
hebung des Mindestlohnes in Deutsch-
land auf 12 EUR würde auch der stärker 
politisierten Logik von Mindestlohnände-
rungen in Frankreich entsprechen und 
den deutschen Mindestlohn auf ein ver-
gleichbares Niveau heben. Damit würde 
sich die Gestaltung des Mindestlohnes in 
Deutschland über die Zeit dem französi-
schen Modell weiter annähern. 

Es lässt sich also sagen, dass die Schwä-
che der Sozialpartner gerade in den Nied-
riglohnbranchen im Zeitablauf in 
Deutschland zu einer stärkeren staatli-
chen Einflussnahme auf die Lohnbildung 
geführt hat. Hingegen sind die Bereiche 
mit hoher tariflicher Abdeckung und Mit-
bestimmung weiterhin von sektoral und 
betrieblich geprägten Verhandlungslö-
sungen geprägt. In Frankreich hingegen 

ist der Einfluss der Politik auf die Regeln 
von Entlohnung und Arbeitszeit traditio-
nell stärker. Die Rolle der organisatorisch 
schwachen und fragmentierten Gewerk-
schaften wird durch die Allgemeinver-
bindlichkeit der Tarifverträge in Frank-
reich einerseits unterstützt, andererseits 
aber auch von der Organisation neuer 
Mitglieder abgekoppelt. Auf der anderen 
Seite wurden Anstrengungen unternom-
men, die Sozialpartner auch in Frank-
reich, hierin durchaus dem Modell 
Deutschland folgend, stärker für die Aus-
handlung von Löhnen, Arbeitszeiten und 
Arbeitsbedingungen generell zu motivie-
ren, um eine größere Flexibilität auch der 
betrieblichen Gestaltung zu erreichen. 
Dies zeigt sich etwa anhand der stärkeren 
Einbindung der Sozialpartner in die Ge-
staltung flexibler Arbeitszeiten anstelle 
der generellen und gesetzlich vorgesehen 
35-Stunden-Woche in Frankreich (Caune/
Theodoropoulou, 2018).

ERWERBSFORMEN
Die Lohnungleichheit ist eine wesentliche 
Dimension des Geschehens am Arbeits-
markt, eine andere ist die Verbreitung der 
verschiedenen Erwerbsformen. Gerade in 
kontinentaleuropäischen Ländern haben 
im Zuge des Übergangs zu einer vom 
Dienstleistungssektor dominierten Wirt-
schaft und einer Liberalisierung von Ar-
beitsverhältnissen, die vom sogenannten 

Normalarbeitsverhältnis der unbefriste-
ten Beschäftigung in Vollzeit abweichen, 
sogenannte atypische Beschäftigungsfor-
men an Bedeutung gewonnen. Ein beson-
ders wichtiger Teilbereich betrifft die be-

fristeten Arbeitsverträge, deren Nutzung 
seit den 1980er Jahren in mehreren 
Schritten erleichtert worden ist, während 
der Kündigungsschutz von unbefristeten 
Verträgen kaum angegriffen wurde. Diese 
große Stabilität gilt seit den letzten Refor-
men in Deutschland Anfang der 2000er 
Jahre weiterhin, während Frankreich in 
kleineren Schritten die vormals strikten 
und komplexen Regeln vereinfacht hat 
und auch in dieser Hinsicht Verhand-
lungslösungen anstellen von strikten 
Vorgaben stärker bevorzugt (Eichhorst/
Marx, 2021; Caune/Theodoropoulou, 2018). 

Dabei zeigt sich, dass befristete Arbeits-
verträge in Frankreich im Durchschnitt 
wesentlich seltener als in Deutschland in 
eine unbefristete Beschäftigung überge-
hen (Abbildung 7). Während in Deutsch-
land befristete Arbeitsverhältnisse außer-
halb des öffentlichen Sektors in der Regel 
entweder Ausbildungsverhältnisse sind 
oder als verlängerte Probezeiten für aka-
demisch ausgebildete Berufseinsteigerin-
nen und Berufseinsteiger genutzt werden, 
greifen Arbeitgeber in Frankreich in viel 
stärkerem Maße auf kurzzeitige, oft nur 
wenige Tage dauernde befristete Verträge 
als flexibles Beschäftigungsinstrument 
zurück, ohne eine Entfristung anzustre-
ben; vielmehr kommt es zu wiederholten 
kurzzeitigen Befristungen, oft beim sel-
ben Arbeitgeber (Ashkenazy, 2018). Damit 
ist die Spaltung des französischen Ar-

beitsmarktes zu Lasten von befristet Be-
schäftigten, vor allem für jüngere Er-
werbstätige und Berufseinsteiger, we- 
sentlich gravierender als in Deutschland 
und vielen anderen europäischen Län-

 INFORMATION 

Allgemeinverbindlichkeit
Ausdehnung der Gültigkeit eines Ta-
rifvertrags auch für bis dahin tarif-
ungebundene Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, sofern dies im 
öffentlichen Interesse liegt. 
Die Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung (Abk. AVE) erlässt der Bundes-
minister für Arbeit und Soziales.
Quelle: Duden Wirtschaft von A bis Z, 
in: bpb.de

© Thomas Plaßmann

ABB. 6:  NIEDRIGLOHN

„Damit ist die Spaltung des französischen Arbeitsmarktes 
zu Lasten von befristet Beschäftigten, vor allem für jüngere 

Erwerbstätige und Berufseinsteiger, wesentlich  
gravierender als in Deutschland”



Heft 83 | 2022 63

dern. Dies trifft auch die über die Zeit ge-
wachsene Gruppe von Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen. Die Gründe 
für diese Situation sind vielfältig. Digita-
le Möglichkeiten kurzfristiger vertragli-
cher Regelungen tragen dazu bei (Ashke-
nazy, 2018). Weiterhin besteht ein großer 
Unterschied zwischen vergleichsweise 
striktem Kündigungsschutz und den re-
lativ lockeren Regeln für befristete Be-
schäftigung (Eichhorst/Marx, 2021). Auch 
wenn über die Zeit der arbeitsrechtliche 
Bestandsschutz in Frankreich durch ver-
schiedene Reformen zugunsten von Ab-
findungen vermindert worden ist und die 
befristete Beschäftigung für Arbeitgeber 
verteuert wurde, hat sich das stark seg-
mentierte Beschäftigungsmodell vieler 
französischer Betriebe kaum verändert. 
Hinzu kommt neben der Möglichkeit, 
auch bei kurzzeitiger Beschäftigung Ar-
beitslosengeld zu erhalten (Eichhorst/
Marx, 2020), ein großes Gewicht zeitlich 
befristeter und öffentlich subventionier-
ter Arbeitsverträge in Frankreich, die 
zwar einen ersten Einstieg in den Ar-
beitsmarkt fördern, jedoch ihrerseits für 
eine höhere Befristungsquote bei mäßi-
gen Übernahmechancen sorgen. Ein wei-
terer wichtiger Grund für die schwierige 
Lage der befristet Beschäftigten in Frank-
reich liegt darin, dass befristete Arbeits-
verträge dort wesentlich seltener im Sin-
ne von betrieblichen Ausbildungsver  -
hältnissen ausgestaltet und genutzt wer-
den. Gerade die duale Ausbildung auf der 
Grundlage eines befristeten Vertrags mit 
einem Ausbildungsbetrieb sorgt in 
Deutschland für über die Zeit konstant 
gute Übernahmechancen in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse. Dazu findet sich in 
Frankreich keine Entsprechung. Damit 
einher geht in Frankreich eine wesent-
lich schwierigere Situation jüngerer Men-
schen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen 
möchten und oft nur kurzzeitig beschäf-

tigt werden und dann von Vertrag zu Ver-
trag wechseln oder wiederholt zeitweise 
arbeitslos werden (Askenazy 2018). Dies 
drückt sich nicht zuletzt auch in einer 
historisch stets höheren Jugendarbeits-
losigkeit als in Deutschland aus (Cahuc et 
al., 2013). Abbildung 8 unten zeigt dabei 
das Verhältnis der Jugendlichen ohne Ar-
beit, Aus- oder Weiterbildung an allen 
jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 
Jahren. Damit geht auch eine problema-
tische Situation von jüngeren Migrantin-
nen und Migranten in Frankreich einher. 
Zuletzt waren auch „micro-entrepreneu-
re“ als Solo-Selbstständige mit geringen 
Einkommen und ohne vollständige sozi-
ale Absicherung in Frankreich als weite-
re Form atypischer Beschäftigung stärker 
vertreten (Askenazy, 2018). 

ERWERBSTÄTIGKEIT VON 
FRAUEN UND ÄLTEREN
Hingegen ist der Zugang von Frauen und 
Müttern zur Erwerbstätigkeit in Frank-
reich leichter, während die Zugangsprob-
leme für Frauen in Deutschland eher grö-
ßer sind, gerade was Vollzeittätigkeiten 
und Lohnrückstände angeht. Während in 
Frankreich 2018 nach Angaben von Euro-
stat (Gender Statistics) erwerbstätige 
Männer im Schnitt 12 Stunden mehr ar-
beiteten als erwerbstätige Frauen, betrug 
diese Differenz in Deutschland 30 Stun-
den. Damit ging auch ein größerer (nicht 
um Merkmale der Person oder Tätigkeit 
bereinigter) Lohnrückstand der Frauen 
von 19,2 Prozent in Deutschland im Ver-
gleich zu Frankreich mit 16,5 Prozent 
(2019) einher. Dies kann zum Teil damit 
erklärt werden, dass Frauen in Deutsch-
land weitaus häufiger in Teilzeit oder ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
tätig sind. Insgesamt ist Frankreich bes-
ser auf eine substantielle Erwerbstätig-
keit von Frauen und Mütter ausgerichtet. 

Das hat auch zu einer langfristig höheren 
Geburtenrate in Frankreich beigetragen, 
welche im EU-Vergleich (nach Eurostat, 
2019) mit fast 1,9 (verglichen mit knapp 1,6 
in Deutschland) an der Spitze liegt. Dies 
hängt vor allem mit dem schon seit lan-
gem bestehenden Angebot an Kinderbe-
treuung und Ganztagsschulen zusam-
men, wo (West-)Deutschland erst in den 
letzten Jahren merkliche Fortschritte er-
reicht hat. Auch fehlt in Frankreich ein 
Gegenstück zur geringfügigen Beschäfti-
gung im Zuge der Minijobs, welche in 
Deutschland vor allem Zweitverdienerin-
nen in Beschäftigungsverhältnissen mit 
geringen Stundenzahlen und Verdiensten 
halten. 

Vielmehr hat Frankreich darüber hinaus 
im europäischen Kontext recht früh be-
reits seit den 1990er Jahren die Förde-
rung von haushaltsnahen Dienstleistun-
gen wie kleineren Reparaturen, Garten- 
arbeit, Gebäudereinigung, Nachhilfe oder 
Betreuung vorangetrieben, um dieses tra-
ditionell von Schwarzarbeit geprägte Be-
schäftigungsfeld für reguläre Arbeit zu 
erschließen. Dies erfolgt in Frankreich 
über ein Gutscheinmodell, welches durch 
steuerliche Vergünstigungen sowie Zu-
schüsse von Arbeitgebern, Kommunen 
oder Trägern von Sozialleistungen unter-
stützt wird. Damit konnte in Frankreich 
ein formaler Markt für haushaltsnahe 
Dienstleistungen entwickelt werden. Dies 

stellt auch für die geplante Förderung 
haushaltsnaher Dienstleistungen in 
Deutschland ein potenziell interessantes 
Modell dar. Bislang war in Deutschland 
das Segment der haushaltsnahen Dienst-
leistungen weitgehend der Schattenwirt-
schaft überlassen worden, wenngleich 
die steuerliche Absetzbarkeit von Dienst-
leistungen im privaten Haushalt und die 
erleichterte Anmeldung im Zuge des 
Haushaltsscheckverfahrens  Schritte in 
diese Richtung darstellen. Eine weiter ge-
hende Reform in diesem Feld steht in 
Deutschland jedoch auch auf der Agenda 
und dürfte von den französischen Erfah-
rungen beeinflusst sein. 

Anteil befristet 2010 2015 2020

Anteil befristet Beschäftigter an allen Beschäftigen, 15-24 Jahre

Deutschland 56,7 53,4 44,6

Frankreich 56,2 57,5 54,6

davon in Ausbildung

Deutschland 70,1 69,2 64,6

Frankreich 33,1 34,4 38,3

Anteil befristet Beschäftigter an allen Beschäftigten, 15-64 Jahre 

Deutschland 14,4 13,1 10,7

Frankreich 15,4 16,1 15,2

Übergang von befristeter in unbefristete Beschäftigung, 3-Jahres-Mittelwert

Deutschland 38,2 29,1 31,8 (2019)

Frankreich 11,8 10,0 19,3

ABB. 7:  BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG NACH ALTERSGRUPPEN, GRÜNDEN 
UND ÜBERGANGSCHANCEN

Quelle: Eurostat (lfsa_etgar und tepsr_wc230, abgerufen am 1.2.22).

 INFORMATION 

Das Haushaltsscheckverfahren ist 
ein vereinfachtes Meldeverfahren 
für Beschäftigte in Privathaushalten, 
deren Einkommen die 450-Euro-
Grenze nicht übersteigt.

"Insgesamt ist  
Frankreich besser auf  

eine substantielle  
Erwerbstätigkeit von  

Frauen und Mütter  
ausgerichtet."
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Neben der Erwerbstätigkeit der Frauen ist 
auch die Erwerbstätigkeit im späteren Le-
bensverlauf in beiden Ländern über die 
letzten Jahre gestiegen, allerdings war 
diese Entwicklung in Deutschland ausge-
prägter, so dass insgesamt mehr Personen 
zwischen 55 und 64 Jahren noch im Ar-
beitsmarkt aktiv sind, wie Abbildung 8 
zeigt. Dies kann mit der Rücknahme von 
Frühverrentungsmöglichkeiten zu einem 
früheren Zeitpunkt als in Frankreich er-
klärt werden, wobei auch in Frankreich 
mittlerweile Schritte in diese Richtung 
vollzogen wurden (Ashkenazy, 2018). Auf-
grund der höheren Frauenerwerbstätigkeit 
und der höchsten Geburtenrate ist aber die 
demographische Alterung selbst bei höhe-
rer Lebenserwartung in Frankreich etwas 
weniger dramatisch. Allerdings bestehen, 
wie beschrieben, gravierende Hürden 
beim Zugang zu Ausbildung und beim 
Übergang von Ausbildung in den Beruf. 

REFORMPOLITIK
Beide Länder haben im europäischen Ver-
gleich stark ausgebaute Sozialsysteme 
und damit Kapazitäten zur Umverteilung 
von Markteinkommen über das Steuer- 
und Transfersystem (Dolls/Peichl, 2019). 
Im kontinentaleuropäischen Modell domi-
nierte jedoch lange eine eher ‚passive‘ 
Ausrichtung auf Transferleistungen bis 
hin zur Frühverrentung. Angesichts der 
Spaltung des Arbeitsmarktes und des im 
internationalen Vergleich nur moderaten 
Beschäftigungsniveaus in beiden Ländern 
führte dies zu einem gravierenden Prob-
lem des Langzeitbezugs von Sozialleistun-
gen auch von Personen im erwerbsfähigen 
Alter. Dem wurde zunächst in Deutschland 
vor allem mit den auf Aktivierung – und 
Liberalisierung des Arbeitsmarktes – aus-
gerichteten Hartz-Reformen begegnet, 
welche einem Anstieg der Beschäftigung 
vorausgingen. Ähnliche Reformen zur 
Überwindung der Langzeitarbeitslosigkeit 
und zur Beschleunigung des (Wieder-)Ein-
tritts in den Arbeitsmarkt wurden in 
Frankreich in mehreren Stufen, aber erst 

später eingeleitet (Ashkenazy, 2018; Cau-
ne/Theodoropoulou, 2018) Wichtig war 
hierbei etwa die Einführung der neuen 
Form der Mindestsicherung RSA zum Jahr 
2009. Dabei wuchs, ähnlich wie in 
Deutschland, der Einfluss des Staates auf 
Arbeitslosenversicherung und Arbeits-
marktpolitik zulasten des institutionellen 
Einflusses der Sozialpartner (Eichhorst/
Marx, 2020).

Abschließend lässt sich eine im europäi-
schen Vergleich ähnliche Reaktion auf die 
COVID-19 Pandemie festhalten. Wie viele 
Länder haben auch Deutschland und 
Frankreich ab März 2020 mit Hilfe von 
Kurzarbeit versucht, Arbeitsverhältnisse 
zu stabilisieren und einen sprunghaften 
Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 
Dabei waren in Frankreich zeitweise ein 
größerer Teil der Beschäftigten in Kurzar-
beit als in Deutschland, im Gegensatz zum 
Einsatz der Kurzarbeit in der Finanzkrise 
2008/09. Weitere Hilfen sollten vor allem 
die Unternehmen sowie jene Erwerbstäti-
ge unterstützen, die nicht auf Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung zurückgrei-
fen konnten wie etwa Selbstständige. Im 
Gegensatz zu der insgesamt begrenzten 
Unterstützung von Betrieben im Hinblick 
auf die Fortsetzung von dualen Ausbil-

dungsverträgen in Deutschland sah sich 
jedoch die französische Regierung genö-
tigt, einen speziellen Plan zur Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit umzuset-
zen, womit sie auf die in Krisen besonders 
schwierige Situation jüngerer Menschen 
beim Zugang zu Ausbildung und Arbeit in 
Frankreich reagierte (Eichhorst/Marx/Rin-
ne, 2020; Cahuc, 2020). 

FAZIT
Zusammenfassend erscheint der franzö-
sische Arbeitsmarkt insgesamt weniger 
aufnahmefähig als der deutsche, was sich 
in niedrigerer Erwerbstätigkeit und höhe-
rer Arbeitslosigkeit ausdrückt. Auch ist 
der Arbeitsmarkt in Frankreich wesentlich 
stärker zwischen befristet und unbefristet 
Beschäftigten gespalten. Das ist gerade für 
jüngere Menschen problematisch, da rei-
bungslose Übergänge aus Schule bzw. 
Hochschule in dauerhafte Arbeitsverhält-
nisse wesentlich seltener sind als in 
Deutschland. Andere Formen der Un-
gleichheit innerhalb des Arbeitsmarktes 
sind jedoch in Frankreich weniger stark 
ausgeprägt, was sich etwa in bis dato we-
niger großer Lohnspreizung sowie einer 
besseren Erwerbsintegration von Frauen 
ausdrückt. 

ABB. 8:  ERWERBSTÄTIGKEIT VON FRAUEN, JUGENDARBEITSLOSIGKEIT,  
RENTENEINTRITT

Quellen: Eurostat: Frauen und Ältere: LFSI_EMP_A; Jugendliche: edat_lfse_20 (abgerufen am 1.2.22)
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Zusatzmaterialien 
finden Sie auf Moodle  
(Info siehe Umschlag)

IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT  
(Dr. Inan Yesilgül)

BILDUNGSPLANBEZUG  
GEMEINSCHAFTSKUNDE  
(LEISTUNGSFACH)
Beschäftigungspolitik
(1)  die Entwicklung des Arbeitsmarkts 

mithilfe von Material analysieren
(3)  individuelle, gesellschaftliche und 

volkswirtschaftliche Folgen von Ar-
beitslosigkeit erläutern

(5)  Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
in Deutschland (Reallöhne und Niedrig-
lohnsektor) sowie die Entwicklung der 
Lohnstückkosten im europäischen Ver-
gleich mithilfe von Material analysieren

(7)  Maßnahmen zur Regulierung des Ar-
beitsmarkts bewerten (zum Beispiel 
Kündigungsschutz, Mindestlohn, 
Kurzarbeitergeld)

(9)  Maßnahmen der Beschäftigungspoli-
tik auf nationaler oder europäischer 
Ebene bewerten

BILDUNGSPLANBEZUG WIRT-
SCHAFT (LEISTUNGSFACH)
Arbeitsmärkte
(6)  Folgen der Arbeitslosigkeit für Staat 

und Gesellschaft erläutern und einen 
hohen Beschäftigungsstand als wirt-

schaftspolitische Zielsetzung begrün-
den

(7)  staatliche Rahmenbedingungen (Ta-
rifautonomie, Arbeitsrecht und Trans-
ferleistungen) und Ausgestaltungen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt dar-
stellen (zum Beispiel Zeitarbeit, Nied-
riglohnsektor, Mindestlöhne)

(9)  Folgen des freien Personenverkehrs 
auf dem EU-Arbeitsmarkt erörtern

(10)  den Arbeitsmarkt (Struktur, staatliche 
Regulierung) eines ausgewählten 
Landes beschreiben und mit dem 
deutschen Arbeitsmarkt vergleichen

AUFGABEN ZUM BASISTEXT
1.  Erklären Sie auch unter Berücksichti-

gung von Abbildung 4 (S. 61) die Rolle 
des Industriesektors für die Beschäfti-
gung in Deutschland. 

2.  Stellen Sie dar, warum der Anteil niedrig 
entlohnter Arbeit in Deutschland größer 
ist als in Frankreich.

3.  Vergleichen Sie die Situation jüngerer 
Menschen auf den Arbeitsmärkten 
Deutschlands und Frankreichs.

4.  Erklären Sie die höhere Jugendarbeits-
losigkeit in Frankreich.

5.  Erläutern Sie den Einsatz befristeter Ar-
beitsverträge in Deutschland und Frank-
reich.

6.  Erörtern Sie Vor- und Nachteile befriste-
ter Arbeitsverträge für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber.

7.  Vergleichen Sie die Situation von Frau-
en und Müttern auf beiden Arbeitsmärk-
ten.

AUFGABEN ZUM MATERIALTEIL
I.  FRAUEN AUF DEN ARBEITS-

MÄRKTEN: WIE GUT SIND FAMI-
LIE UND BERUF IN FRANKREICH 
UND DEUTSCHLAND VEREINBAR?

1. Analysieren Sie die Tabellen M 1 und M 2. 
2.  Vergleichen Sie anhand von M 3 und M 4 

sowie des Teilkapitels „Erwerbstätigkeit 
von Frauen und Älteren“ des Basistextes, 
welche Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
Frankreich und Deutschland herrschen. 
Beziehen Sie in diesen Vergleich auch 
die Ergebnisse aus der Aufgabe 1 mit ein.
Zusatzmaterial 1 (Differenzierung): Ein 
Raster für den Vergleich findet man auf 
Moodle. 
Zusatzmaterial 2: „Wieso gibt es Raben-
mütter nur in Deutsch-
land?“, ARTE Karambolage, 
https://www.youtube.com/
watch?v=3dX28InAm1Q  
(18.02.2022)

3.  Beurteilen Sie die Situation von Frauen/
Müttern auf den Arbeitsmärkten in 
Frankreich und Deutschland anhand der 
Kriterien Gerechtigkeit und 
Freiheit.
Zusatzmaterial 3: Job oder 
Kind? Die Story, WDR Doku 
https://www.youtube.com/
watch?v=BgoYp3VBc6M
Stellen Sie die in der Dokumentation ge-
zeigten Ursachen für die Herausforde-
rungen von Müttern dar.

4.  Überprüfen Sie die Aussage der Karika-
tur M 5 anhand der bisher gewonnenen 

Erkenntnisse.
5.  Jutta Allmendinger (M 4) schlägt für 

die bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf eine 32-Stunden Woche für 
alle Erwerbstätigen vor (Vgl. auch den 
Beitrag von Eva Fleischer in diesem 
Heft). Bewerten Sie diese Maßnahme. 
Einen Lösungshinweis findet man auf 
Moodle.

6.  Gruppenarbeit: Sie sind eine Experten-
kommission, die für die Bundesregie-
rung Vorschläge für die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie 
eine höhere Vollzeiterwerbstätigkeit 
für Mütter erarbeiten soll.

  Sammeln Sie per Placemat-Methode 
Ideen in Ihrer Gruppe. Wählen Sie 
dann vier bis sechs Maßnahmen aus 
und unterscheiden Sie diese nochmal 
danach, ob sie kurzfristig (innerhalb  
12 Monate), mittelfristig (12-36 Monate) 
oder langfristig (ab 36 Monate) Wir-
kung zeigen werden. Präsentieren Sie 
Ihre Ergebnisse dann im Anschluss.  

II.  ARBEITEN ÜBER GRENZEN 
HINWEG?

1.  Charakterisieren Sie die grenzüber-
schreitenden Arbeitsmärkte am Ober-
rhein anhand von M 6 und M 7.
Zusatzaufgabe: Vergleichen Sie die vier 
am Oberrhein vertretenen Regionen 
mithilfe eines Rasters, das Sie auf 
Moodle finden. Benutzen Sie dabei die 
Daten aus der Broschüre „Oberrhein 
2020, Zahlen und Fakten“, S. 11-13,  

https://www.statistik-bw.de/
Service/Veroeff/Quer-
schnittsver!F6ffentlichun-
gen/900320001.pdf

2.  Stellen Sie rechtliche, verkehrstechni-
sche, sozialpolitische und politische 
Bedingungen dar, die für das Funktio-
nieren eines grenzüberschreitende Ar-
beitsmarktes Voraussetzung sind.

3.  Erläutern Sie die Gründe, warum deut-
sche Unternehmen im Elsass Fach-
kräfte gewinnen wollen (M 8).

4.  Erörtern Sie Vor- und Nachteile des 
grenzüberschreitenden Arbeitsmark-
tes am Oberrhein aus Perspektive der 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der 
Volkswirtschaften der beteiligten Län-
der.

3.  Wie werden Arbeitssuchende  
abgesichert?

1. a)  Arbeiten Sie aus M 9 Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zwischen der 
sozialen Sicherung in Frankreich und 
Deutschland heraus.

b)  Erläutern Sie, in welchen Bereichen 
die französischen bzw. die deutschen 
Regelungen „strenger“ oder „großzügi-
ger“ sind. 

c)  Vergleichen Sie mit Hilfe von M 10 die 
Regelungen Frankreichs und 
Deutschlands mit denen anderer eu-
ropäischer Länder. 

2.  Erörtern Sie ausgehend von M 11 die 
Forderung, eine europäische Arbeits-
losenversicherung einzuführen.

https://www.youtube.com/watch?v=3dX28InAm1Q
https://www.youtube.com/watch?v=BgoYp3VBc6M
https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Querschnittsver!F6ffentlichungen/900320001.pdf


M
A

T
ER

IA
LIEN

67Heft 83 | 2022

MATERIALIEN

 M2   ANTEIL DER KINDER IN KINDERBETREUUNGS- 
EINRICHTUNGEN NACH ALTER (2020)

 M3   „ES WIRD EIN MUTTERKULT BETRIEBEN", TINA GROLL IM INTERVIEW MIT DER AUTORIN 
ANNIKA JOERE, ZEIT ONLINE, 20.04.2015

Anteil Teilzeitbeschäftigung von Frauen nach Anzahl  
der Kinder 2020

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder

Frankreich 24,2 28,8 39,2

Deutschland 57,4 71,8 75,3 

Anzahl der  
wöchentlichen  
Betreuungsstunden

1 bis 29 Stunden

weniger als 3 
Jahre

3 Jahre bis 
schulpflichtiges

Mindestalter

Schulpflichtiges 
Mindestalter bis

12 Jahre

Deutschland 6,0 17,6 61,1

Frankreich 20,7 30,3 27,2

Anzahl der  
wöchentlichen  
Betreuungsstunden

30 Stunden und mehr

Deutschland 10,4 30 35,2

Frankreich 36,5 66,7 58,4

Vollzeit- und Teilzeitquote von erwerbstätigen Frauen 2019

Vollzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung

Frankreich 82,4 17,6

Deutschland 34,2 77,8

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung

Lesehilfe: 6 % aller Kinder unter 3 Jahren werden in Deutschland 1 bis 29 
Stunden wöchentlich in einer Kinderbetreuungseinrichtung betreut. In 
Frankreich sind es im gleichen Fall 20,7 %.

ZEIT ONLINE: Frau Joeres, Sie sagen, 
wenn Sie nicht nach Frankreich ausge-
wandert wären, hätten Sie in Deutsch-
land keine zwei Kinder bekommen. Wa-
rum? 

Annika Joeres: Weil in Deutschland der 
Druck für Mütter so groß ist. In Deutsch-
land wird oft noch erwartet, dass sich 
Frauen für ihre Kinder aufgeben. In 
Frankreich sind die Familien entspann-
ter. Hier ist Kindererziehung auch Sache 
des Staates. 

ZEIT ONLINE: Wer als Mutter berufstä-
tig ist, hat doch auch in Deutschland 
noch ein anderes Leben neben der Fami-
lie. 

Joeres: Aber die meisten Frauen reiben 
sich zwischen Beruf und Familie auf. Nur 
die wenigsten kommen noch dazu, ihre 
Hobbys und Freundschaften zu pflegen. 
Das Betreuungssystem ist nicht flächen-
deckend ausgebaut, die Kitaöffnungszei-
ten entsprechen häufig nicht den Ar-
beitszeiten, die Eltern abdecken müssen. 
Meist müssen Mütter eine Odyssee hin-
ter sich bringen, um einen Betreuungs-
platz zu finden. Sie erfahren erst im letz-
ten Moment, ob es klappt – damit sind sie 
für den Arbeitgeber nicht verlässlich 
planbar. Viele erleben im Job ein Down-
grading nach der Elternzeit, andere be-
kommen keine interessanten Projekte 
mehr, wenn sie Teilzeit arbeiten. Frauen 
sind auf halben Stellen dann finanziell 
stark abhängig von ihrem Partner. Und 
dazu kommt noch der Anspruch, dass 

eine Mutter letztlich 24 Stunden am Tag 
um ihre Kinder kreisen muss. 

ZEIT ONLINE: Sie haben ein Buch dar-
über geschrieben, wieso französische El-
tern gelassener durchs Leben gehen kön-
nen und sagen, dass Deutschland von 
seinem Nachbarland lernen kann? 

Joeres: Zum einen gibt es die 35-Stun-
den-Woche. Das sind fünf Stunden weni-
ger als in Deutschland. Und Zeit ist für 
Familien eine kostbare Währung. Zum 
anderen hat Frankreich eine flächende-
ckende Kinderbetreuung. Plätze für un-
ter Dreijährige gibt es bis auf wenige Re-
gionen einfach und ausreichend, 
entweder in einer Kita oder bei einer Ta-
gesmutter, die dafür anständig bezahlt 
wird. Und nur einkommensstarke Fami-
lien müssen geringfügig für die Betreu-
ung der unter Dreijährigen zuzahlen. Ab 
drei Jahren gehen die Kinder in den kos-
tenlosen Kindergarten, später besuchen 
sie die Ganztagsschule. In der Regel sind 
die Kinder von 7.30 Uhr bis 19 Uhr be-
treut. Und sie sind gut betreut. Denn in 
den Kitas arbeiten studierte Erzieherin-
nen, die wie Lehrer bezahlt werden. Dazu 
gibt es immer eine Kinderkranken-
schwester. Die Franzosen vertrauen auf 
dieses System. Es gibt keine Debatten 
dar über, dass es für Kinder schädlich 
wäre, nicht von der eigenen Mutter be-
treut zu werden. Das alles führt dazu, 
dass die meisten Französinnen etwa ein 
halbes Jahr nach der Entbindung wieder 
im Job sind. 

ZEIT ONLINE: Aber es gibt kein Eltern-
geldjahr. 

Joeres: Das stimmt, darum beneiden 
uns die Franzosen. Aber sie staunen dar-
über, dass Deutschland bei der Kinderbe-
treuung so rückschrittlich ist, dass viele 
Kitas am frühen Nachmittag schließen. 
Oder dass die Deutschen überhaupt so 
skeptisch darüber sind, wenn der Staat 
die Kindererziehung mitübernimmt. Die 
französischen Eltern haben alle selbst Ki-
tas besucht oder waren bei einer Tages-
mutter. Und es hat ihnen nicht gescha-
det. 

ZEIT ONLINE: Die Deutschen sind aus 
historischen Gründen zu Recht skeptisch 
gegenüber staatlicher Kindererziehung. 

Joeres: Aber Familie allein als Privat-
angelegenheit zu begreifen bei einem 
gleichzeitig schlecht ausgebauten Be-
treuungssystem und einer Familienpoli-
tik, die auf eine hohe weibliche Erwerbs-
beteiligung abzielt, führt letztlich dazu, 
dass sich die Frauen aufreiben. […]

© https://www.zeit.de/karriere/2015-04/
familie-beruf-frankreich-muetter 
(18.02.2022)

 M1   TEILZEITBESCHÄFTIGUNG VON  
FRAUEN IM VERGLEICH

https://www.zeit.de/karriere/2015-04/familie-beruf-frankreich-muetter
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 M4   SOZIOLOGIN JUTTA ALLMENDINGER: „ICH GALT ALS RABENMUTTER",  INTERVIEW VON 
BERNHARD JUNGINGER, AUGSBURGER ALLGEMEINE, 01.02.2021

 M5   FRAUEN AM BALL

AA: Bei vielen Männern gab es einen Auf-
schrei: Durch Homeoffice und bei geschlos-
senen Betreuungseinrichtungen kümmer-
ten sie sich zumindest gefühlt so viel um 
Kinder und Haushalt, wie nie zuvor…

Allmendinger: Ja, da hieß es: "Von wegen 
Rabenväter – wir sind doch mit unseren 
Kindern auf dem Spielplatz." Diese Reakti-
on hat mich wenig gestört; das ist ja genau 
die Verhaltensänderung hin zu mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit, die ich fordere. 
Aber ob das ein Aufbruch ist zu wirklich 
gleicher Verteilung von bezahlter und un-
bezahlter Arbeit, bezweifle ich doch sehr. 
Im Vergleich zu anderen Ländern wie 
Frankreich und Skandinavien ist bei uns 
sehr spät erst darüber diskutiert worden, 
was die Pandemie für die Situation von 
Frauen und Kindern bedeutet. Traditionel-
le Rollenmuster halten sich bei uns hartnä-
ckig.

AA: Was sind denn die grundlegenden 
Ursachen für die Hartnäckigkeit dieser 
Rollenmuster?

Allmendinger: Das liegt an Strukturen 
und an Kulturen. Es gibt im Vergleich zu 
anderen Ländern und im Vergleich zu der 
damaligen DDR sehr viele Anreize für Frau-
en, von einer Vollzeiterwerbstätigkeit in 
Teilzeit zurückzugehen, wenn sie Kinder 
bekommen. Das hat mit der Schulversor-
gung zu tun, die oft nur Halbtagsunterricht 
bietet. Und es liegt an den nach wie vor gro-
ßen Schwierigkeiten, für Kinder unter drei 
Jahren eine verlässliche Betreuung zu be-
kommen.

AA: Welche Rolle spielt das Steuerrecht?
Allmendinger: Die steuerlichen Anreize 

sind falsch gesetzt. Berufstätigkeit rechnet 
sich für Frauen oft einfach nicht. Deshalb 
maximieren diese Frauen das Hier und 
Heute und überlegen nicht, was in zehn 
Jahren ist. Ehegattensplitting und kosten-
lose Mitversicherung sind neben der unzu-
reichenden Bereitstellung öffentlicher In-
frastruktur für Kinder das Hauptproblem. […]

AA: Ist Ihr Ideal die dauerhafte Vollzeit-
Berufstätigkeit für beide Partner? Unter den 
Bedingungen der verdichteten Arbeitswelt 

bleibt da kaum Zeit für ein erfülltes Fami-
lienleben. Gerade wenn beide Partner Kar-
riere machen…

Allmendinger: Nein, genau dagegen wen-
de ich mich. Das Problem ist ja bei uns, dass 
es eben gar keinen öffentlichen Diskurs 
dar über gibt, was eigentlich unsere Zielvor-
stellung sein sollte. Nach Jahrzehnten, in 
denen Frauen sich den Erwerbsverläufen 
von Männern angepasst haben, also immer 
mehr arbeiten, sehe ich jetzt die Zeit ge-
kommen, dass Männer sich den Lebensver-
läufen von Frauen anpassen. Wir müssen 
zu einer durchschnittlichen 32-Stundenwo-
che für beide kommen. Das Arbeitsvolumen 
von Frauen würde damit leicht erhöht, das 
von Männern etwas abgesenkt. Dann wür-
den sich auch die Löhne angleichen, weil es 
für Arbeitgeber keinen Grund mehr gäbe, 
Männer zu bevorzugen, weil sie besser und 
länger verfügbar sind. Über solche Modelle 
brauchen wir jetzt eine echte Diskussion.

AA: Was könnte die Politik kurzfristig 
tun?

Allmendinger: Was wir brauchen, ist der 
Abbau der steuerlichen Begünstigung der 
klassischen Versorgerehe. An ihre Stelle 
müssen wir ein Familiensplitting setzen, 
das sich an Kindern ausrichtet.[…]

AA: Wie haben Sie selbst als Mutter und 
erfolgreiche Wissenschaftlerin den Spagat 
zwischen Familie und Beruf hinbekommen?

Allmendinger: Diesen Spagat habe ich 
gemeistert, da ich glücklicherweise das 
Geld hatte, um eine private Kinderbetreu-
ung zu organisieren. Und ich habe ihn ge-
meistert, weil ich den Vorteil hatte, über sie-
ben Jahre in einer anderen Kultur zu leben, 
in den USA, wo ich gesehen habe, dass mei-
ne Professorinnen auch als frische Mütter 
im Vorlesungssaal standen und unterrich-
teten. Das waren Vorbilder, die mir zeigten: 
Mutterschaft und Wissenschaft schließen 
sich nicht aus. Deshalb hatte ich auch nicht 
mit den negativen, geradezu krassen Reak-
tionen meines Umfelds in Deutschland ge-
rechnet, als ich zwei Wochen nach der Ent-
bindung wieder angefangen habe zu 
unterrichten. Ich galt als "Rabenmutter". Mit 

meiner tatsächlichen Situation hatte das 
nichts zu tun: Mein Kind war bestens ver-
sorgt und mir ging es blendend.

AA: Die Kosten für Kinderbetreuung sind 
manchmal so hoch, dass allein dafür ein 
hoher Teil der Monatseinkünfte draufgeht. 
Bei der Pflege von Angehörigen ist es ähn-
lich. Oft ist dann zu hören, dass es für die 
Familie finanziell sinnvoller ist, wenn Frau-
en diese Aufgaben selbst erledigen…

Allmendinger: Das ist genau der Punkt. 
Und das führt dann schnell dazu, dass Paa-
re, die sich am Anfang ein gleichberechtig-
tes Lebensmodell wünschen, ihre Ideale 
aufgeben. Viele Frauen bereuen es mit An-
fang 50, dass sie nicht wenigstens noch ein 
Stück weit ihrem Beruf nachgegangen sind. 
Dann sind die Kinder aus dem Haus, sie fal-
len in ein Loch. Mein Buch heißt nicht um-
sonst "Es geht nur gemeinsam". Wir müs-
sen als ganze Gesellschaft Pflöcke setzen, 
damit die Menschen befähigt werden, die-
se Ideale, die sie haben, zu leben. Ich sehe 
bei den Parteien da eine große Bereitschaft, 
etwas zu ändern. Wie genau diese Ände-
rungen aussehen sollen, darüber gehen die 
Meinungen noch auseinander. […]

Zur Person: Jutta Allmendinger, geboren 
1956 in Mannheim, ist eine der führenden 
Soziologinnen in Deutschland und leitet 
das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-
alforschung.
© https://www.augsburger-allgemeine.de/
politik/Interview-Soziologin-Jutta-Allmen-
dinger-Ich-galt-als-Rabenmutter-
id59007326.html (18.01.2022)

Hinweis: Das Konzept des Ehegattensplit-
tings sowie der Vorschlag eines Familien-
splittings werden in diesen beiden Videos 
kurz dargestellt: https://www.
bpb.de/themen/familie/famili-
enpolitik/191946/infofilm-ehe-
gattensplitting/ (18.02.2022)
https://www.youtube.com/
watch?v=65na-cKzrMU 
(18.02.2022)

© Jürgen Tomicek

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Interview-Soziologin-Jutta-Allmen-dinger-Ich-galt-als-Rabenmutter-id59007326.html
https://www.bpb.de/themen/familie/famili-enpolitik/191946/infofilm-ehe-gattensplitting/
https://www.youtube.com/watch?v=65na-cKzrMU
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 M6   GRENZGÄNGER 2018 (VERÄNDERUNG 2008 – 2018)

SÜDPFALZ

NORDWESTSCHWEIZ
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Im Jahr 2018 verfügte die Oberrheinregi-
on über 3,2 Mio. Erwerbstätige (am Ar-
beitsort). 97 000 Arbeitskräfte pendelten 
innerhalb des Oberrheingebietes in das 
benachbarte Ausland. Darunter kamen 
allein 61 % aus dem Elsass und 38 % aus 
Baden. Gegenüber 2008 hat die Zahl der 
grenzüberschreitenden Berufspendler 
um 12 % zugenommen.

© Deutsch-Schweizerische Oberrhein-
konferenz: Oberrhein – Zahlen und Fak-
ten 2020, https://www.statistik-bw.de/
Service/Veroeff/Querschnitts-
ver!F6ffentlichungen/900320001.bs 
(18.02.2022)

 M7   MARC BROS DE PUECHREDON: ARBEITSMARKT AM OBERRHEIN – HERAUSFORDERUNGEN, 
POTENZIALE, CHANCEN, REGIO BASILIENSIS, 28.01.2022

Bei BAK Economics analysieren wir 
nicht nur den grenzüberschreitenden 
Arbeitsmarkt, wir leben ihn auch täglich: 
Etwa ein Fünftel unserer Mitarbeitenden 
pendelt täglich aus den angrenzenden 
Ländern. Damit wissen wir, wie wichtig 
der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt 
für die Wirtschaft in der Oberrheinregi-
on und damit auch für unseren Standort 
ist. 

Die trinationale Oberrheinregion ver-
fügt über einen Arbeitsmarkt, der auf-
grund seiner geografischen Lage viele 
Besonderheiten mit sich bringt und eine 
Schlüsselbedeutung für die Region hat. 
Ohne den grenzüberschreitenden Ar-
beitsmarkt würden die notwendigen 
Fachkräfte vor allem in der Schweiz, 
aber auch in Baden und der Südpfalz feh-
len, mit den entsprechenden negativen 
wirtschaftlichen Konsequenzen. Derzeit 

pendeln etwa 100.000 Personen im Ober-
rheingebiet über eine Grenze zur Arbeit. 
Die meisten davon aus dem Elsass und 
Baden in die Nordwestschweiz (70.000), 
wo sie vor allem in den Branchen Che-
mie & Pharma, Elektronik und den wis-
sensintensiven Dienstleistungen tätig 
sind. Mehr als 23.000 Menschen fahren 
vom Elsass in die deutschen Gebiete des 
Oberrheins zur Arbeit. Die Grenzgänger-
ströme sind vor allem in die Schweiz seit 
der Einführung der Personenfreizügig-
keit um ein Drittel gewachsen. Die Be-
schäftigung hat im letzten Jahrzehnt in 
allen Regionen deutlich zugenommen – 
sehr stark in Baden und der Südpfalz, be-
sonders hoch im Gesundheitssektor, den 
wissensintensiven Dienstleistungen und 
dem IKT Sektor. Neben dem Beschäfti-
gungswachstum bestätigt auch eine 
konstant sinkende Arbeitslosenquote die 

positive Entwicklung in der Region. Die-
se ist nur 2020 aufgrund der Coronakri-
se leicht angestiegen. Gleichzeitig sind 
in der Nordwestschweiz und Baden etwa 
13.000 Stellen unbesetzt. Der Fachkräf-
temangel ist eine der grossen Herausfor-
derungen am Oberrhein. Viele der gebur-
tenstarken Jahrgänge gehen bald in 
Rente, was man auch am tendenziell 
steigenden Alter der Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger feststellen kann. Die-
ses Problem gilt es anzupacken. 

Marc Bros de Puechredon ist Vorsit-
zender der Geschäftsleitung der BAK 
Economics AG und Mitglied der Begleit-
gruppe der Regio Basiliensis

© https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/
arbeitsmarkt-am-oberrhein-herausforde-
rungen-potenziale-chancen/ (18.02.2022)

https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Querschnittsver!F6ffentlichungen/900320001.bs
https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/arbeitsmarkt-am-oberrhein-herausforderungen-potenziale-chancen/
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 M9   VERGLEICHENDE ANALYSE NATIONALER ARBEITSLOSENVERSICHERUNGEN,  IZA RESEARCH
REPORT NO. 100

 M8   THOMAS WAGNER: GRENZÜBERSCHREITENDE BERUFSAUSBILDUNG - 
THEORIE IN FRANKREICH, PRAXIS IN DEUTSCHLAND, DEUTSCHLANDFUNK, 09.05.2019 

„Ich heiße Yannik Predieri, ich habe eine 
Ausbildung gemacht bei der Evonik hier in 
Rheinfelden. Und ich habe meine Ausbil-
dung erfolgreich als Industriemechaniker 
abgeschlossen.“ Und es hat was Besonde-
res mit der Ausbildung auf sich: „Also ich 
wohne in Frankreich, in St. Louis. Ich war 
auch in Frankreich in der Schule, in St. 
Louis. Und ich habe hier in Deutschland 
den praktischen Teil der Ausbildung ge-
macht.“

Damit gehört Yannik Predieri zu den Ab-
solventen eines Ausbildungsprojektes, das 
die IHK Hochrhein-Bodensee im deutsch-
französischen Grenzgebiet bereits im Jahr 
2013 auf den Weg gebracht hat. „Seitdem 
haben wir die Möglichkeit, dass wir die 
klassische Lehre splitten: Die Berufsschu-
le kann im Heimatland besucht werden. 
Und der praktische Teil der Ausbildung er-
folgt in deutschen Betrieben“, erklärt IHK-
Ausbildungsberater Rainer Reisgies – und 
kommt auch auf die Gründe zu sprechen, 
die zu dem deutsch-französischen Ausbil-
dungsprojekt führten: „Wir haben im Elsass 
eine absolut hohe Jugendarbeitslosigkeit. 

Und in Deutschland haben wir zunehmend 
einen Fachkräftemangel in verschiedenen 
Berufen. Das waren für uns zwei Antreiber, 
dass wir dieses Projekt gestartet haben.“ […] 
Mit einer kleinen Zusatzqualifikation be-
kommen die Teilnehmer aus Frankreich 
den regulären, in Deutschland anerkann-
ten Berufsabschluss – und werden, so die 
Erfahrung, häufig gleich nach der Ausbil-
dung von den deutschen Unternehmen 
weiterbeschäftigt. Beispiel: Evonik Rhein-
felden. Auf die Frage, wie viele der franzö-
sischen Auszubildenden nach der Lehre im 
Betrieb übernommen wurden, antwortet 
Ausbildungsleiter Thomas Pietrek:

„Alle, die wollten. Also wir hatten jetzt ei-
nen, der möchte die Schule weitermachen. 
Er hätte aber auch bei uns weiterarbeiten 
können.“ Auf diesem Weg zu Personal zu 
kommen, ist denn auch für Thomas Pietrek 
ein ganz wichtiger Aspekt des Projektes: 
„Unser Fachkräftemangel schlägt an allen 
Ecken zu, und zwar mit brachialer Gewalt. 
Und wir müssen uns da neue Wege auftun. 
Und Frankreich ist einer davon. Davon bin 
ich überzeugt.“

Bleibt die Frage, ob der Fachkräfteman-
gel dadurch nicht einfach in die französi-
sche Nachbarschaft hinüber verlagert wird 
– eine Gefahr, die Rainer Reisgies von der
IHK Bodensee-Hochrhein so nicht erken-
nen mag:

„Im Gegenteil, die Franzosen selber tre-
ten bei uns dafür ein, dass ihre Kinder die 
Chancen wahrnehmen. Im Moment ist der 
Arbeitsmarkt nun mal so, dass bei uns die 
Chancen vorhanden sind und die offenen 
Stellen in Frankreich nicht so stark. Also 
wenn einige zu uns rüberkommen, dann 
sind beide Seiten glücklich.“

© https://www.deutschlandfunk.de/gren-
zueberschreitende-berufsausbildung-
theorie-in-100.html (12.04.2022)

Informationen zu einer grenzüberschrei-
tenden Jobbörse im Elsass finden Sie hier:
https://www.baden.fm/nach-
richten/elsass-wirbt-bei-men-
schen-auf-jobsuche-fuer-
grenzueberschreitendes-ar-
beiten-776686/ (12.04.2022).

Deutschland Frankreich

Arbeitslosenversicherung Wer hat Anspruch?
Personen, die in den 30 Monaten vor Arbeitslosmeldung 
mindestens 12 Monate versicherungspflichtig beschäf-
tigt waren.

Höhe des Arbeitslosengelds?
60 % des durchschnittlichen Nettolohns der vergange-
nen 12 Monate (67 % bei ein oder mehreren Kindern); Bei-
tragsbemessungsgrenze West 6.800 €, Ost 6.450 €.

Bezugsdauer?
Für unter 50-Jährige maximal 12 Monate (Voraussetzung: 
mindestens 24 Monate versicherungspflichtig beschäf-
tigt)
Für über 50-Jährige steigt die Bezugsdauer in Stufen bis 
maximal 48 Monate.

Wer hat Anspruch?
Personen, die in den 24 Monaten (bis 2020 waren es 28 Monate) 
vor Arbeitslosmeldung mindestens 6 Monate (vor 2020 waren 
es noch 4 Monate) versicherungspflichtig beschäftigt waren.

Höhe des Arbeitslosengelds? 
Mindestens 40% des durchschnittlichen Bruttotageslohns der 
vergangenen 12 Monate plus 12 € pro Tag. Der Satz kann bis auf 
75 % des Bruttotageslohns steigen (Beitragsbemessungsgrenze 
13.712 €)

Bezugsdauer? Staffelung anhand versicherungspflichtiger Be-
schäftigung. Prinzipiell: Die Bezugsdauer richtet sich nach der 
Dauer der Beitragszahlungen. Maximale Bezugsdauer für unter 
50-Jährige 24 Monate. Für über 55-Jährige maximal 36 Monate.

Arbeitslosenhilfe Seit 2005 gestrichen. Wer hat Anspruch?
Arbeitssuchende, die ihr Recht auf Arbeitslosengeld ausge-
schöpft haben und zusätzlich in den letzten 10 Jahren min-
destens 5 Jahre beitragspflichtig beschäftigt waren.

Höhe der Hilfe?
Minimum 503 €, maximal 1183 € monatlich (1.860 € bei Paa-
ren). Kombinierbar mit Wohngeld und weiteren Familien-
leistungen. Anhand der Bedürftigkeit wird Betrag ermittelt.

Grundsicherung Wer hat Anspruch?
Alle hilfsbedürftigen Personen. Unterschieden wird zwi-
schen erwerbsfähigen Personen (Arbeitslosengeld 2, 
„Hartz IV“) und nicht erwerbsfähigen Personen (Sozialhil-
fe).

Höhe der Grundsicherung?
449 € für Alleinstehende, 889 € für Paare. Für jedes Kind 
mind. 285 € zusätzlich. Kosten der Unterkunft, Heizung 
und Mehrbedarfe werden ebenfalls übernommen.

Bezugsdauer? Keine Begrenzung, es handelt sich um 
ein Mindesteinkommen.

Wer hat Anspruch?
Alle Bedürftigen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosenver-
sicherungsleistungen oder Arbeitslosenhilfe haben, weil sie 
bspw. nie gearbeitet haben oder nicht arbeiten können. 

Höhe der Grundsicherung? 564 € für Alleinstehende, 725 € 
für Alleinerziehende, 814 € für Paare. Für jedes Kind mind. 
225 € zusätzlich. Kombinierbar mit Wohngeld und weiteren 
Familienleistungen.

Bezugsdauer?
Keine Begrenzung, es handelt sich um ein Mindesteinkommen.

© IZA-Studie Nr. 100: Vergleichende Analyse nationaler Arbeitslosenversicherungen, 2020, https://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_100.pdf 
(18.02.2022), eigene Zusammenstellung

https://www.deutschlandfunk.de/grenzueberschreitende-berufsausbildung-theorie-in-100.html
https://www.baden.fm/nachrichten/elsass-wirbt-bei-menschen-auf-jobsuche-fuer-grenzueberschreitendes-arbeiten-776686/
https://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_100.pdf
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 M10   ARBEITSLOSENVERSICHERUNG IM INTERNATIONALEN VERGLEICH, BUNDESZENTRALE  
FÜR POLITISCHE BILDUNG

https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/315305/arbeitslosenversicherung/#node-content-title-7 (18.02.2022)

 M11   EUROPÄISCHE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG, DIW GLOSSAR

Mit einer Europäischen Arbeitslosen-
versicherung könnte ein Stabilisie-
rungsmechanismus geschaffen werden, 
der asymmetrische konjunkturelle Ent-
wicklungen in den Mitgliedsländern 
dämpfen könnte. Im Rahmen einer sol-
chen Versicherung würden die Beschäf-
tigten in den teilnehmenden Staaten ei-
nen Teil ihres Lohns als Beiträge in eine 
gemeinsame Versicherung einzahlen 
und im Fall von Arbeitslosigkeit Kom-
pensationszahlungen erhalten, die zeit-
lich begrenzt sind und sich nach dem 
Verdienst vor der Arbeitslosigkeit rich-
ten. Die Bezugsdauer kann dabei so fest-
gelegt werden, dass nur kurzfristige – 
konjunkturbedingte – Arbeitslosigkeit 
erfasst wird; sie könnte also zum Bei-
spiel auf ein Jahr begrenzt werden. Den 
Einzelstaaten bliebe es vorbehalten, 

eine über dieses Basisniveau hinausge-
hende Absicherung anzubieten, die aus 
nationalen Beiträgen oder Steuern fi-
nanziert wird.

Durch eine solche Europäische Ar-
beitslosenversicherung würden Länder, 
die eine konjunkturelle Schwächephase 
durchlaufen, in der Summe höhere Aus-
zahlungen erhalten, während Länder, die 
sich in einem zyklischen Hoch befinden, 
insgesamt höhere Beiträge zu leisten 
hätten. Auf diese Weise würde den boo-
menden Ländern Kaufkraft entzogen 
und die Gefahr einer Überhitzung gemin-
dert, während den konjunkturell schwä-
cheren Volkswirtschaften Spielraum für 
eine weniger restriktive Finanzpolitik 
gegeben würde. Zentral hinsichtlich der 
politischen Umsetzbarkeit dürfte sein, 
dass es nicht zu dauerhaften Transfers 

zwischen den beteiligten Volkswirt-
schaften kommt, sondern sich die Vor-
teile des Systems über die Zeit in etwa 
ausgleichen. So kann es – etwa aufgrund 
unterschiedlicher institutioneller Bedin-
gungen am Arbeitsmarkt – zu dauerhaf-
ten Unterschieden bei der Höhe der Ar-
beitslosigkeit zwischen den 
Mitgliedsländern der Währungsunion 
kommen; damit verbunden wären dann 
auch dauerhafte Nettozahlungen von 
einzelnen Ländern in andere Länder. 
Solche Umverteilungen sollten durch 
eine geeignete Ausgestaltung des Sys-
tems (etwa länderspezifische Beitrags-
sätze) ausgeschlossen werden.

© https://www.diw.de/de/diw_01.c.496193.
de/presse/glossar/europaeische_arbeits-
losenversicherung.html (18.02.2022)
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Abb. 3 Prof. Dr. Werner Eichhorst, 
IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit), 
Koordinator für Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik in Europa

Abb. 2 Prof. Dr. Eva Fleischer:  
Department für Soziale Arbeit am 
Management Center Innsbruck

Abb. 6 Prof. Christina Gathmann, 
Ph.D., Luxembourg Institute of  
Socio-Economic Research (LISER), 
Head of Department Labour Market

Abb. 9 Dipl.-Volkswirtin Friederike 
Spiecker, Lehrbeauftragte an der 
Hochschule für Gestaltung Schwä-
bisch Gmünd und freiberufliche 
Wirtschaftspublizistin

Abb. 10 Prof. Dr. Ulrich Walwei,  
Vizedirektor am Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) 

Abb. 8 Prof. Dr. Mario Mechtel,  
Leuphana Universität Lüneburg, 
Professur für VWL, insb. Empirische 
Mikroökonomik
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Abb. 1 Dr. Gerhard Altmann, Studien-
direktor, Fachberater für Gemein-
schaftskunde, Wirtschaft/WBS am 
Regierungspräsidium Stuttgart, 
Gymnasium Friedrich II., Lorch

Abb. 6 Georg Arnold, Studien- 
direktor, Abteilungsleiter am Carl-
Laemmle-Gymnasium Laupheim

Abb. 7 Tobias Gerber, Studiendirektor, 
Fachberater für Wirtschaft/ WBS am 
ZSL, Lehrbeauftragter am Seminar 
Karlsruhe, Fichte-Gymnasium 
Karlsruhe

Abb. 4 Ralf Engel, Studiendirektor, 
Chefredakteur D&E, Fachberater für 
Gemeinschaftskunde, Wirtschaft/ 
WBS am ZSL, Mörike-Gymnasium 
Göppingen

Abb. 11 Dr. Inan Yesilgül, Studien- 
direktor, Fachberater für Gemein-
schaftskunde, Wirtschaft/WBS am 
Regierungspräsidium Freiburg, 
Gymnasium Achern
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•  „Heraus zum Massenstreik“
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31. Januar 1933 – linker Widerstand
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Geschichte: Lernen mit regionalem Bezug. Das
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•  „Es war ein Ort, an dem alles grau war …“   
Die Deportation der badischen Jüdinnen und Juden nach Gurs im
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Zusammenhang mit der Deportation der badischen Jüdinnen und Juden  
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Die Ausgaben der Zeitschrift  
finden Sie im Internet zum kos-
tenlosen Download auf der Seite 
www.deutschlandundeuropa.de 

Druckausgaben neuerer Hefte können Sie (auch im Klassensatz) im Webshop 
der Landeszentrale www.lpb-bw.de/shop bestellen. Die Hefte sind kostenlos. 
Ab einem Sendungs gewicht von 500 g wird eine Versandkostenpauschale 
 berechnet. Keine Bestellung per Telefon, Post, Fax oder E-Mail. 
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